
Thurgauiſche Veiträge 

zur vaterländiſchen Geſchichte 

Hergusgegeben vom 

Hiſtoriſchen Verein 

des Kantons Thurgau 

Heft 69 

Mit 6 Planſkizzen, 1 Kunſtdrutafel 

und 12 JUuſtrationen 

WWRMWQYN 
dé;/ 

WQWUOYW HSP 

Huber & Co. Aktiengeſellſ<haft, Frauenfeld 

1932





Inhaltsverzeichnis 
Seite 

Das Tägermoos. Von Dr. Albert Leutenegger, mit 6 Planſkizzen und 8 

Bildern 

Vorwort . .. 1 

1. Das >ac]e[moos 1111d 7e111e gx_]e]]wa[c[gcn )kectztsve[t)c] [m]]e .- 2 

. Die Herkunft der Tägermooſer Rechtsverhälniſſe . . . . . 22 

II1. Geſchichte des Tägermooſes von 1259 --1803 28 

IV. Tägermoosfſtreitigkeiten von 1803 bis zum Staatsvertrag von 1851 47 

Der Streit um die Seßzi nnd um die Rheingrenze . . . . . 53 

Y. Das Tägermoos ſeit 18881. . ,. . . . . .. 71 

Die Seßzi und die Schaarenwieſn . .., ... . . 74 

Anhang: 

Der Raßlerſche Vertrag von 168 . . . ... . . . , . 106 

Der Damian-Vertrag . . eeee 108 

Übereinkunft zwiſchen dem ()ro[z[)e[ ogtum Baden und dem Kanton 

Thurgau betreffend die Grenzberichtigung bei Konſtanz . . . 4109 

Vertrag über die Bereinigung der Hoheitsgrenze zwiſchen der 

Eidgenoſſenſchaft und dem Großherzogtum Baden längs dem 

Kanton Thurgau . . . 112 

Übereinfunft zwiſchen der Scjwexz nnd dem Oeur]> en Ne[cl e Wegen 

Regulierung der Grenze bei Konſtaz3 / . . .. . . . . 114 

Quellen zur Urgeſchichte des Thurgaus. 6. Fortſehung. 

Von Karl Keller-Tarnuzzer. Mit 6 Abbilduugen. 

Meſolithkm . a - - AUG 
Jlngere Steinzit . ... - - 118 

Bronzezit. i 121 
Hallſtattzeit s - 125 
Latänezeit . ..e - 126 
Römiſche Zit « .. .a 128 

Frühes Mittelalter . . , .. - 132 

Unbeſtimmie Zit . .. v s - 134 

Thurgauer Chronik 1931 , . . . i - 1386 

Literaturverzeichnis 1931 . . . . ee e - 148 

85. Jahre8verſammlung in F[uuen]eld eee e - 158 

Auszug aus der Jahresrehuung 1981 . . . ... . . . 187 

Verzeichnis der Mitgliedr 92 . . . . . . - - 1589







Däais Tägermoo 5. Nac< Meßtiſ<hblatt Tägerwilen 



Das Tägermoos. 
Von Dr. Albert Leutenegger. 

Vorwort. 

Seit Shluß des Weltkrieges ſpielt ſich im Weſten unſeres Landes 

der Zonenſtreit ab, mit dem ſic<h die öffentliche Meinung leb- 

haft beſchäftigt. Zurzeit herrſcht in unſerem Lande eine unge- 

heuchelte Freude darüber, daß vor dem internationalen Gerichtshof 

im Haag der ſhweizeriſche Standpunkt in der Hauptſache geſchüßt 

worden iſt. Viel weniger bekannt iſt, daß die Genfer Zonen an der 

Nordoſtmark der Schweiz ein freilih ſehr beſ<heidenes Gegenſtüc> 

haben im Tägermoos und daß ſich auch um dieſes Gebiet ein 

Streit dreht, der zwar nie hohe Wellen geworfen hat, der aber auc< 
nie zur Ruhe kommen will. Im einzelnen gleichen ſi<, abgeſehen 

von der ungleichen Bedeutung, die beiden Fälle nicht in weitgehen- 

dem Maße; Zollangelegenheiten ſtanden auf dem Tägermoos nie 

gerade im Vordergrund. Bezeichnend aber iſt, daß hüben und 

drüben der Shwerpunkt für die Entſcheidung auf der Frage liegt, 

ceb unbefriſtet abgeſchloſſene Verträge ſo lange Gültigkeit haben 
ſollen, bis ſihH beide Parteien für deren Abänderung aus- 
ſprehen, und daß die Veranlaſſung zum Vertragsabſchluß zu ſuchen 

iſt in dem uralten Beſtreben der Städte, um ſich herum wirtſchaſt- 

liche Freizonen zu legen. Nur ſind die Rollen für uns vertauſcht: 

Im einen Fall wünſcht eine |hweizeriſ<e Stadt ein altes 
Abkommen aufre<ht zu erhalten; im andern Fall ſtüßzt ſich die 
badiſ<e Stadt Konſtanz auf einen mehr als hundert- 
jährigen Vertrag. Auch iſt zu ſagen, daß der oſtſchweizeriſche 
„Zonenprozeß“ kaum in die Lage kommen wird, den Gerichtshof im 
Haag zu beſchäftigen. Im äußerſten Falle würde wohl das im 

ſc<weizeriſch-deutſHen Sc<hieds- und Vergleichsvertrag vom 3. Dezem- 

ber 1921 vorgeſehene Vermittlungsverfahren zur Anwendung ge- 

bracht werden. 

Die vorliegende Arbeit iſt rein geſchihtliher Natur. Dies er- 
flärt, warum darin viele Ereigniſſe geſchildert werden, die mit dem 
Tägermoosſtreit gar nichts zu tun haben.



Nicht rec<ht befriedigend iſt auf den erſten Bli> die Stoffan- 

erdnung. Aber man darf nicht überſehen, daß die Geſchichte des 

Tägermooſes unlösbar verkettet iſt mit dem Streit um die „Seßi“ 

bei Dießenhofen und dadurc<h auch no< mit den langwierigen Ver- 

handlungen über die Rheingrenze und mit Anſtänden betreffend die 

EShaarenwieſen. Aus dieſem Grunde mußie der Faden der Täger- 

moosgeſchichte wiederholi abgeriſſen und in der Folge wieder auſ- 

genommen werden. 

Zum Scluß ſei bemerkt, daß fich die nachfolgenden Ausführungen 
ſozuſagen ganz auf die Archive von Frauenfeld und Konſtanz 

ſtüßen. Es unterliegt keinem Zweiſel, daß auch noch in andern 

Archiven Quellen zu finden wären. Dieſe würden jedoch voraus- 
ſichtli< die herausgeſhälten Richtlinien ni<t mehr augenfällig ver- 

ſchieben. 

Kreuzlingen, September 1932. A.L. 

l. Das Tägermoos und ſeine gegenwärtigen Rechtsverhältniſſe. 

Das Tägermoos (Tegermoos, Dägermoos, Degermoos) iſt ein 

weites, faſt völlig flac<es Gelände zwiſchen Konſtanz und Täger- 

wilen-Gottlieben. Es grenzt im Norden an den Rhein. Gegen 

Konſtanz bildet der Grenzbach eine natürliche, nicht aber die 

wirkliche Grenze. Im übrigen iſt der Grenzverlauf dermaßen 
willfürlic<, daß mehr als vierzig Markſteine nötig geworden ſind, 
um das Gebiet auszuzielen. Die Bahnlinie Tägerwilen - Kreuz- 

lingen und die Mittelthurgaubahn ſ<neiden den ſüdlichen Teil des 

Tägermooſes ab. Die Mittelthurgaubahn hat, um die Höhe von 
Tägerwilen-Oberſtraß zu gewinnen, einen Damm dur< das Täger- 

moos anlegen müſſen, der die Geſamtüberſicht erſ<wert. 
Die intereſſanteſte Grenze des Tägermooſes ſteht in Beziehung 

zum ſc<on genannten Grenzbach. Es handelt ſich hiebei um die 
Landesgrenze zwiſchen der Shweiz und dem Deutſchen Reih. Vom 
Konſtanzer Trichter (oder Tritter) bis zum Rhein iſt eine Kette 
von Landesmarken gelegt. Von dieſen ſind folgende für das Täger- 

moos beſtimmend: Grenzſtein Nr. 15 am Rande des ehemaligen 

Stadtweihers beim Emmishofer Zoll. Grenzſtein 15%, 16 (vor- 

mals 19) und 20, alle weſtlich vom Grenzbach, do<h ſo, daß die den 

Bach begleitende Straße auf Schweizerboden liegt. Dann ſpringt 

die Grenze über die Grenzbachſtraße hinweg unvermittelt gegen
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5) 

das Tägermoos vor. Die Marken 21 und 22 befinden ſich in erheb- 

lichem Abſtand vom Bache, ſo daß nun plößlic< nicht bloß die ge- 

nannte Straße, ſondern auch no< ein Streifen Kulturland auf 

deutſc<hem Boden liegt. Die Marken 22, 23 und 24 bilden ein auf- 

fällig gegen Gottlieben vorſpringendes Dreie>, das den Verlauf 

des einſtigen Konſtanzer Feſtungsgrabens beim Gottlieber Tor 

widerſpiegelt. Dieſes Dreie> hat zur Folge, daß das Fahrſträßchen 

zum Trompeterſchlößchen im obern Abſchnitt auf deutſ<em Boden 
liegt, ſo daß die im genannten Gebäude wohnenden ſchweizeriſchen 

Zollangeſtellten Reichsgebiet betreten müſſen, um in ihre Wohnung 

zu gelangen. Im übrigen ſpielt ſicßh auf dieſem Sträßchen oft 

geradezu eine kleine Völkerwanderung der Unmündigen und Un- 

jelbſtändigen ab. Knaben, Mädc<hen und Dienſtboten holen in der 
Handlung vom Trompeterſchlößli die kleinen Mengen von Lebens- 
und Gebrauchsmitteln, deren Einfuhr das Deutſche Reich Einzel- 
perſonen jeweils geſtattet. Es iſt dabei feſtzuſtellen, daß hier, we- 

nigſtens in Friedenszeiten, zwiſc<hen Deutſ<hland und der Sc<hweiz 

ſo etwas wie eine neutrale Zone beſteht, weil der deutſche Zollpoſten 

nicht an der Dreied>ſpite, ſondern jenſeits der Grenzbachbrüc>e auf- 

geſtellt iſt. 
Die folgenden Grenzſteine halten ſich zunächſt in der Nähe des 

Baches, der hier ſeinen geraden Lauf verliert. Die lete Marke (27) 

weiſt der Grenze den Weg in den Rhein hinaus. Alle Steine tragen 

außer den Nummern die Bezeichnung C. Th. und G.B.; ferner ſind 

ſie auf der Sceitelflähe mit eingehauenen Richtungslinien ver- 

jehen. Da Baden nicht mehr Großherzogtum iſt, hat die Bezeihung 

G. B. ihre Berechtigung eingebüßt; der Buchſtabe G wird daher bei 

Erſaßz von Steinen entweder weggelaſſen oder durch R erſeßt, was, 
ſtrenge genommen, einem alten Vertrage widerſpricht. Die deutſche 

Grenzſäule trägt die Aufſchrift Republik Baden. Zwiſchen 
den Gteinmarken 15 und 20 bezeichnen numerierte Holzpflöcke die 

Grenzlinie. 

In bezug auf die Bodenbeſchaffenheit des Tägermooſes iſt fol- 
gendes zu ſagen: 

Der Untergrund iſt lehmig; darauf deutet ſhon das Beſtim- 
mungswort täger, teger, das in Zuſammenſetßzungen als Orts- oder 

Flurname in der Sc<hweiz häufig auftritt. Wir haben im Thurgau 
ſogar no< ein zweites „Tägermoos“ (Bezirk Ste>born). -- Der 

Lehm wurde einſt dur< zwei am Rande des Tägermooſes erſtellte 
Ziegeleien, nämlich Ziegelhof und Noppelſc<he Ziegelfabrik, ausge-
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beutet; leider hat er ſich als nicht ſehr tauglich erwieſen. Zahlreiche 

Gräben ſorgen in freilich ungenügender Weiſe für Entwäſſerung. 

Wo ſich Bachläufe tiefer eingeſchnitten haben, ſieht man unter einer 
oft torfigen Humusſc<hi<ht Seekreide, Shnedkliſande und Bändertone 

auftauchen.* 

Das eigentlihe Tägermoos hat eine Flähenmaß von 155,26 ha 

(rund 430 Juchart). Es befindet ſih ganz im Gemeindebann 
Tägerwilen. Die Munizipalgemeinde Tägerwilen hat bis jetzt die 

Kataſtervermeſſung nicht durchgeführt, ſo daß im Grundbuch noc< 

die ungefähren Flächenmaße eingetragen ſind. Über die wirkliche 

Flächengröße des Tägermooſes macht das Vermeſſungsamt Konſtanz 

folgende Angaben: 

Die Gemarkung Tägermoos wurde zum erſtenmal berechnet im 

Jahre 1874. Der Geſamtfläc<heninhalt der Gemarkung betrug 155 ha 
26 a 03 m?. Hiervon gehörten 
der Stadt Konſtanz . . . . . - . 15ö1ha 193 338m? 

verſhiedenen Privatgrundſtü>be f[ßern (Gewann 
Vogelſang) . . . . . . SSS 2 ha 28 a 46m? 

der ſ<weizeriſchen Zollverwa[tnng NESEESEIEN 15a 00 m? 

der ſc<weizeriſchen Bundesbahn . . . . . . 1ha 60a 24m? 

Von dem ſtädtiſchen Beſiß wurden im Laufe der Jahre verkauft; 

im Jahre 1901 an Noppel Adolf . . . . . . 34a 49m? 
im Jahre 1911 an Noppel Adolf. . . . . . UUha 28a 00m* 
im Jahre 1913 an das ſchweizeriſche Krafiwerk . 3a 45m? 

im Jahre 1918 an die Mittel-Thurgaubahn . . 1ha 34a 03 m? 

im Jahre 1928 an verſchiedeane Private des 

Stadtteils Paradies . . . . . . . 11113 283 /1 m? 

Zuſammen hat alſo die Stadt im Laufe der Nn 
Jahre veräußert . . . - - - - 24ha 28a 68m? 

1 Das Tägermoos iſt ehemaliger Seeboden. Die Angaben darüber, um wie viel 
der Geeſpiegel einſt höher geweſen ſei als jezt, gehen auseinander; die Shägungen 
liegen indeſſen zwiſchen 15 und 30 Metern. Ein um mehr als 30 Meter höherer See 
iſt nicht anzunehmen; denn ſonſt hätte dieſer über die Shwelle von Riet bei Erlen 
ſeinen Abfluß nac<ß dem Thurtal gefunden. Bei einem um 30 Meter höhern Stand 
müßte der See bis ungefähr zur Landſtraße Tägerwilen-Emmishofen gereicht haben 
(dieſe Straße hieß früher Hochſtraße); man trifft aber auch abwärts, namentlich 
beim Landſitz, genannt untere Ho<hſtraße, Böſchungen, die den ehemaligen 
Seerand darſtellen könnten. Es iſt indeſſen nicht außer a<ht zu laſſen, daß in diejer 
Gegend das Delta des Emmishofer Baches liegen mutß. Einen Rheinarm zwiſchen 
Ober=- und Unterſee gab es damals natürlich nicht; Oberſee und Unterſee bildeten 
ein zuſammenhängendes Waſſerbe>ken.



Im Beſiße der Stadt ſind demnach heute noc< 126 ha 90 a 65 m? 

Dieſe 126 ha 90 a 65 m? ſeßen ſich aus folgenden Kulturarten zu- 

ſammen: 

Hofraite . . . e eew - 99 a 00 m? 

Haus und Hof (Pegelc)o[) eeee - 86 a 30 m? 

Garten . . . „ eee - 27 a 00 m? 

Wieſen und Acker (Pack)t[ofe) „ «e - - - 1W8ha 68a 41m 

Rohrfed . . . . NESSESESSSSEUSEG 26 a 88 m? 

Lehmarube und (31aben NESESEESSSSESISEN 1ha 634 63m? 

Vorland . . . eeee 2 ha 24a 63 .m? 

Hagenwieſe bei Zagdftein eeee e 2 ha 64a 67 m? 

Untere Hagenwieſe. . i i i - - 2 ha 82a 76 m? 

Gräbn .. .ee i r 54a 01m? 

GottlieberſtraßeEe . .- n i i - 1ha 60a 20m? 

Wee .ee e e e 4ha 30a 93 m? 

Dunggruben . . iii e r b - + 2a 23m? 

126 ha 90 a 65 m? 

Es ergibt ſich aus der vorliegenden Zuſammenſtellung, daß 

heute noc< weitaus der größte Teil des Tägermooſes Eigentum der 

Stadt Konſtanz iſt. Der Privatbeſiz war bis in die neueſte Zeit 

bedeutungslos; er betrug nur etwa 6 Juchart im Gewann Vogel- 
ſang am Unterlauf des Grenzbaches. Von einiger Tragweite 

waren die Abtretungen von Gelände an Noppel (1911) und (1928) 

an etwa 17 Landwirte vom Paradies.* Für Orientierungszwede ſei 

bemerkt, daß das Noppelſ<e Gut weſtwärts dur< eine Flurſtraße 

abgegrenzt iſt. Für die Geſchichte des Noppelſchen Beſitzes dürften 

nachfolgende Angaben genügen: 1870 wurde von einem Deutſchen, 
namens Hermann Gliot, auf Emmishofer Boden eine kleine 

Ziegelei erſtellt. Mit Gliot verband ſich nicht lange nachher Louis 
Ko<. Aber über der Unternehmung waltete ein Unſtern. Um 18768 
kam die Ziegelei an Ed. Noppel, der fie vergrößerte und in neu- 
zeitlihem Sinne ausbaute. Eine Zeitlang wurde ſie von Noppel 

und Württemberger betrieben. Der ſ<on erwähnte Ankauf 

von 111/; ha Tägermoosgelände um den Betrag von 250 000 Mark 

wirkte ſic<ß in ungünſtigem Sinne aus; der Preis war offenſichtlich 

überſetzt. Der geſchäftliche Erfolg blieb wiederum aus. =- Im Jahre 
1918 wurde das mädctige Fabrikgebäude ein Raub der Flammen. 
Das Noppelſ<he Gut im Tägerwiler Bann iſt heute infolge Pfand- 

1 Es fmen bei dieſer Gelegenheit einige Paradieſer Familiennamen genannt, 
denen man ſeit alten Zeiten immer begegnet: Martin, Hörenberg, Kerker, Einhart.



heimfall im Beſitz einer Hypothekarbank, die es gegen eine jährliche 

Entſchädigung von etwa 30 Fr. per Juchart verpachtet hat. Deor 

Noppelſhe Grundbeſiß im Emmishofer Gebiet iſt von einem Unter- 
nehmer erworben worden, der das Gelände ſo weit als möglich für 

Bauzwece verwendet. Demnächſt werden die Ruinen des abgebrann- 
ten Baues verſchwinden. 

Zur Veräußerung von ſtädtiſcem Beſitßz im Jahre 1928 iſt zu be- 
merken, daß die genannten 11,26 ha abgetreten worden ſind als 

Erſaß für Grundeigentum, das verſchiedenen Paradieſer Landwirten 

jenſeits des Rheines dur< die Stadt entzogen worden war. -- 

Endlich iſt der Aufſtellung des Konſtanzer Vermeſſungsamtes zu 

entnehmen, daß die Stadt auch die Gottlieber Straße und ein Weg- 

neß von mehr als 12 Juchart als Beſiß aufführt. In bezug auf die 

genannte Landſtraße bleibt indeſſen die Eigentumsſrage noc<h offen, 

wiederholt hat der Staat Thurgau den Standpunkt bezogen, die 

Tägermooſer Landſtraße ſei, wie alle thurgauiſchen Staatsſtraßen, 

Staatsbeſiß. Dies iſt indeſſen nicht von ausſ<laggebender Be- 
deutung; wichtiger iſt bei Straßen die Unterhaltspflicht. 

Das Tägermoos grenzt oſtwärts an das Töbeli, das auf 
Kreuzlinger Boden liegt und das zum Teil von der größern der 
beiden Eisbahnen beanſprucht wird; die kleinere Eisbahn befindet 

ſich im Tägerwiler Bann. Zwiſchen den Eisfeldern geht die Ge- 
meindegrenze Tägerwilen - Kreuzlingen dur<. Die Tägermooſer 
Marken ſind hier zugleich die Grenzſteine der genannten Gemeinden. 

Bei der unauffälligen Abgrenzung wird von allen, die nicht g2- 

nügend unterrichtet ſind, das Töbeli zum Tägermoos gerechnet; 
dies iſt indeſſen nur bedingt zuläſſig, weil ſich die beiden Güter- 

bezirke in ungleicher Rechtsſtellung befinden. 
Von den rund 20 ha im Töbeli ſind 8 ha unmittelbarer Stadt- 

beſitß; der Reſt gehört der ſogenannten Spitalſtiftung.? Im 

übrigen ſeien no< folgende genauere Angaben gemacht. 

1 Es wird in der vorliegenden Arbeit die Schreibweiſe „Töbeli"' verwendet wie 
auf den Karten der ſchweizeriſchen Landestopographie, Der Name ſtammt von einem 
fleinen Tobel, das der Emmishofer Bach eingeſ<hnitten hatte und das nun längſt 
aufgefüllt iſt. Bis auf etwa 1800 traf man auch in der Schweiz die Form Dobel, 
Hugendobel uſw., wie man damals auch Dägermoos und Dägerwylen ſ<rieb. Nach- 

her aber ſetßzte ſich das T durch. Im fernern iſt zu ſagen, daß le die ſ <; wäbiſ<e 

Verkleinerungsſilbe iſt; in der Schweiz ſagt man durc<hwegs li. 
? Konſtanz hatte urſprünglic< verſchiedene milde Stiftungen, wie das Große 

oder Mehrerſpital, das Kleine Spital, die Siechenhäuſer von Kreuzlingen und bei 
der Tanne, das Raite- und Seelhaus. 1810 wurden alle zuſammengelegt zu den 
„Vereinigten GStiftungen", Doch iſt jezt wieder die Bezeichnung „Spitalſtiftung" 



Der Stadtgemeinde gehören im Töbeligebiel: 

1. Die Grenzbachſtraße . . . 37,39 a 

2. Wieſe und Eisbahn, Sc<hopf und Zol[warter[)aUS 

im Töbeli (Nr.2). . . . . .- . . - - - Gbha 95,72a 

3. Alter Töbeliweg . . NESSSSSEEN 34,73 a 

4. Wieſe und Aker im „xol]el[ (Nr 13)1 NEGE 32,42 a 

Total 38ha 0,26a 

Beſitz der Spitalſjtiftung: 

1. Wieſen, Ä>ker im Töbeli (Nr.4) . . . . . .- . 11ha 92,58a 

Wieſe und Ac>er im Töbeli (N 7) . . . . - 30,85 a 

12ha 23,43 a 

DO&
 

Ein Teil des Tägermooſes iſt Streueland; am Rhein liegen 

ſtellenweiſe ſ<hilfbewac<hſene Vorlandſtreifen. Getreideä>er ſind nur 

vereinzelt anzutreffen; die Hauptſache wird eingenommen von 

Wieſen und von Gemüſeland. Im Töbeligebiet unterhält die Stadt 

Baumſ<ulen. = 

Wäre das Tägermoos ſc<weizeriſc<es Eigentum geweſen, ſo hätte 

man es wahrſcheinlic< längſt für Siedelungszwe&e aufgeteilt. 

Die Bebauung des Tägermooſes erfolgt ni<t dur< die Stadt- 

verwaltung. Das ganze ſtädtiſc<e Gebiet iſt gegen einen Zins von 

etwa 45 Fr. für die halbe Juchart an Konſtanzer Landwirte und 

Gemüſebauer verpachtet. Im Töbeli haben, ähnlic<h wie in Sh<weizer- 
ſtädten, aud) Angeſtellte und untere Beamte kleinere Varzellen Pacht- 

land zugeteilt bekommen. Shweizeriſ<e Pachtinhaber gibt es nicht. 
Der Boden iſt ſtellenweiſe für Gemüſebau ſehr gut geeignet. 

Mehrere von der Stadt erſtellte Jauchegruben erleihtern die Dün- 

gung des Tägermooſes. 

Der größte Teil des erzeugten Gemüſes dient nicht etwa dem 
Eigenbedarf der Pächter, ſondern er wird von Händlern aufgekauft 

und findet auf Laſtwagen den Weg nac< Rorſ<ha<H, St. Gallen, 
Herisau, ins Toggenburg uſw. Man lieſt auf dieſen Wagen ver- 
ſ<iedene thurgauiſhe Namen, wie Engeli, Allenſpac<, Keller, Meier. 

gebräuhlich. Der Ertrag der Grundſtü>e, der Wälder und Weinberge, ferner die 
Kapitalzinſe werden nebſt einem ſtädtiſhen Zuſchuß von etwa 100 000 Mark nach 
Abzug von Zinſen, Steuern und Verwaltungskoſten für Kranken- und Armenzwede 
verwendet, 

1 Man beachte auf dem Plan, daß Kataſternummer 13 eine Exklave iſt; das 
nämliche iſt in gewiſſem Sinne auch der Fall mit Nummer 7.
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-- Auc direkter Vertrieb iſt natürlich nic<ht ausgeſchloſſen. Verhält- 

nismäßig wenig Gemüſe vom geſamten Tägermoos wird nac< Kon- 

ſtanz ſelbſt verbra<t. Nicht ſelten geſchieht ſogar das Gegenteil; 

die meiſten Tägermoospächter haben nämlich auc< no< Gemüſeland 

im Paradies, 

Zieht man in Betrac<ht, daß auch no<g auf dem anſtoßenden Tä- 

gerwiler Grundbeſit Gemüſe gepflanzt wird und daß ausgerehnet 

in Tägerwilen unlängſt eine ſehr leiſtungsfähige Gemüſefabrik in 

Betrieb geſezt worden iſt, ſo gelangt man ohne weiteres zum 

Shluſſe, daß das Tägermoos mit ſeiner Umgebung in Gemüſepro- 

duktion eine hohe Rangſtellung einnehmen muß. 
Wohnhäuſer gibt es auf dem ganzen Gebiete nur wenige: der 

alte Ziegelhof, das Trompeterſchlößli (Wirtſ<aft, Bäc>erei und 

Spezereihandlung) und das eidgenöſſiſmMe Zollhaus an der Land- 

ſtraße. Dieſe drei Häuſer ſind immerhin von etwa zehn Familien 

bewohnt. Der Ziegelhof hat mit Herkunft, Fiſcherei und Jagd- 

gerehtſamen ſeine eigene Geſhichte. Das Tägermoos iſt auch eines 

der wenigen ſc<hweizeriſchen Gebiete, auf denen man Jagdgrenzſteine 

antrifft, die zwiſchen Land- und Waſſerjagd ſcheiden. 

In neueſter Zeit mehrt ſich die Zahl der unbewohnten Schuppen 

und Sc<hutßhütten zur Aufbewahrung von Gemüſen und Feldfrüchten. 

Dieſe Bauten ſind meiſt heizbar, da auc< im Winter der Gemüſe- 
handel nicht unterbro<ßen wird. Der Aſſekuranzwert der verſchie- 

denen Sc<hutzgebäude liegt zwiſhen 300 und 2000 Fr. Im Jahre 

1913 iſt in der Nähe der Zollgrenze dur< das Beznau-Löntſchwerk 
eine Transformatoren- und Meßſtation erſtellt worden (jezi Eigen- 

tum der Nordoſtſ<hweizeriſ<en Kraftwerke). Nicht verſichert ſind 

verſhiedene Zollwärterhäus<hen. Zu erwähnen ſind ferner die Eis- 

bahnen, von denen die eine von der Stadt, die andere vom Eislauf- 

tlub Konſtanz-Kreuzlingen unterhalten wird. Beide ſind mit Unter- 
ſtänden und Einzäunungen verſehen. Im Sommer werden die 
Eisbahnflächen zeitweilig von Konſtanzer Vereinigungen oder 
Sc<hulen zu Spielzwe>en verwendet. -- Endlich trifft man auf dem 

Tägermoos au< Maſten von Starkſtrom- und Telephonleitungen 

und Signalpunkte der Landesvermeſſung, welch letztere freilich nicht 

ſehr auffallen. 

Der BVerkehrswert des Tägermooſes und des angrenzenden 

Töbeli iſt nicht bekannt. Freier Kauf von Tägermooſer Grund- 
jtüden hat eben bis jetzt nur ſelten ſtattgefunden. Die Stadt hütet 
ſich faſt ängſtli< davor, von ihrem Gebiete zu veräußern. Noppel



Ü
b
e
r
n
a
h
m
e
 

vo
n 

G
e
m
ü
ſ
e
 

au
f 

de
m 

T
ä
g
e
r
m
o
o
s



Tä
ge

rw
il

er
 

Zo
ll

 ;
 M
it

te
 

Tr
om
pe
te
rſ
hl
öß
li
, 

re
ht

s 
Um

fo
rm

er
 
N
O
R
.



13 

mußte für fein Areal mit 250 000 Mark eine fehr hohe Kauffumme 

bezahlen, und der Erſteller des Trompeterſchlößlis hatte keine andere 

Wahl, als von Privatbeſigern im Vogelſang Baugelände zu er- 

werben; andernfalls würde er wohl kaum den jetzigen Plaßz abſeits 

von der Landſtraße gewählt haben. Der Kaufpreis für die beiden 

Parzellen im Geſamtmaß von etwa 8 a betrug rund 5200 Fr. Der 

Bauplatz für das eidgenöſſiſ<e Zollgebäude auf dem Tägermoos 

wurde 1861 auf dem Wege der Expropriation erworben; der Preis 
für 18 a ſtellte ſich auf 1280 Fr. Das Beznauwerk bezahlte freiwillig 

Fr. 6. 50 für den Cuadratmeter, und vor drei Jahren, als die Stadt 

auf dem Wege des Tauſches an etwa 17 Grundbeſiter Land abtrat, 

wurde dieſes mit durc<ſchnittli<h Fr. 1. 50 per Quadratmeter ange- 

IHlagen. Cin ungefähres Bild vom Wert des geſamten Tägermovoſes 
und des Töbeliareals kann man ſich ferner verſchaffen aus der 

Steuereinſhätzung und aus der Pfandbelaſtung. Es ergibt ſich fol- 

gende Überſicht: 
a. Die Steuerwerte: 

Stadtbeſitz im Tägermoos (126,90 ]"18] 352 943 Fr. 
Stadtbeſig imTöbli . . . . . . 79946 - 
Spitalbeſitz im Töbeli. . . . . . 111034 - 

Iotal 443923 (zr 

Der Stadt gehört außerdem der Ziegelhof mit Wohnhaus, 

Scheune und Schopf im Brandſteuerwert von 15 500 Fr. 
Der Vollſtändigkeit halber ſei in runden Beträgen auch noch der 

Steuerwert des privaten Eigentums auf dem Tägermoos genannt: 

Privatbeſik im Vogelſang . . . . . . 9000 Fr. 

Trompeterſchlößi . . . . . - „- - - 400000 - 

Privateigentum längs der Land]traße .. 21000 - 

Schußhütten und Shuppen . . . . . . 10500 - 

Total 140500 Fr. 

In dieſe Zuſammenſtellung nicht einbezogen ſind das Noppelſche 
Areal (29 300 Fr.), das Beznauwerk (35 138 Fr.) und das eidgenöſ- 

ſiſHe Zollhaus 89 680 Fr.). Endlich ſei ergänzend bemerkt, daß 

die Stadt Konſtanz und die Spitalſtiftung in 
Kreuzlingen no< anderweitigen, mit dem Tä- 
germoos und dem Töbeliinkeinerlei Zuſammen- 

bang]tel)enden Grundbeſiß haben./! 

1 A1[ck) dnfe Grundſtü>e hätten ſchließlich wieder ihre Geſchichte. Dafür nur 
ein Beiſpiel: 1822 wurde die Straße vom Felſen nach dem blauen Hauſe gerade-
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b. Die Pfandbelaſjtung. Der unmittelbare Stadtbeſiz im 
Tägermoos und im Töbeli iſt beſ<wert dur<: JInhaberſchuldbrief 

vom 16. April 1919, 1. Rang 600 000 Fr., Inhaberſchuldbrief vom 

16. Februar 1927, 2. Rang 300 000 Fr. Auf das Spitalgut im Tö- 

beli iſt am 16. April 1919 ein Inhaberſchuldbrief von 150 000 Fr. 

erſtellt worden. Die geſamte Pfandſchuld beträgt alſo 1050 000 Fr. 

Alle drei Titel ſind zurzeit im Beſiß der Kreditanſtalt Kreuzlingen. 

Wie man fieht, ſind die ſtädtiſchen Liegenſ<aften im Tägermoos 
und im Töbeli weit über den Kataſterwert hinaus pfandbeſchwert, 

und ſie wären, falls ſie ſich unter gleichen Umſtänden in thurgau- 
iſchem Beſitz befänden, grundſteuerfrei. 

Nicht ohne Intereſſe iſt die Frage nach dem Ertragswert oder 

der Bilanz des Tägermooſes; man kann ſich hierüber ein Bild 

madchen aus einer Zuſammenſtellung von 1913. 

Als ertragslos werden angegeben 

1. Die Gottlieberſtraße. . . . 1ha 60a 20m? 

2. Sonſtige Wege. . . . . . 4ha 36a 7bm? 
3. Abzugsgräben . . . 54a 0im? 

An Einnahmen bezog die Stadt 1913 den jährlihen Pachtzins 

vom Ziegelhof im Betrag von 790 Mark, ferner den Pachtertrag 
von 635 Loſen guten Kulturbodens und endlich einige Erträgniſſe 

aus den Hagenwieſen, dem Streueland und dem Rohrwachs. 

Die Bezüge ſtellten ſich wie folgt: 

Aus Loſen und aus dem weitern ertragsfähigen 

Bodn . - - - Markt 13220.50 

Vom Ziegelhbof.. . ii m r - - 790. - 

Genußauflage . . v r b - 491. - 

Total Mark 14 501. 50 

Dieſen Einnahmen ſtanden ſfolgende Ausgaben gegenüber: 

für Straßen, Wege, Gräben und Flurpolizei 

im Tägermoos . . « .- « - - Mark 7949, 85 
für Unterhalt des Z[egell)ofeg . .- - 714. -- 

an Steun . . b m - 389. 98 

Mark 9053. 83 

Überſchuß Mark 5447, 67 

gezogen. (Die alte Straße heißt jezt Rankſtraße.) Dabei wurde Land vom Konſtanzer 
Spital« und Hofſtattamt in Anſpriuch genommen. Konſtanz beſchwerte ſic< darüber 
und machte einen Gegenvorſchlag; allein Regierungsrat Freienmuth ließ ſich darauf 
nicht ein.
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Der wirkliche Gewinn aus dem Tägermoos war alſo für die Stadt 
Konſtanz ſehr beſcheiden; ſeither haben ſic< infolge der ſc<on erxr- 
wähnten Abtretung von mehr als 11 ha wertvollen Kulturlandes 

an Private und auch aus andern Gründen die BVerhältniſſe zuungun- 

ſten der Stadtkaſſe verändert. Heute ſtehen den rund 13 000 Mark Ein- 

nahmen in der Regel etwa 12 000 Mark Ausgaben gegenüber, und 
in den Jahren mit außergewöhnlichen Auslagen für Straßenunter- 

halt wird das Tägermoos der Stadt ſogar zur Verluſtquelle. =- Zu 

bemerken iſt nur no<, daß in obiger Rechnung der Konſtanzer Tö- 

belibeſiz nicht inbegriffen iſt. -- 

Wenden wir uns von der geſhäftsmäßigen Einſtellung ab zur 

landſchaftlichen Betrachtung des Tägermooſes. Einen guten Einblik 
in dieſes Gelände overſchafft man ſic) auf der Landſtraße, die vom 

Tägerwiler Bahnhof nac<h Konſtanz führt. Unweit vom Hörenberg,* 

dem letzten Hauſe von Tägerwilen in der Konſtanzer Richtung, 
ſ<hneidet die Tägermoosgrenze die genannte Straße. Eine weitere, 

weniger gut unterhaltene Fahrſtraße verbindet Tägerwilen-Ober- 

ſtraß mit dem Emmishofer Zoll. Außerdem wird das Gelände von 
zahlreihen, zum Teil bekieſten Flurſtraßen zerſchnitten, die meiſt 

rehtwinklig in die Landſtraße einmünden. An zwei Stellen trifft 

man Wegweiſer; der eine weiſt nach Tägerwilen, ein zweiter nach 

Emmishofen. Ein angenehmer Spazierweg begleitet die Landſtraße 
ein gutes Stü> weit; ein zweiter führt vom Tägerwiler Zollhaus 

an den Rhein und na Gottlieben. Dieſer Weg wurde vor etwa 

zehn Jahren dur<) den Verkehr5verein Kreuzlingen und Umgebung 
neu angelegt. --- Aber auc<h auf andern Feldwegen ſind in der Regel 
Wanderungen durc< das Tägermoos leicht dur<führbar; es iſt eben, 
wie ſc<on geſagt, längſt niht mehr Moos oder Moor, ſondern zum 
größern Teil Wieſengelände und ertragreiches Gemüſeland. 

Ein Gang durc<h das Tägermoos iſt ni<ht ohne Reiz. Birken- 
gruppen, Weiden und S<hwarzdornbüſche bilden die Ausſtattung 

der Landſchaft, Seevögel tragen Leben herein, am Rhein, der breit 
und behäbig vorüberzieht, raſhelt der S<hilf im Winde ſein altes 

Lied, „eine glücgefüllte Gondel gleitet auf dem Canal grande“, 
im Sommer regen ſich auf der weiten Ebene die fleißigen Hände der 

Gemüſebauer, der Bli auf den Seerücken iſt anmutig, und das 

1 Hübſches Beiſpiel für die Bildung eines Ortsnamens. Der Erſteller und 
Beſitzer heißt Hörenberg. Raſch iſt dieſer Name nun auch no<h auf die Siede- 
lung übergegangen.
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Sc<hloß Gottlieben mit den finſtern Türmen ruft geſchichtlichen 
Erinnerungen an Vorkommniſſe, die ſi nie mehr wiederholen wer- 

den. Aber dies alles wäre no< kein Grund, dem Tägermoos beſon- 

dere Aufmerkſamkeit zu ſ<enken; ähnliche Verhältniſſe trifft man 

in verlandeten Flahmooren der S<hweiz zur Genüge. Was das 

Tägermoos vor andern ehemaligen Moorgebieten auszeichnet, ſind 
die ſeltſamen Rehtszuſtände, die auf ihm beſtehen, und die ihm, 

wenn man mit Vergleichen nicht ängſtli< iſt, Sphinx<arakter ver- 

leihen. Dem Fremden ſallen in erſter Linie die Verbottafeln auf, 
nicht wegen ihrer Form oder Zahl, ſondern weil die Verbote unter- 

zeichnet ſind vom Oberbürgermeiſter der Stadt Kon- 

ſtanz. Eine ſol<he Verbottafel hat beiſpielsweiſe folgenden Inhalt 

Das Betreten dieses Grund- 

Stücks und insbesondere die 

Benützung als Badeplatz usw. 

igt bei einer Buße bis zu 

20 Fr. verboten. 

Der Oberbürgermeister 

der Stadt Konstanz 

Ein einziges Mal trifft man eine Tägerwiler Tafel, näm- 
lih am ſ<hon erwähnten Rheinweg, der ja übrigens auch von 

Tägerwilern und Kreuzlingern angelegt worden iſt. Und am 

Außenrand des Tägermooſes iſt ein Verbot zu ſehen, das den Schuß 

der naturwiſſenſ<haftlichen Reſervation Ziegelweiher bezwett. 
Unterſagt iſt namentlich, den Shwänen ein Leid anzutun. (Wenn 

man do< dieſes Verbot reſtlos auch auf die Menſc<hen ausdehnen 
könnte!) 

Seit einiger Zeit ſperrt Konſtanz ferner verſhiedene Täger- 

mooſer Straßen für Kraftfahrzeuge. 

Wie man ſieht, herrſ<t auf dem Tägermoos5s ſo etwas wie ein 

zwiſchenſtaatlicher Wettbewerb im Verbieten. Anſprechend, ja faſt 
heimelig wirkt, daß wenigſtens ſämtliche der angedrohten Bußen 

in Shweizerwährung gehalten ſind. Die Eisbahn dagegen 

iſt das Reich der Mark. Den Kreuzlinger Buben und Mäd<en, die 

vor dem Eintritt 10 Pfennig auslegen müſſen, dämmert erſtmals die
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Erkenntnis auf, daß das Töbeli no< nicht ganz unbezweifelter 

Schweizerboden ſei.“ Sonſt kann bekanntlich niemand zwei Herren 

dienen; auf dem Tägermoos bricht dieſer alte Erfahrungsſatz in 

nichts zuſammen. Unerheblich, aber in dieſem Zuſammenhang doh 

erwähnenswert iſt, daß auf dem Eisfeld neben dem Sc<weizerkreuz 

auch die deutſ<he Flagge hoc<hgezogen wird, und daß bei der kleinern, 

dem Eislaufklub gehörenden Eisbahn das Konſtanzer und das 

Kreuzlinger Wappen nebeneinander zu ſehen ſind. Wer gibt nun 
aber einem fremden Herrn das Reht, auf Sc<hweizerboden Wege 

und Stege zu ſperren und eine fremde Flagge zu hiſſen? Haben 

nicht die Eidgenoſſen ſeit den Tagen der Bundesbriefe immer und 

immer wieder erklärt, daß ſie in ihren Gauen keine Fremdherrſchaft 

dulden? 

Die Leſer mögen indeſſen ja nicht erſchre>en; die Sache iſt nicht 

halb ſo bedrohlich, wie ſie ausſieht. Längſt haben ſich die Einheimi- 

ſ<en mit dieſem Zuſtand abgefunden; ſelbſt während des großen 
Krieges iſt man auf dem Tägermoos no<h leidlich gut aneinander 

vorbeigekommen. Immerhin, es war eine böſe Zeit; no<h iſt die 

Erinnerung wa< an die langen Jahre des ſtac<hligen Drahtverhaues 

längs der zac>ig verlaufenden Grenze, an Gewehrſchüſſe, die herüber- 
knallten, wenn Unbefugte den Verſuc) machten, auf dem Tägermoos 

die rettende Shweiz zu erreichen, an ruüſſiſhe Gefangene, die 
von Stromeyersdorf aus den Rhein durchſchwammen, an Sc<leih- 

handel in allen Unterarten uſw. -- Verlaſſene Schilderhäuſer zu 

beiden Seiten des Grenzbaches ſprechen zur Stunde no< vom ver- 

heerendſten aller Kriege. Und wer, zumal im abendlichen Dunkel 

oder bei Nebelgrauen, dem genannten Bache entlang wandert, kann 

ſi< des Eindrucs nicht erwehren, daß eine Landesgrenze ein feind- 
ſeliger Begriff ſei. --- 

Bemerkenswert iſt ferner, daß grundbuchamtliche Eintragungen 
betreffend das Tägermoos im Kreis Gottlieben und in Konſtanz 

erfolgen, und daß der Stadtrat von Konſtanz auf dem Tägermoos 
nicht bloß allerlei Verbote anbringen kann, ſondern überhaupt da- 
ſelbſt die geſamte Flurpolizei ausübt. Dabei hat er ſic<h immerhin 
an das thurgauiſche Flurre<ht zu halten. Wenn Bußen nicht frei- 

1 Das Eintrittsgeld von 10 Pfennig iſt übrigens nicht hoHh genug, um die 
Koſten des Betriebes auszugleichen, Die Stadt muß den Fehlbetrag aus eigenen 
Mitteln de&en. Der Thurgau hat daher bis jet darauf verzichtet, von der Stadt 
für ihren Eisbahnbetrieb die Geſchäftsniederlaſſung zu verlangen und Gebühren zu 
erheben. Falls Getränke ausgeſchenkt werden, iſt zuvor die Bewilligung des zu- 
ſtändigen thurgauiſchen Gemeinderates einzuholen.
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willig bezahlt werden, erfolgt die Betreibung mit der Nöglichkeit 
der Rechtsöffnung. Konſtanzer Flurhüter in Dienſtkleidung beſorgen 

die Aufſicht auf dem Tägermoos5; früher trugen ſie auch no< Dienſt- 

flinten. Dieſe ſind dem Zug der Zeit zum Opfer gefallen. Es iſt 

überhaupt feſtzuſtellen, daß ſc<hon längſt der Stadtrat von Konſtanz 

ſeine Hoheitsrechte auf dem Tägermoos in wenig ſichtbarer Form 

ausüben läßt; auch Bußverfügungen wegen Flurfrevel oder Ver- 

botsübertretung im Tägermoosgebiet ſind ſelten geworden. Auf- 

fällig ſind einzig die Verbottafeln und die Straßenſperren. 

Viel ernſjter als alle dieſe Äußerlichkeiten nehmen die ſchwei- 

zeriſchen Grenzanwohner die Ausnahmeſtellung des Tägermooſes 

in bezug auf Verſteuerung. Für das ganze Tägermoos wird 
nur die thurgauiſche Staatsſjſteuer berechnet; Gemeinde- 

ſteuern dürfen dafür nicht erhoben werden. Tägerwilen geht 

wenigſtens, ſoweit es die Liegenſchaften anbetrifft, leer aus. Ka- 

pitalvermögen und Einkommen von Tägermoosbewohnern dagegen 

ſind uneingeſc<hränkt ſteuerpfli<htig. Den Gemeindeſteuern unter- 

worfen iſt dagegen das Töbeli; das nämliche gilt natürlich auch für 

allen anderweitigen Grundbeſig der Stadt Konſtanz oder der 

Spitalſtiftung auf Sc<weizerboden. Nicht ganz abgeklärt iſt die 
Frage der Verpflichtung zur Leiſtung von Kirchenſteuern. Zählt 

man die Kirc<gemeinden zu den eigentlihen Gemeinden, fo haben 

ſie im Tägermoos keine Steueranſprüche. In Tat und Wahrheit 

aber wohnt den thurgauiſchen Kirc<gemeinden längſt nur noch der 

Charakter öffentlich-re<htliher Korporationen inne. In bezug anuf 
Sculpfliht wird der Ziegelhof ſtillſ<weigend zu Konſtanz gerechnet, 
woſelbſt er Sc<hulgeldfreiheit genießt; die andern Wohnbauten ge- 
hören zur Sc<hulgemeinde Tägerwilen. Tatſächlich hätte über die 

Schulpfliht von Kindern aus der Tägermoosſiedelung nac< Antrag 

der Sc<hulbehörde von Tägerwilen das thurgauiſ<he Erziehungs- 
departement zu entſ<heiden. Außer den Gütern des Tägermooſes 
ſind ferner die im Beſiz von Konſtanzern befindlichen Häuſer und 

Wirtſchaftsgebäude daſelbſt von Gemeindeſteuern frei; auch für 

dieſe iſt nur die kantonale Staatsſteuer zu entrichten; außerdem, 

da ſie im Thurgau brandverſichert ſind, die thurgauiſchen Verſiche- 
rungsprämie. Die Umformerſtation der N. O. K.-Werke gilt als 

ganz dem thurgauiſchen Steuerre<t unterſtellt. In bezug auf die 

Steuerpflicht des Noppelſchen Beſißes im Tägermoos herrſch1 einige? 

Unſiherheit. Da die Stadt das genannte Gelände ohne ſ[teuerrecht- 

liche Bedingungen veräußert hat, wäre dieſes naHh wie vor der Tä-
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germooſer Steuerverfaſſung unterſtellt und nac< Maſßgabe des Ka- 

iaſterwertes ſtaatsſteuerpflichtig geweſen. Nun war aber 

das Gut über den Steuerwert hinaus pfandverſchuldet, und man 
hat es, weil der Beſitzer im Thurgau wohnhaſt war, auf Grund des 

thurgauiſchen Steuergeſetzes als völlig ſteuerfrei betrachtet. =- 

Zum Unterhalt von Wegen und Stegen auf dem Tägermoos 

iſt Konſtanz verpflichtet; dagegen hätte die Gemeinde Tägerwilen 

bei Vermehrung der Bauten für Löſcheinrichtungen und nac< Brand- 

fällen für die Shuttabräumung zu ſorgen; ihre Sache iſt ferner die 

Beiſezung der auf dem Tägermoos gefundenen Leichen. Bei ſtarken 

S<neefällen tritt auf der Landſtraße der Konſtanzer „Pfadſchlitten“ 

in Tätigkeit; kommt er nicht innert nüßlicher Friſt, jo fahren die 

Tägerwiler mit ihrem Sechsſpänner bis zum Zoll. Die Landſtraße 

iſt eben zugleih S<hulweg. Einmal im Tag, nachmittags etwa 

halb vier Uhr, erſcheint von Tägerwilen her der Briefbote vor den 

bewohnten Häuſern des Tägermooſes. Man erlebt alſo das ſeltſame 

Sc<hauſpiel, daß eine di<t vor Konſtanz und Emmishofen-Kreuz- 

lingen gelegene Kleinſiedelung mit zehn Familien täglic< nur ein= 

mal von der Poſt bedient wird und daß einem ſchweizeriſ<en Zoll- 
haus das Abendblatt der „Neuen Zürc<her Zeitung“ erſt am Abend 

des nachfolgenden Tages zugeſtellt werden kann. Etwas beſſer 

daran iſt der Inhaber vom „Trompeterſchlößli“. Es wurde ihm 

geſtattet, an der Grenze einen Briefeinwurf anzubringen zur Ent- 

gegennahme der Konſtanzer Zeitungen, aber unter der Bedingung, 
daß er dafür jährlich die entſprechende ſ<weizeriſ<e Poſtgebühr 

entrihte. Für Expreßbriefe und Telegramme müſſen Zuſchläge be- 
zahlt werden wie in weltfernen Weilern und Gehöften. Dabei 

handelt es ſich felbſtverſtändlic<h in keiner Weiſe um einen abſeits 

geſeßlicher Vorſchriften liegenden Zuſtand oder auc< nur um eine 
Unfreundlichfeit der ſc<hweizeriſ<en Poſt- und der Telegraphenver- 

waltung. Die Verhältniſſe bringen es einfac< ſo mit ſich. Der Tele- 

phonanſchluß konnte in Kreuzlingen bewerkſtelligt werden. Waſſer, 
Gas und Licht dagegen beziehen die Häuſer auf dem Tägermoos 

aus Konſtanz. Eine alte, durc< das ganze Gebiet ziehende Waſſer- 

leitung iſt wertlos geworden. Auc<h das Waſſer zur Füllung der 
Eisweiher liefert Konſtanz, ſoweit nicht der Grenzbach dieſe Auf- 
gabe übernimmt. 

In bezug auf Verſicherungspfliht des Viehbeſtandes herrſchte 

lange Unſicherheit; jetßt iſt die Sache zugunſten von Tägerwilen 
entſchieden. Die Landwirte von Konſtanz haben ferner auf ihrem
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Pachtland im Tägermoos Weidereht; immerhin ſind für die Weide- 

tiere beim Grenzübertritt Geſundheitsſ<eine vorzuweiſen. In 
Seuchenzeiten erliſ<t natürli<h dieſes Weidrec<ht. Für die zum 
Zwek der Bebauung und Nußung des Tägermooſes nötigen Fahr- 

ten der Paradieſer Bauern iſt an der Grenze eine beſondere Kon- 

trolle erforderli<. Die Wagen und die Zugtiere ſind vorgemerkt. 

Zu- und Abgänge von Vieh ſind der Zollſtätte unverzüglich an- 
zuzeigen. 

Man ſieht, es handelt ſih beim Tägermoos nicht um weltbewe- 
gende Dinge; „da iſt nichts, das den Menſchen entſete“. Aber ein 

eigenartiger Hauch lagert eben do<h über dieſem Zweiherrenland, 

Janusbezirk oder Moorpufferſtaat zwiſchen Konſtanz und Täger= 

wilen, und bis zur Stunde liegen die Dinge ſo, daßſichim Tä- 

germoosniemandredhtzuHauſefühlt. Die Paradieſer 

Landleute, die daſelbſt Pachtloſe oder Eigengut beſitzen, werden durch 
den Grenzſchuß täglich mehrmals daran erinnert, daß ſie ihr Gemüſe 

im Ausland bauen, und anderſeits haben die vielen Verbottafeln 

zur Folge, daß Sc<hweizer, die ohne genügende Keonntnis der Ver- 

hältniſſe das Tägermoos dur<wandern, in bezug auf deſſen Landes- 

zugehörigkeit nicht aus einem unbehaglihen Gefühl der Unſicherheit 

herauszukommen vermögen. -- 

In allen alten Kulturländern ſteht ſozuſägen jeder Fle> Erde 
unter dem Druc> der Geſchi<hte; nur ſind die Drucſtärken ungleid. 

Das Tägermoos iſt in ungewöhnlihem Grade geſchichtlich belaſtet. 

An ſeiner Grenze gegen Konſtanz zeichnet ſich der Shwaben- 

kriegab, und im übrigen liegt auf ihm ein ſpätherbſtlicher Schim- 

ner der einſtigen Landgrafſ<aft Thurgau. Man darf ſich 

alſo das Tägermooſer Feld jhon einmal genauer anſfehen. 

II. Die Herkunft der Tägermooſer Rechtsverhältniſſe. 

Zum Verſtändnis für die ſeltſamen Zuſtände auf dem Täger»- 
moos ſind vor allem drei Tatſachen vor Augen zu halten: 1. Jede 
Stadt ſuchte Hinterland zu gewinnen, entweder dur< eigentlihen 

Kauf von Grund und Boden, oder dann durc< Erwerbung von 
Gerichtsherrſhaften oder von Zehntenrec<hten. 2. Konſtanz war eine 
Zeitlang auf beſtem Wege, den ganzen Thurgau an ſich zu ziehen, 

eiwa wie die Stadt Zürich den heutigen Kanton Zürich. Der großs- 

zügige Konſtanzer Plan wurde indeſſen empfindlich getroffen durh 
die von den Eidgenoſſen bewerkſtelligte Eroberung des Thurgaus
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(1460) und gänzlich verunmöglicht durc< den Shwabenkrieg (1499). 
3. Der Schwabenkrieg gehört in die Gattung der unentſchiedenen 
Kriege; er hörte eines Tages ganz einfac< auf. JInfolgedeſſen kam 
es denn auc<h zu einem nichtsſagenden Frieden. Das einzige deut- 
liche Ergebnis war, daß den Konſtanzern das Landgericht über den 

Thurgau an die Eidgenoſſenſchaft verloren ging. Ganz unterlaſſen 

wurde die Grenzbereinigung zwiſchen der Shweiz und dem Deutſchen 

Neiche. Dieſe ijſt troß vielen Streitigkeiten und langen Verhand- 

lungen bis heute no<h nicht einwandfrei durc<geführt. Die Unſicher- 

heit betrifft indeſſen nur no< den Oberſee, woſelbſt ſich zwei 

Auffaſſungen gegenüberſtehen. Die Schweiz vertritt ſchon ſeit 1554 
den Standpunkt, die Seemitte bilde die Landesgrenze, währen»d 
Deutſchland bis jeßt eher der Anſicht war, der Oberſee ſei gemein- 

ſames Hoheitsgebiet (Kondominium oder Koimperium) der drei 

Uferſtaaten.! 

Für Konſtanz war es beſonders unerfreulich, daß die Eidgenoſſen, 

ohne ausdrüliche Abmachung, die Grenze unmittelbar vor die 

Stadtmauer legten. Einigermaßen verſöhnend wirkte nur, daß den 
Konſtanzern wenigſtens nicht zugleich ihre niederen Gerichtsherr- 

ſ<haften oder Vogteien weggenommen wurden. Infolgedeſſen hatten 
die Stadt, der Biſchof und das Sktift St. Johann auc<h in der Folge 

no<h feſten Fuß im Thurgau. Die Stadt Konſtanz beſaß die aus- 

gedehnte Vogtei Eggen, die in breiter Front von Egelshofen bis 
Graltshauſen reichte, dann das Raitigeriht mit Neuwilen-Ellig- 
hauſen, die Vogteien Altnau und Buch und endlic<h das Täger- 

moosgeridcht. 

Außerdem gelang es der Stadt, in zähen Verhandlungen die 

Hoheit über den Konſtanzer Trichter zu gewinnen. Dies geſchah 
durch zwei Verträge, die na< den Stadthauptleuten Raßler und 

Damian benannt ſind, wobei zu beachten iſt, daß Konſtanz 1548 die 

Reichsfreiheit eingebüßt hatte und öſterreichiſche Provinzialſtadt 

geworden war. (Beide Verträge ſiehe im Anhang.) Nac<h dem Raß- 

lerſ<en Abkommen bekam die Stadt Konſtanz auf 1500 geome- 

triſ<he Sc<hritte, vom kleinen Leuchtturm im Hafen an, die Ge- 

richtsbarfkeit. (Es handelt ſic< hiebei um die Luggen oder das 

1 Während des Weltkrieges hat das Deutſc<e Reich ſtillſchweigend die ſchweizeriſche 
Auffaſſung gutgeheißen, und zum nämlichen Schluſſe gelangte in einem Urteil von 

1924 das Reichsgericht in Leipzig. 

Boachtenswert iſt ferner, daß 1913 in einem bis jet wenig bekannten Gutachten 

zu Handen des ſc<weizeriſchen Bundesrates der berühmte Rechtsgelehrte Franz 

von Liszt in Berlin ein Bodenſee-Kondominium entſchieden abgelehnt hat.
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Luckenhäusli.) Gerne hätten die Konſtanzer no< die Bedingung 

aufgenommen, daß ſchweizeriſcherſeits auf Kanonenſchußweite keine 

die Stadtſeſtung gefährdende Gebäude oder Erdwerke aufgeführt 

werden dürften. Dieſe Forderung lehnten indeſſen die den Thurgau 
regierenden Orte beharrlich ab, und ſie kam denn au<h nur ſehr ab- 

geſ<wächt in den Vertrag hinein, blieb aber in Konſtanz bis zur 

Chleifung der Feſtungswerke nie ganz vergeſſen. Weitere Beſtim- 
mungen des Raßler-Vertrages betrafen Zölle und Fiſchereirechte. 

In bezug auf den Vertragsabſ<hluß gibt man meiſt das Jahr 1685 

an. Eigentlich wurde die Vereinbarung indeſſen erſt 1687 von den 

beiden Parteien gutgeheißen. 

Der Raßler Vertrag enthielt einige Unklarheiten; ſo erſchienen 

zum Beiſpiel die 1500 geometriſ<en Schritte als ein ungenaues 

Maß. Außerdem ergab ſich, wenn man die genannte Stre>e vom 

Luckenhäusli an im See abſte>te, als Hoheitsgrenze naturgemäß ein 

Kreisbogen. Das Raßlerſche Abkommen wurde daher 1786 durch 
den Damian-Vertrag ergänzt. Nah dieſem waren 1500 geometriſche 

Sc<hritte 4500 Fuß, und als Grenze der Konſtanzer Gerichtsbarkeit 

wurde gewiſſermaßen die Tangente an den Mittelpunkt des ex- 

wähnten Kreisbogens angenommen. Für Öſterreich unterzeichnete 

Freiherr von Damiani, für die zehn den Thurgau regierenden 

Stände der Bürgermeiſter von Zürich, J. H. O tt. 

Zum Namen Raßler ſei no< bemerkt, daß die Freiherrn von 

Raßler ſeit 1600 Beſitßer dexr Bernegg in Emmishofen geweſen 
ſind. 

Die beiden Abkommen waren alles eher als harmlos. Geſtüßtt 

darauf konnte Konſtanz den Thurgaucrn Auffüllungsarbeiten am 

See, Anlage von Landungspläßen uſw. bis über das damalig? 

Hörnlihinaus unterſagen. 

Für die Entwi>klung von Konſtanz wichtiger war nun aber dod) 
die Gerihtsbarkeit über die vor der Stadt liegenden thurgauiſhen 

Dörfer und Liegenſchaften. 

Vor den Gerichten der niedern Vogteien ſpielten ſich wirkliche 

Gerichtsangelegenheiten ab (Ehrverlezungsklagen, Schlaghändel 

uſw.), dann aber auch Polizei- und Flurfälle (vgl. hiemit den heute 

no< gebräuchlihen Ausdru> niedere Polizei), endlich Fertigungen, 

Teilungen, waiſenamtli<he Geſchäfte, der niedere Rechtstrieb uſw. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die niedere Gerichtsbarkeit tief 

in das Leben der Bürger eingrifff. Die Gerichtsherren hatten es 

außerdem einigermaßen in der Hand, mit den Bewohnern ihrer
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Bogteien beſondere wirtſ<haftlihe Vereinbarungen zu treffen. Auf 
dieſem Wege ſc<ufen ſich die Städte durch ihre Gerichtsherrſchaften 
in gewiſſem Sinne Zonen. 

Das Tägermoos war eine Gerichtsherrſhaft beſonderer Art. In 
der Regel war nämlich der Gerichtsherr nicht zugleich der Grund- 
beſißer. Das Tägermoos dagegen gehörte in der Hauptſache der 
Stadt Konſtanz, alſo ſeinem Gerichtsherrn ſelbſt. Dieſer Umſtand 

gab natürlich der Stadt im Tägermoos eine ſo ſichere Stellung, daß 

ſie dieſes Gebiet geradezu als zum eigenen Gemeindebann gehörig 

betrachtete, welhe Auffaſſung indeſſen ſchweizeriſcherſeits ſtets be- 
ſtritten wurde. Wenn aber das Tägermoos nicht Konſtanzer Ge- 

meindegebiet war, was für Gemeinden hatten darauf Anſpruch? In 

dieſer Hinſicht iſt zu bemerken, daß vor 1798 --- von ſtädtiſchen Ort- 

ſ<aften abgeſehen -- die politiſhen Gemeinden des Kantons 

Thurgau ſehr unfertig ausſahen ; ſie ſpielten überhaupt keine wich- 

tige Rolle. Meiſt waren daher nur die Gerichtsherrſhaften vermarkt, 

nicht die Gemeinden. Dies hatte ſhon deswegen keine ſ<werwiegen- 

den Nachteile, weil man die Gemeindeſteuern im heutigen Sinne 

des Wortes vor 1798 überhaupt nicht kannte. Aus einem beſondern 
Grunde aber hätte man do<h etwas über die Flächengrößen der 
Gemeinden wiſſen ſollen. Der Kanton war für vorwiegend militä- 

riſ<e Zwede in ac<t Quartiere eingeteilt; eines von dieſen trug den 

Namen Emmishofen. Einen Teil der Auslagen der Quartiere 

mußten nun nacg Maßgabe ihrer Flächengröße die Gemeinden tra- 

gen, unter Rügriffsre<t auf die Grundeigentümer. Das Tägermoos 

mit dem Töbeli wurde dabei den beiden Gemeinden Tägerwilen 

und Emmishofen angerehnet. Als aber im Jahre 1696 dieſe Ge= 
meinden vom Grundbeſiker des Tägermooſes, alſo von Konſtanz, die 

entſprechenden Beiträge einziehen wollten, verweigerte die Stadt 

deren Zahlung, mit der Begründung, das genannte Gebiet gehöre 

zu Konſtanz und nicht zur Schweiz, alſo au< niht zum Quartier 

Emmishofen. Nach längern Verhandlungen wurde 1698 der Stadt 

Konſtanz für das Tägermoos die Steuerfreiheit zugeſtanden. Damit 

war aber der Fall nicht entſhieden; denn die beiden Gemeinden 
verlangten, daß dafür ihr zahlungspflichtiges Gebiet entſprechend 

verkleinert werde. Dies geſhah endgültig erſt 1762. Emmishofen 

ſchaffte ſih dabei 150 Juchart ſteuerpflihtigen Gemeindegebietes 
vom Halſe. Dies war anſcheinend ein ſ<höner Erfolg; aber es ergab 

ſich ſpäter, daß ſich die Vereinbarung von 1762 für Emmishofen 

niht na<h allen Richtungen günſtig auswirkte,
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So ſtanden die Dinge bis zum Umſturz von 1798. Da wurde 

befanntlich der Thurgau plößlich frei. Die regierenden Orte ver- 

zichteten dur<; Urkunde vom 10. März 1798 auf alle landvögtli<en 

und landgerichtlichen Rechte. Auch die Gerichtsherren der niedern 

Gerichte ſtellten ihre Amtstätigkeit ein, ohne indeſſen eine Ver- 

zichtserllärung abzugeben. In dieſer Beziehung mußten ſich 

die Thurganuer zufrieden geben mit den allgemeinen Freiheitszuſiche- 

rungen der helvetiſchen Staatsverfaſſung und mit den Beſchlüſſen 
der beiden geſeßgebenden Räte vom 4. Mai 1798, wonac< alle Per- 

jonal-Feudal-Rechte in der Schweiz als aufgehoben erklärt wurden. 

Trotzdem zogen 1799 unter dem Sc<uße der in den Thurgau einge-" 

rüdten Öſterreicher die Gerichtsherren ihre Vogteien wieder an ſich; 

aber nach dem Sieg der Franzoſen bei Zürich ſank ihre Horrſchaft 

für immer ins Grab. Auch Konſtanz fügte ſich dom Verluſt der ge- 

richtsherrlichen Rehte bedingungslos in bezug auf Eggen, Raiti- 

gericht, Altnan und Buch, nic<t aber hinſichtlich des Täger- 

m ooſes. Ohne weitere Erflärung amtete der Stadtrat hier weiter. 

Man muß ſich fragen, wie dies möglich geweſen ſei. Die Antwort 

verlangt keine lange Überlegung. Einmal hatte der über Nacht frei 

gewordene Thurgau größere Aufgaben, als die Sorge um das Täger- 

moos, und ferner fiel das ſtädtiſche Regiment überhaupt nicht auf, 

weil ſich das ganze Gebiet des Tägermooſes im Beſitz der Stadt und 

einiger Konſtanzer Bürger befand und weil auf der ganzen weiten 

Fläche die Ziegelhütte das einzige Gebäude war. 1799 hätte, nach- 

dem die Franzoſen Herren der Lage geworden, ein raſ<es Zugreifen 

des Thurgaus wohl allen Anſtänden für immer ein Ende bereitet. 

Daß Konſtanz von 1798 an nicht auf die Gerichtsherrſchaft Täger- 

moos verzichtet hat, follte nun die Veranlaſſung werden zu endloſen 

Streitigkeiten. 

Aber es erhoben ſich auc< no< Unſtimmigkeiten unter den für 

das Tägermoos in Betracht fallenden Gemeinden. Sc<hon in hel- 

vetiſcher Zeit begann man im Thurgau mit der Erſtellung von 

Güterkataſtern. Dabei ereignete es fſich aus unbekannten Gründen, 
daß Tägerwilen und Egelshofen das Gebiet des Täger- 

mooſes und Töbelis aufteilten und daß Emmishofen leer ausging. 

Im Jahre 1801 beſ<hwerte ſich daher die Gemeinde Emmishofen beim 

Diſtriktsſtatthalter Aepli von Gottlieben, aber ohne Erfolg. Ebenſo- 

wenig führten gütlihe Verhandlungen mit Egelshofen zum Ziel. 

In bewegten Worten klagte darüber |päter ein Emmishofer: Auch 

dieſe Bemühung lief fruchtlos ab, weil dieſelbe (die Gemeinde
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Egelshofen) geglaubet, daß der Bibelſpruch: Was geſchrieben iſt, 
bleibt geſchrieben, ſie bei ihrem ungerechten Beſitzſtand ſchüße. 

„Wir ſollen alſo Stege, Wege und die Waſſerleitungen, welche 

über die Grundbeſißungen der Konſtanzer Bürger führen, mit 

großem Koſtenaufwand unterhalten und dieſelben ſollen zu der 
entfernten Gemeinde Egelshofen ſteuer- und ſtraßenpflichtig ſein. 
Wer? Wir fragen: Wer kann uns eine ſolhe Ungerechtigkeit 
länger zu ertragen zumuten ?“ 

Es ſei indeſſen bemerkt, daß es doc< nicht ganz ſo ſchlimm ſtand, 

wie man auf Grund der obigen Klage vermuten könnte und daß 

eine ſpätere Grenzbereinigung den Emmishofer Wünſchen in der 

Hauptſahe Rechnung getragen hat. 

Durch dieſe Darlegungen iſt die Erklärung, warum das Täger- 

moos im thurgauiſchen Geländebeſiß eine Sonderſtellung einnimmt, 
in der Hauptſache gegeben. Was ſpäter geſchehen iſt, ruht ganz auf 

den in dieſem Abſhnitt genannten Grundlagen, und auch die Her- 

anziehung früherer Ereigniſſe vermag am Geſamtbild nichts mehr 

weſentlich zu ändern. 

111. Geſhichte des Tägermoofes von 1259--1803. 

Die älteſte Geſchihte des Tägermooſes iſt nicht ausreichend er- 
forſ<t; es läßt ſih auch nicht reſtlos feſtſtellen, auf welhem Wege 

die Stadt Konſtanz in den Beſitz des geſamten Geländes gekommen 
iſt. Die Angabe von Laible, Konſtanz habe in einem Kauf das 

Tägermoos im Jahre 1294 vom Scottenkloſter* erworben, ſtimmt 
nicht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß das jezige Tägermoos zu- 

ſammengeſetzt iſt aus verſchiedenen Güterbezirken, die zum Teil ihre 

eigene Geſchichte haben. 

Ebenſo unbefriedigend iſt, daß man bis jetzt ni<ht nachweiſen 

kann, wie ſi<h Konſtanz die Vogteire<hte über das Tägermoos er- 

worben hat. Bekanntlich war der Grundeigentümer nicht ohne wei- 

teres au< Inhaber der gerichtsherrlichen Gewalt über ſeinen Beſiß. 

Die einfachſte Erklärung dürfte ſein, daß das Tägermoos vormals 

zur Vogtei Eggen gehörte, die 1471 an die Stadt Konſtanz über- 

gegangen war, und daß Konſtanz eines Tages für gut befunden hat, 

das Tägermoos zu einer beſondern Gerichtsherrſ<haft zu erheben. 

1 Es gab neben iriſchen auc< f<ottiſche Glaubensboten. Laible ſchreibt: 
„GSdottiſ<e Mönche ließen ſich im 6. Jahrhundert hier (in Konſtanz) nieder und 
errichteten ein Benediktinerkloſter, erſt auf dem Münſterplag, dann am Rhein."
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Erſtmals erwähnt wird das Tägermoos in einer lateiniſch ge- 

ſhriebenen Urkunde vom Jahre 1259. Nach dieſer fällte Biſchof 
Cberhard Il. von Konſtanz in einem Streit zwiſchen der Stadt Kon- 

ſtanz und dem Kloſter Crucelin (Kreuzlingen) einen Schiedsſpruch. 

In der genannten Urkunde ſind für das Tägermoos folgende Stellen 

von Belang: 

Die Wieſe gelegen unterhalb des der Stadt zunähſt liegenden 

Weingartens, genannt Morderwieſe, und die Wieſe bei der 

Mulwieſe, welche nach dem erſten Grasſchnitt zur gemeinſamen 

Weide gehörten, ſollen dem ſtändigen, nüßzlihen und vorteilhaften 

Gebrauch des genannten Kloſters zugewieſen werden. Wir gewähren 

ihnen die freie Möglichkeit, Garten oder andere ertragreiche Kul- 

turen darin anzulegen. Überdies haben wir für gut gefunden, einen 

Teil der Flur, die E|pan genannt wird, wie er durch beſtimmte 

Markſteine und Gräben abgetrennt iſt, dem oftgenannten Kloſter zu 
übertragen, damit es ihn mit demſelben Recht, wie es die Wieſen 
im Tägermoos (Tegermos) beſitßt, ruhig und friedlich dauernd 

beſige. Um im übrigen jeden Anlaß zu Streit zu beſeitigen, der ſich 

zwiſchen den Gemarkungen des genannten Kloſters und der Bürger- 

ſchaft der vorerwähnten Stadt erheben könnte, haben wir mit Zu- 

timmung beider Parteien beſtimmt, daß der Graben der Straße, 
welche ſich vom Hof des vorgenannten Kloſters zum See erſtre>t, und 

auch der Grabzen der mit Weiden beſtandenen Wieſfen unterhalb des 

Kloſters zum Nießbrau<h und ſtändigen Eigentum des Kloſters ge- 

hören ſoll, ſo zwar, daß über den Graben der vorerwähnten Straße 
von dem Kloſter eine Brüce inſtand gehalten wird, über die der 

Ausgang und die Rüdkehr für die Tiere der vorerwähnten Stadt 

ohne Schwierigkeit offen ſteht. 
Zum Erſaßz jedoh für die vorerwähnten Grundſtücke haben 

wir für gut gefunden, die vorgenannten Wieſen, über die der Prozeß 

erfolgte, und die ſogenannte Morderwieſean den Mauern von 

Konſtanz ſamt dem anſtoßenden Grundſtü>, das Mulſtatt 

genannt wird, welche dem vorerwähnten Kloſter von Alters her als 

Eigentum gehörten, mit Zuſtimmung des vorerwähnten Kapitels, 

ſoweit das genannte Kloſter Rechte daran hatte, der Gemeinde 

Konſtanz unter Beigabe einer Mark Silber in geſetzlichem Ge- 

wicht tauſhweiſe zu übergeben und der gemeinſamen Weide beider 
Teile zuzuweiſen. Auch den alten Fußweg, auf dem die Leute von 

der Vorſtadt Stadelhofen am Mühlba<ß entlang zum 
S<horrenbrunnen hinüberzugehen pflegten, haben wir für
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gut gefunden zu erneuern, womit wir jedem Anlaß zu Streitig- 
keiten. der infolge des in dieſem Brief vorgeſehenen Tauſches künftig 

von den vorgenannten Parteien aufgegriffen werden könnte, durch 

dieſe unſere Verfügung gänzlic< vorbeugen. 
Die in der vorgenannten Urkunde vorkommenden Flurbezeich- 

nungen ſind zum größten Teil in Vergeſſenheit geraten. Cin Name 

aber verdient beſondere Aufmerkſamkeit: Die Morderwieſe. 
Es iſt bereits geſagt worden, daß der Name Tägermoos im Thurgau 
no<hmals vorkommt. Es handelt ſich dabei um einen Weiler ober- 

halb Ste>born. Iſt es an ſi< ſchon auffallend, in 573 Meter Höhe 
auf dem Kamm einer Moräne des Seerüc>ens ein „Tägermoos“ 

anzutreffen, ſo wird die Sache no< rätſelhaſter dadurc<h, daß man 

daſelbſt auch den Flurnamen Morderwieſe wieder findet, ferner die 

Bezeihnung Ho<ſtraße. Hat ſich in alten Zeiten ein Emmis- 

hofer oder ein Tägerwiler auf dem Seerüc>en angeſiedelt und dort- 
hin Namen aus ſeiner alten Heimat verpflanzt, etwa wie Sc<weizer 

ihre Ortsnamen na<h Amerika mitgenommen haben? 

Man beachte ferner den Namen Eſpan. Dieſer Eſpan oder 
Saueſpan ſollte in der Folge no< eine gewiſſe Berühmtheit ge- 

winnen. 

Im Jahre 1267 verlieh das Stift St. Stephan in Konſtanz drei 

Ä>er im Tägermoos ſeinem Hörigen Jakob Lengwiler, und 1291 

verkaufte der Fiſcher Konrad von Gottlieben eine Wieſe im Täger- 

moos an das Kloſter Kreuzlingen. Es war alſo um dieſe Zeit das 

Tägermoos no< kein zuſammengelegter Grundbeſit. 

Widtiger iſt eine Urkunde von 1293: Gelaſius, Abt des Schotten- 
kloſters in Konſtanz, bezeugt, daß die Wieſen im Tägermoos, die 
ſein Vorgänger Donatus der Gemeinde Konſtanz verkauft hatte, 
mit 35 Scilling jährlichen Zinſen bezahlt worden ſeien. --- 1362 
übernahm das Kapitel St. Stephan in Konſtanz von Konrad Rot 

Ü>er im Tägermoos und verlieh ſie dem Konſtanzer Bürger Niko- 
laus Marner und ſeiner Gattin Adelheid gegen einen jährlichen 

Zins von ſe<s Vierteln Kernen. Als Anſtößer werden dabei ge- 
nannt Chriſtian Schneider (sartor), Marner, die Herren von Kreuz- 
lingen und der Kellner im Kehlhof. 

Aus dem Jahre 1410 wird gemeldet, daß Ulrich von Richental 
und ſeine Gattin Anna vom Kapitel zu St. Stephan fünf Juchart 
Ac>erland im Tägermoos als Lehen empfangen haben. Früherer 

Beſiger dieſer Güter war Ulri< Gügli. Der Ehrſchatz (eine Art 
Handänderungsgebühr) betrug ein Viertel Landwein.
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Wer war nun dieſer Ulricus de Richental ? Kein Ge- 
ringerer als der berühmte Chroniſt des Konſtanzer Kon- 

zils. (Leider iſt das Original von Richentals Chronik verloren 

gegangen; aber es ſind gute Nachbildungen erhalten. Eine von 

dieſen iſt im Rosgartenmuſeum in Konſtanz zu ſehen.) -- Der- 

gleichen Übertragungen dürften auc<h in der folgenden Zeit no< 
öfters vorgekommen ſein. 

Aus den Jahren 1488 und 1535 iſt ein „Gatterſtreit“ überliefert. 

Der Gatter ſoll bei Zellers Gut in der Nähe der Hochſtraße geſtan- 
den haben. 

Nicht im Kern erfaßt, aber do<h einigermaßen berührt wurde das 

Tägermoos durc<h den Vertrag, den Biſchof Chriſtoph 1554 zu Baden 

mit der eidgenöſſiſ<en Tagſatzung abſchloß. Dieſer Vertrag ſetzte 

feſt: Vom Kuhhorn unterhalb Konſtanz bis an das Wangerhorn 

joll die linke Hälfte des Unterſees zum Thurgau gehören. Dagegen 

verblieb dem Biſchof die niedere Gerichtsbarkeit auch über den 
ſ<weizeriſchen Teil des Unterſees. Dieſes Kuhhorn, auc; Kuhhorn 

am Fall genannt, iſt der am weiteſten in den Rhein vorſpringende 
Punkt des Tägermooſes. Es bekam dadurc<h eine weitere Bedeutung, 

daß es zur Fiſchereigrenze erklärt wurde. Von dort bis zum Ager- 
ſtenbach beanſpruchte der Biſc<hof die ganze Fiſ<henz, gab dieſe aber 

ſechs Gottlieber Fiſchern als Lehen. Heute no< reicht die Gottlieber 

Fiſchereiberechtigung bis zum Kuhhorn. Ergänzend ſei bemerkt, 9aß 

die wichtige Fiſherei- und Jagdordnung vom 22. Auguſt 1774 auch 
für das Tägermoos Gültigkeit hatte. 

Ein entſcheidender Schritt in bezug auf das Tägermoos geſchah 
im Jahre 1560. Da erwarb Konſtanz durch Kaufvertrag mit dem 

Kloſter Kreuzlingen deſſen Rec<hte am Tägermoos, nämlich „des 

gotshus Crüclingen eigenthumb, fryheit und gerechtigkeit, es ſyge 
mit innehaben nußen und nießen, ſo es uff ſollihem gut, Tägermoos 

genannt, von altersher je und allwegen bis uff den hüttigen tag 

gehebt hatt, do< denen von Tägerwylen an irem weidgang der 

roſſen halb unvergriffenlich“. =- Der Kaufpreis betrug 1400fl., nebſt 
der Verpflihtung der Stadt, dem Kloſter für alle Zukunft ſeinen 

Bedarf an Ziegeln aus der auf dem Tägermoos gelegenen ſtädtiſchen 
Ziegelhütte zum ſelben Preiſe wie den Stadtbürgern zu liefern. 

Von den 1400 fl. wurden 300 fl. abgezogen für den Einkauf des 
Kloſters in das Bürgerreht der Stadt Konſtanz auf 50 Jahre. 

Wie man ſieht, hatte Tägerwilen auf dem Tägermoos Weid- 
rec<hte. Es entſtanden hieraus endloſe Streitigkeiten, die oft auch die
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regierenden Herren des Thurgaus in Anſpruch nahmen und die zu 

Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichten. Der 

ganze Handel drehte ſich namentlich um den ſc<on genannten Sa u - 

eſpan. Wie der Streit beendigt worden iſt, geht aus ſpätern Aus- 

führungen hervor. 

Aber auch vom Eſpan abgeſehen, ſtekten im Tägermoos Rechts- 

unklarheiten. S<hon 1560 fand deswegen in Kreuzlingen eine Kon- 

ferenz ſtatt. Ein ernſter Anſtand erhob ſi<h 1574, nac<hdem der 

biſ<höflihe Vogt von Gottlieben der Stadt Konſtanz im Mai ge- 

nannten Jahres beim Emmishofer Tor einen Markſtein ſozuſagen 

vor die Naſe ſezen und damit die niedere Gerichtsbarkeit auf dem 

Tägermoos für den Biſhof beanſpruchen wollte. Der Stadthaupt- 

mann und der Rat von Konſtanz wandten ſich klagend an die Tag- 

ſaßung; auch der Biſchof war damit einverſtanden, daß die eidgenöſ- 

ſiſhen Orte entſcheiden ſollten. Die Konſtanzer beriefen ſi< dabei 

auf die Tägerwiler Offnung vom Jahre 1447 und auf einen Vertrag 

mit den Cidgenoſſen vom Jahre 1572. Darnach erſtre>te ſich der 

Stadt niedere Gerichtsbarkeit „vom Stadtgraben dem Emmishofer- 

bac< nach uff, bis zu dem Marchſtein, ſo vor der Stadt Sau-Eſpan, 
jet Jerg Wagenbüchels zu Konſtanz innehabendem Gut ſtat, und 

demna< von ſföllihem ob dem Sau-Eſpan dem Graben und Zun 

nac< zur Marc< unter den Güetern an der Hochſtraß und Rüllin am 
Tegermoos uff und gegen Tegerwillenwärts, ſjo wyt das ganß 

Tegermoos mit dem Eigentum begriffen, auch von dem über den 
Wieſenweg bis zu End des Hartlers Reuti ſamt umliegenden Bezirk 

der Güeter vorm Emmishofer tor gegen dem Tegermoos gelegen, 

das Töbeli genannt.“ 

Die Eidgenoſſen ordneten einen Augenſchein an durch die Land- 
ammänner Ab Yberg von Shwyz und Häſſig von Glarus. Am 
21. Juni 1575 wurde der Streit der Tagſazung zu Baden vorgelegt. 
Da aber der biſchöflihe Anwalt, nämlich Dr. jur. Haimbrand Weng- 

lin einen Aufſchub wünſchte, wurde die Entſcheidung vertagt. Die 

beiden Parteien begründeten ihre Anſprüche durch ſchriftlihe Ein- 

gaben. Von dieſen iſt namentlich die biſchöfliche ſehr eingehend 

1 Es ergab ſich dabei noc<, daß eine Verwechſlung im Spiele lag, In Band 1V 
Abteilung 2, der Eidgenöſſiſchen Abſchiede iſt zu leſen: Landvogt Tſchudi von 
Glarus, Vogt zu Kaiſerſtüuhl, beſchwert ſich, daß er verunglimpft werde, als habe 
er, während er Landvogt im Thurgau geweſen war, den Marchſtein an die Straße 
vor Konſtanz führen laſſen und daſelbſt aufrichten wolien, während do<h der BVogt 
von Gottlieben dies getan habe, Er bittet, ſeine Verantwortung genehm halten zu 
wollen, da die Stadt Konſtanz ihn bereits für entſchuldigt erklärt habe,
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gehalten. Weil ſie auch auf Zoll- und Fiſchereiverhältniſſe ein Licht 
wirft, iſt ſie von einiger geſchichtliher Bedeutung und ſie folgt hier 
mit ihren Hauptpunkten: 

1. Nac< ihrer Offnung ſeien die zu Gottlieben von altersher 
zollfrei. Jetzt müſſen ſie Zoll entrichten bei Kauf und Verkauf. 

2. Ebenſo haben des Stifts Untertanen in der Landgrafſchaft 
wider altes Herkommen den kleinen Zoll zu geben. 

3. Die von der Reichenau waren „über Menſ<en Gedächtnuß“ 

zollfrei, ſeit etlich Jahren her wird er von ihnen gefordert. 
4. Die von Gottlieben beſchweren ſich über den Hirten derer von 

Konjtanz, daß er auf den Eſpan das Vieh durc< die Gaſſen von 

Gottlieben hinabtreibt und dasſelbe die Gottlieben gehörenden 
Weiden abäßt. 

5. Wenn das Tegermoos im Bau liegt (nicht brach liegt) und 

in ſol<her Zeit ein Stü>k Vieh von Tegerweilen darauf ergriffen 

wird, ſo führt man's außer die Landgrafſchaft in den Pfandſtall der 

Stadt. Dorthin müſſen ihm die Untertanen nachlaufen, ein Sc<illing 
Pfenning zahlen und um den Sc<haden wider Herkommen anloben. 

6. Es iſt wider Geſeßs und Brauch, daß Untertanen des Thurgau, 
die freveln ſollten auf dem Tegermoos, auf Reichsboden außerhalb 
der Landſ<aft in Haft und Gelübd genommen, auch gefänglich be- 

ſtraſt werden. 
7. Sonſt konnte ein Thurgauer, was er zu ſeinem Erwerb und 

Handwerk brauchte, ungehindert von einem Ende des Landes zum 

andern beziehen und führen. Jüngſt kauſte ein Gottlieber S<iff- 
mader, der Rüeber genannt, in Güttingen Bretter und wollte ſie 

zu Waſſer dahinbringen. Die von Konſtanz forderten ihm den Zoll 
und ließen ihn geloben, „ihnen des Rechtens zu ſein“. Er mußte das 

annehmen, wenn er die Stadt nicht meiden wollte. 
8. Die von Konſtanz ſenden ihre geſc<hwornen Bauerſc<hauer (eine 

Art Flurkommiſſion) auf ihre Güter im Tegermoos, Das möcdte 
der biſchöflichen Gerichtsherrlic<hkeit nahteilig und für die Zukunft 
Anlaß zu Streit werden. 

9. Obwohl das Holz in Shwaderloc<h dem Stift Konſtanz gehört 

und die Stadt darin keine Gerechtigkeit hat, iſt der Überlauf von 

ſeiten der Bürger darin ſo übertrieben, indem etliche eigene beſtellte 

Dienſtboten dafür halten, daß der ſhöne Wald, „der mit Ordnung 

allen Umſäſſen zu Hilf kommen möc<ht, nunmehr im Grund durc ſie 

geri<t und verderbt iſt.“ Werden ſie ergriffen, ſo geben ſie der- 

maßen ho<hmütigen, trußzigen und böſen Beſcheid, als ob ſie Herren 

3
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daſelbſt wären und die Bannwarte ſ<hweigen müſſen, zumal man 

ihnen droht, daß, wenn ſie in die Stadt kommen, man ihnen vergel- 

ien werde. 

10. Es war bisher gebräu<hli<, daß die thurgauiſc<hen Unter- 

tanen den Bürgern der Stadt im Herbſt Wein an ihre Schulden 

gaben und derſelbe wurde nac< dem Schlag des Ortes, wo er ge- 

wachſen, abgerechnet. In Konſtanz wird gemeiniglich die Re<hnung 

„ringer denn an andern Orten gemac<ht“. Wenn nun, wie es neuer- 

lic< geſ<ieht, der Wein bezahlt wird, ſo leiden die thurgauiſchen 

Untertanen Schaden, am Fuder bis auf drei Eimer. 
11. Wider alt Herkommen haben die von Konſtanz auf den Rhin 

den Bann gelegt und verboten, mit dem Angel nac<h dem Heht zu 
„zvekhen“. Dagegen liegen ſie täglih und ohn Unterlaß auf den 

Gütern derer von Gottlieben und tun dort dasfelbe, was ſie auf 

ihrem Gebiete den thurgauiſhen Untertanen verboten haben. 

12. Na< der Offnung von Gottlieben ſoll an der dortigen Säge 

niemand „Gemein noch Teil“ haben, als der in Gottlieben ſitzt, und 

dann „ein Herr zu Konſtanz um den Zins und um die Dienſt“, und 

es ſind die Lehenleute ſhuldig, ihm und ſeinem Vogte das Holz 

von Gottlieben nac<h Konſtanz zu führen und umgekehrt. Jetzt haben 

ſich die Fiſ<her zu Konſtanz „in die Lehen und Sägen auc< gedrun- 

gen“ und begehren, daß die Untertanen „bei ihrer Offnung gehand- 

habt werden“. 

13. Nac< Reichenauiſcher Fiſcherordnung dürfen die zu Gottlieben 

die „Heurling an unſer lieben Frauentag“ im Auguſt einlaſſen und 

lebendig behalten. Die von Konſtanz wollen das niht mehr ge- 

ſtatten und ſeen das Ziel auf die Konſtanzer Kir<weih, alſo einen 

Monat ſpäter, zum großen Schaden derer von Gottlieben. 

14. Von altersher und brüchig war, daß, wenn die von Gott- 

lieben in Konſtanz Fiſche verkauften, ſie einen Pfenning zu bezahlen 

hatten. Jetzt fordert man von einem Pfund Pfenning Fiſc< 4 Den. 

und wenn er ſie pfundweiſe verkauft ebenſo 4 Pfenning, und das 
erſt ſeit einigen Jahren. 

15. Seit zwei Jahren wollen die von Konſtanz nicht mehr zu- 
geben, daß die von Gottlieben, „ſo ſie Fiſc<e dur<heinanderen“ (einer 

vom andern) kaufen, ſie ni<t dürfen feilbieten und ſie ſtrafen oder 

vom Markte wegweiſen, alles wider Offnung, alt Herkommen und 

Landesbrau. 

16. Dur< „Säuberung und Auswerfung des Stadtgrabens gegen 

dem Tegermoos“ wird derſelbe na<; und nach erweitert und die
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Gerichtsherrlichkeit des Stiftes geſ<mälert, zugleich die Obergerichts- 

herrlichfkeit des Thurgau gemindert. 

17. Wenn der Vogt zu Gottlieben oder andere Diener des Stifts 

ihre Amtspflichten auf thurgauiſc<em Boden vornehmen (Teger- 
moo5), werden ſie deshalb „in der Stadt Konſtanz beſchi>t und 

mit ſc<arfen Worten und Bedrowungen angefahren und hierunder 

ihres Stands, Herkommens, Amt, Dienſts no< Landes gar nit 
verſchont“. 

18. Troßz der Verträge zwiſchen der Reichenau und den Eidgenoſ- 

ſen über Handhabung der hohen Obrigkeit maßen ſich die von Kon- 

ſtanz die Obrigkeit an auf dem Waſſer „gegen Lhonwärts“ und 

tun damit der Cidgenoſſenſhaft Eintrag. 
19. Die X Orte haben das Gottshaus Reichenau als Schirm- und 

Strafherrn des äußern Sees erkennt und bewilligt, daß es Über- 

treter der Ordnung, auch die im Thurgau wohnen, beſtrafe. Wenn 

trozdem ein Konſtanzer Fiſcher auf eidgenöſſiſ<er Seite wider die 

Ordnung handelt, ſo wollen ſie ihn von der Reichenau nicht ſtrafen 

laſſen. 

20. Neulich haben die von Konſtanz dem Velſen* wegen ſeiner 

Wieſen, die in die Herrſ<haft Tägerwilen gehören, ein Verbot an- 

gelegt, was nur den Gerichtsherren im Thurgau zukömmt. 
Die Tagſatzung beſchloß, daß es bei den alten Offnungen ſein 

Verbleiben haben ſolle. Auch auf die Klagen der Biſchöflichen ging 

ſie ein und verfügte ad 1 bis 3, daß es bei den Verträgen und Ab- 

ſ<hieden bleiben ſolle; ad 4, daß, wenn der Konſtanzerhirt auf den 

Gottlieber Eſpan treibe, man ſein Vieh pfänden ſolle; ad 5, es habe 

Konſtanz einen Pfandſtall ? auf dem Tegermoos zu errichten; ad 7, 

was auf Erwerb kauft und verkauft und durc<geführt wird, ſoll nac<h 

eidgenöſſiſchen Verträgen verzollt werden; ad 9, der Frevler ſoll 
nac<h altem Gebrauche gepfändt und geſtraft werden und die von 

Konſtanz ſollen, die man bei ihnen verklagt, „zum Ret ſtellen“; 

ad 12, es ſJoll jeder Teil Recht haben, nac< ſeinen Ordnungen 

des Fiſchens halb zu walten, do< der Landgrafſchaft unnachteilig; 

ad 17, iſt, wenn es geſhah, unfreundlich, ſoll zu keiner Zeit mehr 

geſ<ehen. 

Der Streit wurde durc< folgenden Vertrag beigelegt: Erſtlich 

1 Bürgerfamilie Fels in Konſtanz. Ein Angehöriger dieſer Familie war einſt 

Beſizer eines Kreuzlinger Schulhauſes, das heute no<g den Namen Felſen- 
T 4;T18ßTi trägt. 

2 Der Name Pfandſtall iſt als Flurbezeihnung bis heute erhalten,
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--- in dem Spane des niedern Gerichtszwangs auf dem Tegermoos -- 

erfennen und ſprechen wir (die Tagſazung), daß das Tegermoos 

mit alligkliher ſeiner Weite, Begriff, In- und Zugehörd, eigen- 

tümlich mit Grund und Boden, Wunn, Weid, Trieb, Trät, Stäg 

und Wäg, Wajſſer, Waſſerlaitinen, ſpringenden Waſſern, Brunnen, 

Brunnſtuben, Gräben, Bäumen, ſie ſeien heimiſch oder fremd, Fel- 

ben oder andern Bäumen, wie die genannt, Jo jet derzeit darauf 

ſtönd oder künftiglich darauf geſezt werden möchten, gemeiner Stadt 

Konſtanz allein zugehörig ſein und bleiben ſollen; doc<h denen von 

Tägerwilen an ihrem Trieb und Trät mit den Roſſen, desgleichen 

einer Stadt Konſtanz an ihrem Getriebe, ſo ſie auch auf die Täger- 

wiler, vermög der Verträg, auch Brief und Siegel darüber aufge- 

richt haben unnadteilig, dergeſtalt, wenn Hauptmann, Bürger- 

meiſter und Rat der Stadt Konſtanz dieſer Gerechtigkeiten, auch 

Wunn und Weid, wie obſteht, aucg Pfändens und Fächs (Viehes) 

halb, jo zu Shaden geht, thurgauiſchem altem Braud) nac<, Für- 
ſorgung und Ordnung ſeßen, dem ſolle wie billig gelebt und die 

Übertretenden von ermeldeten von Konſtanz allein geſtraft werden; 

do< unſern gnädigen Herren oder andern an jedes habenden Eigen- 

tum, Freiheiten, Rechten, Gerechtigkeiten, altem Herkommen, Brief 

und SGiegeln ohne Sc<haden. 

Und damit jeder, dem ſein Vieh als ſc<adhaft eingetan wird, 

wiſſe, wo er das ſuche und finde, da ſollen die Herren, Hauptmann, 

Bürgermeiſter und Rat zu Konſtanz in ihrer Ziegelhütte auf dem 
Tegermoos in ihren Koſten eine Pfandſtallung machen laſſen, darein 

vas Vieh geſtellt und bis auf Löſung, wie Herkommen, behalten 

werden könne. 

Was ſodann die ſtreitige niedere Gerichtsbarkeit zwiſchen dem 

Biſchof und Konſtanz betrifft, ſo wird eine Grenze gezogen, „alſo 

daß bei dem Rhein, unter den Alben des Kuhhorn, bei dem Graben 

unten an dem Rhein, auf das Grabenmal ein Stein gejett, dannet- 
hin von dem der Gredi nach, an der Seiten gegen der Land- 

ſtraße, der weiß Weg genannt, ſo aus der Stadt Kon- 
ſtanz durch das Tegermoos geht, aufwärts an das Grabenmal aber 

ein Stein und hiezwiſchen dieſen beiden Marken ſoll beiden Teilen 
bevorſton und zugelaſſen ſein, Stein zu ſeten, ſo viel ihnen geliebt. 

Von dem in dem Graben und dem Graben nach auf und auf, bis 

unden an der Stadt alt Farrenweid oder Wieſen, ſo ſich gegen der 
Stadt hinwärts zeucht, aber ein Stein. Von dem ſc<hnurrichtigs 
überhin an den Hag des Egg und Graben, an das einzäunte Wiesli,
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ſo jezt Hanſen Müllers zu Tägerwilen Witwe innehat. Von dannen 

dem Hag und Graben nach unter den Gütern an dem Rüllen und 

Hochjtraß inn gelägen, dem Tegermoos nach aus und aus, bis an der 

Muntpratenen Gut unter der Hochſtraß, da die Tägerwiliſc<e und 

unjrer gnädigen Herren der ſieben Orte der Eidgenoſſen in derer 

Emmishofiſche Gericht zuſammenſtoßen, dem Hag na<h aus und aus bis 

an die Mark in des Wagenbüchels Gut, inhalt eines Vertrags von 

Jahr 1512. Von dem bis in Emmishoferbach, da aber ein Markſtein 

geſeßt werden ſoll. Und was alſo dem Bach nach gegen der Stadt 

Konſtanzwärts vor dem Emmishofertor, im Töbeli, bis an der 

Stadt Graben gelegen, daß ſol<hes alles ihnen und ihrer Stadt in 

ihre niedern Gericht und was ennethalb denen jetzterzelten Marchen, 

gegen Tägerwilen gelegen, das ſoll unſerm gnädigen Herrn von 

wegen das Bistum Konſtanz an ihr Gerichtsherrli<hkeit Tägerwilen 

an Intrag dienen, do<h dem Fähpfänden, Ordnungen und Saßun- 
gen auf dem ganzen Tegermoos, Wunn und Weid halb zu machen, 

wie oblaut, unvergriffen und unnachteilig. 

Daß auch dies alles, es ſei zu Waſſer oder zu Land, vielgemeld- 
ten unſern gnädigen Herren anſtatt ihrer Landvogtei Thurgau von 

hoher Oberkeit. Item auch, daß ihnen, nach Ausweiſung der Abſchieden, 
Verträgen, auc< Brief und Siegel, gegen beiden Teilen der Stra- 
fen, Frevlen, Bußen, Geboten, Verboten oder in all ander Weg von 

landesfürſtlicher Oberkeit und Rechts wegen gebürt und zuſtet, ihr 

Reht und Zuſpruch vorbehalten und unſchädlich. 

Sodann wird feſtgeſezt, daß, wenn thurgauiſc<e Landſaſſen 
fremd oder heimiſch Perſonen, auf dem Tegermoos frevelten und 
das in der Gerichtsmar< der Stadt geſchieht, mag er gütlich ſich mit 

den Herrn vertragen. So er aber „ſonder Rechts und ſich zu ver- 

antworten legte, dann ſoll das nit verſagt, ſondern ein fürderlich 

Rec<ht auf der Vogtei Eggen Geri<ht und nit in der Stadt, dem 
Landsbrauch gemäß, gehalten“. Ausdrücklich iſt dann no< beigefügt : 
Do< ſoll in den Vertädigungen odex Berechtigungen hinterru>s 
eines Landvogts oder Landgerichtkne<hts nichts gehandelt oder ver- 

tädinget werden. 

Was aber für Fertigungen und Untergang? in dem Bez[rke der 
Stadtgerichten, Inhalt der Marchen gelegen, zu tun, die mögen 

1 In der Konſtanzer Vogtei Eggen beſtand ein beſonderes Untergangs- 
geri<t, Es nahm von Zeit zu Zeit den Untergang vor, d.h. die Flurſc<hau. 
Das Gericht ſette ſich zuſammen aus Ammann, Screiber, Weibel und ſec<hs Richtern.
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wohl um weniger Koſtens willen in der Stadt Konſtanz vor Rat 

und auf ihr Gutbedunken mit ihren Untergängern beſchehen. 

Die Tägermoosſtreitigkeiten waren indeſſen damit nicht beige- 
legt; denn es handelte ſich im beſchriebenen Falle ja nur um den 

Austrag eines Spanes zwiſchen dem Biſchof von Konſtanz und der 

Konſtanzer Stadtgemeinde in bezug auf die niedere Gerichtsbarkeit. 

Unabläſſig erheben ſi< darüber hinaus zwiſc<en Konſtanz und der 

Landvogtei Thurgau Zoll-, Grenz- und Hoheitsanſtände, die meiſt 

in irgendeiner Weiſe auc< das Tägermoos betrafen. Mit verſchie- 

denen Unterbrechungen herrſchte z. B. von 1638--1659 ein „Zoll- 

krieg“, d. h. ein Streit um die Höhe der Zölle, wel<he die Stadt 

beziehen dürfe. Bereits wurde die Frage erwogen, ob man nicht 

diesſeits der Stadt Konſtanz zur Errichtung einer für 

den Thurgau bequemen Markſtätte ſchreiten wolle, -- 1659 fand in 

Sdc<affhauſen eine Zollkonferenz ſtatt, durch die wenigſtens ein er- 

träglicher Zuſtand geſchaffen wurde. Daneben her gingen erſt noch 

Schiffahrts- und Fiſchereiſtreitigkeiten, und endlich ſjuchte die von 

allen Seiten eingeengte Stadt jeweils bei Ausräumung der äußern 

Stadtgräben oder bei der Verbeſſerung der Stadtbefeſtigung Land 

zu gewinnen, was begreiflicherweiſe auf der Gegenſeite Unwillen 

hervorrief. Von 1645 an herrſchte hierüber ein ernſter Anſtand. 

Die Tagſatzung führte dabei eine entſchloſſene Sprache. 1672 unter- 
zeichnete Konſtanz einen Revers, wonac<h die Stadt keinerlei niedere 

oder hohe Jurisdiktion daraus ableiten dürfe aus der Tatſache, daß 

ihr zwei bis drei Juchart abgetreten worden ſeien zum Zwetk, 

das Außenwerk zu reparieren und „beſſer regolar“ zu machen. Die 

genannten zwei bis drei Juchart waren zum Teil vom Tägermoos 

weggenommen worden. 

Im Jahre 1756 hatten die Stadtziegler Berwig und ein Tribol- 

tinger aus dem Tägermoos infolge -eines Weinhandelsgeſhäftes 
einen Zuſammenſtoß auf dem Tägermoos. Berwig wurde wegen 
Beſchimpfung vor den Landvogt beſchieden; er erſchien aber nicht, 

weil ſic< der Konſtanzer Stadtrat für ihn verwendete, mit der Be- 

gründung, das Tägermoos ſei ſtädtiſches Gebiet. Landvogt Hauſer 

erhob gereizte Einſprache. Da ſtellte ſich noc< rechtzeitig heraus, daß 
ein Irrtum vorliege. In der Stadt war man nämlich zuerſt der 

Meinung geweſen, Berwig ſei wegen eines Kaufabſchluſſes und 

nicht wegen grober Scheltung vorgeladen worden. Kauf und Ver- 

kauf aber unterſtanden der niedern Gerichtsbarkeit, für welche auf
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dem ganzen Tägermoos Konſtanz zuſtändig war. Da der Stadt- 
ziegler erkrankte, ging det Handel unter.* 

Ein weiterer Streit ſtand im Zuſammenhang mit der nach dem 

Sc<hwabenkrieg erfolgten unfreiwilligen Abtretung des Landgerich- 

tes. Konſtanz fand ſich damit nur ungern ab. Bis 1499 ſtand in der 

dazumal menſ<henleeren Gegend beim großen Stein in Kreuzlingen 

ein Galgen, der nebſt dem an der Halde oberhalb des Käsbaches 

auch für die Thurgauer „zuſtändig“ war. Nac< cinem nicht unbe- 

denflihen Anſtand vom Jahre 1501, der daraus entſtanden war, 
daß die Konſtanzer einen „fromben redlichen Mann aus dem Thur- 

gau“ auf thurgauiſc<em Boden hatten gefangennehmen und hin- 

richten laſſen, wanderte das Hochgericht na< Frauenfeld. Unter 

dem Druc>k der eidgenöſſiſchen Orte ſah ſich Konſtanz veranlaßt, die 

beiden Galgen abzutragen. Um 1720 errichtete Konſtanz einen 
neuen Galgen auf dem Tägermoos, wo übrigens ſchon ſeit alten 

Zeiten eine Richtſtätte geweſen war. Im Jahre 1761 ſollte nun 

daſelbſt ein Kir<henräuber hingerichtet werden. Aber die den Thur- 
gau regierenden Orte verwahrten ſi< dagegen. Nach längern Ver- 

handlungen wurde 1763 vom thurgauiſhen Landvogt im Namen 
der eidgenöſſiſchen Stände den Konſtanzern zugeſtanden, daß ſie 
das neue Hochgericht für Hinrichtungszwe>e verwenden dürfen, aber 
nur gegen die Zuſicherung, daß ſie niemals aus dieſer 

Erlaubnis die mindeſte Anſprache auf Territo- 

rial- oder hohe Gerichtsbarkeit über das Täger- 

moos ableiten mögen (Revers de non pracjudicando). Dieſe 

Sicherung entſprang nicht etwa übertriebener Üngjſtlichkeit. Hoch- 

gerichte galten eben zu allen Zeiten als ſichere Hoheitszeichen. So 

hat der Prinz von Clermont, dem ſich im öſterreichiſchen Erbfolge- 

1 Für diejenigen, welche die Kanzlei- oder GStadtſchreiberſprache vergangener 
Zeiten no< nicht kennen, ſei als Beiſpiel folgendes Schreiben des Stadtrates Kon« 
ſtanz wiedergegeben: „Das unterm 13. May von uns an Euer Tit,: wegen dem 
unſerm Gtadtziegler Berwig aberlaſſenen Schreiben, kann um ſo weniger dahin 
verſtanden werden, ſambt wir die hohe Jurisdiction auf dem Tägermoos präten- 
dieren wollen, als erſtlich das nämliche Schreiben Expressis verbis in ſich enthaltet, 
daß er Ziegler wegen einem, mit Einem von Triboltingen getroffenen Weinkauf, 

mithin propter causam civilem, die do< bekannter Rechten Bassa Jurisdictionis 
citiert worden ſfeye, andertheils aber, das Wörtlein Territorium nicht gleich ſub- 
jective, ſondern circeumperſpective, wo es auch Jurisdictionem Bassam und mehrere 
Gerechtſame in ſich begreift, . .. wir uns auch niemalen hätten beyfallen laſſen, 
eine Proteſtation einzulegen, wenn der Ziegler uns, wie er ſchuldig geweßt wäre, 
hätte angezeigt, daß dieſe Citation wegen ausgeſtoßenen Scheltworten geſchehen und 
nicht wegen Wempkauf."
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frieg Konſtanz ergab, gerade wegen des ſtädtiſchen Galgens auf 
dem Tägermoos5 dieſes als öſterreichiſches Gebiet angeſehen. 

Von außergewöhnlicher Bedeutung für das Tägermoos war der 

Teilungsvorgang von 1792/93. Schon das Reht der Tägerwiler, 

vom Tag nach Jakobi bis April ihre Pferde auf das Tägermoos zu 

treiben, hatte zu Streitigkeiten Veranlaſſung gegeben; no< umſtrit- 

tener aber war die Frage, wie weit auch Tägerwiler Hornvieh 

Weidrechte habe und welche Gebühr die Viehbeſiter jährlich dafür 

zu entrichten hätten. Es handelte ſich um 2--3 Gulden per Stück. 

1770 hatte der Landvogt einen Entſcheid gefällt, der indeſſen nicht 

auf die Dauer befriedigte. Da kam man um 1790 auf den Gedanken 
einer Ablöſung der Tägerwiler Weidrechte, und am 10. Juli 1792 
wurde zwiſ<en Konſtanz und Tägerwilen eine Einigung erzielt 

Dieſe Vereinbarung hat im weſentlichen folgende Beſtimmungen: 
1. Die Stadt Konſtanz tritt an Tägerwilen als freies Eigentum 

ab eine Breite von neun geometriſhen Schritten vom Gatter auf 

der Landſtraße bis an das E> der Tägerwiler Zelg gegen den 

Rhein, ferner einen Platgz, der Tägerwiler Viehſtelle heißt, zu- 

ſammen ſec<hs Juchart. Dann weitere vierzig Juchart, die durch 

eine von der Bergſeite über die Landſtraße hinweg gehende gerade 
Linie abzugrenzen ſind. 

2. Stadt und Bürgerſ<haft von Konſtanz verzichten für immer 

auf Weid und Trieb auf den Kehlhofwieſen und auf den Gottlieber 

Gütern. 
3. Tägerwilen entſagt für ewig auf alle und jegliche Weidrechte 

für Pferde und für Hornvieh auf dem der Stadt Konſtanz verblei- 

benden Teil des Tägermooſes. 
4. Die neue Grenzlinie ſoll zu Laſten beider Teile mit Grenzſteinen 

verſehen werden; einen Hag erſtellt Tägerwilen auf eigene Koſten. 

5. Der zur Waſſerableitung nötige Hauptgraben darf ohne Ver- 

gütung dur< Tägerwiler Gebiet geführt werden. 
6. Tägerwilen verzihtet auf die Forderung, daß auf der obern 

Kehlhof- oder Spißwieſe ein Brunnen erſtellt und unterhalten 
werde; als Viehtrinkſtelle gilt der Rhein. 

7. Konſtanz entſagt den 50 Gulden, welhe nac<h Prozeßentſcheid 
Tägerwilen für einen Viehweg hätte entrichten müſſen; Tägerwilen 
bezahlt 29% Gulden an die Abmeſſungskoſten. 

8. Tägerwilen verpflichtet ſich, niemals auf dem erhaltenen Teil 
des Tägermooſes eine Ziegelei, einen Kalkofen oder eine Bleiche 

zu erſtellen.
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9. Jeder Teil übernimmt die Koſten für die Ratifikation des 

Teilungsabkommens durc< die zuſtändige Obrigkeit. (Vorderöſter- 
reichiſche Landesregierung in Freiburg für Konſtanz und Land»- 

vogtei in Frauenfeld für Tägerwilen.) 

Das Abkommen fand ohne Anſtand die obrigkeitliche Genehmi- 
gung. Am 17. und 18. Oktober 1792 vereinbarten Feldmeſſer die 
neue Grenzlinie, 1793 wurde der Teilungsvertrag no< ergänzt. 

Neu war, daß an Stelle der urſprünglich gerade gedac<hten Grenze 

eine gebro<hene Grenzlinie trat, daß der Grenzgraben erſtmals von 

beiden Parteien, ſpäter von Konſtanz allein zu räumen ſei; im 

weitern wurde die Stadt verhalten, auf der Landſtraße den Gatter 

der neuen OGrenzlinie entſprechend zu verſezen. Im übrigen hatten 

Tägerwilen und Konſtanz den Unterhalt deraufihrem 

Gebiete liegenden Stre>en der Landſtraße zu 
übernehmen. 

Für Konſtanz unterzeichneten Stadthauptmann v. Blarer, Bür- 
germeiſter Leonhard Lehry, Rentenmeiſter Vogel, Stadtammann 
Suetlin, die Stadträte Büllmann, Albini, Burkart, Valliere, Beut- 
ter; Tägerwilen war vertreten durh Ammann Joh. Konrad Egloff, 

Bürgermeiſter Joſua Müller, Quartierhauptmann Joh. Egloff, Joh. 

Jakob Rietmann, Pfleger Jakob Egloff, Altbürgermeiſter Joh. 
Heinrich Winkler. 

Schon aus der großen Zahl von Bevollmäctigten iſt erſichtlich, 

daß dem Teilungsvertrag Wichtigkeit beigemeſſen wurde. In der 

Tat ging damit ein langer und gehäſſiger Streit glücklich zu Ende. 

Nicht völlig befriedigt war die Gemeinde Tägerwilen, die unſprüng- 
lich 82 Juchart gefordert hatte, In jedem Fall hörte nun das Ab- 

führen von Vieh in den Konſtanzer Pfandſtall auf. 

Die 1792/93 vereinbarte Grenze erfuhr ſpäter noh einige Än- 

derungen, die indeſſen ohne Belang waren. -- 

Über die vorwiegend wirtſchaftlihe Entwieklung des Täger- 

mooſes zwiſchen 1560 und 1803 ſind von Dr. Maurer, dem frü- 

hern Stadtarchivar von Konſtanz, einige Nac<hforſhungen gemacht 

worden. Maurer ſchreibt: Die weite Fläche diente fortab als Kon- 
ſtanzer Gemeindeweide. Na< und nach ergab ſich dann der beſon- 

ders im 18. Jahrhundert in größerem Umfang geübte Gebrauch, 

den einzelnen Gemeindeangehörigen der umliegenden thurgauiſhen 

Orte, ſpeziell Tägerwilen und Gottlieben, gegen Revers und Ent= 
richtung einer Taxe von 2---3 fl. für jedes Stü> Vieh, die Mitbe- 

nüßung zu geſtatten.
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Im Jahre 1769 erging von Wien aus eine „Hofverordnung“, 

welche den öſterreichiſhen Städten (zu denen ſeit 1548 auch Kon- 
ſtanz gehörte) die Auflage machte, ihre „Hutweiden“ unter die Bür- 

ger zu verteilen und urbar zu machen. 

Mit der Ausführung dieſer Anordnung hatte es in Konſtanz 
aber no< gute Weile. Erſt 1787 wurde ſie, und zwar von ſeiten der 

Bürgerſchaft, aufgegriffen. Auf wiederholte Eingaben erteilte indes 

der Magiſtrat im März 1789 den Beſcheid, dem Begehren könne 

wegen wichtigen Hinderniſſen zurzeit nicht entſprohen werden. Eines 

dieſer Hinderniſſe war das früher genannte Pferdeweidre<ht der Ge- 

meinde Tägerwilen, das 1792/93 durc< Landabtretung abgelöſt wurde. 
Weiteren Vorſtellungen aus der Bürgerſ<haft an den Magjiſtrat 

ſeit Juli 1792 waren dann folche an die Regierung in Freiburg 
gefolgt. Das hatte die Wirkung, daß die Regierung, ohne vorerſt 

zur Verteilungsfrage Stellung zu nehmen, dem Magiſtrat die ſo- 
fortige „Nivellierung und Austro>nung“ des Tägermooſes anbefahl. 

Im März 1794 war dieſe Aufgabe im weſentlihen vollendet. 

Daran ſc<hloſſen ſih zunächſt kleinere Vornahmen zur kulturellen 

Beſſerung, ſo die Pflanzung von Obſtbäumen zu beiden Seiten 

längs der Landſtraße außerhalb des Stadtgrabens, ebenſo auf dem 
links von der Straße gelegenen, an das Döbele grenzenden Gelände. 

Gegenüber dem fortgeſeßten Drängen der Bürgerſchaft auf Ver- 
teilung der Allmend verhielt ſih der Magiſtrat in den folgenden 
Jahren immer no< ablehnend. Im Januar 1797 war er der Mei- 

nung, „bei dem Umſtande, daß wegen des für die ſtädtiſche Ziegel- 

hütte in einem unglei<ß größeren Verhältnis benötigten feinen 

Grundes das Tägermoos immer eine Weide verbleiben müſſe; daß 

eine Beurbarung desſelben nicht ſtattfinden, ſondern lediglich auf 
die Verbeſſerung der Weide und unbeſchadet desſelben auf die Kul- 

tivierung einiges Holzwachſes der Bedacht genommen werden müſſe.“ 

Die dagegen angerufene Regierung ſtellte ſich ſchließlich auf die 

Seite der petitionierenden Bürger. Am 31. Dezember gelangte der 

Antrag neuerdings an die Stadtbehörde. Er wurde nunmehr ge- 
nehmigt und ſeine Durchführung am 27. März 1800 vom Magiſtrat 

und den Repräſentanten beſchloſſen. 
Die Parzellierungspläne des Geometers Johann Baptiſt von 

QLoob ſc<hieden aus dem einen Flächeninhalt von rund 438 Juchart 
== rund 155 Hektar umfaſſenden Tägermoos 643 Teile von je einer 

halben Juchart aus, welhe nac<h ihrer Qualität in gute, mittlere 
und ſchlehte, wobei von den letztern 23 dieſe Note wegen ihrer
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Bodenqualität, 207 wegen ihrer entfernten Lage erhielten. Der 

ſtädtiſchen Ziegelhütte fielen 78 dieſer Teile mit 384 Juchart zur 

Beſchaffung ihres Lehmbedarfes zu. Vom übrigen, nicht parzellier- 

ten Grund und Boden wurden 78 Juchart als ſtädtiſche Viehſtelle 

oder Weide beſtimmt, während der Reſt vorerſt ungeteilt und zu 
Handen der Stadt verblieb. 

Das Ret auf einen Anteil wurde erſtmals denjenigen ſteuer- 

pflihtigen Bürgern zuerkannt, welche in Konſtanz wohnten und 

verheiratet oder Witwe bezw, Witwer mit unverſorgten und un- 

verheirateten Kindern waren; nach ihrem Tode ſollte in beſtimm- 

ten Grenzen Vererbung, andernfalls Heimfall an die Gemeinde 

eintreten. Am 15. April 1800 geſchah die Verloſung von 570 An- 

teilen an ebenſoviele Bürger; die Grundſtücke, ſeither einfach Loſe 

genannt, gingen Jaßungsgemäß nicht als Eigentum, ſondern nur 
zu Nußzungsre<ht in den Beſitz derſelben über. Als Gegenleiſtung 
hatten die Bürger ein „Averſum“, d. h. eine Antrittstaxe von 12fl. 

für ein gutes, 8 fl. für ein mittleres und 4 fl. für ein ſchlechtes Los 

zu entrichten, ferner ebenfalls der Qualität entſprechend einen jähr=- 

lichen ſogenannten „Beſtandzins“ von 1--3 Gulden. Außerdem wur- 
den die Koſten der Verteilungsarbeit des Geometers, Anlegung von 
Gräben, Wegen uſw., welche ſi<ß am 19. Juli 1800 unter Abzug der 

für die Viehſtelle aufgewendeten 110 fl. auf 1198 fl. beliefen, gleich- 

mäßig verteilt, ſodaß auf jedes der abgegebenen bezw. der Stadt 

vorbehaltenen Loſe 1fl. 46 Kr. entfielen. 

Die genannten Abgaben, insbeſondere der Beſtandzins, erregten 

unter der Bürgerſchaft große Unzufriedenheit. Eine mit 340 Unter- 

-ſ<hriften bede>te Eingabe an den Magiſtrat vom 7. April 1801 wies 

darauf hin, daß das Tägermoos vor der Verteilung laut Weidamts- 
rehnungen jährlich nur 500 bis 550 fl. eingetragen habe, welche 

durch die Koſten für Feldknecht, Hirten und „ſonſtige Notwendig- 

keiten“ gänzlich aufgezehrt worden ſeien, während nunmehr für das 
erſte Jahr die Antrittsaverſa allein ſ<hon 4872 fl. und die Beſtand- 

zinſe 1218 fl. ergeben hätten uſw., nahm weiterhin Bezug auf die 
Hofverordnungen von 1769 und 1770, in welc<en eine dreißigjährige 
Abgabenfreiheit für die Allmendteile feſtgeſeßt worden ſei, verlangte 
Aufhebung des Beſtandzinſes und bemerkte endlich, daß, wenn 

dieſe Auflage von vorneherein bekannt gegeben worden wäre, die 
meiſten Bürger es abgelehnt hätten, einen Tägermoosanteil anzu- 

nehmen. Der Magiſtrat ließ dagegen in folgendem Sinne ver- 

nehmen:
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Da das Tägermoosſtatut der hohen Landesſtelle, ſobald ſie an 

einem beſtimmien Orte wieder zuſammengetreten ſei, zur Geneh- 

migung vorgelegt werde, auch der ganz unerwartete Umijtand, daß 

die Schweizerbehörden das Tägermoos zu beſteuern ſchon wirklich 

das Anſinnen gemacht hätten, einberichtet werden müſſe, die Ent- 
richtung einer ſolhen unvorhergeſehenen Steuer aber vielleicht von 

ſelbſt eine Abänderung oder Verminderung des Beſtandzinſes na<h 

ſich ziehen dürfte, ſo habe es bei dem beſtimmten Beſtandzins einſt- 

weilen ſein Verbleiben. 
Der Beſtandzins blieb aber nicht nur einſtweilen, ſondern über- 

haupt beſtehen. Eine Verfügung der öſterreichiſm<en Regierung, in 

welcher die Steuerfrage nicht berührt wurde, genehmigte das Täger- 
moosſtatut und beſtimmte weiter, daß au< nac< der Abtragung 

der Kriegsſhulden der Stadt für alle Zukunft das Antrittsaverſum 

und der Beſtandzins erhoben und alle 25 Jahre mit Rücdſicht auf 

eingetretenes Steigen oder Fallen der Güterwerte oder Fruchtpreiſe 

in ihrem Betrage neu geregelt werden ſollten. 

So viel über die innere Geſhichte des Tägermooſes bis 1803. 

Nun erlebt aber ſozuſagen jede Gegend neben der eigenen auch noc< 
fremde Geſchi<hte. Die Schlacht von Frauenfeld 3. B. iſt ein mit 

Frauenfeld nicht innerlich verbundenes Ereignis des zweiten Koali- 
tionskrieges; es hätte ſich dieſes Gefe<ht ebenſogut anderswo ab- 

ſpielen können. Man kann nun nicht ſagen, daß das Tägermoos 
der Shauplatz vieler Vorkommniſſe der großen Geſhichte geweſen 
ſei; aber es iſt deren auch nicht völlig bar. Nac< Laibles Geſchichte 

von Konſtanz müßte Papſt Johann XXUU. auf ſeiner Flucht aus 

Konſtanz dur< das Tägermoos nac< Gottlieben und Ermatingen 

geritten ſein. Ulrih von Richenthal, der berühmte Chroniſt des 

Konſtanzer Konzils, macht indeſſen über das Tor, durc< welches der 

Papſt am 30. März 1415 ausgezogen ſei, keine Angaben. 

EGin Tag erſter Ordnung für das Tägermoos war der 11. April 

1499. Da fand die Shlac<ht von Shwaderloh oder beſſer geſagt, von 

Triboltingen ſtatt. Die Reichstruppen flohen mit Hinterlaſ- 

ſung von Beute und Geſhütz über Gottlieben nac< Konſtanz. Vor 

den Mauern der Stadt kam es zu einem erbitterten Handgemenge. 

Von den 130 Mann, die allein Konſtanz verlor, mögen die meiſten 

auf dem Tägermoos gefallen ſein. Ihre Leichname wurden andern 
Tages heimgeführt. Über die folgenden Tage ſchreibt Laible in 
ſeiner Geſhichte der Stadt Konſtanz: Am 15. Juli muſterte Kaiſer
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Max ein jJtattliches Heer auf dem Tegermoos, wobei der junge Göß 

von Berlichingen die Sturmfahne trug. 

„Wie mich nun der Keyſer erſihet, ſo reit er von dem Margraven 

zu mir und ſpricht, wem ich zuſtehe? Da ſagt ic<h, meinem Gn. 
Fürſten und Herrn Margraven Fryderichen (von Brandenburg). 

Da hellt er an, und ſpricht: „,Du haſt ein langen ſpieß und einen 

großen Fahnen daran, Reith mit dorthin zu Jenem Hauffen, biß 

das des Reichs Fahnen, der Adler, von Conſtantß herauß kumpfft.“ 

Das thett ih nun, dieweil ich den Keyſer kannt und wuſt das ers 

war, und fragt derhalben Niedermandts, und kam alſo neben Schen> 

Chriſtoffen von Limburgk, der hett der zeyt Nellenburg im Hegaw 

in Pfandsweiß, und hielt mit meinem Fahnen neben im.“ (Leben 

und Fehden Gößz' von Berlichingen, durch ihn ſelbſt beſchrieben.) 

Bei dem Kriegsrat ſoll ſich eine ſol<e Verſchiedenheit der An- 

ſichten kundgegeben haben, daß Max ausrief: „Jc< kann die Shwei- 

zer nicht mit Shweizern ſ<lagen!“ und unmutig den Befehl zum 

Miedereinrücken gab. 

Am folgenden Tage zogen unter ſtarker BedeFung Sc<nitter aus 

der Stadt, um auf dem Tegermoos das Getreide zu ſchneiden. Die 

Sc<weizer führten die zwei am 11, April eroberten Kanonen der 

Stadt („Sec>el“ genannt, weil die Konſtanzer daraus die Brand- 
jhatzung von 1495 den Eidgenoſſen heimzahlen wollten) auf und 

jagten mit einigen Schüſſen die Ausgezogenen wieder in die Stadt 

zurüd. 

Wiederum von Waffenlärm widerhallte das Tägermoos 1633 

während der Belagerung von Konſtanz durc< die Shweden. Es 

wird von einem Kampf um die Tägermooſer Sc<hanze berichtet. Im 
übrigen bewahrte die ſumpfige Beſchaffenheit des Geländes die 

Konſtanzer vor Angriffen von dieſer Seite, die vielleicht die Ent- 

ſ<heidung herbeigeführt hätten. Der ſ<Hwediſche General Horn hatte 

das Tägermoos auserſehen, um Laufgräben bis an die Stadtmauer 

vorzutreiben. Aber dieſe Gräben füllten ſich ſofort mit Waſſer. Da 

Horn vom berühmten Herzog von Rohan Beſuch erhalten hat, dürfte 

wohl auch dieſer mit dem Tägermoos Bekanntſchaft gemacht haben. 

No< ein anderer angeſehener franzöſiſ<er Feldherr hat das 

Tägermoos kennen gelernt, der Prinz von Clermont, dem ſich, wie 
j<on erwähnt, im öſterreichiſhen Erfolgekrieg 1744 Konſtanz er- 
geben mußte. Die Übergabe von Konſtanz iſt in dieſem Zuſammen- 

hang nicht ohne Intereſſe. Der Stadthauptmann, Freiherr von 
Landſee, befand ſich im betreffenden Zeitpunkt auf der untern Hoh-
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ſtraße, in unmittelbarer Nähe des Tägermooſes, alſo auf un- 

bezweifeltem Sc<hweizerboden, Eine Abordnung, be- 
ſtehend aus Adlerwirt Mayer, Stadtvogt Rolle, von Streng, Syn- 

dikus Steigenteſ< und Kaufmann Chriſtoph Barxel ſc<hloß die Ka- 

pitulation ab. 

Wenig genannt wird das Tägermoos in den Kämpfen um 

Konſtanz von 1796--1801 ; es ſ<heint dabei keine bedeutende Rolle 

geſpielt zu haben. 

Wenn die Chronik des Stadtſyndikus Speth recht hat, dann muß 

ſjih auf dem Tägermoos einmal das wenig erbauliche Schauſpiel 

der Verbrennung eines Verurteilten ereignet haben. Im Jahre 
1390 bezichtigte man in Konſtanz die Juden des Mordes an einem 

Chriſtenknaben. Ein Jude, der ſich bereits zum <riſtlichen Glauben 

befehrt hatte, widerrief nac<her ſeinen Übertritt und er wurde am 

23. September auf dem Eſpan verbrannt, vorher aber in der 

Niederburggaſſen auf dem Rücen, ſodann an dem Obern Markt an 

der Bruſt und in der Paulsgaſſen an der Stirne mit einer glühen- 

den Zange gezwic>kt. Dieſer Eſpan wird, wie bereits erwähnt, in der 

Geſchichte des Tägermooſes öfters genannt. =- Ein BVierteljahr- 

hundert ſpäter erlitt bekanntlich auf dem Brüel, alſo in Rufweite 

vom Tägermoos5, der Vorreformator Hus den Feunertod. 

Endlich ſei auch no< ein Tägermooſer Ereignis von eher erhei- 

terndem Ausgang erwähnt. Pupikofer ſchreibt darüber: 
„Im Jahre 1436 forderte Zürich einen jungen Edelmann, Wil- 

helm von Wangen, vor dem thurgauiſchen Landgerichte auf, ſeine 
Ausſage, die Edelleute in Wyl dächten darauf, die Stadt Wyl den 

Zürchern zu übergeben, entweder zurückzunehmen oder zu be- 

währen. Er geſtand, von Hans von Laupheim, einem Zürcer, [ſo 

berichtet worden zu ſein. Laupheim leugnete, das geſagt zu haben. 

Jener bot zum Beweiſe den Zweikampf an. Laupheim wollte ſich 

durch einen Eid reinigen. Das Gericht ſprach, hier könne nur Gott 
entſcheiden, indem er in gleihem Kampfe dem Unſchuldigen Sieg 

gewähre. Den Regeln des Zweikampfs gemäß gab man alſo beiden 

Kämpfern neue knappe graue Kleider von demſelben Stoffe und 
Sc<hnitte, neue Sc<hwerter, Dolhe und Schilde. Durch einen feier- 
lihen Eid bezeugten die Handwerker, daß beide Kleider, beide 
Sc<werter, beide Dolc<e, beide Schilde in jeder denkbaren Rüdſicht 
einander gleich jeyen. Ein Prieſter ſprach darüber den Segen, um 
jede Zauberei unmöglic<h zu machen. Vor dem Tore, zwiſchen Kon- 
ſtanz und Gottlieben, wurde ein Kampfplatz geebnet, hundert und
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zwanzig Sc<huh lang und ebenſo breit. Schranken umgaben den- 

ſelben. Innerhalb wurden Sitze für den Landrichter und ſeine Räte 

aufgeſtellt, auch ein Blo> für den Sc<arfrichter, der während des 

Kampfes bereitſtand, an jedem, der nur ein Wort ſpräche oder die 

Sc<hranken zu überſchreiten verſuche, die Todesſtrafe zu vollziehen. 
Kein Weib, kein Geiſtliher, kein Jude durfte unter den Zuſchauern 

ſein, damit nicht der Shrei des Mitleids oder eine Segnung oder 

eine Zauberei auf die Kämpfer Einfluß habe.“ Als der beſtimmte 

Tag erſchien, erwarteten ſec<hstauſend Männer, alle ohne Waffen 

(denn dieſe verbot das Kampfgeſetz dem Zuſchauer), mit Neugierde 

den Anfang des Kampfes. Sechshundert Krieger, welche die Stadt 

Konſtanz aufgeboten hatte, ſiherten die Erhaltung der Ordnung. 

Doc<h im entſheidenden Augenbli>e ritt der Biſchof von Konſtanz, 

Ulrich von Höwen, mit fünfzig Reitern herzu, riß den von Laupheim 

heraus, führte ihn mit ſic< in die Stadt zurü> und erklärte, um 

eine folhe Sache gebe er keinen Zweikampf zu.“ (Gemälde der 
Schweiz. XVI1, der Kanton Thurgau.) 

Nac<h Laible ſoll ſich dieſer Vorgang beim Käsbac<h abgeſpielt 
haben; dies iſt indeſſen wenig wahrſcheinlich. 

1V. Tägermoosſtreitigkeiten von 1803 bis zum Staatsvertrag von 1831. 

1798 wurde der Thurgau aus jahrhundertelanger Untertanen- 

ſchaft befreit. Während der helvetiſchen Zeit waren indeſſen die 

Kantone bloße Verwaltungsbezirke des ſc<weizeriſ<en Einheits- 
ſtaates, und ſie hatten wenig Gelegenheit zu eigenem Handeln. Erſt 

1803 richtete ſi< der Thurgau als ſelbſtändiger Staat ein, und er 
befam ſeine eigene Landesregierung, die nun an Stelle des einſtigen 

Landvogtes au< in die Tägermoosangelegenheiten einzugreifen 

pflegte. Bald nac< Einſezung der Regierung wurde eine neue 

Landeseinteilung des Thurgaus vorgenommen. Das Tägermoos 

rec<hnete man dabei ſtillj<hweigend zum Kantonsgebiet, wie eine 
Sulzberger Karte von 1804 beweiſt. Ungeſchi>terweiſe aber wurde 

zunächſt unterlaſſen, es ausdrü>lic< der thurgauiſchen Polizeihoheit 

und der Beſteuerung zu unterſtellen. Wäre dies im genannten 

1 Es lag für dieſes Verbot no< ein anderer Grund vor. Am 31. Juli 1432 
kämpften auf dem Brüel Hans Riem und Hans Ratenberg. Riem hieb ſeinem 
Gegner den Arm ab. Eine Frau, die dem Kampfe heimlich zugeſchaut, habe bald 
darauf ein einarmigos Kind geboren.
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Zeitpunkt geſchehen, ſo hätten ſich wahrſcheinlich viele Unannehm- 

lic<hkeiten vermeiden laſſen. Immerhin wurde, wie ſc<hon erwähnt, 

bei der Kataſteraufnahme von 1801/1802 das Tägermoos miteinbe- 

zogen. =- Im Januar 1804 machte Diſtriktspräſident Aepli in Gott- 
lieben den Regierungsrat darauf aufmerlſam, daß Konſtanz auf dem 

Tägermoos no< Hoheitsrechte geltend mache. Ein Konſtanzer habe 
auf dem Töbeli ein Grundſtü> verkauft, die Fertigung ſei in Kon- 

ſtanz vorgenommen worden, und erſt auf Einſprache hin habe der 

Konſtanzer Rat eingewilligt, daß die verkauften Grundſtüke auch in 

Egelshofen gefertigt worden ſeien. -- Im Jahre 1807 nahm der 

Sharfrichter von Konſtanz, Joſeph Ritter, ein auf dem Tägermoos 
gefallenes Pferd des Gerichtsſchreibers Ammann weg, trog Ab- 

mahnung von Diſtriktspräſident Aepli. Er wurde deshalb vor das 

Kreisgeric<t Gottlieben geladen, erſchien aber nicht, weil ſich der 

Stadtrat von Konſtanz auf den Standpunkt ſtellte, das Tägermoos 

unterſtehe der Konſtanzer Rechtſprehung. 1808 ſuchte Oberſt von 

Biedenfeld die Erlaubnis nach, auf dem Tägermoos Rekruten ein- 

üben zu dürfen, fand aber beim Regierungsrate in Frauenfeld kein 

Gehör. 1814 ſcheint ein friedliher Zuſtand geherrſ<t zu haben; 

denn in dieſem Jahre gab gegen Verpfändung des Tägermooſes die 

Zinskommiſſion von Zürich dem Stadtſä>elamt Konſtanz ein Dar- 

lehen von 15 000 fl. 

Es ſei hier bemerkt, daß gerade um dieſe Zeit wieder einmal 
Beſtrebungen im Gange waren, Konſtanz an die Schweiz zu bringen; 

aber das Großherzogtum Baden, welches im Preßburger Frieden die 

vormals öſterreichiſche Stadt erhalten hatte, arbeitete den ſc<weize- 
riſc<hen Bemühungen mit Erfolg entgegen. Begreiflicherweiſe trat 

nun das Tägermoos zunächſt in den Hintergrund. Erſt na< dem 

Sturz der napoleoniſ<en Weltherrſchaft hatte man Zeit, ſich wieder 

damit zu befaſſen. Bei Anlaß des Hoh<Hwaſſers von 1817 fuhren über 

das Tägermoos Schiffe von Konſtanz nach Gottlieben - Tägerwilen 

und umgefehrt. Sofort erhob ſich die Streitfrage, wer dieſe Sc<iff- 

fahrt zu bewilligen habe. Das Bezirksamt Gottlieben und die Re- 
gierung in Frauenfeld waren der Anſicht, da das Tägermoos thur- 

gauiſches Gebiet ſei, ſollen die Gottlieber Schiffsleute den Fahr= 
dienſt verſehen. Konſtanz ließ dagegen Verwahrung einlegen. Faſt 
hätten die Tägermooſer Wellen verſ<hlungen den Schiffer mit ſamt 
dem Kahn. Da einigte man ſic<h am 15. Juli 1817 dahin, die Kon- 

ſtanzer Sc<iffsleute hätten die Fahrt abwärts, die Gottlieber die 

Gegenfahrt zu beſorgen. Alle mußten alſo eine Leerfahrt mit in



49 

den Kauf nehmen. Zugleich einigte man ſi< über den Fahrpreis. 

Aber noh lange ärgerten ſfich die Konſtanzer Gemüſebauern darüber, 

daß dieſe Gottlieber geſagt hätten: „Wenn nur das Waſſer alle 

Jahreſec<hs Schuh über dem Tägermoos ſtehen würde“.1 Mit 

Schärfe lehnte das Seekreisdirektorium bei dieſem Anlaß ab, daß 

das Tägermoos der thurgauiſchen Hoheit unterſtehe. „Beſtimmt und 
bündig müſſen wir uns gegen die dortſeitige Behauptung, daß das 

thurgauiſche Gebiet ſich über das geſamte Tägermoos erſtre>e, ein 

für allemal verwahren und S. Königlichen Hoheit, dem Großherzog, 

hierwegen all und jede Zuſtändigkeit vorbehalten.“ 

Um die nämliche Zeit ſpielte ſih der Rüeberhandel ab, der an 

den bereits erwähnten Fall Berwig von 1756 erinnert. Chriſtof 

Rüeber von Tägerwilen war auf dem Tägermoos von Joſeph 

Meßmer, alt Stadtbauer in Konſtanz, beleidigt worden. Kreisamt- 

mann Egloff von Tägerwilen ließ dur<; den Amtsbürgermeiſter 

von Konſtanz den Meßmer auf den 19. Juli morgens präzis 8 Uhr 
nac< Tägerwilen vorladen. Bürgermeiſter Burkart aber ging auf 

das Anſuchen nicht ein. Die deutſHe Begründung der Ablehnung 
lautete, der Auslieferungsvertrag von 1808 zwiſchen der Schweiz 
und Baden könne für Injurienſachen ni<ht in Betracht fallen, und 
im übrigen anerkenne man in Konſtanz die Gebietshoheit des Thur- 

gaus über das ſtädtiſc<e Tägermoos niemals, ſo daß auc<h das forum 

delicti das ſhweizeriſ<e Vorgehen nicht begründe. Der thurgauiſche 

Regierungsrat griff vergeblich ein, und das Ende des Streites war, 

daß die Thurgauer angewieſen wurden, in ähnlichen Fällen auch 

einer Vorladung nac< Konſtanz nicht Folge zu leiſten. Beachtens- 

wert iſt in allen dieſen Fragen noc<, daß ſeit einiger Zeit dem 

Namen nach nicht mehr Konſtanz den Tägermoosſtreit führte, ſon- 
dern das Direktorium des badiſchen Seekreiſes, dem Konſtanz nach 
dem Anſc<luß an Baden zugeteilt worden war. Dies machte den 

Gang der Verhandlungen meiſt ſchleppender. Als dieſes Seekreis- 

direktorium am 19. Juli alle Hoheitsrechte von Konſtanz vorbehal- 

ten wollte, wiederholte der thurgauiſche Regierungsrat am 16. Sep- 

1 Dieſe 6 Fuß kommen ſicherlich einer Übertreibung gleich; aber ſie ſind nicht 
ganz gleichgültig für die Beurteilung des Hohwaſſers von 1817. Ganz ſichere Feſt- 
ſtellungen hat man darüber nic<ht. Jedenfalls aber hat das genannte Hochwaſſer alle 

ſpätern weit überboten. Nac< Konſtanzer Angaben ſtand 1817 das Waſſer 44 cm 
höher als 1910; nac4 Rorſhacher Meſſungen müßte der Höhenunterſchied ſogar 56 cm 
betragen haben. 1910 ſtand die Landſtraße Konſtanz - Gottlieben etwa 20 cm unter 
Waſſer; rechnet man rund 60 cm dazu, ſo war natürlich ein Gondelverkehr gut 
möglich. 

4
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tember 1817 die ſ<on früher abgegebene Erklärung, daß die 

niedere und die hohe Gerichtsbarkeit auf dem Tägermoos dem 

Thurgau zuſtehe und ſonſt niemandem; „desnahen wir jede den 

ausſc<hließlihen Rec<hten des Kantons zuwiderlauvfende Anſprache 

nachdruſamſt von der Hand weiſen“. Dies war ebenfalls deutlich 
geſprohen. Eine genaue Unterſuchung der Streitfrage durc< die 

politiſ<e Kommiſſion des Regierungsrates kam zum Ergebnis, daß 

die thurgauiſ<e Landeshoheit von „jeher“ bis an die Ringmauern 

der Stadt gereicht habe, ja daß nach dem Revers von 1672 ein Teil 

der abgeänderten Außenwerke mit einem Flächenmaß von zwei bis 

drei Juchart auf thurgauiſchem Boden geſtellt worden ſei. Geſtüßt 

auf dieſe Feſtſtellung verlangte der Thurgau 1818 für die Zukunft 

von Konſtanz Steuern für das Tägermoos. Das Gee- 

direkftorium erhob natürlich dagegen Beſ<werde. Die Gebietshoheit 

auf dem Tägermoos komme nicht dem Thurgau zu; jedenfſalls müßte 

ein großer Teil desfelben als unbezweifelt konſtanziſches Gebiet aus- 

geſchieden werden. Dieſe Forderung ſtüßte ſich auf eine Urkunde 
von 1489, wona<h ein Bann mit dem Hochgericht der Stadt Konſtanz 

zugeſchieden worden ſei, der nicht hinfällig werde, auch wenn ſie das 
Landgericht über den Thurgau verlieren ſollte, und von dem man 

alsdann nicht ſprechen ſollte, daß er „o< in der Landgrafſc<haft läg und 

in des Gerichtes höri“. Dieſer Bann trage den Namen Kuppel- 

gerict ; jeine Grenze laufe quer durch das Tägermoos. Jahre- 

lang ging nun der GStreit hin und her; außer dem Seekreisdirek- 
torium nahm ſiH auch no< das Miniſterium in Karlsruhe der 

Sache an, und der Thurgau fand für gut, den eidgenöſſiſhen Vorort 

über den ganzen Handel zu unterrichten. Viel Arbeit zu leiſten 
hatte dabei die diplomatiſhe Kommiſſion des thurgauiſchen Regie- 

rungsrates mit Anderwerth als Haupt und Hirzel als Mitarbeiter. 

Für den Vorort Zürich antworteten die Bürgermeiſter Reinhard 
und v. Wyß. 

Im September 1826 reichte das Seekreisdirektorium eine um- 

faſſende Denkſchrift ein, in der no< einmal die Gründe zuſammen- 
gefaßt wurden, warum Konſtanz und Baden die Hoheit über das 
Tägermoos nicht preisgeben können. Man müſſe unterſcheiden zwi- 

ſ<en dem konſtanziſchen und dem fürſtbiſhöflichen Lägermoos. Nur 

' das letztere habe zur Landgrafſ<haft Thurgau gehört. Lange bevor 

es eidgenöſſiſ<e Landvögte im Thurgau gegeben habe, ſei die Stadt 
Konſtanz im Beſitz des Tägermooſes geweſen, und die völlige Reichs- 
freiheit dieſes Gebietes ſei dadurc< dokumentiert worden, daß nach



91 

Erwerbung des Blutbannes im Jahre 1384, das heißt in der Re- 
gierungszeit des Kaiſers Wenzel, die Stadt auf dem Tägermoos 

ein Ho<geri<t errichtet habe. Später ſei dieſes Gebiet mit 

Konſtanz öſterreihiſch und dann badiſ< geworden. Der Reichs- 

deputations-Hauptſchluß von 1803, auf den ſich der Thurgau mit 

Borliebe ſtüße, vermöge alſo hieran nichts zu ändern, da er nur 

wirklich helvetiſ<es Gebiet von fremder Gerichtsbarkeit 

befreie. Dem Revers der Stadt Konſtanz von 1763, der das Täger- 

moos als ſ<weizeriſches Gebiet anerkannt habe, gehe die Gültigkeit 
ab, weil er nie von der öſterreichiſ<en Regierung genehmigt worden 

ſei; es handle ſich dabei eigentlich mehr um eine ſtrafbare Handlung 

des Konſtanzer Magiſtrates, als um ein rechtsgültiges Dokument. 

Daß 1790 ſchweizeriſche Militärpoſten unmittelbar vor der Stadt- 
mauer aufgeſtellt worden ſeien, möge richtig ſein; kriegeriſche Maß- 

nahmen aber begründen niemals ſtaatsrec<htliche Anſprüche. 

Bemerkenswert iſt in der Denkſchrift von Karlsruhe no<h, daß ſie 

zum erſtenmal die Shaarenwieſen erwähnt, von denen in anderem 

Zuſammenhang die Rede ſein wird. 

Der thurgauiſche Regierungsrat ſeßte der Beweisführung des 

Seekreisdirektoriums in erſter Linie die Legitimation dur< 

wirklichen Beſißt entgegen. Während undenklich langer Zeit 
habe die Shweiz unabläſſig das Hoheitsre<ht auf dem Tägermoos 

beanſprucht. Um ein einzelnes militäriſc<es Vorkommnis handle es 
ſic<h dabei nicht. 1796 und 1805, ferner im Jahre 1809 habe unter 
den Augen der öſterreichiſchen und ſpäter badiſ<en Beſatzung von 
Konſtanz die Shweiz die Poſtenkette ihrer Neutralitätszarmee uns- 

angeſochten bis vor die Wälle der Stadt vorgeſchoben; das nämliche 

ſei geſ<ehen 1814 bei Anlaß der in Konſtanz bewerkſtelligten Auf- 
löſung der ſogenannten Deutſ<en Legion. Dabei dürfe nicht 

außer a<ht gelaſſen werden, daß ſi< in allen dieſen Fällen die 
Schweiz ſelbſt mit niemand im Krieg befunden habe. Aber auch 
während der Dauer der Kontinentalſperre habe die thurgauiſche 
Polizei auf dem ganzen Tägermoos die Kontrolle dur<geführt. 

Das Hochgericht von 1384, hervorgeholt aus der Kindheitszeit 

der ſtaatlichen Organiſation, ſei für die Beweisführung ohnmädtig ; 
übrigens bedeute die hohe und die niedere Gerichtsbarfkeit 
no< nicht unbedingt Gebietshoheit; dagegen komme dem 
Tägermoos-Abkommen von 1575 (Sciedsſpruch zwiſchen dem Biſchof 

und der Stadt durch die eidgenöſſiſ<hen Orte) entſcheidende Bedeu- 

tung zu, weil darin ausdrüclich thurgauiſ<es Reht, wie in der
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Bogtei Eggen, und eidgenöſſiſ<e Oberhoheit vorbehalten worden 
jeien. 

Die Glaubwürdigkeit der Reverſe von 1672 und 1763 anzuzwei- 

feln, ſei ni<ht angebracht, nachdem jelbſt der leztere mehr als ein 
halbes Jahrhundert unangefochten in Kraft beſtanden habe. 

Der Schluß des Schreibens lauteie: „Wolle daher E.T. uns 

nunmehr die Bereitwilligkeit, mit der wir auf das dortſeitige An- 

ſuchen die exekutive Beytreibung der aufgelaufenen Grundſteuer- 

Rückſtände vom Konſtanziſchen Güterbezirk im Tägermoos einge- 
ſtellt ließen, dahin vergelten, daß die Stadt veranlaßt werde, dieſe 
Rücſtände zur Vermeidung mißliebiger Zwangsmaßregeln in kür- 

zeſter Friſt direkte an unſere Finanzkommiſſion abzutragen.“ 
Im Jahre 1827 ließ ſich durc< Bürgermeiſter Reinhard auch der 

vom Thurgau angerufene Vorort Zürich vernehmen. Es ergab ſich 

aus dem Shreiben bald, daß man eidgenöſſiſcherſeits an den Steuer- 

ſtreitigkeiten zwiſMen dem Thurgau und Baden kein Intereſſe hatte, 

ſondern mehr die genaue Feſtſezung der Landesgrenze und deren 

militäriſ<e Sicherung im Auge behielt. Reinhard empfahl die 
Aufſtellung von Grenzpfählen vor Konſtanz und bei Dießenhofen. 

Dieſelben wären da zu errichten, wo zu Zeiten des eidgenöſſiſchen 

Neutralitätskordons Shlagbäume aufgeſtellt worden ſeien. In den 
Scaaren ſollte das ſeit längerer Zeit beſtehende Verbot der Über- 

fahrt von Büſingen her erneuert werden. Der Thurgau befolgte 
die Ratſchläge des Vorortes, traf Veranſtaltungen zur Seßung der 

gewünſchten Grenzpfähle, vergaß auc<h nicht, dem Stadtrat von Kon- 

ſtanz unter Androhung des Rechtstriebes und der Pfändung Re- 
nung zu ſtellen für die Tägermooſer Steuerrücſtände von 1817 bis 

1827, und madhte von den getroffenen Maßnahmen in Zürich 
Anzeige. Bürgermeiſter v. Wyß antwortete am 13. Dezember 1828 

in einer Weiſe, die in Frauenfeld Unbehagen hervorrief. Bei aller 

Anerkennung der Umſi<t des Thurgaus in den ſtreitigen Ange- 

legenheiten glaubte v. Wyß ſagen zu müſſen, der thurgauiſc<e Re- 
gierungsrat hätte im Sc<riftenwechſel mit Baden zur Sc<honung 
des freundnachbarlichen Verhältniſſes einige Ausdrücde 

beſſer unterlaſſen. Im fernern liege in der Anſetzung 

einer Zeitfriſt von bloß vier Wochen für eine Steuerforderung, die 

ſich auf elf Jahre zurücerſtre>e und in der Androhung von Betrei- 

bung und Pfandſchaßzung eine bedauerliche Härte, die für die kom- 

menden Grenzverhandlungen von Nacteil ſein könnte. „Mit einem 

Worte, Getreue, liebe Eidgenoſſen! Dem Vorort wäre es
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ebenfounmöglich, fjol<he Maßregelngegen Baden 

zu unterſtüßzen, als ſie gegen die Tagſatzung zu rechtfertigen, 

wenn in Folge ernſthafterer Vorgänge die Sache früher oder ſpäter 

in Eidgenöſſiſ<e Beratung gezogen werden ſollte.“ Frauenfeld 

antwortete mit Anderwertſcher Höflichkeit, bemerkte aber do< no<h, 

der ſchärſere Ton gegenüber dem Seekreisdirektorium ſei gewählt 

worden, weil dieſes gar nicht die Beendigung des Streites wünſc<e, 

jondern die ErwerbungdesStreitobjektes ; der Thur- 

gau aber möcie die Beſtätigung alter Rechte nic<t erſt no< durch 

Opfer erkaufen, -- Es ergab ſich bald, daß die Mahnung Zürichs 
von weitgehender Wirkung war. Man wollte im Thurgau die Ge- 

wogenheit des einflußreichen Nachbars nicht verſcherzen. 

Beizufügen iſt nur noch, daß am 7. Januar 1828 au<h das See- 

kreisdirektorium ſeiner Verwunderung über die vom Thurgau in 

Ausſicht geſtellten Maßnahmen Ausdrut verlieh. 

Um dieſe Zeit nahm noch aus einem andern Grunde der Täger- 

moosſtreit eine Wendung, die ihm nichi bloß die eigentlihe Schärfe 
nahm, ſondern auch auf den Ausgang entſheidenden Einfluß hatte. 
Schon von 1826 an wurde das Tägermoos ab und zu in Beziehung 

gebraHt zu Grenzverhältniſſen bei Dießenhofen und zu den 

Schaarenwieſen gegenüber Büſingen. Es hatte ſich nämlich heraus- 

geſtellt, daß an den beiden genannten Orten Re<htszuſtände beſtan- 

den, die ſi< mit denen auf dem Tägermoos5 einigermaßen vergleichen 

ließen. Die Shaaren traten in der Folge eher wieder in den 

Hintergrund; ſtärker werdende Bedeutung aber bekam in den 

ſhriftlichen Verhandlungen von 1829 an die „Setzi“ bei Dießen- 

hofen, ſo daß hierüber in eingehender Weiſe berichiet werden muß. 

Der Streit um die Seziundum die Rheingrenze. 

Unter Setzi (Setze, Sätze oder Zaunſtelle)* verſteht man die 

Güter am Moränenhang, der Dießenhofen gegenüber den Rhein 

begleitet. Es handelt ſi< dabei um etwa 140 Juc<hart Land, die 

1 Wenn nicht getreue Wiedergabe von Urkunden eine andere Schreibweiſe er- 

forderlic< macht, wird in der vorliegenden Arbeit durchwegs S e tzi geſchrieben. Dies 

entſpricht der in Dießenhofen herrſchenden Ausſpra<e. Der Name iſt in bezug auf 

ſeinen Sinn nicht ohne weiteres klar; in Dießenhofen könnte er mit über ſetzen im 

Zuſammenhang ſtehen, oder auc< Fiſchſezi bedeuten. Er müßte alsdann gewiſſer- 

maßen den Hang hinauf geklettert ſein. Der Flurname Setzi kommt aber auch 

anderswo nicht ſelten vor und iſt oft mit Hürde, Pferc<h ſinnverwandt. Es ſind 

indeſſen noc<h andere Deutungen möglich. Der Name „Zaunſtelle" iſt vermutlich eine 

Kunſtſchöpfung der Kanzleiſprache.
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einſt fruchtbares Rebgelände waren, heute aber Wiesland ſind. 

Ein Grünhag ſc<loß die Setzi gegen die Gailinger Güter ab; daher 

ſtammt wohl der Name Zaunſtelle. In jedem Falle hatte die Seßi 

ein gewiſſes Anſehen, ſonſt hätte nicht Staatsſhreiber Mörikofer 

1831 in bewegten Worten geſc<hrieben: „Es ſcheint dieſem Güter- 

bezirke das traurige Loos zugefallen zu ſein, zum Zankapfel der 

beidſeitigen Nachbarn zu werden.“ 

Es iſt durc<haus begreiflih, daß die Setzi Dießenhofer Beſit 
geworden iſt. Dießenhofen war, wie Konſtanz und Stein, eine 

Brüdenſtadt. Jeder Brückenort ſuchte zum Sc<huß des Flußüber- 

ganges das jenſeitige Ufer in irgendeiner Form unter ſeine Gewalt 

zu bringen. 

Der Zeitpunkt der Erwerbung der Setzi durc< Dießenhofer Bür- 

ger läßt ſic nicht mehr ermitteln, der Beſikſtand verliere ſich 

in grauer Vorzeit, brachte der mit Erforſhung der Setziverhältniſſe 

beauftragte thurgauiſche Staatsſchreiber Mörikofer bloß heraus.* 

Vermutlich gehörte die Setzi ſhon den Dießenhofern, als die Stadt 
no<h öſterreichiſcher Beſiß war. 

Dagegen hatte ſich nohg eine Verordnung des Stadtrates Dießen- 

hofen erhalten, wonac< bei Strafe der Konfiskation des Kauf- 

1 Es heißt in ſpätern Darſtellungen unur, Dießenhofen ſ o ll im Jahre 1353 von 
Kar!l IV kaiſerliche Privilegien in der Sezi erworben haben;z dieſe f eien im Jahre 
1651 in Kaiſer Ferdinand I1l erneuert worden. Als ſicher betrachtet Kanzler am 
Rhyn, der 1846 im Auftrag des eidgenöſſiſchen Vovortes die geſamten Verhältniſſe 
an der Rheingrenze unterſuchte, daß die Stadt Dießenhofen im Jahre 1725 von den 
regierenden Orten mit dem Weinzehnten in der Seßi belehnt worden ſei, zur 
nämlichen Zeit, als ſie von Herrn von Greuth den Unterhof wieder erworben habe. 
In den eidgenöſſiſchen Abſchieden findet ſich jedoch keine hierauf bezügliche Angabez; 
auch widerſpricht dieſer Annahme ein Bericht des Dießenhofer Ratsſchreibers Huber 
vom Jahre 1827. Der Weinzehnten, früher Lehen der Herzöge von Öſterreich, ſei 
gleichzeitig mit Dießenhofen an die Eidgenoſſen gekommen und dieſe hätten damit 
und mit der Fiſchenz, ſtetsfort die Herren von Randegg, Heilſperg und Schellenberg 
auf deren bittliches Anhalten belehnt. 

Nachy einer andern Angabe haben die Dießenhofer den Seßizehnten 1604 durch 

Vertrag mit Hans von Schellenberg erworben. Zehntenrechte in der Seßzi habe auch 
das Kloſter Allenheiligen und an deſſen Stelle Schaffhauſen beſeſſen. Um 1827 
mwüſſen dieſe Zehnten noch beſtanden haben; es wurde wenigſtens darüber geſiritten, 
ob die Gailinger auf die unterhalb der Setzi befindliche Torkel angewieſen ſeien 

oder ob ſie den eigenen benüßen dürften. Im letßztern Falle war für Dießenhofen 
als Zehntherrn die Ausübung einer Kontrolle ſehr erſchwert. Troßdem bekamen vor 
den deutſchen Behörden die Gailinger recht. 

Etwas beſſer geſtüßt ſind die Angaben über das Fertigungsrecht der Stadt 
Dießenhofen hinſichtlich der Setzigüter. 1699 wurde ihr dies vom Oberamt Nellen- 
burg ausdrü&lich zugeſtanden und 1716 beſtätigt. Dieſe Zugeſtändniſſe ſind um ſo 
auffallender, da das nämli<he Oberamt die Sezi als zur Gemarkung Gailingen 
gehörig erklärt hatte.
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ſchillings niemals Güter der Seßzi an Ausbürger (Überrheiner) 

veräußert werden durften. Von etwa 1800 an galt nun freilic< 

dieſes Verbot nicht mehr. Einige Gailinger Bürger erwarben daher 

Güter in der Setzi, und ſeither iſt ein großer Teil der dortigen 

Grundſtücke in Gailinger Beſitz übergegangen. Dies vereinfahte 

in der Folge die Rechtslage natürlich nicht. 

Im Jahre 1772 forderte die öſterreichiſc<e Regierung, als Herrin 

der an den Rhein ſtoßenden Grafſc<aft Nellenburg," zum erſtenmal 

eine Grundſteuer von der Seßi. Die Einſprache von Dießenhofen 
gegen dieſe Maßnahme blieb ohne Erfolg.? Von 1812 an verlangte 

Baden, daß die Güter in der Setzi im Badiſchen gefertigt werden. 
Zuvor waren die Seßigrundſtücke, ſofern ſie ſilh im Beſitz von Die- 

kenhofern befanden, nur in Dießenhofen eingetragen worden. Wenn 

Gailinger Bürger in Frage kamen, geſchah die Fertigung gemein- 

ſchaftlich mit dem Vogt zu Gailingen unter der Linde am deutſ<hen 

Rheinufer. Wieder erhob Dießenhofen ohne Erfolg Beſchwerde. 

Nac<h 1820 begann der Streit wegen der Setzi lebhafter zu wer- 

den. Um dieſe Zeit ließ der Rat der Stadt daſelbſt no< die Feld- 
polizei ausüben; er ernannte die Traubenhüter, beeidigte die 

Trottenmänner, verfügte über die Schließung der Rebberge und 

ſezte den Zeitpunkt der Weinleſe feſt. Verloren gegangen war das 
Weidrecht, das die Dießenhofer am jenſeitigen Ufer beſeſſen hatten. 

Nicht re<t tlar war, wer in der Seßi über die Berechtigung zu 
Arbeiten an katholiſ<hen Feiertagen zu entſcheiden habe. Im ganzen 
galt der Grundſaß, daß an ſolhen Tagen in jedem Falle nur 

ſtilles Rebwerk zuläſſig ſei. 

1 Da Nellenburg öfters genannt wird, ſind darüber einige Angaben am 
Plaße. Eine Urkunde gibt als Grenze von Nellenburg an: Gegenüber dem Thurgau 
liegt am rechten Ufer des Rheines und des Unter-» oder Zellerſees die Landgrafſchaft 
im Hegau und in Madad, dem Grafen von Nellenburg zuſtehend; von der 
Brücke bei Konſtanz bis unter die Brücke von Schaffhauſen, nämlich bis zur Ein- 
mündung der Durach in den Rhein. Als Hauptort galt Sto > a<. Die Grafſchaft 
war bis 1465 im Beſit des Grafen von Thengen; dann kam ſie durch Kauf an 
Öſterroich, ſpäter an Württemberg und 1810 an Baden,. 

Von geſchichtlichem Intoreſſe iſt, daß nicht zule8t wegen der Schulden aus dem 

Nellenburger Kauf Herzog Sigmund von Öſterroich bei Karl dem Kühnen Geld ent= 
lehnt und damit den Burgunderkrieg heraufbeſchworen hat. 

2 Der Seßiſteuerfall ſtand nicht vereinzelt da. Öſterreich hatte ſchon früher 
Steueranſtände heraufbeſchworen. 1726 wurden die neu eingeführten Ruſtical- und 
Domänenſteuern auch von den zürcheriſchen Gerichten Ramſen und Dörflingen be- 
zogen. Zürich kaufte nach längern Verhandlungen die beiden Gerichte los, ſo daß 
dieſe nun als feudum francum für alle Zeiten von öſterreichiſchen Steuern befreit 
waren.
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Es iſt an dieſer Stelle einzuſchalten, daß neben dem Gemarkungs- 

handel betreffend die Seßzi auc< no< ein Streit um den Rhein 

einherging, der ſich um die Frage drehte, ob die Rheinmitte 

die Grenze darſtelle, oder ob dieſe, wenigſtens in der Gegend 

von Dießenhofen, auf dem re<hten Rheinufer liege. Dieſer Streit 

hatte ſchon zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges eingeſeßt, aber erſt 
von 1715 an ernſte Formen angenommen. Zuvor war meiſt bloß in 

&Trage geweſen, an welcher Stelle der Brü>e Ausgelieferte oder 

Leichname zu übernehmen ſeien. Die Dießenhofer Meinung ging 

während Jahrhunderten dahin, eine Stunde von der Brücke an auf- 

wärts und abwärts bilde das nördliche Rheinufer die Landesgrenze 

gegen Nellenburg und ſpäter Baden; unter allen Umſtänden aber 

beanſprüchte Dießenhofen die Hoheit über die ganze Rheinbrüce. 

Die Gegenpartei bekämpfte indeſſen bei jeder Gelegenheit dieſe An- 
ſicht und hielt an der Rheinmitte als Grenze feſt. 

Der eigentlihe Brücdenſtreit begann 1815. Das Bezirksamt 

Radolfzell teilte im Oktober 1815 dem Seekreisdirektorium mit, 

der Magiſtrat von Dießenhofen habe zum Behuf ſeiner neu erbauten 

Brücke eine von jeher beſtandene Territorialmarke eigenmäctig 

verſenkt und dabei nicht bloß das Brücenhäusc<hen „beſſer heraus 

geru>t, jJondern au< zwei Einfahrts-Mauern links und rehts auf 
diesſeitiges Territorium extendiert“.* 

Am 4. November 1815 fand wegen dieſer Angelegenheit bei der 

Brücke von Dießenhofen unter Vorſit vom Oberamtmann Walcher 

von Radolfzell ein Lokalaugenſ<hein ſtatt. Zwei Dießenhofer Ab- 

geordnete nahmen daran teil, entfernten ſiHh aber vor Ende der 

Verhandlungen, ohne ein Protokoll zu unterzeichnen. Die deutſchen 

Sachverſtändigen kamen zum Sc<luß, Dießenhofen habe ſich aus- 
geſprohene Übergriffe auf badiſc<es Gebiet zuſchulden kommen 
laſſen; man könnte ſi< aber ſc<ließlich gegen einen Revers damit 

abfinden. 

Am 28. Februar 1816 ſ<lug das Oberamt Radolfzell dem Di- 

ſtriktspräſidenten vor, man möge für die Zukunft die Mitte der 

Rheinbrücke als Grenze annehmen und den Gailinger Zöllnern ge- 

1 In den Kämpfen von 1799 hatte die ältere Rheinbrücke ihren Untergang in 
Rauch und Flammen gefunden. 1801 wurde ein Brücenſteg angelegt, und 1815 
unter Leitung von Baumeiſter Wibner von Schaffhauſen eine regelrechte Brüce 
erſtellt. Die geſamten Koſten trug Dießenhofen. Es mußten bei dieſer Gelegenheit 
die Zufahrtsſtraßen um einiges erhöht werden; auch verlegte man das Brückenhäus-= 
<hen von der obern nad) der untern Seite. Es kam dabei auf einen Damm zu ſtehen, 
der in den Fluß hineinreichte.
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ſtatten, bei Anlaß der Jahrmärkte wieder wie früher den Zoll 

im Brüdenjtüblein erheben. Der Diſtriktspräſident (Statthalter) 

Dr. Benker erblicte in dieſem Sc<hreiben einen tendierten Angriff 

feld Mitteilung. Dieſer ermunterte Benker zum Widerſtand gegen 

die Vorſhläge von Radolfzell, und nun begann ein ausgiebiger 

Schrifienwechſel, dur< welhen man indeſſen einer Einigung um 
keinen Punkt näher kam. Sorgfältige und unparteiiſc<e Unter- 

ſuhungen über die Streitſache führten beſonders der Staatsſchrei- 
ber und ſpätere Regierungsrat Hirzel und nach ihm Staats- 

ſ<hreiber Mörikofer. Die thurgauiſ<e Landesbehörde hielt es 

für angebracht, den eidgenöſſiſ<en Vorort Zürich von der Sache 

zu benachrichtigen; dieſer war jedo<h nicht für ein entſchiedenes 
Eingreifen zu gewinnen. Nac<h 1816 hörte man daher vom ganzen 

Handel nicht viel; da gaben von 1826 an die Streitfragen betref- 

fend das Tägermoos, die Setzi und die Shaarenwieſen auch dem 

RNheinſtreit neuen Auftrieb. 1826 faßte das badiſche Seekreisdirek- 
torium alle Beweiſe zufammen, die für die Rheinmitte als Grenze 

ſprachen. Vor allem wurde dabei Wert gelegt auf den Hattinger- 

ſtein,? auf dem das Oberamt Nellenburg 1785 bei ungewöhnlich 
niederm Waſſerſtande ohne Widerſpruh von Seite der Sc<weiz 

Grenzzeichen habe anbringen laſſen.? Es gelang Baden ferner, eine 

Reihe von Urkunden beizubringen, denen einige Beweiskraft zukam. 
So ſagt das Gailingiſche Urbar von 1615 in bezug auf Jurisdiktion 
ausdrüflic<h: „Die hat ein Eigentumsinhaber des Shloß und Dorf 

Randegg und Gailingen vordriſt bis aufs dritte Jo< der Brüce 

bei Dießenhofen.“ Für die Rheinmitte ſprachen außerdem die Bü- 
ſinger Offnung von 1643 und eine Markenbereinigung zwiſchen 
Zürich und öſterreichiſch Nellenburg vom Jahre 1771. Die genannte 

1 Der Hattingerſtein befindet fih na< Angaben des Bezirksamtes 
Dießenhofen vom Jahre 1853 ungefähr eine halbe Stunde unterhalb der Nheinbrüe, 

Er iſt, wie die beiden oberhalb Dießenhofen im Rheine liegenden Findlingsſteine, 

genannt der SGalzfreſſer und der Apfelfreſſer, längſt zum größern Teile dur 

Gprengung abgetragen. 
? Dies ſtimmte nicht buchſtäblich. In Tat und Wahrheit war eine Einſprache 

vom thurgauiſchen Landvogt erfolgt, weil Nellenburg einſeitig einen gemein- 
ſamen Grenzſtein in Behandlung genommen habe. Aber dieſe Einſprache 
ſpraH gegen die Dießenhofer Auffaſſung. Für den ſchweizeriſchen Standpunit 
wichtiger war, daß ſic< auf Klage des Landvogteiamtes Andelfingen Zürich bei 
der nellenburgiſchen Regierung in Sto>ah 1785 über den Vorfall erkundigt und 

daſelbſt die bernhigende Zuſicherung erhalten hatte, der Hattingerſtein habe bloß 
eine Bezeichnung bekommen zum Andenken an den ungewohnt tiefen Waſſerſtand des 

Rheines.
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Offnung gibt als Grenze des Twings und Banns von Büſingen 
an: „An der Kalginnengaſſe und die Gaſſe ab, bis an den Rhein, 

und in mitte des Rheins hinaus, bis an den Schaaren- und Büs- 

ſingerwieſen hinauf, bis an den Stein, der da liegt ober der Rhein- 

wies, und der Stein heißt der Hattinger.“ Und die Grenzverein- 

barung von 1771 beginnt: Von der Mitte des Rheins, wo der 

Hattingerſtein in der Tieſe liegt, bis an den Hag zwiſchen den 

Büſinger Rheinwieſen und dem Langac>er (oder Laagaker), dem 

Herrn Ratsherrn Wegelin von Dießenhofen gehörig, und ſchließt 
mit der Stelle: Von da geht es dem Hag hinab an den Rhein und 

bis in die Mitte des Rheins, von da aber mitte des Rheinfluſſes 

nach hinunter 2600 Schuh bis wieder an den Hattingerſtein. 
Großen Wert legte das Seekreisdirektorium ferner darauf, daß 

die alte Dießenhofer Brücke für Sc<ließungszwe>e in der Mitte 

und niht am nördlichen Ende mit einer Fallbrü>e verſehen 

geweſen ſei.! 
Man vergaß deutſherſeits auch nicht, darauf aufmerkſam zu 

machen, daß ſ<hon 1808 Baden dur< einen Staatsvertrag mit dem 

Kanton Aargau die Mitte oder den Talweg des Rheines als Grenze 
feſtgelegt habe. Genauer betrachtet, ſind Strommitte und Talweg 

nicht das nämliche. (Unter Talweg verſteht man geographiſc<h die 

tiefſte Stromrinne.) 
Endlic<h verſuchte das Seekreisdirektorium durc<h eine Reihe ge- 

ſ<hichtlicher Vorkommniſſe den Beweis zu erbringen, daß ſtets die 
Nheinmitte als Grenze angeſehen worden ſei: 1, 1625 wurde Georg 

Utz von Sto>a< auf Befehl des thurgauiſ<hen Landvogts in der 
Rheinbrüce zu Dießenhofen dem nellenburgiſ<en Vogt: übergeben. 

2. Als im Jahre 1700 eine Dießenhoferin auf dem Hohentwiel 

ſtarb, wurde die Leiche auf der Nheinbrü>e an Dießenhofen über- 

geben. 3. Im nämlichen Jahre erfolgte auf der nördlichhen Brüden- 
hälfte eine Sc<lägerei zwiſ<en dem Bettelvogt von Dießenhofen 

und dem Gailinger Bürger Rauch. Der Bettelvogt wurde vom 

1 Nach Anſicht des Stadtſchreibers Huber war dies kein Beweis für die Hoheits- 
grenze. Er ſchrieb am 27. Februar 1827: Ehemals waren vor allen Toren ſogenannte 
Fallgatter; an Stelle eines ſolhen bei der Rheinbrü>e iſt nur ein Schlagbaum, 
hinter dieſer das Tor, und dann war in der Mitte die Zu g- oder Fallbrücee, 
wo, wenn ſie aufgezogen, das furchtbar ſchöne Reißen des Stroms jeden unge= 
ladenen Beſuch jenſeits zurü&Fwies. Eine Fallbrüke, am Eingang angebraht, zumal 
auf der nördlichen Seite, wäre ein unnüßes Ding geweſen, weil da bei gewöhnlichem 
Waſſerſtand mittelſt Leitern oder dem Jo< nac leicht auf die Brücke hätte geklettert 
werden können. 

Es iſt möglich, daß das Seekreisdirektorium Fallbrü>e und Falltor verwechſelt hat.
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Gailinger Obervogt beſtraft. 4. Am 7. Juni 1710 wurde auf Veran- 

laſſung des öſterreichiſchen Geſandten in der Schweiz (Graf von 
Trautmannsdorf) der franzöſiſ<e Sendling Gerard in der Mitte 

des Rheines bei St. Katharinental verhaftet. 

Sc<hon früher war von Seite Badens auf nachſtehende Geſcheh- 

niſſe aufmerkſam gemac<ht worden: 

Ein Dießenhofer Fiſ<her (angeblich Hansli) holte im Jahre 

1705, alfſo zur Zeit des öſterreichiſc<hen Erbfolgekrieges, am rechten 

Ufer Gepäc ab, das franzöſiſchen und bayeriſc<hen Offizieren gehörte. 

Öſterreich erhob ſc<arfe Einſprache und es knüpfte ſich an dieſen 

Vorfall ein langer Notenwechſel. Vergeblich verſuchten die eidgenöſ- 
ſiſchen Orte 1707 dem öſterreichiſ<en Geſandten zu beweiſen, daß 

ſie bei Dießenhofen die Hoheit über den ganzen Rhein hätten. 

Im Sommer 1715 mißhandelte Rudolf Fiſ<hli von Dießenhofen 
auf der nördlichen Hälfte der Rheinbrüke den Gailinger Bürger 

Heim (oder Held) und am 22. November des nämlichen Jahres 

nahmen zwei Dießenhofer im Auftrag des Stadtwachtmeiſters 

Wegelin ein in Obergailingen angebundenes Schiff weg. Das 

Nellenburgiſ<e Amt legte gegen dieſe Übergriffe ſcharfe Verwah- 

rung ein, und Dießenhofen ſah ſich auf einen Wink der regierenden 

Stände zur Nachgiebigkeit veranlaßt, freilich ohne auf die Hoheit 

über den Rhein Verzicht zu leiſten. 

Das Seekreisdirektorium ſchloß ſeine Ausführungen mit dem 

Wunſc<he, der Thurgau möge die Rheinmitte als Hoheitsgrenze 

zwiſchen Baden und der Schweiz anerkennen. 

Die badiſche Zuſchrift machte in Frauenfeld Eindru>, und der 

thurgauiſche Regierungsrat ſah ſich nun auch zu einer umfaſſenden 

Darſtellung der Sachlage veranlaßt, die 1827 dem Direktorium 

des badiſchen Seekreiſes übergeben wurde. Hieraus, ferner aus 

frühern Akten ergibt ſi<h, daß die Stadt Dießenhofen die Hoheits- 
rechte über den ganzen Rhein nicht reſtlos nac<hzuweiſen vermochte, 

daß aber doh manches für ihre Auffaſſung ſprach. Was zunächſt die 

von Baden vorgebrachten Urkunden und geſchichtliche Ereigniſſe an- 
betraf, ſjo konnte Dießenhofen mit leihter Mühe Gegenbeiſpiele 

herbeiziehen. Gegenüber der Büſinger Offnung zum Beiſpiel, die 

ſ<ließlih ein bloß einſeitiges Dokument war, ließ ſich ein 

Tagſaßzungsentſ<heid von 1641 verwenden. Nac<h dieſem reichte die 
Lehenfiſcherei der Beſizer des Unterhofes: Alſo und dergeſtalten, 

daß in ſol<hem Waſſer des Rheines, eine Stunde ob und 

eine Stunde unter der Brücen zu Dießenhofen,
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ſ9 weit und lang ſic<h die Dießenhofiſ<e Juris- 
diktionerſtre>t uſw. 

1620 lieferte der Thurgau an Nellenburg einen Gefangenen aus. 
Der Bericht darüber lautet: „Iſt ſolche Lifferung, ohngeacht die 
H. H. Nellenburgiſchen bemelten Gfangenen allhier auff unſere 
Rheinbrugg anzunemen begert, Ennet der Brugg und völlig auff 
dem Reichsboden beſchehen.“ 

Im fernern hatte zu allen Zeiten in Kriegsläufen ſchweize- 

riſc<es Militär das deutſche Rheinufer beſezt gehalten, ſo um 1793, 

dann 1805 und 1809, zum letzten Mal 1814, alſo zu einer Zeit, da 

Nellenburg ſ<hon badiſch geworden war. Stets wurde der Außen- 

rand des Steinpflaſters der Cinfahrtsſtraße zur Brücke als Grenze 

angeſehen, und als einmal der Dießenhofer Torwächter auf Zuruf 

hin einen öſterreihiſhen Fahnenflüchtigen auf der Brüke an- 
hielt, wurde er vom Rate ſeines Amtes entſezt. Ebenſo erhob 

Dießenhofen ſc<harfe Einſpraße, als 1793 einige Gailinger 

Bauern öſterreihiſ<e Ausreißer von der Brü>e weg zurüc- 
holten. Daß gelegentlich, namentli< bei ſ<hle<htem Wetter, der 

badiſ<e Brücdenzöllner Heidel in das Dießenhofer Brücd>enhaus 
eingeladen worden war, erwies ſich bei einer Unterſuchung als 

bloßer Gefälligkeitsdienſt; irgendwelhe Rechtsanſprüche hiefür be- 

ſtanden nicht. Dann glaubte Dießenhofen die ſchweizeriſchen An- 

ſprüche auc< aus der ganzen geſhichtlihen Entwi>lung ableiten zu 

können. Öſterreich hatte als Herr von Dießenhofen ſeinerzeit ohne 

allen Zweifel die Hoheit über den ganzen Rhein ausgeübt ; in ſeiner 

Hand befanden ſic<h der Zoll und die Fiſchenz. Die öſterreichiſ<en 
Rete gingen durch die Eroberung des Thurgaus an die eidgenöſ- 

ſiſmen Orte über. Dieſe nahmen in der Folge wiederholt, nament- 

li< aber 1706, die Hoheit über den Rhein für ſi<ß in Anſpruch, wo- 

bei ſie ſich auf öſterreichiſh<he Erbeinigungen von 1474 und 1511 

beriefen. Den Rheinzoll hatte Herzog Sigmund 1460, ſ<hon vor der 

Eroberung des Thurgaus, an Dießenhofen verkauft* und die Fiſchenz 

erwarb ſi< die Stadt 1725 dur< Ankauf des Unterhofes. (Zu be- 

merken iſt bei dieſer Gelegenheit, daß nac< Anſicht von guten Ken- 

nern des alten Staatsrehtes, Zehntenre<hte, Fiſcherei- und Zoll- 

regale no< feineswegs die Gebietshoheit bewieſen.) Dießenhofen 

1 Der Fall iſt no<h deswegen von Intereſſe, weil Dießenhofen die Kauffumme 
dem Herzog Sigmund nicht vollſtändig ausgerichtet hatte und dafür im Jahre 1739 
den eidgenöſſiſ<en Orten eine Nachzahlung von 3780 rheiniſchen Gulden leiſten 
mußte,
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konnte im weitern auf Präzedenzfälle verweiſen. So hatte einſt 

Rheinau die unbeſhränkte Hoheit über die Brücke inne. Durch eid- 

genöſſiſchen Schiedsſpruch von 1555/1566 wurde der Stadt Schaff- 

hauſen die Gerichtsbarkeit über die ganze Brücke zugeſprochen, und 

auf Grund des Aarauer Friedensſchluſſes von 1712 erhielt Stein 

nicht bloß die Brüke als Gerichtsgebiet, ſondern auch noh Burg 

am andern Ufer, das heute noc<h zur Steiner Stadtgemeinde gehört. 

Endlich ſpraßen um 1827 auc< die tatſächlichen Verhältniſſe für 

Dießenhofen. Da hatte die Stadt no< wie in alten Zeiten das 
Wachthäushen am andern Ufer im Beſitz und ſie beſeßte es mit 

Poſten. Große Beweiskraft legte namentlich Hirzel der Tatſache 
bei, daß die Brücke das jenſeitige Ufer nicht direkt erreiche, ſondern 
iit Hilfe eines 26 Fuß langen Dammes. Da hätten do<h Nellen- 

burg und ſpäter Baden gegen die Anlage eines Dammes auf ihrem 

Gebiet Einſprache erheben müſſen, wenn die Rheinmitte als Grenze 
angeſehen worden wäre. Früher hatten die Dießenhofer jenſeits 

der Brücke auch no< ein Siechenhaus und eine Kapelle unterhalten; 

beide waren indeſſen um 1795 herum abgetragen worden. Dagegen 

galt immer no<h der Schälterweg“" als ihr Eigentum. Wann das 

Weidrecht am andern Rheinufer für Dießenhofen verloren gegangen 

ſei, ließ ſich ni<ht mehr genau ermitteln. 
Der thurgauiſhe Regierungsrat ſc<loß ſeine Darſtellung der 

Sachlage mit den Worten: „Wir werden uns auf keinen Fall irgend 

etwas vorläufig gefallen laſſen, wer den bisher über den ganzen 

Rhein geübten Hoheit5srechten zu nahe treten könnte.“ 

- Aber die Arbeiten des badiſchen Seekreisdirektoriums und des 
thurgauiſchen Regierungsrates gingen ſozuſagen nußlos unter. 

Keine Partei vermochte die andere zu überzeugen. 

Der Tägermoos-Vertrag von 1831 befaßte ſich wohl mit der 

Seßtzi, nic<ht aber mit der Hoheit über den Rhein. 
Es ergaben ſic< denn auc< in der Folge noc<h viele Anſtände. So 

beſ<werte ſih Baden einmal, daß die Dießenhofer am rechten 

Rheinufer goelegentlich Waenſteine holten. Entſcheidend aber wurde 

das Jahr 1851. Die großherzoglich-badiſche Regierung des Seekreiſes 

wies ihre Beamten kurzerhand an, allüberall die Mitte des Rheines 

1 Siffe, die rheinaufwärts fahren wollten, mußten an verſchiedenen Stellen 

durc< Pferde gezogen werden, Zu dieſem Zwe>e wurde in unmittelbarer Flußnähe 
ein Rek- oder Schälterweg angelegt und gut unterhalten. Bei hohem Waſſevſtand 
traten Männer an Stelle von Pferden. In Dießenhofen beſtand eine beſondere 

Schältergilde mit einem Obmann und mit eigenen Saßungen.
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als Landesgrenze zu betrachten, „wie ſol<he in der topographiſchen 

Karte des Großherzogtums Baden eingezeichnet ſei“. JInfolgedeſſen 

hätten die badiſ<hen Grenzwächter auf der Mitte der Dießenhofer 

Rheinbrüce aufgeſtelit werden ſollen. Man ſcheute ſich indeſſen 
doc<, die leßten Sclüſſe zu ziehen. Jedenfalls aber hat die Ver- 

fügung des badiſhen Seekreisdirektoriums den Beginn der Grenz- 

verhandlungen beſchleunigt. 

Nac<hlangerVorarbeitwurde 1884dur< Staats- 

vertrag die Rheinmitte als Grenze zwiſchen 

ThurgauundBadenbezeihnet. Die Stadt Dießenhofen 

und der Thurgau bekamen die niedere Polizei über die ganze 

Brüce zugeſprochen; im übrigen unterſtellte der Vertrag die nörd- 
liche Brückenhälfſte der badiſchen Landeshoheit (S. Anhang). Von 
dieſem Vertrag wird an anderer Stelle no< eingehender die 

Rede ſein. 

Zurückehrend zum Tägermoosſtreit iſt zu ſagen, daß vom 
Zeitpunkt an, da mit dieſem die „Setzi“ und die Rheingrenze in Zu- 

ſammenhang gebra<ht wurden, der thurgauiſ<he Regierungsrat 

gegenüber Konſtanz nicht mehr die vormalige Feſtigkeit einnehmen 

konnte, weil eben in der Setzi Intereſſen thurgauiſcher Grund- 

beſiger in Frage ſtanden. 

Erſtmals am 27. Februar, dann wieder am 18. September 1829 

machte das Seekreisdirektorium verbindlihe Vorſchläge über die 

Grenzregulierung von Konſtanz und bei Dießenhofen. Als Grenz- 

linie gegenüber Konſtanz wurde beantragt: „Von der äußerſten 

Palliſade des Vorwerkes in der ſogenannten Rauhenegg aufwärts 

dem dort befindlihen Graben in gerader Richtung bis zum Vor- 
werke des Kreuzlinger Tores, von dort mittelſt einer Diagonallinie 

an den von dem jenſeitigen Zollhaus weſtlich hingehenden Hang, in 
welchem ſich die Marken von Egelshofen befinden bis an den Punkt, 

wo die Straße weſtlich in den Gewann Döbele tritt; von 

dieſem Punkt an beſchränkt man den diesfeitigen Antrag auf einen 
Straßenzug von 20 Sc<huhen Breite ohne Unterſhied des Allmend- 
oder Privatgutes längs den Laufgräben der Stadt Konſtanz bis 

an den Rhein.“ 

Für das Tägermoos ſolle der Stadt Konſtanz das Gemar- 

kungsredct zugeſtanden werden; Dießenhofen dagegen ſei in 

bezug auf die Sete nicht in der gleichen Lage, da dieſe unbeſtritten 

zur Gemarkung Gailingen gehöre. Das Gemarkungsrecht von Kon-
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ſtanz ſchließe die Anerkennung der Territoralität oder Landeshoheit 

der Shweiz über das Tägermoos nicht aus. Im weitern wünſc<te 

das Seekreisdirektorium ungehinderten Verkehr von Konſtanz mit 

der ſtädtiſchen Ziegelhütte auf dem Tägermoos, Befreiung des Tä- 

germooJes von Gemeindeſteuern und Steuernachlaß für die Staats- 

ſteuer, die im übrigen in Zukunft voll zu entrihten wäre. Zur 

Abkürzung der Verhandlungen ſolle eine Konferenz zuſammen- 

berufen werden. Da nach dem deutſchen Vorſchlag auch die Landes- 
grenze bereinigt werden ſollte, machte Frauenfeld durch den Tag- 

ſjagungsabgeordneten, Regierungsrat Morell, dem Vorort Bern 

Anzeige. Amtsſchultheiß von Wattenwyl ermäctigte in freund- 
lihem S<reiben vom 12. November 1829 zum Abſchluß einer Ver- 

einbarung, „überzeugt, es werde unter allen möglichen Wendungen 

des Geſchäftes dasjenige geſchehen, was nur immer gewünſcht werden 

fann und zu erhalten möglich iſt“. 

Die diplomatiſ<e Kommiſſion des thurgauiſhen Regierungs- 

rates war mit den Anträgen des Seekreisdirektoriums in der 

Hauptſache einverſtanden. Am 20. März 1830 ſtellte der Regie- 

rungsrat im genannten Sinne Wegleitungen auf und ernannte 

als Vertreter des Thurgaus für die mündlichen Verhandlungen 

Regierungsrat Hirzel, der ſich ſhon zuvor in eingehender Weiſe mit 
dieſer Sache befaßt hatte. Das Seekreisdirektorium beauftragte den 
Kreisrat Gäßler mit der Vertretung der Konſtanzer Anſprüche. 
Der Tod des Großherzogs Ludwig bewirkte eine Verzögerung des 

Vertragsabſchluſſes; die entſc<heidende Tagung fand daher erſt Mitte 

Juni ſtatt. Vom Thurgau war außer Hirzel auch no< Straßen- 

inſpektor Sulzberger dabei; ob ferner Gemeindevertreter zugezogen 

worden ſind, läßt ſi< nicht mehr ermitteln. Im Frauenfelder 
Staatsar<hiv findet ſich ein' Aktenſtüc>, überſchrieben mit: „Entwurf 

einer Übereinkunft zwiſchen der thurgauiſchen Regierung und dem 

Großherzoglich-Badenſchen Seekreis-Directorio, bzw. der zwiſchen 

den beiderſeitigen Abgeordneten, Regierungsrath Hirzel und Kreis- 

rat Gäßler, am 14. und 15. Juny 1830 im Zollhauſe zur Kreuzlin- 

gen gehaltenen Beſprechung von dem Erſtern verfaßt; aber von dem 
Letztern, wegen Bedenklichkeiten gegen den im 8 2 aufgenommenen 

Reciprocitäts-Vorbehalt einſtweilen von der Hand gewieſen.“ Die 

Bedenken von Kreisrat Gäßler hatten Bezug auf den Vorſchlag 

Hirzels, es Jeien die der Stadt Konſtanz zugeſtandenen Vergünſti- 

gungen auc<h denjenigen thurgauiſ<hen Grenzgemeinden einzuräu- 

men, die im badiſ<hen Gebiet ähnlihe Gemarkungsrehte nachweiſen
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können. Gäßler verfehlte denn auch nicht, am 25. Juni von Kon- 
ſfanz aus ſein Bedauern darüber auszuſprechen, daß die Erledigung 

der Tägermoosangelegenheit dur< eine Zuſage erſc<wert werde, 

die vorher keinen Gegenſtand von Erörterungen gebildet habe. Der 

endgültige Abſchluß der Verhandlungen erfuhr einen Aufſchub. 

Im Thurgau ballten ſic politiſc<e Wolken zuſammen, die das 

Tägermoos verdunkelten. Bornhauſers Ruf, der Hahn habe ge- 

kräht, ging durc<; das Land, und der Regierungsrat in Frauenfeld 

jah ſic< vor Aufgaben geſtellt, die ſhwerer waren als die Erledi- 

gung der Tägermoosfrage. Dazu kam noch, daß erſt no< ermittelt 

werden mußte, was für Grenzgemeinden mit Rechten auf badiſchem 

Gebiet in Betracht fallen könnten. Es ſtellte ſich heraus, daß nur 

Dießenhofen in Frage komme. Am 8. Februar 1831 teilte das See- 
freisdirektorium dem thurgauiſchen Regierungsrate mit, daß man 

badiſcherſeits die Rechte Dießenhofens in die Setzi nicht beanſtanden 

wolle, wenn die nötigen Ausweiſe darüber beigebrac<ht würden. 

Am 26. März 1831 kamen Gäßler und Hirzel no< einmal zuſammen. 

Für Hirzel, der dem Sturm von 1830 zum Opfer gefallen war und 
der ſich um dieſe Zeit zur Erholung in Luzern befand, brauchte es 
hiezu wohl einige Überwindung; aber er tat wie immer ſeine 

Pflicht. 
Der endgültige Vertrag betreffend das Tägermoos und die Seti 

trägt das Datum vom 28. März 1831.? Er wurde im April 1831 

von Baden und vom thurgauiſc<en Großen Rate genehmigt. Daß 

er nicht der Tagſazung zur Genehmigung unterbreitet worden ſei, 

wurde ſpäter vom Tagſaßungspräſidenten gerügt. Der Thurgau 

begnügte ſich indeſſen, einige Jahre ſpäter dem eidgenöſſiſc<hen Vor- 
ort den Grenzbeſhrieb zur Kenntnis zu bringen. 

Die erſten beiden Paragraphen des Staatsvertrages vom 

235. März 1831 befaſſen ſih mit der Feſtſezung der Landesgrenze 

und mit der Art der Vermarkung. Für die Grenzſteine (Hoheits- 

ſtöFe) wurde die Bezeichnung C. Th. und G. B. vorgeſchrieben. -- 

In 8 3 wird unter Vorbehalt der Gegenrechte von Dießenhofen in 

der „Setze“ bei Gailingen der Stadt Konſtanz das Tägermoos 

mit Einſhluß des Privateigentums im ſogenannten Vogelſang 

am Rhein und der Ziegelhütte wieder als eigene Bemarkung ein- 

geräumt, „ſohin der 1789 eingetretene Verband dieſer Liegenſchaf- 

ten mit den Gemarkungen der Gemeinden Egelshofen und Täger- 

1 Siehe Anhang, ferner Band 1 der alten thurgauiſchen Geſeßesſammlung, 

Seite 109. 

5
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wilen wieder aufgehoben“. In den Vertrag eingeſchloſſen war ein 

zwiſchen dem Tägermoos und dem Töbeli befindlicher, aus einem 

Stü> Wiesboden beſtehender Waſen. 8 4 ſtellt feſt, daß der Stadt- 

rat von Konſtanz auf dem Tägermoos nac<h thurgauiſ<hem Ret 

unter Oberaufſiht der thurgauiſ<en Landesbehörden die Flur- 

polizei ausübe, daß ihm ferner das Gewährungsreht zukomme, d. h. 

die Ausfertigung von Handänderungs-, Vertrags- und Sc<uldver- 
ſhreibungsentwürfen, fowie die Pfandſhaßung, mit Vorbehalt 

der Befugniſſe und Verrichtungen der thurgau- 

iſ<hen Fertigungsgerichte und der Notariats- 

fanzlei. Nac<h 84 wurde ferner der Magiſtrat der Stadt Kon- 
ſtanz ermädtigt, über fämtlichen Liegenſhaften vom Tägermoos 

den Güterkataſter oder das Grundbuch zu führen. 

Praktiſch von größerer Bedeutung iſt 85. Nac< dieſem ſind die 

Stadt Konſtanz und die Privateigentümer auf dem Tägermoos 

als ein für jich beſtehender Steuerkörper zwar zur Entrichtung der 

thurgauiſchen Staatsſteuer verpflihtet, aberaller Beiträge 

von dieſen Liegenſ<haften zu den örtlichen Ko- 

ſten und Laſten der thurgauiſ<hen Gemeinden 

unbedingt enthoben. 

Drei weitere Paragraphen befaſſen ſich mit Fiſhfang und Jagd 

in den äußern Feſtungsgräben, mit der allfälligen Ausbeſſerung 

der genannten Gräben und mit der Zu- und Abfahrt mit den 

Bedürfniſſen und Erzeugniſſen der Feldbauer im Tägermoos und 
denjenigen der dort befindlichen Ziegelhütte. Der lezte Paragraph 

ſtellte feſt, daß von den feit 1819 ausſtehenden 

Staatsſteuern vom konſtanziſhen Tägermoos 
vie Hälfte erlaſſen ſein ſollte. 

Am 15. Juni 1831 wurden die Grenzſteine geſeßzt. Der Thurgau 
hatte zu dieſem Zwe> Regierungsrat Freienmuth abgeordnet. 

Hirzel war nicht mehr dabei. Neben Freienmuth beteiligten ſich an 

der Grenzfeſtlegung Ingenieur-Hauptmann Sulzberger, Verwalter 

Lang, Gemeinderat Böſch und Gemeinderat Burkart. Für Konſtanz 

iheint Waſſerbau-Inſpektor Fiſcher die Hauptarbeit geleiſtet zu 
haben. Als Lieferant der Grenzſteine wird Jakob Müller von 

Bottikofen genannt. 

Der „Zonen-Vertrag“ von 1831 iſt in manc<her Hinſicht unbe- 

ſriedigend. Einmal ſtand er tatſä<hlich im Widerſpruch mit Ar- 

tifel XXIX des Reichsdeputations-Hauptſchluſſes von Regensburg 

vom 25. Hornung 1803.2 Ungeſchi>t iſt im weitern, daß nicht für
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den Fall einer gänzlichen Änderung der VBerhältniſſe die Möglichkeit 

ver Vertragskündigung vorgeſehen wird. Dann iſt einiges über- 

haupt nicht klar. Was heißt Gemarkung? In Deutſhland 
verjteht man darunter Gemeindebann ; in der Schweiz war 

dieſer Ausdruc>k zu jener Zeit ſ<hon nicht mehr allgemein gebräuch- 

lich. Und wenn es im Vertrage no< heißt, der Verband dieſer 
Liegenſ<aften? mit den Gemarkungen der Gemeinden Egels- 

hofen und Tägerwilen werde wieder aufgehoben, ſo war die An- 

nahme, daß Konſtanz das Tägermoos als Gemeindegebiet zugeteilt 

erhalten habe, zum mindeſten nic<ht unerlaubt.3 In der Tat hat 

Konſtanz ſpäter wiederholt dieſe Auffaſſung vertreten. Aber dem 

widerſprachen die Feſtſezung der Landesgrenze unmittelbar vor der 

Konſtanzer Mauer und die Fertigungsvorbehalte. Wäre durc<h den 

Vertrag von 1831 das Tägermoos wirklic< Konſtanzer Gemeinde- 

gebiet geworden, ſo hätte ſich der unhaltbare Zuſtand ergeben, daß 

eine ausländiſ<he Stadtgemeinde zum Teil auf Sc<hweizerboden zu 
liegen gefommen und damit zwei Landesherren unterſtellt worden 

wäre. Endlih war no< denkbar, daß das Tägermoos zwar der 

thurganiſchen Hoheit unterſtehe, aber zu keiner Gemeinde gehöre, 

alſo gemeinderehtlih Niemandsland ſei. Die ſ<hweizeriſchen 
Behörden vertraten indeſſen von Anfang an die Meinung, Gemar- 

kung bedeute in dieſem Fall nur die Berehtigung zur Ausübung 

der Flurpolizei, d. h. die Beſtellung der Feldhüter oder Bannwarte 

und die Beſtrafung von Flurfreveln, ferner die Genehmigung und 

Eintragung von Beſikänderungen. Im übrigen rechneten ſie das 

Tägermoos ohne weiteres zum Tägerwiler Gemeindegebiet. In- 

zwiſchen hat dieſe Anſhauung durch langjährigen Gebrauch Rechts- 
kraft gewonnen. Wir haben aber Beweiſe dafür, daß wenigſtens 

dem Seekreisdirektorium ſ<on 1831 die Unſicherheit des 

Begriffes Gemarkung im Vertrage nicht entgangen iſt. Im Rückbli> 

auf jene Zeiten darf man wohl heute ſagen, daß zum Sc<aden für 

1 Dieſer Artikel lautet: „Alle und jede Gerichtsbarteit eines 

Fürſten, Standes und Mitglieder des Deutſchen Reiches in dem Bezirk des helveti- 

ſ<en Territoriums hört künftig auf, gleich wie alle Lehenherrlichkeit und alle bloße 

Ehrenberechtigung. Das nämliche hat in Anſehung der ſc<weizeriſ<en, im Umfang 

des Deutſchen Reiches liegenden Beſißungen ſtatt." 

2 Da der Ausdruc Liegenſhaften ein Jahrhundert ſpäter zu Meinungsverſchieden- 

heiten Veranlaſſung gegeben hat, ſei an dieſer Stelle ſchon bemerkt, daß er im 

Vertrage dreimal vorkommt. 
3 Es ſei in dieſem Zuſammenhang bemerkt, daß die ältern Tägermoosmarken 

heute nocy auf der einen Seite mit der Aufſchrift G.K., d.h, Gemarfung 

Konſtanz, verſehen ſind.
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die Sahe Gemarkungund Gemarkungsredt nicht genü- 
gend auseinander gehalten worden ſind, 

Im weitern iſt auch der Umfang der Gemarkung Tägerimoos 

nicht mit der für ſpätere Zeiten nötigen Schärfe bezeichnet. Das 

Tägermoos ſelbſt war als Gerichtsherrſ<haft von Konſtanz ſchon 

früher vermarkt worden; da konnten Zweifel nicht aufkommen. 

Aber es wurde, wie ſ<on geſagt, in den Vertrag noch einbezogen 

der zwiſchen dem Tägermoos und dem Töbeli be- 

findliche, aus einem Stü> Wiesbodenbeſtehende 

Wajſen. Nun liegt aber zwiſchen dem Tägermoos und dem ſtäd- 
tiſ<en Töbeli jezt kein Grundſtü> mehr; beide Güterbezirke ſtoßen 

unmittelbar aneinander. Wo befand ſich alſo der „Waſen“, und 
wel<e ungefähre Flächengröße mag er beſeſſen haben? Dieſe beiden 

Fragen laſſen ſich heute nicht mehr aus dem Handgelenk beantwor- 

ten; ſie find indeſſen ni<t ohne Bedeutung; denn nach 8 5 des Ver- 

trages von 1831 iſt auc<h der Waſen als gemeindeſteuerfrei erklärt 

worden. Es muß in dieſer Sache auf langjährige Übung abgeſtellt 

werden. -- Ergänzend iſt an dieſer Stelle nur noch beizufügen, daß 

1831 das ſc<weizeriſc<he Töbeli größer war als heute und ohne den 

angrenzenden Spitalbeſiß rund 30 Juchart umfaßte, ſo daß die 
Annahme, das Töbeli könnte am Ende ſelbſt der Waſen geweſen 

ſein, nichts für ſich hat; denn 30 Juchart galten damals ſo wenig 

wie heute als bloßes Stü> Wiesboden. Das Töbeli wird 
vielmehr in den Urkunden von damals als „Gewann“ bezeichnet.* 

Schwer verſtändlich iſt heute, warum im Tägermoosvertrag neben 

Tägerwilen die Gemeinde Egelshofen genannt wird; denn 

das Töbeli lag bis vor kurzem im Emmishofer Bann, und es iſt 

1 Dem Vernehmen nac< macht Konſtanz ſeit einiger Zeit Anſtrengungen, uUum 
für das ganze ſtädtiſc<e Töbeligebiet die Befreiung von Gemeindeſteuern zu er- 
reihen, Dieſem Verſuch wird kaum Erfolg beſchieden ſein. Richtig iſt nur, daß 

vor 1831 das Töbeli gelegentlich mit dem Tägermoos zuſammen genannt worden iſt. 
Wenn man aber 1831 das ganze Töbeli gemeint hätte, ſo wäre dies ſelbſtver- 
ſtändlich im Vertrage auc<h geſagt worden, und keinem Menſchen würde eingefallen 
ſein, die umſtändliche Form von einem aus Wiesboden beſtehenden, zwiſchen Täger- 
moos und Töbeli gelegenen Waſen zu wählen. Es war übrigens 1831 nicht das 
ganze Töbeli, d. h. Nr. 2 im Plan, ſtädtiſches Eigentum, Die GStadtgemeinde hat 

dieſes Gebiet erſt durch verſchiedene ſpätere Käufe auf die jezige Größe gebracht. 
Ein Bli> auf den Tägermoosplan könnte der Vermutung Raum gewähren, es 

ſeien am Ende die Kataſternummern 6 und 7 der rätſelhafte Waſen. Nun war aber 
Nummer 6 ſc<hon vor 1831 Eigentum der Familie von Merhart in Emmishofen, 
und es hätte deshalb Konſtanz nicht das leiſeſte Intereſſe daran gehabt, für dieſen 

ihr fremden Beſih Steuerfreiheit zu erwirken, 
Die Wahrſc<einlichkeit ſpricht dafür, daß der Waſen bei einer der Grenzregulie- 

rungen ſpurlos untergegangen iſt,
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erſt dur< die Gemeindevereinigung Kreuzlingen Gemeindegebiet 
geworden. Es iſt indeſſen aus früher Geſagtem erſichtlih, daß nach 
1798 das Töbeli und ſogar ein Teil des Tägermooſes in den Egels- 

hofer Güterfataſter aufgenommen worden waren. Selbſt in Kon- 

ſtanz ſcheint man ſich daher zeitweilig nicht ganz ſicher gefühlt zu 
haben, wel<he thurgauiſche Gemeinde auf das Tägermoos Anſprüche 
erhebe. So ſchrieb am 18. November 1829 das Seekreisdirektorium 

nach Frauenfeld: „Daß das Degermoos einſchlüſſig das Döbeli, die 

weſtlihe Gemarkung der Stadt Konſtanz bildet, iſt unverkennbar, 

und das Eigentum des Grund und Bodens als der Stadt Konſtanz 

der hoc<löblichen Kantonsregierung anerkannt. Es läßt ſi<h nur 

dur< die revolutionären Vorgänge der vorausgegangenen Zeit er- 

flären, daß dieſer Beſtandteil der Stadt Konſtanz von derſelben und 
der Gemeinde Egelshofen zugeteilt worden iſt.“ Und in 

der Schuldurkunde von 1814, na< welher Zürich der Stadt Kon- 

jtanz gegen Verpfändung des Tägermooſes 15 000 fl. gegeben hat, 
iſt zu leſen: „Das dem löbl. Stadtſäelamt zu Konſtanz eigentümlich 
zugehörige, vor der Stadt, die Frauenfelder Landſtraße einſc<lie- 

ßend, Grundzins-, Zehend- und pfandfreie, ſogenannte Tägermoos, 

im Kanton Thurgau und Kreis Egelshofen liegend, beſtehend in 
2434 Juchart urbarem, teils Wieswac<s, Ä>er, Gartenfelder, ſtoßen 

Morgen an das Paradieſer Feld, Stadtgraben und Töbeligüter, 

Mittag an die Hochſtraße und Rüllen-Güter, Abend an den weitern 

im Egelshofer und Tägerwiler Bann liegenden Tägermoos-Anteil, 

Mitternac<ht an deſſen eigene am Rhein liegende Ziegelhütte und 

Streufelder.“ 

Unverſtändlich iſt bei der Sa<he nur, warum das Kreisgericht 

Egelshofen, das die Fertigung vollzog, ni<ht dadurch eine Richtig- 
ſtellung vorgenommen hat, daß es die Sc<uldverſchreibung dem 

Kreis Gottlieben überwies. 
Übrigens waren zu dieſer Zeit bereits Beſtrebungen im Gange, 

um die Grenze zwiſ<en Emmishofen und Egelshofen zu berichtigen. 
1825 hatte Emmishofen beim thurgauiſ<en Regierungsrat wegen 

der 1801 geſchehenen Benacteiligung Beſc<hwerde geführt; dies 

wiederholte ſich 1832 und 1833. Aber erſt 1840 erfolgte durch Re- 

gierungsbeſchluß eine Löſung, die ſich mit einigen kleinern Ände- 

rungen zu erhalten vermo<ht hat. Emmishofen bekam auf dem 

Tägermoos und Töbeligebiet alles Land links vom Saubach zuge- 
leilt; die umſtrittene Frage des Weidgangrechtes längs dem Stadt- 

graben und der Finkern-Ä>er dagegen blieb no< unentſc<ieden.
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Infolge dieſer Grenzbereinigung hatte fortan Emmishofen am 

Tägermoos-Vertrag von 1831 Intereſſe. 

Mit der Gemeinde Tägerwilen war Emmishofen ſ<on 1819 zu 

einer Gebietsvereinbarung gelangt, allerdings ſo, daß die Grenze 

den Emmishofern ſozuſagen vor die Fenſter gelegt wurde. Spätere 

Grenzbereinigungen zwiſchen beiden Gemeinden ſind in dieſem 

Zuſammenhang ohne Belang. 

In jedem Fall war Konſtanz mit dem Abkommen von 1831 zu- 
frieden. Der dortige Stadtrat erließ an den thurgauiſchen Regie- 

rungsrat ein Dankſchreiben für den zugeſtandenen Steuernachlaß. 

Befriedigt war ferner Dießenhofen, und au< der thurgauiſche Staat 

kam auf ſeine Rechnung. Benacdteiligt aber waren Gailingen und 

namentlich Tägerwilen. 

Aus unbekannten Gründen nicht berücſihtigt wurden diesmal 

die Shaarenwieſen, obwohl, wie ſhon geſagt, während der ganzen 

langen Zeit der Vorverhandlungen meiſt au< von dieſen die Rede 
geweſen war, 

Wer heute unvoreingenommen die Lage überblict, verſteht nicht 

mehr ohne weiteres, wie der Thurgau dazu gekommen iſt, einen 

ſolhen Vertrag abzuſchließen. Aber die Verhältniſſe lagen eben 
damals weſentlic< anders als heute. Konſtanz zählte vor hundert 

Jahren nicht viel mehr als 4000 Einwohner. Egelshofen, Emmis- 

hofen und Tägerwilen waren wenig hervortretende Bauerndörfer ; 

Kreuzlingen wies nac< Pupikofers Angaben um 1830 erſt 13 Häuſer 

auf. Man konnte alſo nicht ahnen, daß Konſtanz, Kreuzlingen und 
Tägerwilen ein Jahrhundert ſpäter etwa 45 000 Einwohner zählen 

würden und daß ſchon aus dieſem Grund das Tägermoos einen 

gewaltigen Wertzuwachs erſahren müßte. Dazu kam etwas anderes: 

Bis 1831 war ein großer Teil des Tägermooſes ſumpfiges, häufigen 

Überſ<hwemmungen ausgeſeßtes und daher faſt wertloſes Gebiet. 

Eine viellei<ht ebenſo große Fläc<he wurde als bloße Pferdeweide 

benußt. Auf ältern Konſtanzer Plänen trifft man gelegentlich auc<h 

das Wort Allmend für Tägermoos. Dieſe Bezeichnung iſt heute 

no<h nicht ganz erloſchen. 

Man weiß nun, daß infolge von pflanzlihen Rückſtänden, von 
Düngung und dur< niederſallenden Staub der Boden fortwährend 

in die Höhe wächſt; bekanntlich ſcheinen bei verlaſſenen Siedelungen 

die Kellerfenſter mehr und mehr zu verſinken. Das Tägermoos iſt 
daher heute auc< ohne Seeregulierung um einiges beſſer gegen 

Waſſereinbruch geſ<üßt als früher. Dazu kommt die Wirkung der
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Entwäſſerung; deshalb iſt es heute zum großen Teil ho<hwertiges 

Kulturland und manc<henorts auc< für Bauzwedke geeignet. Ander- 

ſeits war, wie ſc<on geſagt, die Sezi um 1831 wertvolles Reb- 

gelände; heute aber ſind die Reben gänzlich gerodet und durc<h 

Wieswachs erſetzt, der wenigſtens am Hang geringwertig iſt. Dies 

erflärt vieles, und wenn man nun no< weiß, daß Dießenhofen, 

deſſen Anſc<luß an unſern Kanton unter Zwang erfolgt iſt, in der 

Reſtaurationszeit von den hohen thurgauiſchen Amtsſtellen ſtets 

mit Entgegenfommen behandelt wurde, ſo kann man ſic<h die plöß» 

lihe Nachgiebigkeit des Regierungsrates erklären.“ Man möcdhte 

verſucht ſein, zu ſagen, es ſei wohl do<h nicht bloßer Zufall, daß 

gerade Dießenhofen den durch die Verfaſſungsbewegung von 1830 

bis 1831 geſtürzten Hirzel ſ<on 1834 durc<; die Wahl in den 

Großen Rat wieder zu Ehren gezogen habe; aber dieſe Vermutung 

geradehin zu ſtüßen, wäre auf Grund der vorhandenen Quellen 

do< nicht möglich. 
Und ſc<ließlic< konnte ſich auc<h die Gemeinde Tägerwilen mit 

der Sachlage abfinden; ſie wurde auf dieſe Art immerhin aller 
Auslagen für Straßen, Wege und Brücken auf dem Tägermoos 

enthoben. 

V. Das Tägermoos jſeit 1831. 

Troß der erwähriten Unklarheiten des Staatsvertrages von 1831 

herrſ<te zunächſt Ruhe über dem Tägermoos. Ein Zufall wollte 

es, daß gerade das Jahr 1831 eine neue badiſche Landesordnung 

brachte und damit auch eine Abänderung der Tägermoosverfaſſung 
herbeiführte. Der Kreis der Unteilberechtigten erweiterte ſich 

inſofern, als nunmehr feſtgeſezt wurde: „UAnteilsfähig ſind die Ge- 

meindebürger, wenn ſie das 25. Jahr zurücgelegt, das Bürgerrecht 

angetreten und in Konſtanz ihren Wohnſitßz haben. Ledige Weibs5- 
perJonen, die nicht Witwen ſind, haben keinen Anſpruch auf All- 
mendgenuß.“ Über die weitere Entwiklung der Eigentums- und 

Nußungsverhältniſſe auf dem Tägermoos ſei an dieſer Stelle vor- 

greifend no< folgendes geſagt: 

1 Der mit der Unterſuchung der Seßiverhältniſſe beauftragte Staatsſchreiber 

Mörikofer unterließ nicht, ſeinem Berichte folgende Meinungsäußerung boizuſügen: 

„Der Unterzeichnete kann dieſe Berichterſtattung nicßt ohne die Bemerkung 
ſchließen, daß dem Magiſtrate von Dießenhofen ferne von jedem kleinſtädtiſchen 

Eigendünkel ſehr viel daran gelegen ſein muß, die beſeſſenen Rechte nicht verküimmert 

zu ſehen, um nicht von der Laune und Willkür der Badenſchen Unterbeamten ab= 

hängig zu werden.''
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Seit 1867 trat bei der Stadtverwaltung das Beſtreben hervor, 

die Bürgernußungen unter Zuerkennung einer Entſchädigung von 
jährlich 6 fl. an jeden LoSinhaber auf die Dauer ſeines Rechts auf- 

zuheben und das Tägermoos ganz einzuziehen. Damals gab es 

710 Bürgerloſe, worunter 254 der erſten, 192 der zweiten und 264 

der dritten Qualitätsklaſſe. Ihre Geſamtfläche betrug 360 Juchart 

oder Morgen, die jährliche Abgabe, der Beſtandzins, immer noch 

3,2 und 1 fl. Gegen dieſen Plan erhob ſich unter einem großen 

Teil der Bürgerſchaft heftiger Widerſtand und lebhafte Agitation, 

jo daß der Gemeinderat im Januar 1870 ſeine Vorlage, nachdem 

ein von 328 Bürgern unterzeichneter Proteſt eingelaufen war, zu- 

rückzog, da die geſeßlich vorgeſhriebene Zweidrittelsmehrheit dafür 

nicht erreichbar ſchien. 

Unter Beibehaltung des Bürgernußens wurde ſodann 1870 und 

1871 die Beſſerung des Tägermooſes nac< dem Gutachten des Kultur- 
inſpektors Fecht beſhloſſen und bis Mitte 1873 größtenteils dur<h- 

geführt. Die Koſten waren auf 9100 fl. veranſhlagt worden, er- 

gaben aber mit den für die reſtierenden Arbeiten noc< erforderlichen 

1800 fl. zuſammen 11647 fl. Urſac<e der Überſchreitung war, wie 

auch vom Gemeinderat anerkannt wurde, die ſeit der Aufſtellung 

des Voranſc<hlags eingetretene Preisſteigerung der Arbeitskräfte 

und der Materialien (der Arbeitsfräfte um etwa 30 %, der Ton- 
waren um 50 %, der Zementwaren um 60--70 %, des Kieſes um 

80--90 %). 

In Verbindung mit dieſen Arbeiten vollzog ſi< eine neue 
Einteilung der Allmend und eine neue Klaſſifizierung der Loſe. 

Ihre Zahl ſtieg auf 778 von dur<ſchnittli< je 4 Morgen. Nac< 

ihrem Ertragswert wurden ſie jetßt in fünf Klaſſen eingeteilt, und 

zwar in 

152 erſter Klaſſe mit Nutzungswert von 32 Mark, 

221 zweiter Klaſſe mit Nuungswert von 28 Mark, 
245 dritter Klaſſe mit Nußungswert von 24 Mark, 

138 vierter Klaſſe mit Nußungswert von 20 Mark 

22 fünfter Klaſſe mit Nußungswert von 10 Mark. 

Die badiſ<e Städteordnung vom Jahre 1875 hob ſchließlich den 

alten Brauch des Bürgernußens grundſäßlich auf, indem ſie im 
8 65 beſtimmie: Es dürfen keine neuen Allmendgenüſſe zugunſten 

der einzelnen Bürger geſhaffen werden. Denjenigen Bürgern, 

welche ſich zur Zeit der Einführung dieſes Geſezes im Genuß von 

Allmendnußzungen befinden, oder eine rechtlihe Anwartſchaft dar-
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auf beſien (25 Jahre alt und Ortsbürger ſind) und das Einkaufs- 

geld nac< Maßgabe des 8 37 des Geſeßes über die Rechte der Ge- 
meindebürger und die Erwerbung des Bürgerrechts entrichtet haben 

bezw. entrichten, wird dieſer Genuß auch ferner geſtattet, die frei 

werdenden Anteile aber fallen der Gemeinde anheim. 

Seitdem ſind bis 1913 ſämtliche Unteile bis auf 83 frei ge- 

worden und an die Gemeinde heimgefallen. 

Die „außenpolitiſche“ Stille über dem Tägermoos wurde 1835 

wegen Grenzunklarheiten erſtmals unterbrohen. Im folgenden 

Jahre fand zwiſc<en Konſtanz, Tägerwilen, Emmishofen und Egels- 

hofen eine alle Gemeinden erfaſſende Grenzregulierung ſtatt. Im 

November 1844 wurde das Bezirksamt Gottlieben vom Regierungs- 

rat aufgefordert, zu berichten, wie Konſtanz die Bedingungen des 

Vertrages von 1831 und der ſpätern Ergänzung betreffend Grund- 

buchführung erfülle. Das Bezirksamt berichtete, daß weder Feld- 

polizeiſtraffälle no< Fertigungen ſtattgefunden, weil das Täger- 

moos Korporationsgut und an die Bürger verpachtet ſei. Die Re- 

gierung ſah ji< deshalb zu keinen weitern Schritten veranlaßt. 
Ueber Vorkommniſſe, die im Zuſammenhang ſtanden mit der Ein- 

führung des neuen thurgauiſchen Steuergeſezes vom Jahre 1850, 

ſhreibt Wälli: „Im Jahr 1851 entſtand ein Anſtand mit Konſtanz 
wegen Beſteuerung des Tägermooſes. Die thurgauiſc<he Steuerkom- 

miſſion hatte den 436 Juchart umfaſſenden Komplex in fünf Klaſſen 

geteilt und die erſte gewertet zu 1100 Fr. per Juchart, die zweite zu 

800 Fr., die dritte zu 500 Fr., das Streueland ſodann zu 150 Fr. 
Sand- und Lehmgruben zu 100 Fr. Die Brandverſiherungsfumme 

der Ziegelhütte betrug 16 970 Fr. So belief ſich die ganze Sc<hät- 

zungsfumme auf 314 870 Fr. Gegen dieſe reklamierte der Magiſtrat 
von Konſtanz an die Regierung des Thurgaus am 17. September 

1851 in nicht gerade freundlicher Weiſe, indem er die Shäßzung viel 
zu hoch fand.? Da ſie indeſſen ganz nach Geſeß und in Berüdſichti- 

1 Wälli hat 1903 im Sonntagsblatt der „Thurgauer Zeitung" unter dem Titel 
„Unſere Grenzen" auc für die Tägermoosgeſchichte gute Vorarbeit geleiſtet. 

? Wälli ſc<webte bei dieſer Bemerkung wahrſcheinlich folgende Stelle im Kon- 
ſtanzer Schreiben vom 17, Geptember 1851 vor: 

„Nun brauct man wirklich nicht viel landwirtſchaftliche Kenntniſſe zu beſißen, 
um herauszufinden, daß die Juchart Feld auf dem Tägermoos im Durchſchnitt nicht 
373 fl 20 kr (800 Fr.) wert iſt, und daß eine fol<e Schaßung ledigli< auf eine 
Plusmacherei hinausläuft, die ſich auf eine den Grundſäßen der Billigkeit ent- 
ſprehende Weiſe nicht rechtfertigen läßt.'"
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gung aller Verhältniſſe vorgenommen worden war, ſo mußte der 

Einſpruch des konſtanziſ<en Magiſtrates zurügewieſen werden.“ 

Es braucht indeſſen heute ni<ht mehr verſchwiegen zu werden, 

daß ſich die beanſtandete Schäzung der Tägermoosgrundſtü>ke do<h 

eher der obern als der untern Grenze des um 1851 Gebräuchlichen 

genähert hat. Nicht ohne Intereſſe iſt, die Flächenmaße der fünf 
Klaſſen kennen zu lernen: 

l. Klaſſe: Sand- und Lehmgruben . . 30 Juchart 

I1 - StreuelaD . - - 46 : 

I =- „« „- eee eeee DO - 
IV. - « »ee eee r x - 180 - 
V. - „ »-e re r - DO - 

Total 436 Juchart. 

DieSetziunddie Sc<haarenwieſen, 

Gar nicht erwähnt wird das Tägermoos im bereits erwähnten 

Staatsvertrag von 1854, durch welche die Mitte des Rheins und 

des Unterſees als Landesgrenze feſtgeſezt wurde. Dagegen befaßt 

ſich dieſes Abkommen mit dem Dießenhofer Seitenſtü> zum Täger- 

moos, nämlich mit der Setzi. Dieſe hatte trog des Abkommens 

von 1831 unabläſſig Anlaß zu Meinungsverſchiedenheiten gegeben. 

Von 1842 an forderte Gailingen von den Seßtigütern die Ge- 

meindeumlageſjteuer. Die Dießenhofer aber verlangten, es 

ſolle einmal endgültig die Setzi der Gemarkung Dießenhofen zuge- 

ſchieden werden. 1853 ergab ſich ein Anſtand, weil Dießenhofer bei 

Handänderung von Seßigrundſtü>en außer den Fertigungskoſten in 

Gailingen au< no< eine ſtaatliche Genehmigungstaxe von 6 fl. be- 

zahlen mußten. Außerdem wurde über eine zu hohe Steuerein- 

jſhäßung gekflagt. Das Rebgelände war eben im Laufe der Zeiten 

im Werte ſehr ſtark geſunken. Gemeindeſchreiber Huber ſchrieb dar- 

über 1853: So kann nachgewieſen werden, daß Juchari Reben, die 
zum Verſteuern für 600 fl. geſchäßt ſind, nicht 300 gelten und in 

der Regel müſſen von 100 Gulden Steuerkapital jährlich 19 Kreuzer 
Grundſtück- und ebenſoviel Gemeindeumlageſteuern bezahlt werden. 

Der Stadtrat vergaß auch nicht beizufügen, daß häufig die Hälfte des Täger- 
mooſes unter Waſſer ſtehe; dies ſei gerade im Jahre des Steueranſtandes der Fall 
geweſen, und die Einſchägung der Ziegelhütte mit 8000 fl. oder 16 900 Fr. empfand 

er als eine Maßnahme, die von wenig freundnachbarlicher Geſinnung zeuge und 
einer vernünftigen Kritik nicht ſtandhalte. Die ſämtlichen Gebäude des Fabrikanten 
Macaire in Konſtanz, alſo eines Schweizers, ſeien nur mit 7500 fl. im Konſtanzer 
Steuerkataſter eingetragen,
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Um dieſe Zeit begannen zwiſchen der Shweiz und Baden Ver- 

handlungen, die eine umfaſſende Bereinigung der Grenzverhältniſſe 
zwiſchen Konſtanz und Paradies zum Zwede hatten. Nach umfang- 

reihen Vorarbeiten traten am 9. Mai 1854 die Abgeordneten der 

beiden Staaten in Konſtanz zuſammen. Bevollmächtigte der Shweiz 

waren Nationalrat Dr. Kern und Ständerat Dr. Rüttimann; Baden 

war vertreten durch Legationsrat von Duſch, Seekreisdirektor 

Fromherz und Regierungsrat Eiſenlohr. Der Thurgau hatte Re- 

gierungsrat Müller abgeordnet. Am folgenden Tag wurde eine 

Einigung erzielt. 

Der Vertragsentwurf ſtieß auf keinerlei Widerſtand ; er wurde durch 
den Thurgau, die Shweiz und Baden unverändert angenommen.! 

S 1 des bis heute gültigen Grenzabkommens von 1854 beſtimmt, 
daß von Konſtanz bis Paradies die Mitte des Rheines und des 

Unterſees die Landesgrenze zwiſchen dem Kanton Thurgau und dem 

Großherzogtum Baden darſtelle. 8 2 befaßt ſich mit der Fiſcherei 

und mit der Vogeljagd im Grenzgebiet, ferner mit der Hoheit über 

die Dießenhofer Brü>ke. Man beachte namentlich, daß in Beſtäti- 

gung der beſtehenden Verhältniſſe und namentlich der Fiſcherei- 

ordnung von 1774 die geſamte Jagd und Fiſcherei auf 

Unterſee und Rhein der badiſchen Polizeiauf- 
ſi<t unterſtellt werden? Private Fiſchereigerehtſame 

werden gegenſeitig anerkannt. 

Die Rheinbrüke wird erklärt als Eigentum der Stadt Dießen- 

hHofen; dieſe übt auf der Brü>ke und auf der Einfahrt die niedere 

Polizei aus. Die Landeshoheit über die nördliche Brüc>enhälfte 

ſteht Baden zu. 

Für die Setzi (Säßze) maßgebend iſt 8 3. Nah dieſem ſind Ein- 

wohner der Stadt Dießenhofen, welhe in der Seßi Liegenſchaften 

1 EZ fe[ fm ſpätere Ausführungen bemerkt, daß die Verſuche, auch im Oberſee 
die Grenze feſtzuſtellen oder wenigſtens den Raßler- und den Damianvere- 
trag zu beſeitigen, nicht zum Ziele führten. 

Im Berichte der nationalrätlichen Kommiſſion von 1854 (Präſident Dr. A, von 

Gonzenbach) iſt zu leſen, in Abänderung der Verträge von 1685 und 1786 ſollte 
auc<h von Konſtanz an aufwärts die Seemitte Staatsgrenze ſein, und im Bundes- 
beſ<hluß vom 16. Dezember 1854, durch den die Grenzbereinigung genehmigt wurde, 
heißt es: Der Bundesrat ſolle auf die no< nicht bereinigte Grenze oberhalb Konſtanz 
ſein Augenmerk richten und überhaupt verſuchen, eine vollſtändige Bereinigung der 
Schweizergrenze vorzunehmen. 1857 gab indeſſen der Bundesrat alle Verſuche in 
dieſer Richtung als ausſichtslos auf. 

? Dies Recht Badens wurde in der ſchweizeriſch-badiſchen Fiſcherei-Übereinkunft 
von 1897 wiederum beſtätigt. Für die Erteilung von Fiſcherkarten und für die 
Aufſicht über die Fiſcherei iſt bis heute das Bezirksamt Konſtanz zuſtändig.
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haben, von allen Beiträgen zu Gemeindebedürfniſſen gegenüber der 

Gemeinde Gailingen befreit, mit Ausnäahme derjenigen Koſten, 
welc<e zur Herſtellung und Unterhaltung der dur< die Setzi führen- 

den Vizinalſtraßen oder Güterwege erforderlich ſind. Für Eigentums- 

übertragungen in der Seßzi dürfen keine Staatsgebühren verrechnet 

werden; im übrigen ſind Dießenhofer und Gailinger hinſichtlich der 

Fertigung von Seßigrundſtüken gleich zu behandeln. 

Der Stadt Dießenhofen wird zugeſtanden, neben der Gailinger 

Feldpolizei in der Seßzi eigene Feldhüter anzuſtellen; dieſe ſind je- 
do< der badiſchen Behörde unterſtellt. 

8 4 iſt grundlegend fſtr die wiederholt erwähnten Schaarenwieſen. 

Wie man ſieht, erinnert man<hes im Staatzabkommen von 1854 

an den Tägermoosvertrag von 1831. Immerhin wurde Dießenhofen 

anſ<einend weniger günſtig geſtellt, als feinerzeit Konſtanz. Die 

Setzi kam zur Gemarkung Gailingen, während Konjtanz 1831 wenig- 

ſtens dem Namen na< das Tägermoos als eigene Gemarkung zu- 

geteilt erhalten hatte, und die Flurpolizei in der Setzi bekamen 

die Dießenhofer nur verklauſuliert zugeſprohen. Dafür ergab ſich 

in anderer Beziehung für Dießenhofen gegenüber Konſtanz ein 

Vorteil. Nac< dem Tägermoosvertrag mußte Konſtanz für ſein 

Gebiet die thurgauiſche Staatsſteuer bezahlen. Dieſe hätte je nach 
der Entwiklung der Dinge ziemlich belaſtend werden können. Im 

Abkommen von 1854 ſteht in den Beſtimmungen, welche die Steuer- 
freiheit der Setzi betreffen, kein Wort von einer badiſchen Landes5- 

ſteuer. Man könnte nun daraus herausleſen, daß die Befreiung 

von dieſer Steuer nicht ausgeſprohen worden wäre. Aber all- 

fällige Zweifel in dieſer Hinſicht werden gehoben durc< den S<luß 
von 8 4 des Vertrages von 1854: Den Einwohnern der Gemeinde 

Büſingen, welche in den Schaarenwieſen Liegenſchaften beſitzen, 

werden mit Hinſicht auf dieſelben die gleichen Rechte gegenüber dem 

Kanton und der Gemeinde Unterſc<hlatt eingeräumt, wel<he na< 

Artikel 3 den Einwohnern der Stadt Dießen- 
hofen mit Beziehung auf ihr Grundeigentumin 

der Setzi gegenüber dem Großherzogtum Baden 

und der Gemeinde Gailingen zugeſichert ſind. 

Hier werden alſo Baden und Gailingen auf gleiche Linie geſtellt. 

Tatſächlih haben in der Folge die Seßzieigentümer auf dem badi- 

ſ<en Staat keine Steuern entrichten müſſen. 

Die Vereinbarung von 1854 erwies ſich als unzureichend, und 

es blieben deshalb auc< ſpäter Anſtände nicht aus. 1857 nahm der
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Streit über die Steuerpflicht in der Setzi ſogar re<ht gereizte For- 

men an. Der Gemeinderat von Gailingen forderte kurz vor der 

Weinleſe die Dießenhofer Grundbeſizer auf, die Gailinger Ge- 
meindeſteuer innert vier Tagen zu bezahlen, anſonſt der Ertrag der 

Reben gepfändet und bei weiterer Widerſeßzlichkeit der Beſitzer ver- 

äußert werde. Die Steuerforderung betrug 9% kr. von 100fl. für 

die ordentlichen Gemeindeauslagen und 13 kr, für die Schulhaus- 

baukoſten. Die Dießenhofer, mit Gemeindeammann Ritter an der 

Spitze, wandten ſich unverzüglih mit einer Beſchwerde an den 
thurgauiſchen Regierungsrat.* Dieſer erreichte dur< Zuſchrift an 

den Seekreisdirektor Fromherz, daß der Gemeinderat von Gailingen 

nicht bloß auf ſeine Forderung Verzicht leiſten mußte, ſondern auc<h 
no< zur Rechtfertigung über das dem Vertrage von 1854 ſo offen- 

ſihtli< zuwiderlaufende Vorgehen verhalten wurde. Dagegen war 

den Vemühungen Dießenhofens, von Gailingen Koſtenvergütung 

zu erhalten, kein Erfolg beſchieden. Es hatte ſic<h übrigens heraus- 

geſtellt, daß über den Umſang der ſteuerfreien Seßi Zweifel be- 

ſtanden. 1858 wurde daher zwiſchen dem Kanton Thurgau und dem 

badiſchen Seekreisdirektorium vereinbart, daß die Gewanne Ritter- 

halden, Thal, Geißhalden und Jäger im Geſamtmaß von 41 Morgen 

nicht zur eigentlichen Setzi gehören. Damit ging ein Handel zu 
Ende, der viel Aufregung verurſacht und beinahe zu Tätlichkeiten 

geführt hatte. 

Von 1858 an herrſchte zunächſt ein friedliher Zuſtand. Dieſer 

wurde etwa zehn Jahre ſpäter durch einen Straßenſtreit unter- 
brohen. Im Jahre 1869 verlangte der Gemeinderat von Gailingen, 

daß die Dießenhofer Eigentümer von Grundſtüken in der Setzi an 

die Koſten des Straßenbaues daſelbſt für die Jahre 1866--1868 

266 fl. bezahlen ſollten. In Dießenhofen hielt man dieſe Forderung 

für zu ho<. Am 12. September 1869 fand in Gailingen eine Ber- 
mittlungskonferenz ſtatt. Dabei wurde die Gailinger Forderung 
auf 171 fil. feſtgeſeßzt und zugleich vereinbart, daß die Dießenhofer 

für alle Zeiten die Hälfte der jeweiligen Straßenbaukoſten für 
die durc< die Setzi führenden Wege und Vizinalſtraßen zu bezahlen 

hätten. Dieſes Abkommen war im Grunde genommen eine Ergän- 

zung des Staatsvertrages von 1854, und es hätte eigentlic< den 

beteiligten Regierungen zur Genehmigung vorgelegt werden ſollen. 

1 Die Rechnung für die Reiſe Ritters nach Frauenfeld iſt noc< vorhanden. Karl 

Monhard zum „Wilden Mann" forderte für eine Fahrt mit „zwey Roß und 

Scheſchen' auf Frauenfeld 9 Franken,
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Über die in neueſter Zeit vorgekommenen Seßianſtände wird an 
anderer Stelle berichtet werden. 

Der Staatsvertrag von 1854 regelte, wie bereits erwähnt, auch 
no< die ſeit alter Zeit umſtrittenen Rechtsverhältniſſe in den 

Sc<haarenwieſen Dieſe Wieſen liegen am ſc<weizeriſchen 

Rheinufer, Büſingen gegenüber. Ihr Flächenmaß beträgt etwa 

17 Juchart. Die Schaarenwieſen waren von den Inhabern der Herr- 
ſ<haft Büſingen ſtets als zu ihrem Hoheitsgebiet gehörig betrachtet 

worden. Die Büſinger Offnung, ein Lehenbrief von Kaiſer Leo- 

pold I. und die zürc<heriſch-öſterreichiſſge Grenzbereinigung von 1771 

ſhienen dieſe Auffaſſung zu beſtätigen. Als aber der Vogt von 
Büſingen einmal verſuchte, den „Beſtandesbauer“ des Kloſters Pa- 

radies wegen eines auf den Sc<haaren begangenen Jagdfrevels zu 

belangen, erklärten die den Thurgau regierenden Orte, der frag- 

lihe Boden (locus quaestionis) ſei unbezweifeltes ſchweizeriſches 
Gebiet. 

Außer den Büſinger Bauern hatte nämlic< auch das Kloſter 
Paradies in den Sc<haaren Grundbeſiß erworben.* Im Lauf der 
Zeit kam indeſſen das Kloſter Paradies ganz unter die Schaffhauſer 
Hoheit; es wurde nach der Reformation halbwegs aufgehoben, 1578 

nac<h ſc<werer ökonomiſ<er Schädigung wieder hergeſtellt und 1804 
hinſi<tlich der Verwaltung mit St. Katharinental vereinigt. Es 

ſezte damit bereits eine gewiſſe Staatsaufſicht ein, ſo daß der 
Thurgau ſelbſt dem Sc<haarenwieſenfall Aufmerkſamkeit zuzuwenden 
begann. - 1836 hob der thurgauiſc<he Große Rat das Stift Paradies 

auf und ließ deſſen Beſitz verſteigern. 
Für die Beziehungen von Dießenhofen zu Paradies war das 

Jahr 1574 von nicht geringer Bedeutung. Da wurde auf der Tag- 

ſaßung entſhieden, daß der Stadt Dießenhofen die Ausübung der 
hohen und der niedern Gerichtsbarfkeit zwiſchen dem Rhein und der 
Grafſchaft Kyburg von der Stadt abwärts bis unter das Paradieſer 

Kloſter an die Marchen von Altenſpühl zuerkannt ſei, mit Aus- 

nahme des Geländes innert den Ringmauern von Paradies. Damit 

ging ein alter Streit zwiſhen dem Kloſter, Sc<haffhauſen und 

Dießenhofen unter. 

1 Da in der vorliegenden Abhandlung neben dem Kloſter Paradiesab 
und zu auch der zur Stadtgemeinde Konſtanz gehörende GüterbezirkPara- 

dies genannt wird, ſei über den Zuſammenhang zwiſchen beiden Namen noch 

bemerkt, daß um 1255 die Kloſterfrauen von Paradies bei Konſtanz nach der 

GSchwarza unterhalb Dießenhofen gezogen ſind und dem daſelbſt entſtandenen Kloſter 

ebenfalls den Namen Paradies gegeben haben,



80 

Als Vorkommniſſe im langwierigen Shaarenwieſenhandel ſeien 
no< folgende genannt: 

Im Jahre 1736 unterſagte die Tagſazung dem Herrn Imthurn, 
Geriht5sherrn in Büſingen, die Ausübung gerichtsherrliher Rete 
in den Schaaren. Und im Jahre 1785 klagte Dießenhofen in Zürich 

und hierauf bei der Tagſatung, öſterreichiſhe Ingenieure hätten 

im Sc<aarengebiet Vermeſſungen vorgenommen. (Dies waren 

natürlich Vorarbeiten für einen Brückenkopf, der bekanntlich ſpäter 

latſächlich angelegt worden iſt. Hat alſo Öſterreich ſHhon 1785 einen 

Krieg vorausgeſehen ?) 

Um 1816 begann Baden, dem die Grafſc<haft Nellenburg 1810 
übertragen worden war, mit der Anlegung von Grundbüchern. Zu- 

gleih wurden für die Paradieſer Shaarenwieſen durch Büſingen 
Steuern eingeſordert. Der thurgauiſ<e Regierungsrat verwahrte 

ſich gegen dieſe Zumutungen. „Wenn Baden auf dieſen Anſprüchen 

beharren würde, fähen wir uns genötigt, dagegen geradezu als 

gegen drohernde Verlezung des eidgenöſſiſchen Territoriums den 

Beiſtand der Bundesbehörden anzurufen.“ (19. September 1817.) 
Das badiſche Seekreisdirektorium antwortete in ungefähr gleichem 
Tone. 

Der Sc<haarenwieſenſtreit blieb hierauf jahrelang liegen. 1827 

brachten das Tägermo95s und die Setzi wieder einiges Leben in 

dieſe Streitſache. Die thurgauiſc<he Regierung erklärte am 21. Sep- 

tember 1827 die öſterreichiſ<h-zür<heriſ<e Grenzbereinigung von 1771 
habe auf die Landgrafſchaft Thurgau überhaupt keine Rechtswir- 

kung gehabt, und darüber hinaus liege ſehr wahrſcheinli< eine 
Verwechſlung zwiſc<en Shaaren- und Rheinwieſen vor. 

Die Paradieſer Wieſen in den Sc<haaren (nicht aber der Büſinger 
Beſit) ſeien ſeit 1802 im thurgauiſchen Steuerkataſter aufgenommen. 

Beachtenswert iſt dabei der Eingang des thurgauiſchen Schreibens: 

„Von den Territorialanſprahen, mit denen in einem gewiſſen 
Zeitpunkt d. G. b. Direktorium des Seekreiſes, Shlag auf 

Sc<hlag, unſere Grenzen anfodht, iſt in Hinſicht auf den 

angeſprohenen Bezirk keine zwar von geringerer Bedeutung, aber 

denno< auffallender, als diejenige, welche dic ſogenannten Sc<haaren- 

wieſen getroffen hat. -- Seit Jahrhunderten war es durc< Tatſachen 

aller Art der ganzen Welt verkündet, und von jedermann aner- 
kannt, daß Deutſchland längs der Schweizergrenze, außer Konſtanz 

und bis vor kurzem noch im Frital, keinen Fuß Boden mehr auf 

dem linken Rheinuſfer anzuſprechen habe.“
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Zu irgendeinem Ergebnis gelangte man in der Folge nicht. 

1839, bei Anlaß der badiſch-ſhaffhauſiſc<en Grenzregulierung, wurde 

wieder von den Schaaren geſpro<ßen. Als Baden auf dem Steuer- 

bezug von den Paradieſerwieſen beharrte, wandte ſich der Thurgau 

1845 an den eidgenöſſiſ<en Vorort, Dieſer verlegte naturgemäß 
wiederum das Sc<hwergewicht auf die Hoheitsrechte. Nach langen 

Berhandlungen gelang es, dur< den Vertrag von 1854 den Streit 

zu ſchlichten. Die Büſinger Eigentümer von Grundſtücken in den 

Schaarenwieſen erhielten die gleihen Rehte wie die Dießenhofer 

in der Setßzi. Im übrigen wurden die Schaarenwieſen endgültig der 

Gemeinde Unterſchlatt zugeteilt und die Paradieſer Wieſen der 

badiſchen Steuern enthoben. 
Inzwiſchen iſt der Shaarenwieſenhandel gegenſtandslos gewor- 

den: Die Büſinger Bauern haben in den S<haaren kein Land mehr. 
Der ganze einſt im Streite liegende Güterbezirk iſt jezt Eigentum 

des Staates Sc<affhauſen. 

Beachtenswert iſt, daß 1854 die ſ<hweizeriſchen Bevollmächtigten 

Kern und Rüttimann auf die unbedingte Hoheit der 

S<hweiz über die Shaarenwieſen großen Wert legten 

und daß ſie ſi dabei natürlich au< auf den an anderer Stelle er- 

wähnten Artikel XXIX des Redhtsdeputations-Hauptſchluſſes von 

1803 ſtügßten. Das eidgenöſſiſMe Intereſſe an den Sc<haarenwieſen 

war vorwiegend militäriſcher Natur. Man hatte no< nicht ver- 

geſſen, daß durch Erzherzog Karl 1799 von den Sc<haaren nach Bü- 

ſingen zwei Sciffsbrücken geſ<lagen worden waren und daß die 

ſo geſ<haffene Brückenkopfſtellung auch ſpäter no< als außerordentlich 
geſchi>t angelegt gegolten hatte. Das Kloſter Paradies beklagte 

ſich, bei dieſem Anlaß viele Juchart wertvollen Waldes verloren zu 
haben. -- Es ſei ferner no< bemerkt, daß 1822 und 1848 Anſtände 

entſtanden, weil die Büſinger auf den Sc<haarenwieſen Waffen- 

übungen vorgenommen hatten. Der Vorfall von 1848 ſtand im 

Zuſammenhang mit der badiſhen Revolution. 

Wenn nun wieder das Tägermoos in den Kreis der Betrach- 

tungen zu ziehen iſt, ſo muß zunäcſt feſtgeſtellt werden, daß es zur 

Zeit des Vertragsabſchluſſes von 1854 nicht umſtritten war. Erſt 

1861 kam es wieder zu einem Anſtand bemerkenswerter Art. Die 

Direktion des zweiten ſ<weizeriſ<hen Zollkreiſes era<htete die Er- 

ſtellung eines Zollhauſes an der Tägermoosſtraße für nötig. Ver- 

gebli<h verſuchte ſie indeſſen, dur< Kauf einen Bauplaß zu ge- 

6



82 

winnen. Es erfolgte daher die Expropriation. Die Stadt erhielt 

für die verlangten 18 Ar 650 Fr. als Bodenwert, dazu als Ent- 

ſ<hädigung für Verunſtaltung des ihr verbleibenden Beſitzes 300 Fr. 
und 330 Fr. für die verloren gehenden Bäume, im ganzen alſo 

1280 Fr. Der Stadtrat von Konſtanz erhob in Frauenfeld gegen 

die Enteignung Einſprache und ſ<lug die diplomatiſc<he Erledigung 

des Handels vor; er unterließ auch ni<t, no<h einmal darauf auf- 

mertſam zu machen, daß nac< dem Vertrag von 1831 das Täger- 

moos überhaupt ni<ht zur Gemarkung Täger- 

wilengehöre. Die thurgauiſ<he Regierung gab der Beſchwerde 

fkeine Folge; die Expropriation ſei vollſtändig na< thurgauiſchem 
Reht erfolgt, dem das Tägermoos in allen Teilen unterſtehe. Von 

einigem Intereſſe iſt noc<h, daß der Regierungsrat bei dieſem Anlaß 

verſuchte, die Gemarkungsbefugniſſe von Konſtanz auf das Täger- 
moos zu definieren als ein jedem Gemeindekorporations5- 

recht gleichſtehendes Eigentumsredct. An den Zoll- 
hausanſtand ſchloß ſich alsdann noch ein Siraßenſtreit an, von dem 

an anderer Stelle zu ſprechen ſein wird. 

Im gleichen Jahre 1861 wollte Konſtanz für den Waſenmeiſter 
auf dem Tägermoos eine Wohnung und ein Notſ<lahthaus er- 

ſtellen laſſen. Das Tägermoos ſollte dabei auch für das Verſcharren 

toter Tiere in Anſpruc< genommen werden dürfen. Der Regie- 

rungsrat wies das Bezirksamt Gottlieben an, eine ſol<e Baute 

nicht zu bewilligen. Im gleihen Jahre bezog Tägerwilen vom 

Pächter des Ziegelhofes die ſtaatliche Kapital- und Einkommens- 

ſteuer und wurde auf erfolgte Beſ<werde vom Regierungsrate ge- 

ſhüßt. 1863 verlangte das Bezirksamt Gottlieben vom genannten 

Pächter eine Niederlaſſungsbewilligung. Der Stadtrat von Kon- 

ſtanz glaubte, dies widerſprehe dem Vertrage von 1831, da nach 
dieſem das Tägermoos nic<ht in der Gemarkung 

Tägerwilen liege ; er wurde dabei von der badiſchen Re- 
gierung unterſtüßt. Wieder wie im Zollhausſtreit beſtand der 

ihurgauiſche Regierungsrat darauf, daß das Tägermoos in allen 
Teilen den kantonalen Geſetzen unterſtehe. -- 1866 wurde, wahr- 

ſcheinlich erſtmals, wegen Seuchegeſahr ein Weidverbot für Kon- 

ſtanzer Vieh erlaſſen. 

Intereſſanter waren Verhandlungen vom Jahre 1868. Längſt 
hatte ſich infolge der ewigen Plackereien ein Gefühl des Unbehagens 
beider Teile bemächtigt. Dem unbefriedigenden Zuſtand konnte 

auf zwei Arten gründlich abgeholfen werden: Entweder er-
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warbſichh der Thurgau in irgendeiner Weiſe das 

Eigentumsre<ht auf dem Tägermoos, oder aber 

Baden bekam die Gebietshoheit darüber. Der 

badiſc<e Miniſterreſident von Duſ< in Bern machte 1868 von 
Stuttgart aus Anregungen im leßtgenannten Sinne, mit dem 

Vorſc<hlag von Zugeitändniſſen an andere Orte der badiſc<-thurgau- 
iſchen Grenze. Allgemein nahm man an, der Konſtanzer Bürger- 

meiſter Stromeyer ſei der eigentliche Vater dieſes Gedankens ge- 
weſen. Man kam indeſſen auf dem vorgeſ<hlagenen Wege nicht vor- 

wärts, Weder Tägerwilen no< der Bezirksrat oder der Regie- 

rungsrat zeigten Luſt zu einem Tauſchgeſhäft. Der Gemeinderat 

von Tägerwilen verlangte im Gegenteil, man ſolle den Vertrag 

von 1831 künden; es ſei ein unhaltbarer Zuſtand, wenn für das 
ganze Tägermoos nur 314 Fr. Staatsſteuern entrichtet werden 

müſſen. Der Regierungsrat lehnte die Abtretung des Tägermooſes 

aus politiſh<hen und militäriſ<en Gründen ab, verzichtete aber 

anderſeits auch auf Kündigung des Vertrages von 1831, da Sc<ritte 

in dieſer Hinſicht ja do< erfolglos wären. Kurz nac<hher wurde 
wegen des Anſc<luſſes der Seetalbahn an Konſtanz der Abtretung 

ves Tägermooſes neuerdings gerufen. Der Regierungsrat leitete 

die Angelegenheit an den Großen Rat; dieſer beſhloß am 23. No- 

vember 1868, es ſei dem „diesfälligen Begehren“ keine Folgen zu 

geben. 

In der nächſten Zeit traten für Konſtanz und Umgebung Bahn- 

fragen in den Vordergrund. S<on ſeit 1863 mündete in Konſtanz 

die badiſche Bahnlinie ein; no<h fehlte indeſſen der Anſchluß an das 
ſ<weizeriſc<e Bahnneß. Dieſer wurde 1871 durch die Romanshorner 

Linie bewerkſtelligt. 1872 erſtellte die Nordoſtbahn in Konſtanz 
den Sc<hweizerbahnhof. Es ergab ſi< ſ<on bei dieſem Anlaß die 
Notwendigkeit einer wenn auc<h beſcheidenen Grenzregulierung. In 
der Folge verkaufte der Staat Thurgau an Widmer-Hirzel 

in Kreuzlingen, ferner an den Konſtanzer Walſer Strandboden 

in der Nähe des Bahnhofes. Auf dieſem Boden nahmen die Beſißer 

Auffüllungsarbeiten vor und begannen mit der Erſtellung einer 
Ufermauer. Das nämliche war ſ<hon zuvor durc< die Nordoſtbahn 
geſ<ehen. Da erhob 1874 ganz unerwartet Baden gegen dieſe Ar- 

beiten ſharfe Einſprache und mahnte die thurgauiſchen Behörden 
zur Ahtung der beſtehenden Grenz- und BVer- 

tragsverhältniſſe. Wieder wurden dabei der Raßler-Ver- 

trag von 1685 und mehr noH der Damian-Vertrag von 1786
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angerufen, während man im Thurgau dieſe Abkommen als längſt 

dahingefallen (obſolet) angeſehen hatte. Selbit in Konſtanz muß 

man zeitweilig dieſe Auffaſſung geteilt haben. Nur ſo iſt zu er- 

flären, daß der dortige Stadtrat 1873 beim Regierungsrat des 
Kantons Thurgau die Erlaubnis zur Errichtung von Freibädern 

auf dem thurgauiſhen Strandgebiet nachgeſucht und dabei auf 

einem eingereichten Plan die Mitte des Konſtanzers Trichters als 

Grenze angenommen hatte. Dem Begehren auf ſofortige Einſtellung 

der Uferarbeiten wurde nicht entſprochen, es ſei denn, daß Konſtanz 
auf den Bezug der dem Raßler-Vertrag zuwiderlaufenden Zölle 

verzichte. Im übrigen ſeßzte nun das Siudium der Retslage ein. 

1875 ſuchten mit ausführlichen Begründungen Karlsruge und Bern 

einander eines Beſſern zu belehren. 

Endlic< ſchuf die notwendig werdende Korrektion des Schoder- 
baches und des Saubaches eine weitere Veranlaſſung zu einer 

Grenzbereinigung. Die beiden Bäc<he waren in Konſtanz und in 

deſſen Vorgelände gefürchtet. Zwei Jahre verhandelte man darüber 

ohne Erfolg. Im Hochwaſſerjahr 1876 wurde durch eine Kommiſſion 

zwiſchen Konſtanz und den Nachbargemeinden Emmishofen und 

Egelshofen die Korrektion vereinbart. Der ſc<hweizeriſc<e Anteil 
an den Koſten ſollte 7000 Fr. betragen und durch Egel5hofen, Em- 

mishofen, die Anſtößer und die Nationalbahn aufgebracht werden. 
Die Ausführung verzögerte ſi< indeſſen. Dafür begannen im 

Januar 1877 Unterhandlungen über die Grenzbereinigung. Bevoll- 

mädctigte der S<hweiz waren diesmal Nationalrat Aepli von 

St. Gallen und Regierungsrat Haffter von Frauenfeld. Freitag, 

den 2. November 1877, traten die Abgeordneten beider Staaten zu- 

ſammen. Vorſichtig wurden zunä<hſt die Hauptfragen zur Sprache 

gebra<ht. Für das Tägermoos nicht unintereſſant iſt, daß Baden den 

Vorſhlag einbrachte, das ganze Gebiet desſelben durc< 
die Landesgrenze zu teilen, den einen Teil vollſtändig 
Konſtanz und Baden zuzuweiſen und für den andern die Konſtanzer 
Hoheitsrec<hte und die Steuerfreiheit aufzuheben. Eine ſol<he Löſung 

ſei anzuſtreben, weil vorausſihtlih auf dem Tägermoos einmal 

Anſiedelungen entſtehen werden. Dieſer Vorſc<hlag wurde indeſſen 

nicht weiter in Beratung gezogen, obwohl er dergenauern 

Prüfung wert geweſen wäre. Es iſt dabei wohl zu be- 
achten, daß nicht etwa eine Teilung des Beſites beabſichtigt war. 

Auc der untere Teil des Tägermooſes wäre nach wie vor Eigen- 

tum von Konſtanz geweſen, hätte aber alle Sonderrechte ein-
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gebüßt. Natürlich ſtand dem Teilungsgedanken zum vorneherein 
das 1861 erſtellte eidgenöſſiſche Zollhaus entgegen. Die Verhand- 
lungen wurden vom Dezember 1877 an in Bern fortgeſezt und ſie 
führten nach zäher Arbeit zum Vertragsentwurf vom 28. April 1878. 

Der vorgeſhlagene Grenzvertrag fand 1878 und 1879 die Geneh- 
migung der beteiligten Staaten: Thurgau (Großratsbeſhluß vom 
28. Mai 1878), Schweizeriſche Eidgenoſſenſchaft, Baden und Deut- 
Ihes Reich. Am 29. Oktober 1879 trafen in Konſtanz Vertreter der 
Schweiz (Aepli und Haffter) und Deutſhlands (Harde> und Haas) 

die für eine endgültige Vermarkung erforderlichen Vereinbarungen. 

Dabei wurde feitgeſezt, daß die Landesgrenze auf dem Tägermoos 

in einem Abjtand von 4,50 Meter parallel zur Achſe des korri= 

gierten Baches zu ziehen ſei. Dieſe Beſtimmung galt für die Mar- 

ken 15%, 16 (vormals 19) und 20. Die Standorte der folgenden 

Grenziteine ſind an anderer Stelle bereits beſchrieben worden. Am 

23. und 24. April 1880 erfolgte in Gegenwart von Haffter, Haas, 

der Geometer Gentſ< und Böttlin, ferner der Gemeindeammänner 

Müller und Neuweiler die Vermarkung mit Grenzſteinen. Oberſt 

Siegfried, der vorausſichtlich auch erſchienen wäre, war inzwiſchen 

geſtorben. Ein Teil der alten Grenzſtö>e ließ ſich no<g verwenden; 

einige neue wurden durc< Werkmeiſter Blattner in Konſtanz aus 

Rorſc<a<h bezogen. Der Anregung Aeplis, die Grenzzeichen eindru>s- 

voller zu geſtalten, war kein Erfolg beſchieden geweſen, und ſo ma- 

<hen denn bis auf den heutigen Tag unſere Landesmarken bei Kon- 

ſtanz einen ſehr beſcheidenen Eindruc>k. Dementſprehend waren auc<h 

die Koſten für die Vermarkung unbedeutend; ſie betrugen im ganzen 

nur 455 Fr. Das Töbeli büßte dur< die Grenzregulierung etwa 
9 Juchart Gelände ein; dieſe bilden in der Hauptſache den jetzigen 
Konſtanzer Sc<haubudenplatz. Emmishofen hatte ohne Erfolg da- 

gcegen Einſprache erhoben. 

Lange ging in Kreuzlingen wie ein graues Geſpenſt der Vor- 

wurf um, die ſchweizeriſchen Bevollmächtigten hätten ſich bei der 

Grenzregulierung von 1878/79 übervorteilen laſſen; namentlich der 

Vertreter des thurgauiſchen Regierungsrates habe vollſtändig ver- 

ſagt. Bezogen wurde dieſer Vorwurf indeſſen weniger auf das 

Tägermoos mit dem Töbeli, als vielmehr auf das Gebiet von „Klein 

Venedig“, wo außer etwa 12 Juchart Land einige Häuſer verloren 

gingen. (Die Wirtſchaft „Klein-Venedig“, das Wohngebäude des 

Metzgers Buß, ferner drei Remiſengebäude der badiſchen und 

der Nordoſtbahn.) Auch der ſchweizeriſc<e Bahnhof in Konſtanz
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fam bei dieſer Gelegenheit, troß den Bemühungen der Nordoſt- 

bahn, endgültig an Baden; grollend ſprach man noc<h jahrelang 

davon.* Unbefriedigend iſt ferner, daß man von Marke 20 an 

keine ordentliche Löſung gefunden hat. Die Grenzbachſtraße ſollte 

auf ihrer ganzen Länge dem nämlichen Staat gehören. Wie die 

Sache jekzt liegt, geraten ahnunglos die Spaziergänger in fremdes 

Hoheitsgebiet. Dieſem Übelſtand könnte übrigens durch Verlegung 

des untern Abſchnittes der genannten Straße mit verhältnismäßig 

einfahen Mitteln abgeholfen werden. Eigentlich hätte natürlich 

der Grenzbach ſelbſt zur Landesgrenze erhoben werden ſollen. 

Völlig unverſtändlich iſt namentli<h, daß man das an anderer 
Stelle genannte Grenzdreie>, dargeſtellt dur< die Marken 22, 23 

und 24, nicht beſeitigt hat.? Auf der ganzen Linie erwe>t der Grenz- 

1 Die ſchweizeriſ<e Abordnung hatte übrigens den Unwillen darüber vorans- 

geſehen und mehrmals erklärt, daß ſie mit Rüc>ſicht auf die öffentliche Meinung 

das Zugeſtändnis der Bahnhofabtretung nicht machen dürfte. 

In Wirklichkeit war indeſſen der ſogenannte ſchweizeriſche Bahnhof in Konſtanz 

ſchon dur< den Staatsvertrag von 1870 betreffend Anſchluß der Geetalbahn an 

das badiſc<he Bahnneßz zum größten Teil der eidgenöſſiſchen Hoheit entzogen, fo daß 

deſſen Verluſt nicht allzuſchwer in die Wagſchale fiel. Gewiſſermaßen als Entſchädi- 

gung für die Preisgabe des Bahnhofes wurde die zollfreie Straße angelegt, die in 
der Folge viel von ſich reden gemaht hat. Es handelte ſich dabei nicht um die 
Zollbefreinng von Waren, die von einem der beiden Länder ins andere gingen, 
ſondern nur um die Vergünſtigung, Lieferungen von Kreuzlingen nach einem andern 
Ort der Schweiz zollfrei dur<g Konſtanz gehen zu laſſen. Der Name der Straße war 

alſo in gewiſſem Sinne irreführend, 
? Dieſes Dreie> iſt in der Folge durc<h allerlei Grenzerlebniſſe „berühmt" ge= 

worden. Von dieſen hat namentlich ein Vorfall viel von ſich reden gemacht. Ein 
thurgautiſcher Poliziſt verhaftete im Trompeterſchlößhen einen Meßgerburſchen. 

Dieſer leiſtete keinerlei Widerſtand. Vom Trompeterſchlößhen weg bis zur Land- 
ſtraße gerieten die beiden in das genannte Dreie>, Der mit den Grenzverhältniſſen 
gut bekannte Burſche erklärte nun plöglich, ſie ſeien jezt auf deutſchem Gebiet, und 
er gehe nicht mehr mit. Der Poliziſt mußte ihn laufen laſſen, da er ſich keiner 
Grenzverlezung ſchuldig machen wollte. Es rächte ſic dabei, daß die Polizei vie 

Verhafteten links marſchieren läßt; andernfalls wäre ein Entrinnen weniger gut 
möglich geweſen. Sage und Dichtung mögen ſich dabei des Falles bemächtigt haben; 
ſo wurde ſpäter erzählt, der Metger hätte dem Poliziſten geſagt: „Wenn du mit= 
kommſt zum „Lieben Hannes', ſo zahle ich no< einen halben Liter; im andern Falle 
gehe ich allein."" (Der „Liebe Hannes" iſt eine heute no< beſtehende Wirtſchaft in 
der Nähe der Grenze.) 

Natürlich wäre es falſch, in dieſem Falle den Poliziſten bloßſtellen zu wollen; 
die wirkliche Shuld am Vorkommniſſe tragen diejenigen, welche 1878 eine ſo un= 

gereimte Grenzlegung bewerkſtelligt haben, 

Ein anderes Mal ſpielte ſih im Dreie> eine böſe Schlägerei ab; die Unter- 
ſuchung darüber mußte abgebrohen werden, weil es ſich beim beſten Willen nicht 
feſtſtellen ließ, welc<he Polizei zuſtändig ſei. 

Dagegen hat die „Geſchichte vom luſtigen Muſikanten" mit dem Grenzdreie> 
nichts zu tun., Ein im Trompeterſ<lößli wohnender Muſiker ſollte verhaftet werden, 
Er erbat ſich einige Minuten Zeit, um ſich beſſer anzuziehen. Aber ſtatt wieder zu 
kommen, ſprang er zum Fenſter hinaus nnd brachte ſich über den Grenzbach hinweg
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verlauf mit ſeinen Markſteinen, von denen einer mitten in einem 

Hauſe ſteht, zwei in ein Trottoir verſenkt ſind und einige hilflos in 
einem Garten oder am Rande eines Holzſ<huppens ſtehen, den be- 
mühenden Eindru>, daß die Abordnungen faſt nirgends den Mut 

zu einer ſauberen Löſung aufgebrac<ht haben. Aber man muß eben 

daran erinnern, daß es ſich um eine ſehr heifle Aufgabe gehan- 

delt hat. Es war auch zu verſtehen, wenn Baden die Intereſſen von 

Konjtanz mit außerordentliher Zähigkeit verteidigte, Für den 

Thurgau wie für die S<hweiz bedeuteten ſc<hließlih 20 Juchart Ho- 
heitsgebiet mehr oder weniger nicht ſo viel, daß ſiH ein Abbruch der 

Verhandlungen gelohnt hätte; für die drückend eingeengte Stadt 

war ſozuſagen jeder Quadratmeter Bodengewinn von Wert. 

An einer der Konferenzen hatte die badiſc<he Abordnung geradezu 
erklären laſſen, ſie dürfe nac<ß perſönlicher Weiſung des 

Großherzogs niht weiter zurücgehen, während anderſeits 
Bern eher zur Nachgiebigkeit mahnte. In eigenhändigem S<hreiben 

erſu<hte Bundespräſident Heer den thurgauiſhen Regierungsrat, 

auf den Gedanken einer ſ<;iedsgerihtli<en Erledigung der 

Streitſache zu verzichten. „Jede andere als eine gütliche Austragung 
des Gtreites könnte uns früher oder ſpäter in die unangenehmſten 

Verwicklungen, ſei es mit Baden, ſei es mit dem Deutſhen Reiche 
bringen.“ (Heer galt übrigens auc< ſonſt als verſöhnli<. Er hieß 

„der große Brückenbauer“.) 

Fühlbar war natürlich der Gebietsverlauf für die beiden Ge- 

meinden Emmishofen und Egelshofen; aber dieſe hatten immerhin 

erreicht, daß ſie von Beiträgen an die Koſten der Saubac<hkorrektion 

befreit wurden. Darüber hinaus brachte die Shweiz 

mit der neuen Grenzvereinbarung den Raßler- 
Vertrag und den Damian-Vertragfür immer weg. 

in Sicherheit. Zeugen des Vorfalls riefen vom deutſchen Bachufer her dem Poliziſten 

zu, er möge ſich niht mehr weiter um den Muſiker bemühen, 

1 Im erſten Band der alten thurganuiſchen Geſezesſammlung wurden der Raßler- 
und der Damianvertrag als noch in Kraft ſtehend aufgeführt (1865). Das nämliche 
trifft zu für die eidgenöſſiſce Geſekesſammlung, Band [11. Es iſt begreiflich, daß 
Baden bei den Grenzverhandlungen von 1877 an nicht ungern auf 
dieſe beiden Tatſachen hingewieſen hat. Eine ausdrücliche Auf= 
hebung der beiden Verträge erfolgte aus unbekannten Gründen auc<h 1879 nicht. 
Wie man aber aus den Konferenzverhandlungen erſehen kann, betrachtete man nach 
Abſchluß des Übereinkommens von 1879 beiderſeits die genannten Verträge für 
abgetan. Andernfalls hätte beiſpielsweiſe Kreuzlingen ohne Erlaubnis von Konſtanz 
weder die Hafenanlage, no< die Badanſtalt erſtellen dürfen. Das Generalregiſter 
zur thurgauiſchen Geſeßzesfammlung von Alb. Böhi läßt, offenbar wegen Unter- 
laſſung einer förmlichen Aufhebung der Raßler-Damianverträge, die Frage ihrer 
Gültigkeit nod offen.
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Markſtein der ſc<hweizeriſch-deutſchen Landesgrenze in einem Hausgang in Kreuzlingen 

OT = Kanton Thurgau
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Der Grenzbereinigung parallel erfolgte die erwähnte Bach- 

regulierung. Die Unterſuchung hierüber iſt eine Sache für ſich, da 

damals vor und in Konſtanz ein heute nur noc< mühſam zu über- 

blifendes Bachſyſtem beſtand. Es genügt, für einmal zu ſagen, daß 

der von Egelshofen kommende Schoderbac<h und der Emmishofer 

„Gaubach“ beim Emmishofer Zoll vereinigt und zuſammen in 

fünſtlichem Bette als Grenzbach unweit des Ziegelhofes in den 

Rhein geleitet wurden, während ſie in vergangenen Zeiten den 
Feſtungsgraben von Konſtanz geſpeiſt hatten. Damit hörten denn 

auch die Überſc<hwemmungen der beiden Bäche auf. Der Grenzbach 

liegt, wie ſ<hon erwähnt, ganz auf deutſchem Gebiet.! 
Als Seltſamkeit ſei no<ß erwähnt, daß eine Zeitlang in bezug 

auf das Trompeterſ<lößli die Auffaſſung beſtand, die Gaſtſtube ſei 

auf badiſchem, der Saal auf ſchweizeriſ<em Boden. Namentlich 
das deutſ<e Militär hielt dies für eine ausgemachte Sache und 

verfehrie mit voller Bewaffnung in der Wirtsſtube. Es ſtimmt in- 

deſſen nicht; das ganze Trompeterſchlößli befindet ſi<h auf dem 

Hoheitsgebiet der Shweiz. 

In der nächſten Zeit gab das Tägermoos wenig Veranlaſſung 

zu Verhandlungen; der geſchaffene Zuſtand ſchien ſich langſam ein- 
zuleben. Ab und zu entſtanden kleinere Meinungsverſchiedenheiten 

über die Art des Bußenbezuges, wenn Fälle von Flurfrevel vor- 
lagen, 3. B. ein Kirſchendiebſtahl; einmal handelte es ſich ferner 
um Dienſtehrverlezung, begangen gegenüber einem Konſtanzer 

Feldhüter. Es wurde wiederholt entſchieden, daß der Stadtrat von 
Konſtanz für den Bußenbezug Rechtstrieb anwenden und auf 
Rechtsöffnung Anſpruch erheben könne; das Bezirksamt habe erſt 

einzugreifen, wenn Zeugenverhöre nötig ſeien. 1886 wurde von 

Konſtanz gegenüber einem Sc<weizer eine Buße von 15 Mark aus- 

1 Als Beweis dafür, daß die Bachläufe im Vorland von Konſtanz nicht leicht 
heimzuweiſen ſind, ſei herbeigezogen, daß in einer Urkunde des thurgauiſchen Staats- 
arc<hives von 1873 folgendes zu leſen iſt: Der Schoder- und der Saubach vereinigten 
ſih unmittelbar vor der badiſchen Grenze, um ſiH< an den Grundmauern des 
Emmishofer Torturmes wieder zu teilen, nämlich in den Gerberbach, der durch die 
Kreuzlinger Vorſtadt fließt, und den Saubach, der bis zur Einmündung in den 
Rhein die Grenze zwiſchen Baden und der Schweiz bildet. Vor der Vereinigung 
des Schoder- und des Saubaches zweigt ſich von erſterem nordwärts ein beſonderer 
Kanal, der Gewerbekanal, nach dem Kupferhammer ab, während der Hauptarm in 
weſtliher Richtung, wie erwähnt, dem tiefer gelegenen Saubach zufließt. Die 
frühere Ableitung von Waſſer aus dem Schoderbach dur< den Gewerbekanal nach 
dem Kupferhammerwerke und von da in den See findet nicht mehr ſtatt; der Ge- 

werbekanal ergießt ſich vielmehr in ein Reſervoir, den ſogenannten Emmis- 

hoferweiher, von dem der Ablauf in den vereinigten Shoder- und Gaubach fällt.



91 

geſproßen wegen unbefugten Aushebens von Lehm am Rheinufer; 
der Gebüßte unterließ es, rechtzeitig in Frauenfeld Einſprache zu 

erheben. 1894 einigten ſih der Thurgau und Baden über die 
Grundbuchführung betreffend das Tägermoos. Die hierauf bezüg- 

lichen Vorſchriften lauten wie folgt: 

S1 

Das Grundbuch über das 155 ha 26a 03m? umfaſſende Tägermoos 

wird von dem Grundbuchführer der Stadi Konſtanz geführt. 

S 2, 
Dabei bleibt freigeſtellt, das allgemeine Grundbuch der Stadt Kon- 

ſtanz zu benüßen oder ein beſonderes Grundbuch anzulegen. 

8 3. 

Unter allen Umſtänden iſt dem Notariat Tägerwilen (ſollte heißen 

Gottlieben) behufs Beurteilung der Richtigkeit der Handänderungen und 

Verpfändungen ein Verzeichnis der ſämtlihen Grundbuchnummern mit 

Angabe ihrer Eigentümer zuzuſtellen. 

8 4. 

Alle Handänderungen und Pfändungen, welc<he Grundſtü>e des Täger- 

mooſes betreffen, haben naM Maßgabe der jeweiligen Vorſchriften der 

thurgauiſchen Geſezgebung zu erfolgen und es ſind dabei die durc< leßtere 
vorgeſhriebenen Formulare (vids Anhang zum Notariatsgeſeß) zur An- 

wendung zu bringen. 
Dabei liegt es in der Aufgabe des Grundbuchführers der Stadt Kon- 

ſtanz, die Gewährung auszuſprechen, d. h. die Beſcheinigung zu erteilen, 

daß die Kataſternummer des betreffenden Aktes und das Eigentums- 

rec<ht den Angaben des Grundbuchs entſpreche. Hiernac<h haben ſich die 

Beteiligten zunächſt jeweils an das Grundbuchamt der Stadt Konſtanz 

zu wenden. 

8 5. 

Vor jeder Handänderung iſt nach erfolgter Fertigung vom Notariate 
Tägerwilen dem Grundbuchführer behufs Vermerk im Grundbuch Kennt- 
nis zu geben. Das nämliche iſt der Fall bei Verpfändungen und deren 

Löſchungen. 

8 6. 

Soweit Teile des Tägermooſes ni<t mehr im Beſiß der Stadt Kon- 

ſtanz ſind, ſondern Handänderungen ſtattgefunden haben und Verpfän- 
dungen beſtehen, ſind nach Maßgabe vorſtehender Vorſchriften die Über- 

gangs- und Verpfändungsformalitäten nac<hzuholen und die bezüglichen 

Gebühren nachträglich zu entrichten.
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8S 7. 

Vom Grundbuchführer iſt dem Notariate Tägerwilen eine Skizze über 

das Tägermoos mit Angabe der Kataſternummern zuzuſtellen. 

Alſo vereinbart zwiſchen dem Regierungsrat des Kantons Thurgau 
und dem Stadtrat Konſtanz. 

Das Abkommen wurde am 29. Juni 1894 vom thurgauiſchen 

Regierungsrate und am 30. Juni 1894 vom Stadtrat Konſtanz ge- 
nehmigt. 

Das Grundbuch über das Tägermoos wird in Konſtanz noch in 

der früher in Baden gebräulichen Form geführt. Eintragsgebühren 
werden in der Regel nicht mehr berechnet, ſo daß den Grundbeſitern 
aus dieſer Zweiſpurigkeit der Kataſterführung kein Nachteil er- 
wäcſt. Zu beachten iſt noc<h, daß es ſic<h in dieſem Falle nur um das 

eigentlihe, ganz im Bann von Tägerwilen liegende Tägermoos 

handelt. Das Töbeli iſt im Konſtanzer Grundbuch 

nihtauſgenommen. 

Offenbar völlig außer acht gelaſſen wurden das Tägermoos und 

die Setzi bei den Verhandlungen zwiſc<hen Deutſc<hland und der 

Sc<weiz, die 1910 zum Vertrage betreffend die Regelung der pri- 

vaten Rechts5verhältniſſe an der Grenze führten. Der Hauptzwe> 

dieſes Abkommens iſt, Grenzanwohner, die jenſeits der Grenze Ge- 

werbe betreiben, davor zu ſchüßen, ſtärker mit Auflagen, Abgaben, 
Steuern oder Gebühren belaſtet zu werden als Inländer. Bekannts- 
lich trifft nun aber für das Tägermoos und für die Setzi gerade das 

Gegenteil zu, d. h. die ausländiſ<hen Grundbeſißer ſind die Begün- 

ſtigten. Auffallenderweiſe aber werden die genannten Ausnahme- 

gebiete im Vertrag von 1910 mit keiner Silbe erwähnt. Ohne Zwei- 

fel iſt als Beweis für die völlige Überlebtheit der Steuerverhältniſſe 
auf dem Tägermoos und in der Seßi die ſc<hweizeriſ<-deutſche Ver- 

einbarung von 1910 wie geſchaffen. 

Eine ihrem Weſen nach neue Streitſrage erhob ſi< 1916. Der 

deutſhe Reichsangehörige Reiſer hatte 1904 das mehrmals genannte 

Trompeterſ<lößli erſtellt und von dieſem bis 1916 an- 
ſtandslos die Steuern bezahlt wie andere Tägerwiler Gemeinde- 

bürger. Im genannten Jahre verweigerte er auf einen Wink von 

Konſtanz die Entrichtung der Gemeindeſteuern unter Berufung 

auf den Staatsvertrag von 1831. Der Gemeinderat von Tägerwilen 

forderte hierauf, daß Reiſer von Kapitalvermögen und vom Ein- 

kommen vom vorneherein die Gemeindeſteuern zu leiſten habe, und



93 

im übrigen jtellte er ſih auf den Standpunkt, daß ſich die 1831 

vertraglich feſtgelegte Steuerbefreiung der Tägermooſer-Liegenſchaf- 

ten unter feinen Umſtänden auc<h auf Gebäude beziehen könne. Im 

Thurgau trenne man für Steuerzwe>e grundſätzlich Gebäude und 

Liegenſ<aften. (In der Tat nennt das thurgauiſche Steuergeſeß 

von 1898 als ſteuerpflichtigen Grundbeſiß Gebäude und Liegen- 
ſ<haften.) Außerdem müßte ſich ein verhängnisvoller Zuſtand für 

die Gemeinde Tägerwilen ergeben, wenn das ganze Tägermoos mit 

lauter ſteuerfreien Häuſern überbaut würde. Der Regierungsrat 

ſ<hüßte den Gemeinderat Tägerwilen. Nun aber wandte ſich der 
Stadtrat von Konſtanz (Bürgermeiſter Dietrich) an das Große- 
herzoglich Badiſche Miniſterium des Auswärtigen. Konſtanz ver- 

trat die Auffaſſung, daß nach dem Staatsvertrag von 1831 zwiſchen 

Liegenſ<haften und Gebäuden kein Unterſc<hied gemacht werden 

dürfe. Die für GeſeßeSsauslegung anerkannte Regel: Ubi lex non 

distinguit, noque nos dietinguere debemus, ſolle auch hier Anwendung 

finden. Für Tägerwilen ſei dieſe Auslegung keineswegs bedrohlich. 

Auc< wenn Grundſtüke und Häuſer ſteuerfrei ſeien, verbleiben der 
Gemeinde noh genügende Beſteuerungsmöglichkeiten dur< Heran- 

ziehung von Inventarwerten, von Kapitalien aller Art und vom 

Einkommen. 
Das badiſche Miniſterium fand den Weg nac<h Bern, woſelbſt 

ſih zunächſt das eidgenöſſiſche politiſ<e Departement des Falles 

annahm. Der Bundesrat gab am 19. März 1917 in eingehender 

Weiſe nac<h Karlsruhe Antwort. Er ſtüßte ſi<ß in der warmen Ver- 

teidigung des Tägerwiler Standpunktes weniger auf die im Thur- 

gau gebräuliche Unterſ<heidung von Gebäuden und Liegenſc<haften, 

als vielmehr darauf, daß 1831 dem Sinn na<h unter Liegen- 

ſichaften nur Grundſtüc>e verſtanden worden ſeien. Nac< allgemeiner 

Rechtsauffaſſung ſeien aber unklare Vertragsbeſtimmungen immer 
in dem die verpflichtete Partei am wenigſten drükenden Sinn auszu- 

legen. Endlih machte der Bundesrat darauf aufmerkſam, daß ſich 

im Laufe der Zeiten auf dem Tägermoos die Verhältniſſe völlig 

verändert hätten und daß unter dem Geſichtspunkte der Clausula 

rebus Sic Stantibus Tägerwilen die Reviſion des Vertrages von 1831 

fordern könne,* auc< wenn anerkannt ſei, daß die genannte Klauſel 
vorſichtig beurteilt und im Zweiſfelsfalle gegen ihre Anwendbarkeit 

1 Unter Berufung auf die Clausula rebus Sic Stantibus verſteht man die 

Ableitung des Rechtes auf Kündigung eines 1uwnbefriſteten Vertrages, wenn fich die 
Rechtslage oder die Redhtsverhältniſſe weſentlich geändert haben,
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entſchieden werden müſſe. Der Bundesrat gelangte zu folgenden 

Sclüſſen: 

a. Der Ausdruc>k „Liegenſhaften“ in Art. V der Übereinkunft von 

1831 umfaßt nach der der wahren Abſicht der Kontrahenten ents- 

ſprechenden Auslegung nur den Grund und Boden, nicht auch all- 

fällig auf dieſe ſpäter errichtete Gebäude. 

b. Wird aber die Beſtimmung im gegenteiligen Sinn verſtanden, 

jv iſt ſie im Falle einer Überbauung des Tägermooſes infolge Ver- 
änderung einer beim Vertragsſchluß als fortdauernd vorausgeſeß- 

ten weſentlichen Tatſache als nicht verbindlich und die Schweiz als 

berechtigt zu betrachten, ihre entſprehende Abänderung zu ver- 

langen. 
Im folgenden Jahre ging der Krieg zu Ende. Deutſ<hland wurde 

unter den furc<tbaren DruF des Verſailler Friedens geſtellt, und 
der Trompeterſh<lößlihandel ruhte. Erſt 1922 begann der Schriften- 

wechſel wieder. Zunächſt willigte Tägerwilen ein, bis Austrag der 

Sache den Steuerbezug zu unterbrehen. Daß die katholiſ<e Kirch- 
gemeinde die Steuern auch weiterhin erheben wollte, und dabei 

vom Gerichtspräſidium Kreuzlingen geſhüßt wurde, gab 1925 BVer- 

anlaſſung zu einem Notenaustauſ<, an dem ſi< auch die deutſche 

Geſandtſchaft in Bern und das deutſche Konſulat in St. Gallen be- 
teiligten. Einen gewiſſen Erfolg erzielte der Gemeinderat Täger- 

wilen im Jahre 1926, indem ihm auh badiſcherſeits die Berech- 

tigung zuerkfannt wurde, von den Hausinſaſſen der Tägermooſer 

Siedelung wenigſtens die Kapital- und die Einkommensſteuer zu 

beziehen, ſofern das Einkommen nicht aus der Bebauung ſteuer- 
freier Grundſtücke fließe. (Nac< thurgauiſ<hem Steuerreht ſind noc<h 
hinzuzurehnen die Beſteuerung des Geſchäftsfondes und die Leiſtung 

der Perſonaltaxe.) Mit der Forderung, daß auch die Gebäude 
ſteuerpflichtig zu erklären ſeien, unterlag nach langen Auseinander- 

ſezungen Tägerwilen. In eingehender Antwort lehnte das badiſche 

Miniſterium am 2. Auguſt 1926 die ſhweizeriſ<e Auffaſſung ab. 

Der Sinn des Vertrages von 1831 ſei vollkommen klar: das Täger- 

moos bilde einen Beſtandteil des thurgauiſchen Staatsgebietes, und 

es habe demnach zu den allgemeinen Staatslaſten beizutragen; da- 

gegen ſeien dur< Trennung desfelben von den Gemarkungen Täger- 

wilen und Egelshofen alle Verpflihtungen gegenüber dieſen Ge= 
meinden abgetan. Es bleibe no< zu unterſuchen, was unter den 

Liegenſ<aften zu verſtehen ſei, die nach dem Vertrag von 

1831 nicht zu Gemeindeſteuern herangezogen werden dürfen, Der
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YAusdru> Liegenſ<haften bedeute nac< allgemeinem Sprach- 
gebrau< Grundſtücke und Häuſer. Aber auc< in dem beſondern 

Falle könne ein Zweifel nicht beſtehen. Der Ausdruc> Liegenſc<aften 

fomme im Vertrage von 1831 dreimal vor. In den erſten beiden 

Fällen ſei zum vorneherein klar, daß darunter Grundſtüke und 

Gebäude verſtanden ſeien; es gehe nun aber nicht an, im dritten 

Falle dem Wort einen dem thurgauiſ<hen Steuerrec<ht angepaßten 

Sinn zu geben. Nac< allgemein anerkannter Regel dürfe ein bei 

beſtimmter Gelegenheit mehrfach angewendeter Ausdru> nicht das 

einemal ſo, das anderemal anders ausgelegt werden. Der ſchweize- 

riſche Bundesrat ſelbſt lege kein beſonderes Gewicht auf die Wor t- 

interpretation, komme aber auf dem Umweg der Sinn- 

interpretation gleihwohl auf die thurgauiſche Vertrags- 

auslegung zurücf, indem er darauf verweiſe, daß im Jahre 1831 

das Tägermoos tatſächlih nahezu unbebaut geweſen ſei. Demgegen- 

über müſſe geſagt ſein, daß jeder Anhaltspunkt dafür, es ſei das 

Unbebautſein und Unbebautbleiben jenes Geländes 
eine integrierende Vorausſezung des Vertragswillens und der 

Willensübereinſtimmung der Kontrahenten geweſen, in der Über- 

einfunft von 1831 fehle. Was endli< den Kündigungsgrund im 

Sinne der Clausula robus 8ic stantibus anbetreffe, ſo jei zuzugeben, 

daß ſich die Verhältniſſe ſeit 1831 tatſächlich geändert hätten, aber 
doch nicht derart, daß dadurc< einer der beiden Kontrahenten in 

Konflikt mit der Pfli<ht der Selbſterhaltung geraten ſei, Überdies 

fomme die Clausula rebus gic stantibus jedenfalls dann nicht in 

Frage, wenn dem dur< die Entwiklung benachteiligten Kontrahen- 

ten ein gewiſſes Selbſtverſchulden nac<hgewieſen werden könne, Dies 
treffe im vorliegenden Falle zu. Die zuſtändigen ſchweizeriſchen 

Behörden hätten einfac<h die Erſtellung von Bauten auf dem Täger- 

moos unterſagen können. Einzig in bezug auf die Kirchenſteuer 

wäre fragli<, ob auch dieſe den auf dem Tägermoos wohnenden 
Perſönlichkeiten zu erlaſſen ſei oder ni<t. Der Fall ſei indeſſen 

dur<; Austritt des Beteiligten aus der Landeskir<e vorläufig 

erledigt. 

Den ſc<hweizeriſchen Behörden kam dieſer Ausgang der Sache 

nicht unerwartet. Die Unterſ<heidung von Gebäuden und Liegen- 

ſhaften hatte ſc<hon deswegen einen ſchweren Stand, weil auch das 
ſ<weizeriſh<e Zivilgeſezbuch die Gebäude zu den Liegenſchaften 
rechnet (Art. 642 und 655). Hierauf hatte Konſtanz glei< von 

Anfang an mit allem Nachdru> aufmerkſam gemact.
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Handelte es ſich nun alſo bei der Antwort aus Karlsruhe um 
eine deutliche Abſage, ſo ließ anderſeits das Staatsminiſterium 

dur<hblien, daß man badiſcherſeits in Anbetracht der tatſächlich 

veränderten Verhältniſſe für Konferenzhandlungen zu haben wäre; 

am zweckmäßigſten würden dieſe geführt durch eine aus badiſchen 

und thurgauiſhen Vertretern gebildete Kommiſſion. 

Am 8. Oktober 1926 ſetzte das Eidgenöſſiſ<e Politiſche Departe- 

ment den thurgauiſchen Regierungsrat von der Sachlage in Kennts- 

nis. Auch in Bern war man der Meinung, eine Konferenz könnte 
von Nußen ſein; immerhin müßten die Verhandlungen doch eher 

dur< den Bund, als dur< den Thurgau geführt werden. Zur näm- 

lihen Auffaſſung gelangte 1927 das Eidgenöſſiſ<e Juſtiz- und 

Polizeidepartement. Seither iſt die Tägermoosfrage, abgeſehen von 

Erörterungen über die Pfliht zum Unterhalt der Landſtraße Kon- 

ſtanz - Gottlieben, liegen geblieben. Dies iſt nicht verwunderlich. 

Zumal in Deutſ<hland begannen Sorgen anderer Art und ernſterer 

Natur den Staat und die Gemeinden in Anſpruch zu nehmen. Der 

Trompeterſchlößli-Handel, der natürlich keinerlei perſönlichen Ein- 

ſchlag hat, iſt damit für einmal erledigt. Er iſt hier eingehend er- 
örtert worden, aus dem einfa<hen Grunde, weil er das derzeitige 

Tägermoosproblem darſtellt. 

Unabhängig vom Tägermoos, aber do< zur nämlichen Zeit regte 

ſich auc<h die „Seßi“ wieder. Die Dießenhofer Eigentümer von 

Grundſtüßen daſelbſt, die nie weder eine badiſ<e Landesſteuer, 

no< eine deutſche Reichsſteuer entrichtet hatten, wurden 1921 völlig 

unerwartet für das deutſc<e Reichsnotopfer beanſprucht (10 % des 

Kataſterwertes) und in der Folge auch für die deutſche Einkommens- 

ſteuer.* Der thurgauiſche Regierungsrat wandte ſich in dieſer Sache 

nach Bern, und der Bundesrat veranlaßte den ſchweizeriſchen Ge- 
ſandten in Berlin zur Einſprache. Dieſe hatte Erfolg, und am 

4. Auguſt 1922 konnte das politiſ<e Departement in Bern dem 

thurgauiſchen Regierungsrate mitteilen, daß der Grundbeſitz in der 

Setzi vom Reichsnotopfer und von der deutſchen Einkommensſteuer 

befreit ſeien. 

*W[*Eß"'ift hier nicht der Ort, die deutſchen Steuerordnungen zu beſprechen; ſie 
ſind offenbax verwickelter Art. Es ſcheint, daß die Steuererhebung von den Gemein-= 

den an das Reich übergegangen iſt. Dies iſt für den vorliegenden Fall von einiger 
Bedeutung, Die Dießenhofener Seßzigrundbeſiger waren 1854 aller Steuerleiſtungen 
an Gailingen und Baden entledigt worden; es fragt ſich nun bloß, ob die 
Steuerbefreiung auch gegenüber dem Reich ſtandhält, Dies müßte nach den Grund- 
ſäßen von Treu und Glauben der Fall ſein. In dieſem Sinne hat die Schweiz auf 

die Erhebung der eidgenöſſiſceu Kriegsſteuer vom Tägermoos verzichtet,
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Weniger Glü> hatte die Bürgergemeinde Dießenhofen 1924 in 

bezug auf ihre im Gailinger Bann liegende, aber nicht zur Seßi 

gehörende Gemeindewaldung. 

1929 erhob ſich ein Anſtand, der an den Straßenſtreit von 1869 

erinnert. Die Gemeinde Gailingen ſtellte den Dießenhofer Seßi- 

befigern eine Rechnung von 1269 Mark für die Seßiſtraße, deren 

Unterhalt im Lauf der Jahre immer koſtſpieliger geworden war, 

weil fie ſeit geraumer Zeit auch von Kraftwagen befahren wird 

und weil durch vermehrten Wellenſ<hlag infolge zunehmenden 
Schiſfsverkehrs das Rheinufer ſtärkern Angriffen ausgeſetzt iſt. 

Dießenhofen vertrat nun aber den Standpunkt, daß die Rechnung 

von Gailingen wegen Uferſ<ußarbeiten auf dieſe Höhe an- 

geſtiegen ſei, daß aber für Uferſchutßauslagen die Seßigüter nicht 

belajtet werden dürfen. Auf erfolgte Einſprache hin ſchlug der 

Gemeinderat Gailingen vor, die Dießenhofer Seßzibeſiger möchten 

an Gtelle des einmaligen Abfindungsbetrages die jährliche 

U mlage der Gemeinde Gailingen bezahlen. Da aber dieſe Steuer 

eher Ausſicht hatte, anzuwachſen, als zurüczugehen, ſtieß der Gai- 

linger Borſhlag in Dießenhofen auf Widerſtand, ſo daß auch in 

Beiracht gezogen wurde, ob ni<ht an Stelle einer wechſelnden 

Steuerleiſitung ein feſter Betrag entrichtet werden ſollte. Durch 

Vereinbarung wurde ſchließlich der von den Dießenhofern zu let- 

ſtende Betrag von 1270 Mark auf 440 Mark herabgeſeßti. Damit 

war aber noc< nicht entichieden, in welcher Weiſe inskünftig die 

Leitragsleiſtung zu erfolgen habe. Nach längern Verhandlungen 

wurde unlängſt vereinbart, daß die Seßibeſier 60 % des Gailinger 

Gemeindeſteueranſaßes zu leiſten hätten, alſo zur Zeit 53 Pfennig 

aguf 100 Reichsmark Steuerwert. Dieſe Übereinkunft gilt indeſſen 

nur für ein Jahr. Dann ſoll eine endgültige Regelung ein- 

treten. 

Über Verkehrs- und Steuerwerte in der Seßi ſeien noch fol- 

gende Angaben gemacht: 

Ebenes Land hat per Juchart etwa 2000 Fr. Verkehrswert und 
wird auc<h mit ungefähr dieſem Betrag eingeſteuert. Sc<hlimmer 

ſteht es mit Grundſtücken, die am Hang gelegen ſind. Hier beträgt 

der Verkehrswert in Einzelfällen ni<ht einmal die Hälfte des 

Steuerwertes, für die ertragsärmſten Grundſtü>ke wären per Juchart 

kaum 300 Fr. erhältlich. Unter dieſen Umſtänden ſind ſelbſt Liegen- 
ſchaften, die ſich aus ebenem und an der Halde liegendem Gelände 

zuſammenſeßen, meiſt mit zu hohem Steuerwert belegt.
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Und nun vergleiche man hiermit die Grundſtükwerte in der 

Sezzi vor hundert Jahren, als no< ſozuſagen das ganze Gebiet Reb- 

gelände war. Es wuchs daſelbſt nicht gerade ho<hwertiger Wein; 

nac< Pupikofer herrſc<hte der weniger geſ<äßte Burgauer vor. Aber 

auch unter dieſen Umſtänden galt die Juchart Reben mindeſtens 

660 fl. oder rund 1300 Fr. Nun müſſen wir aber um einen Ber- 

gleich mit dem jetzigen Geldwert zu gewinnen, die Zahl 1300 mit 

vier vervielfachen. Der empfindliche Wertſturz in der Seßzi im Lauf 

der lezten hundert Jahre iſt aus dieſen Zahlen ohne weiteres er- 

ſichtlich. 

Damit wäre die Geſchichte des Tägermooſer-Handels zu Ende 

geführt; aber es iſt möglichſter Vollſtändigkeit halber ein Nachtrag 

nötig. Parallel mit den Hoheit5- und Steuerdifferenzen läuft näm- 

li<h no< ein Straßenſtreit. Nac<h Laible hat Konſtanz um 
1791 den Wieſenweg durc< das Tägermoos in eine Landſtraße ver- 

wandelt. Damit ſtimmt nicht überein, daß ſchon in dem früher 

erwähnten Sciedsſpruch von 1574 die Rede ijt von einer LandD- 

ſtraße, genannt der weiß Weg, fo aus der Stadt 

Konſtanz durc<h das Tägermoos geht. Wahrſcheinlich iſt 

alſo die Tägermoosſtraße ſchon ſehr alt; um 1791 dürfte ſie lediglich 
eine weſentliche Verbeſſerung erfahren haben.* Erwähnung findet 

dieſe Straße auch im Teilungsabkommen zwiſchen Konſtanz und 

Tägerwilen vom Jahre 1792, und in einer Schuldurkunde von 1814 

wird die Straße durd< das Tägermoos die Frauenfelder Landſtraße 

genannt. Im Hochwaſſerjahre 1817 kam die Straße vollſtändig 

unter Waſſer, jo daß an Stelle des Fuhrverkehrs die Sc<iffahrt 

trat. Es entſtand darob der ſchon erwähnte Streit zwiſ<hen den 

Konſtanzern und den Gottlieber Sciffsleuten. Dieſer Handel iſt 
auch für die Straßenfrage nicht ohne Belang. Es lag auf der 

1 Ganz g?][(m iſt dieſe Frage noch nicht abgeklärt. Schon um 1757 ſoll vor- 
übergehend eine Katzenmeierſche Konſtanzer Fahrpoſt beſtanden haben; der eigent-= 
liche Poſtanſ<luß von Konſtanz an die Schweiz erfolgte nach Rupperts „Konſtanzer 
Beiträgen" erſt nach 1788, Dieſem Zwecke dienten Poſtwagen, deren Kaſten, für 
vier Perſonen berechnet, grau und ſchwarz angeſtrichen, wie große „Packkiſten" aus- 
ſahen. Nac<h Rüdt, „Die Poſt im Thurgau", ſoll 1790 die Diligence Zürich « Frauten-= 
feld - Zürich verkehrt haben. Nach Pupikofer wurde die Pfyner Brücke zwiſchen 
1793 und 1796 erſtellt; es kann indeſſen die Poſtverbindung ſchon zur Zeit der Fähre 
beſtanden haben. Bemerkenswert iſt nach Ruppert, daß eine Zeitlang in Konſtanz 
zwei Poſtſtellen geweſen ſein müſſen, die private von Kaßzenmeier und die Thurn 
und Taxiſche Reichspoſt. Als Konſtanz badiſch wurde, unterſagte die Regierung der 
privaten Poſt die Briefbeförderung; daraufhin wurde Kaßenmeier badiſcher Land- 
kutſcher und fuhr als ſolc<er dur< das Tägermoos nach Frauenfeld und Zürich.
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Hand, daß die Kähne mit Vorliebe über die Landſtraße fuhren. 

Das badiſche Seekreisdirektorium ſchrieb deshalb an die thurgauiſche 

Kantonsregierung: „Wir ſehen die Überfahrt als eine bloße Be- 

rechtigung und Pflicht desjenigen an, welcher die Straßezu 

erbauen undin fahrbaren Stand zu ſeen hat. Wäre 

die Unterbrechung der Kommunikation ſtatt durch Waſſernot 3. B. 

durch einen Erdbruch entſtanden, ſo zweifeln wir ſehr, daß nicht der 

Stadt Konſtanz ſofort zugemutet worden wäre, die Kommunikation 

herzuſtellen.“ 

15821 führte Baden einen neuen Straßenzoll ein. Am 3. März 

genannten Jahres berichtete Gemeindeammann Hippenmeyer von 

Gottlieben, ſeit 1. März werde für die Tägermoosſtraße eine Ab- 
gabe bezogen. „Dieſe unerwartete beſhwerliche und widerrechtliche 

Anlage nebſt Fortbeitand des Pflaſtergeldes für die Stadt 

erregt Senſation und allgemeinen Ürger hier und in den benach- 

barten Gemeinden.“ 

Der thurgauiſche Zolleinnehmer Riby mac<hte am 3. März dar- 

über no< genauere Angaben: Ein Kutſchenpferd zahlt 1% kr. oder 

hin und her 3 kr. nebſt 2 kr. Pflaſtergeld, leere Kernenwagen zahlen 

% tr., geladen 1% fr. per Stüd, ſo daß ein mit vier Stü> Vieh be- 

ſpannter Wagen an Weg- und Pflaſtergeld 17 kr. bezahlen muß 
(nach unſern Wertverhältniſſen etwa Fr. 3. 20). Schon am 6. März 
erhob der thurgauiiche Regierungsrat beim badiſchen Seekreisdirek- 

torinm gegen den Weggeldbezug auf der Tägermoosſtraße ſcharfe 

Einſprache. Er hoffe, es handle ſich um ein bloßes Mißverſtändnis. 

„Sollte die geſchehene Anordnung noch länger fortbeſtehen, ſo er- 

flären wir, daß wir dieſelbe als einen Eingriff in unſere Hoheits- 

rechte über das betreffende Stü> Land anſehen müßten, und nicht 

zweifeln, ſie werde ebenſo von der geſamten Schweizeriſhen Eid- 

genoſſenſ<haft als Verlezung ihrer Gebietshoheit betrachtet werden. 
Falls Baden Territorial-Anſprühe auf das Tägermoos machen 

wollte, ſo erklären wir, daß wir nicht anſtehen werden, von uns aus 

die kräftigſten Gegenmaßregeln zu treffen, ja ſogar die fragliche 
Straßene>e gänzlic<h zu ſperren.“ =- Weſentlich beſtimmter konnte 

kaum mehr geſprohen werden. In einem ſpätern Schreiben macht 

der Regierungsrat noc<h darauf aufmerkſam, daß nach der Bundes- 

verfaſſung alle auf Sc<hweizergebiet bezogenen Weggelder der Be- 

ſtätigung dur< die Bundesbehörden unterſtehen. Das Seekreis- 

direktorium antwortete unverzügli<h. Das Straßengeld werde be- 

zogen auf Grund eines neuen badiſ<en Geſezes und einer Voll-
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ziehungsverordnung und unter Zugrundlegung der Annahme, daß 

die Strecfe vom innern Paradieſertore an gerechnet 1110 geo- 

metriſche Ruten betrage. 

Das Straßengeld ſei nicht wie der Zoll eine laſtloſe Finanz- 

Regalität, ſondern ein Erſatz und Beitrag zum Bauunterhalt der 

Straße, den die Straßenbenüßer entrichten. Die badiſche Straßen- 

baufaſſe habe die fragliche Straßenſtre&xe mit großem Aufwand 

unterhalten und dafür gehöre ihr eine Vergütung. Entweder müſſe 

Baden der Bezug des Weggeldes zugeſtanden, oder dann die Ver- 

pflihtung zum Straßenunterhalt dem Kanton Thurgau überbunden 

werden, 

Am 23. März ſetzte das Seekreisdirektorium die Straßenſtreke, 

für wel<he das Weggeld bezogen werden dürfe, von % Stunden auf 

eine halbe Stunde herab; nicht lange nachher ließ der thurgauiſche 

Regierungsrat erklären, die Tägermoosſtraße habe nur die Länge 

von einer Viertelſtunde. 

Der Thurgau hielt die Sache für wichtig genug, um den Vorort 

Zürich auf den Streit auſmerkſam zu machen und zugleich darauf 

zu verweiſen, daß eben Konſtanz und Baden unabläſſig über das 

ganze Tägermoos oder wenigſtens über einen Teil desſelben die 

Gebietshoheit beanſpruchen. Regierungsrat Freyenmuth ſprach 
perſönlich in Zürich vor. 

Der Vorort gab dur< Shreiben vom 18. April 1821 dem Thur- 
gau zu verſtehen, daß Zeit und Stunde für ein ECinſchreiten der 
Bundesbehörden noc< nicht gekommen ſeien; er erteilte ferner der 

thurgauiſhen Regierung den Rat, ſich zunächſt einmal an den badi- 

ſhen Miniſter des Auswärtigen, Freiherrn von Berſtett, zu wenden 

und legte in väterlicher Vorſorge ſogar den Entwurf für ein der- 

artiges Schreiben vor. 

Der thurgauiſche Regierungsrat befolgte den Wink des Bürger- 

meiſters von Zürich bis in Einzelheiten und er hatte mit ſeinem 

Sc<hritt Erfolg. In zuvorkommendem Sc<reiben erklärte am 1. Fe- 
bruar 1822 Freiherr von Berſtett, daß auf dem Tägermoos die 

Chauſſse-Gelderhebung proviſoriſch eingeſtellt werde, unter der Be- 
dingung allerdings, daß die thurgauiſche Kantonsregierung Abſtand 
nehme von der beabſichtigten Anlegung eines Zollhauſes an der 

Tägermoosſtraße.* 

1 Ein anderes Zollhaus hatte der Thurgau ſhon 1818 beim Kreuzlinger Tor erv= 
richtet, nachdem eine Einſprache von Konſtanz nußlos geblieben war. Dieſe YVor- 
behalte gegen Zollhäuſer hatten mit dem Zoll an ſich nichts zu tun; ſie erfolgten
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In Wirklichkeit war der Weggeldſtreit damit nicht bloß provi- 

joriſch, ſondern endgültig erledigt. 

Die Rolle, welche die Tägermoosſtraße bei den Verhandlungen 

von 1829--1831 geſpielt hat, iſt aus früheren Ausführungen er- 

ſihtlich. Merkwürdigerweiſe fehlen im genannten Vertrage Be- 

ſtimmungen über den Unterhalt von Wegen und Stegen auf dem 

Tägermoos ganz. Dagegen findet ſich in den Inſtruktionen, die der 

thurgauiſc<e Regierungsrat dem Unterhändler Hirzel mitgab, fol- 

gende Stelle: Dem Antrage des Seekreisdirektoriums, daß die Stadt 

Konjtanz zu keinen Beiträgen für die örtlichen Bedürfniſſe benach- 

barter thurganiſ<er Gemeinden angehalten werde, wird der Herr 

Übgeordnete ebenfalls beipflichten. -- Vorbehalt: Unterhaltung der 

Landſtraße durc< das Degermoos, jowie der Güterſtraßen“. In einer 

Zuſchrift des Seekreisdirektoriums (Kleiſer) vom 27. Februar 1829 
iſt zu leſen: „Da jedoch das Degermoos einen Teil der Gemarkung 

Konſtanz bildet, ſo wird dieſelbe zu Beiträgen für die Bedürfniſſe 

benachbarter thurgauiſher Gemeinden um ſo weniger beigezogen 

werden können, als mit dem Beſitze des Degermooſes die mit be- 

deutenden Koſten verbundene Unterhaltung der das Degermoos 

dur<ſchneidenden Straßen verknüpft iſt.“ Es ſ<eint alſo 

vieſeUnterhaltspflichtbeidenendgültigen Ver- 

handlungen als völlig ſelbſtverſtändlich ange- 

ſehen worden zu ſein. 

Bis zur Erſtellung des bereits erwähnten eidgenöſſiſchen Zoll- 

hauſes im Jahre 1861 hörte man von Anſtänden betreffend die 

Tägermoosſtraße nichis mehr. Um dieſe Zeit aber wurde zum erſten- 

mal die Frage aufgeworfen, wem die Straße eigentlich gehöre. Der 
Thurgan vertrat die Auffaſſung, es handle ſich um eine Landſtraße, 

über welche ſamt den Straßengräben der thurgauiſche Staat frei 

verfüge. Es wurde daher der Straßengraben zugede>t; dabei ge- 

wann die Zollſtätte 500--600 Quadratfuß Boden, welche Tatſache 

natürlich auch in den Streit hineingezogen wurde. Die Stadt ſtellte 

dafür eine Rehnung von 33 Fr., die indeſſen nie bezahlt worden 

iſt. Ebenſo wurde die Ausſtellung eines Reverſes in bezug auf das 
angeblich der Stadt Konſtanz zu Unrecht entzogene Straßengebiet 
von der thurgauiſ<en Regierung abgelehnt. Den gleichen Stand- 

punft nahm der Regierungsrat ein in bezug auf den von der Zoll- 

vielmehr auf Grund des oft genannten Raßler-Vertrages zwiſchen Öſterreich und der 
Sc<hweiz, nach welchem auf Schweizerſeite keine die Feſtung Konſtanz gefährdenden 
Bauten erſtellt werden durften. 
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direktion am Straßenrand erjtellten Kontrollſchuppen. Nicht be- 

deutungslos war in dieſem Zuſammenhang, daß im November 1864 

der Thurgau ausdrüclich erklärte, daß der Unterhalt der Land- 

ſtraßen zwar nunmehr vom Staat übernommen worden ſei, daß 

ſich indeſſen dieſe Maßregel keineswegs auf die Täger- 

moosſtraße erſtrede, 1863 entſtand aus ähnlichen Gründen 

ein Anſtand zwiſchen Konſtanz und Tägerwilen. Dann aber ſchlum- 

merte der Straßenſtreit wieder 2in. Ganz unerwartet iſt er nun 

unlängſt wieder aufgetau<t. Am 21. Mai 1931 ſtellte der Ober- 

bürgermeiſter der Stadt Konſtanz an den ihurgauiſchen Regie- 

rungsrat das Geſuch, es möhte der Staat Thurgau inskünftig den 

Unterhalt der Tägermooſer Landſtraße übernehmen. Dieſe ſei längſt 

als thurgauiſche Staatsſtraße anerkannt und um 1925 auch als 

ſöslc<he vermarkt worden. Außerdem habe die Straße ſeit dem VBer- 

tragsabſ<hluß von 1831 ihren Charakter gänzlich verändert; aus 

einer Flurſtraßze ſei, zumal ſeit Erſtellung der Meersburger Fähre, 

eine lebhaft befahrene und deswegen ſtark mitacnommene Nuto- 

itraße geworden. In den lekzten Jahren habe die Stadt für In- 

ſtandſteliung der Straße 25 000 Mark aufgewendet; bei der 

drückend ſchweren Belaſtung, die ſie durch anderweitige dringende 

Verpflihtungen erfahre, ſei es in Zukunft ni<t möglich, noh Auf- 

gaben nachzufommen, die ſie bisher aus freien Stücken erfüllt habe. 
Auf eine ablehnende Antwort des Regierungsrates vom 16. Juni 

1931 begründete Konſtanz am 10. Auguſt das Geſuch no<h einmal 

wie folgt: 1. Die Tägermoosſtraße iſt ſhon ſeit 1860 unbeſtrittene 
thurgauiſhe Staatsſtraße. 2. Bis 1831 unterhielt die Stadt Kon- 

jtanz ohne weiteres die genannte Straße, weil ſie eben der Mei- 
nung war, das Tägermoos gehöre zu ihrem Gemeindegebiet. 

3. Nach 1831 hat Konſtanz allerdings den Unterhalt der Täger- 
movosſtraße immer noc<h beſorgt; aber dieſe war damals eben noch 
Gemeindeſtraße. Dafür war die Stadt für ihren Beſig von Ge- 
meindeſteuern befreit, nicht aber von der Staatsſteuer. 4. Eines 
Tages hat der thurgauiſche Staat die Straße Jslikon - Konſtanz 
übernommen und alle anſtoßenden Gemeinden damit entlaſtet; 
Konſtanz ſuc<ht verſpätet die gleiHe Vergünſtigung nun ebenfalls 
nac<. 5. Wenn die Gemeinde Konſtanz in beſſeren Zeiten Laſten 
getragen hat, für die ſie ni<t verpflichtet war, ſo entſtand daraus 
kein Rechtstitel, und ſie iſt nac< Eintreten übermächtiger, von ihr 
nicht verſhuldeter Verhältniſſe nach dem Geſichtspunkte der Billig- 
fkeit dieſer Belaſtung zu entheben.
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Mit aller Deutlichkeit geht aus dieſer Darſtellung hervor, daß 
nunmehr Konſtanz für gut befunden hat, den Sc<huß der Clausula 
rebus nachzuſuchen. Der thurgauiſche Regierungsrat gab am 30. Sep- 
tember 1931 Antwort. Dieſer iſt folgendes zu entnehmen: Der Un- 

terhalt der Straße durch das Tägermoos iſt ohne Frage Sache von 

Konſtanz. Es gibt zwar hierüber kein eigentliches Abkommen, aber 

nicht nur hat 1817 und 1829 das badiſche Seetreisdirektorium dieſe 

Unterhaltungspflicht ausdrücklich hervorgehoben, ſondern es ſpricht 

hiefür auch eine ſehr lange und ununterbrohene Übung. Eine Karte 
von 1801 ſtellt bereits die Tägermoosſtraße als Durchgangsſtraße 
nach Konſtanz dar. Die Straßengeſetze von 1859 und 1895 haben 

allerdings dadurch neues Recht geſchaffen, daß der Staat den Ge- 

meinden einen Teil der Straßenkoſten abnahm; aber der thur- 

ganiſ<e Regierungsrat hat 1864 in einem Schreiben nach Bern 

ausdrückli< betont, daß die Tägermoosſtraße nac< wie vor von 

Konſtanz zu unterhalten ſei. Dieſer Unterhaltungspflicht liegt eben 

ein ſtaatsvertragliches Verhältnis zugrunde, und internationale 
Vereinbarungen werden durch Ünderungen des nationalen Rechtes 

nicht berührt. Aber ſelbſt wenn der Thurgau der Stadt Konſtanz 

in bezug auf die Tägermoosſtraße grundſäßlich die gleichen Vergün- 
ſtigungen zugeſtehen müßte wie den thurgauiſ<en Gemeinden, ſo 

wäre für ihn immer no< ein Ausweg da, weil es im Ermeſſen des 

laſtung des Staates die Tägermoosſtraße kurzerhand als Gemeinde- 

ſtraße bezeichnet werden könnte. Dies wäre um ſo mehr erlaubi, als 

die genannte Straße faſt ausſchließlich den Intereſſen von Konſtanz 
und der Meersburger Fähre dient, während der Thurgau den Ver- 

kehr nach Konſtanz lieber über Kreuzlingen leitet, welhem Zwede 
die unlängſt mit großen Mitteln ausgebaute Staatsſtraßenſtre>e 

Tägerwilen - Kreuzlingen gere<ht wird. 

Wie man ſieht, lehnt der Thurgau jeglihe Pfli<ht zum Unter- 

halt der Straße Gottlieben - Konſtanz ab. 

Wieder einmal iſt damit ein toter Punkt erreicht. -- 

Seither iſt auf dem Tägermoos5 nichts mehr geſ<hehen, das ge- 
ſc<hic<htlich feſtgehalten werden müßte. Konſtanz hat daſelbſt einige 
Straßen für Kraftfahrzeuge aller Art geſperrt. Der Thurgau kann 
deshalb in die Lage kommen, das ganze Konſtanzer Straßennetz
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auf dem Tägermoos einer Klaſſeneinteilung zu unterziehen und 

feſtzuſtellen, wel<e Wegſtre>e der Stadtrat von Konſtanz von ſich 

aus zu ſperren befugt iſt und für welche Sperren erſt die regie- 

1ungsrätliche Genehmigung nachgeſucht werden muß. Eine ſolche 

Ausſheidung dürfte zur Förderung der Rechtsklarheit auf dem 

Tägermoos einiges beitragen. 

Was wird das endgültige Schi>ſal des Tägermooſes ſein? Die 

Geſchichte brau<ht hierauf feine Antwort zu geben; ihr Pflicht- 

bereic iſt die Vergangenheit. In die Zukunft ſc<auen, iſt Gache der 

Politik; gouverner 8'est. prevoir. Aber es iſt do<h auch nicht ver- 

boten, am Sc<hluß einer geſchichtlihen Arbeit einen Blick zu werfen 

auf das, was erſt no< geſ<Hhehen mag. 

In bezug auf das Tägermoos wird vorausſichtlich jede weitere 

Pteinungsverſchiedenheit zu neuen ſc<riftlihen Verhandlungen 

führen. Einmal aber dürfte ſih doch der Zeitpunkt einſtellen, da 

der Notenwechjel durc<h Konferenzarbeit erſezt wird. Es iſt dies 

das einzige Berfahren, das bis jetzt in dem Jahrhunderte datuern- 

den Streit zu nennenswerten Ergebniſſen geführt hat. Zu einer 

Regelung der Verhältniſſe müßte es unweigerlich kommen, wenn 

der Ausbau der Rheinſchiffahrt die Anlage eines ſchweizeriſchen 

Hafens auf dem Gebiete des Tägermooſes zur Folge haben ſollte. 

Sc<hon die Kataſtervermeſſung und die Güterzuſammenlegung in 

der Gemeinde Tägerwilen würden Fragen aufrollen, deren Beant- 

wortung nicht ohne weiteres gegeben wäre. Welche Möglichkeiten 

beſtehen überhaupt, um aus dem niemand recht befriedigenden Zu- 

ſtand heraus zu gelangen? Eine einfache Löſung läge darin, daß 

der Kanton Thurgau das Tägermoos freihändig aufkaufen würde. 

Aber dazu müßte eben Konſtanz die Hand bieten. Nun iſt bereits 

geſagt worden, daß man der Stadt Konſtanz 1499 eine fremde 

Landesgrenze unmittelbar vor die Stadtmauern gelegt hat. Wenige 

Städte der Welt ſind in eine ſolhe Lage verſezt worden. Es iſt 
daher begreiflih, wenn die GStadtgemeinde wenigſtens ihren 

Grundbeſit vor den Mauern zähe feſtgehalten hat. Nun könnte 

der Thurgau aber auch vom Re<ht der Expropriation Gebrauch 

machen. Aber da müßten die geſeßlichen Vorausſeßun- 

gen vorliegen. Das nämliche trifft zu für Bauverbote, auf 

die im Verlauf des Streites von deutſcher Seite aufmerkſam ge- 
macht worden iſt. In einem Redhtsſtaat muß ſelbſt über Moorboden 

die Waage gerec<ht gehalten werden. -- Ungeſichts der zunehmenden 

Not der deutſhen Großgemeinden wäre ferner denkbar, daß der 
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Stadt die Straßenlaſt zu ſhwer würde, Ernſtlich fällt indeſſen nur 

die Änderung des Staatsvertrages von 1831 in einem den neuzeit- 

lichen Verhältniſſen entſprechenden Sinne in Betracht. Dies dürfte 

der gangbarjte Weg ſein. Vielleicht kehrt man dann nochmals auf 

den ſc<on wiederholt in die Verhandlungen hineingeworfenen Ge- 

danfen der Teilung des Tägermooſes und der rückwärtigen Ver- 

legung der Landesgrenze zurück. Naturgemäß müßte bei dieſer Ge- 

legenheit auc< von der Se ßi geſprohen werden; je nac< der Sach- 
lage würde ſogar Büſingen in die Verhandlungen einbezogen. 

Damit bekäme die Tägermoosfrage eine Bedentung, die ihr ſonſt 

nicht innewohnt; für ſich allein gehen ihr alle Merkmale von Größe 

ab. Es handelt ſich mehr um einen überlebten, als um einen un- 

tragbaren Zuſtand. Wer mit Sinn für die Vergangenheit verſehen 

iſt, der weiß, daß ſich im Tägermoos nur der ungeſchi>te Ablauf der 

konſtanziſch-thurgauiſchen Geſchichte widerſpiegelt. Eine Wanderung 

vem Grenzbach entlang und durc< das Moos nach Gottlieben kommt 
einem Anſchanungsunterricht über verpaßte Gelegenheiten gleic. 

Die Änderung der beſtehenden Zuſtände wäre wohl wünſchenswerti; 

aber man darf nicht behaupten, daß ſofort Hand angelegt wer- 

den müſſe. 

Seit Jahrzehnten findet ſih in den Regiſtern der thurgauiſchen 

Regierungsbeſchlüſſe das Stihwort Tägermoos. ÜÄhnlich ſteht 
es auch in Konſtanz. Hat man nun einmal für das genannte Merk- 

wort nichts von Belang zur Verfügung, fo mag man zu Füllzwecken 

einfach eintragen: Vom Tägermoo5 nichts Neues.
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Anhang. 

Der Raßlerſche Vertrag von 1685. 

„3Zu wiſſen, demnach ſih zwiſchen der Römiſch-Kaiſerlichen Majeſtät 

Leopoldo [. 2c. angehörigen Stadt Konſkanz am einen, ſodann den zehn 
regierenden Orten im Thurgau andern Teils eine ziemliche Zeit hero 

eine nac<hbarliche Mißverſtändnis und Streitigkeit enthalten wegen der 

hohen und malefiziſchen Obrigkeit auf dem Bodenſee oberholb der Stadt 

Konſtanz in dem ſogenannten Trietter (Trichter),! welche der Stadt Kon- 
ſtanz daſelbſt dur<gehends ihro zugehörig zu jſein vermeini, die Herren 
Eidgenoſſen aber bemeldte hohe Obrigkeit von dem thurgauiſchen Terri- 

forio an bis in die Mitte des Waſſers von b2iden Geſtaden prätendieri 

haben, aus welchem Anlaß mehr andere Quaestiones und Disputes auf 

die Bahn gekommen, zu deren ſchiedlich und gütlicher Beileg- und Er- 
örterung beid2 Teil ſowohl bei den in der Reihenau und zu Öhningen 
einsmals gepflogenen nachbarlichen Conferenzien, als auch vielfältig durc<h 

Schreiben einandern die habenden ſchriftlichen Gewahrſamen, das Her- 
bringen und andere Behelfe getreulich eröffnet und communiziert, welches 

dann akles mii mehrerem unterſucht und reiflich überlegt worden, daß 

endlichen vermittelſt der Gnaden Gottes jolhe Differenz dur< beider 
Teilen Gewalthaber, und zwar kaiſerlicherſeits dur< Ihrer Majeſtät 

oberöſterreichiſchen Regimentsrat und in Sachen ſonderbar Abgeordneten 

Herrn Franz Chriſtoph Raßler, Freiherr zu Gamerſ<hwang, ſo ſich der- 
malen in der kaiſerlihen öſterreichiſhen Stadt Waldshut eingefunden ; 

ſodann an Seiten der löblichen regierenden Orte dur< dero endsbenannte 

Herren Deputierte und Ehrengeſandte, zu dieſer Zeit auf einer extra- 

ordinari Tagſakung zu Baden verſammelt, auf wohlmeinend und eifrige 
Intervention und Unterhandlung des fürſtlihen St. galliſc<en Rats und 

Landeshofmeiſters Herrn Baron Fidel von Thurn 2c. auf Ratifikation 

Ihrer kaiſerlichen Majeſtät 2c. und der löblihen Kantonen nachfolgender 

Geſtalten verglichen und vertragen worden ſeie: 

Erſtlihen ſolle die im Stritt gelegene hohe Obrigkeit auf dem Ein- 
gangs bemelten Diſtrikt des Bodenſees oder ſogenannten konſtanziſchen 

Trietter den löblihen zehen Orten in dem mehreren Bezirk fürders 
unanſprüchig verbleiben, der Stadt Konſtanz aber auc<h ein Teil davon, 

benanntlihen auf ein tauſend fünfhundert geometriſche Sc<ritt von der 

Luggen vor der Stadt an (welcher Bezirk hienächſt bei einem Augenſchein 
eigentli< zu bemerken und zu determinieren) und ſonſten durchgehends 

die niedere Gerichtsbarkeit ebenmäßig zugehören, dergeſtalten, daß ſowohl 
die hohe als niedere Obrigkeit bei ihren Gerehtſamen in alleweg ge- 

ſhHirmet ſeien. 

1 In den Verträgen iſt bis in die Neuzeit immer zu leſen: Trieter, Trietter, 
Tritter, nie aber Trichter. Was Tritter bedeutet, ſcheint bis heute nicht genügend 
erflärt zu ſein.
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Hingegen laſjen die Herren Eidgenoſſen die Stadt Konſtanz gleicher 

Geſtalt bei dero um die Fiſcherei auf dem Bodenſee habenden Gerechtig- 
keiten, aufgerichteter Fiſcherordnung, ruhigem Herkommen und alten 

geliebten Gewohnheiten unperturbiert bleiben, doH dem Gotteshauſe 

Kreuzlingen und andern Orten oder Perſonen an den ſpezial habenden 
Vertrag-Gerechtigkeiten und alten Herkommen ohne Nachteil und Schaden. 

Drittens ſolle der zwiſchen Konſtanz und dem Thurgau der Zölle 

halber im Jahr 1651 gemachte ordentliche Vergleic) gegen den eidgenöſ- 

ſiſchen Untertanen aufrichtig gehalten und dieſelben darüber mit keinen 

nenuen Zöllen oder dero Steigerung nach Anleitung der Erb-Verein 

beſ<hwert werden; gleichwie hingegen die Stadt Konſtanz bei ihrem Zoll, 
Niederlkag und Staffelgerechtigkeit unbeeinträchtigt verbleibt in der 

Meinung, wenn die thurgauiſchen Inwohner ihre zu verkaufen habenden 
Weine nach Konſtanz verführen, oder in die Ledi- und ſelbige Marktſchiffe 
einladen, daß alsdann dieſelben nach altem Gebrauch verzollet werden 

ſollen. 

Viertens haben Ihre kaiſerliche Majeſtät präſupponiert und davor 
gehalten, daß gleichwie die löblicßen Orte bis dahero ein ſonderbares 

treues Aufſehen für der Stadt Konſtanz Sicherheit und Konſervation 

bezeuget, als ein Ort, daran dem eidgenöſſiſ<en Wohl- und Ruheſtand 
nicht wenig gelegen, alſo auf thurgauiſcher Seite auf dem Vodenſee in 
gewiſſer Diſtanz niht ſolhes aufgebauet no<g ſonſten andere Neuerung 

vvrgenommen oder die freie Schiffahrt gehemmt, wodur< reſpektive ge- 
dachter Stadt Befeſtigung, Sichecheit oder Rechte vernachteilt werden 

mödten ; da hingegen die löblichen Orte bekennen, daß ſie in Wahrheit 
ein ſonderbares Aufſehen und Beobachtung gegen der Stadt Konſtanz 
hätten, aud) ſol<e ſpüren laſſen, da ſie ſich zu dero Beſten gewiſſermaßen 

erflärt und Ihro kaiſerlichen Majeſtät deswegen ſchriftlihen Akt gegen 

Empfang gewiſſjer allergnädigſten Verſicherung zu Handen geſtellt, ſich 
verharreten auch annoch bei ſol< guter Meinung, gleihwohl ohne Nach- 

teil und Präjudiz ihrer der Enden habenden Hoheit: 

Als iſt dieſer Punkt, deſjen Effekt ohne das noc< in der Weite 

ſ<webet, in beiderſeitigem gutem Vertrauen auf ſeinem befindlichen 
Weſen ohne des ein und andern Teils einigen Nachteil gelaſſen worden, 
und bleibet damit ſol<h gutem Vertrauen zufolg alles paſſierte Widrige, 

ſonderlic< der kaiſerlichen Majeſtät zu demütigſten Reſpekt, auf ſich be- 
ruhen, und hat auch in dem übrigen bei der Erbverein, auch andern zuſam- 
menhabenden Verträgen und Gewahrſamen ſein ungeändertes Bewenden. 

Deſſen allen zu wahren Urkund iſt dieſer Vergleich in Duplo ver* 
fertigt und von den obbenamsien Herren zu beiden Teilen mit ihrer 
Hand-Unterſchrift und fürgedruckten Pöttſchaften bekräftigt worden, ſo 

beſ<ehen den 5. Dezember 1685. 
Folgen die Unterſchriften: Franz Chriſtoph Raßler, Freiherr von 

Gamertſchwang. Joh. Caſp. Hirzel, Bürgermeiſter der Stadt Zürich, Joh.
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Antoni Kiel(<) berger, Sc<hultheiß. R. Mohr, Ritter, Statthalter und 

Stadtvenner. Ioh. Carl Bündtiner, Landammann, als im Namen übriger 

Herren Ehrengeſandten. 

Der Damian-Vertrag. 

Abgeſchloſſen 1786 zwiſchen Öſterreich und den regierenden Ständen 

des Kantons Thurgau. 

„Erſtens iſt beliebet worden, daß der a. 1685 errichtete und a. 1687 

von allerhö<ſt und hohen Orten beſtätigte ſogenannte Raßler-Vertrag 

zur Grundlage genommen und in Kräften belaſſen werden ſolle, inſoweit 

ſol<er durd dieſen neuen Vcertrag nicht abgeändert, erläutert und durc<h 

die geometriſche Ausmeſſung in Richtigkeit gebracht oder beſtimmt wor- 
den iſt. 

Und da die hauptſächliche Irrung oder Differenz in Betreff der De- 

terminierung und Ausmeſſung der durh den obengedachten Raßler- 
Vertrag auf 1500 geometriſche Shritte oder 4500 Schuh beſtimmten Stadt 
Konſtanziſchen hohen JIurisdiktionsbezirk entſtanden, ſo hat man ſich dahin 
einverſtanden, daß nac< Inhalt des oberwähnten Raßler-Vertrags von der 

Lucken vor der Stadt Konſtanz an, als des Terminus a quo, die 1590 
geometriſchen Schritte (jeder zu drei Schuh gerechnet) in linea recta usqueg 

ad Terminum ad quem, ſodann in gerader Linie gegen das Geſtade Thur- 

gau und von da wieder dem Geſtade nach, wo zwiſchen Waſſer und Land 
die natürliche Grenze nac< der Zu- oder Abnahme des Bodenſees vor- 

handen, bis an das E> der Stadt Konſtanz, ebenbemeldter Stadt die 

hohe Obrigkeit nac< der von den beiderſeits gemeinſchaftlich zugezogenen 

Geometrie-Verſtändigen entworfenen und hier beiliegenden Mappa ſeſt- 
geſeget und für die Zukunft beſtimmt verbleiben folle. Und wie im 
übrigen, dieſer dur; die Waſſermark ausgemarchtete Bezirk ausgenom- 
men, alle übrige hohe Jurisdiktion auf dem Bodenſee denen hohen 

Ständen unanſprüchig verbleibet, ſo wird auc< der Stadt Konſtanz ihre 
niedere Gerichtsbarkeit nach dem wörtlichen Inhalte des Raßler-Traktats 

fernerhin gleichmäßig beibehalten und geſichert. 
Die auf dieſe Art in den Stadt Konſtanziſchen Jurisdiktionsbezirk 

fommenden, an dem ſogenannten Hörnli ſtehenden, oft beſtrittenen, ſec<hs 

bis zehn Zoll di>en neuen Pfähle werden zwar von den eidgenöſſiſchen 

hohen Ständen an die Stadt Konſtanz, jedoH unter der ausdrüclichen 
Bedingnis überlaſſen, daß ſol<e Pfähle von der Stadt Konſtanz in Rück- 

ſicht der für die gefamten Seeumſaßen hiedurch erzielenden allgemeinen 
Sicherheit der Schiffahrt als ein Zufluc<htsort der durc< einen Seeſturm 
oder Orkan ſich in Gefahr befindlichen Sc<iffe beſtändig unterhalten und 

dem in dieſem Bezirke ſih künftig ereignenden Abgange des eint oder 
andern Pfahles von ſeiten der Stadt Konſtanz ohne Anſtand wieder erſett 
werden ſolle. Wo es im übrigen in Betreff der von dem Regularſtifte 
Kreuzlingen ſic<h ehehin angemaßten langen Stegbrücke als einer in dieſem
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Bezug abgetanen Sache ſein Bewenden haben, jedo<h das alte Herkommen 

und die bloß zum eigenen Hausbedürfniſie habende Scifflände dieſem 

Stiſte vorbehalten bleiben ſolle. 
Zweitens wird der zweite Paragraph des Raßler-Vertrages nach 

ſeinem echten Inhalt abermal dahin begnehmiget, daß die Stadt Konſtanz 
bei den auf dem Bodenſee habenden Fiſchenz-Gerechtigkeiten, Fiſcher- 

Ordnungen, ruhigen Herkommen und alten geübten Gewohnheiten ohn- 

perturbirt oder unbekränkt verbleiben ſolle, doh dem Regularſtifte Kreuz- 

lingen und andern Orten und Perſonen an den beſonders habenden Ver- 
trägen, Geredtigkeiten und alten Herkommen ohne Nachteil und Sc<aden. 

Drittens: Ebenſo beruht auch der in dem mehrgedachten Raßlexr- 
Vertrag enthaltene dritte Paragraph mit dem auf ſich, daß der zwiſchen 

Konſtanz und dem Thurgöw der Zölle halber a. 1650 errichtete ordentliche 
Vergleich gegen den eidgenöſſiſ<en Untertanen aufrichtig gehalten und 

dieſe darüber mit keinen neuen Zöllen oder deren Steigerung nach An- 

leitung des Erbvereins beſ<hwert werde2n ſollen. 

Gleichwie hingegen die Stadt Konſtanz bei ihren Zoll-, Niederlag- 

und Staffelgerechtigkeiten unbeeinträchtiget verbleihet, in der Meinung, 

wenn die thurgauiſc<en Einwohner ihre zu kaufen habenden Weine nach 

Konſtanz verführen oder in die Läde- (Ledi-) und dortiges Marktſchiff 
einladen, daß alsdann dieſelben na< altem Gebrauche verzollet werden 

ſollen. 
Viertens wurde auch der obgedacht RNaßlerſche Vertrag quo ad 8 

11w gänzli< dahin befräftigt und feſtgeſeßt, daß gleichwie die hoch- 

leblichen Orte bis daher ein ſondexbar treues Aufſehen für der Stadt 

Konſtanz Sicherheit und Konſervation bezeiget, als einem Orte, daran 
den Eidgenoſſen Wohl- und Ruheſtand nicht wenig gelegen, alſo auf der 

thurgauiſchen Seite an dem Bodenſee in gewiſſer Diſtanz nichts ſolc<hes 
oufgebaut, no< ſonſten andere Neuerungen vorgenommen oder die freie 
Shiffahrt gehemmt werden ſolle, daß dadur< reſp. gedachter Stadt 

Sicherheit oder Rechte vernachteiliget werden möcten. 
Letzlichen ſoll es gleichfalls bei dem Beſchluſſe des wiederholt be- 

rührten Raßleriſchen Vertrages ſein ferner gänzliches Verbleiben haben." 

Übereinkunft zwiſchen dem Großherzogthum Baden und dem Kanton 

Thurgau betreffend die Grenzberichtigung bei Konſtanz, 

(d. d. 28. März 1831.) 

S 1. Als Grenzlinie zwiſ<en dem Großherzogthum Baden und dem 

eidgenöſſiſ<en Kanton Thurgau zunächſt der Stadt Konſtanz wird die- 

jenige, einſtweilen mit eingeſ<hlagenen Blö>en bezeichnete, Linie aner- 
kannt, welche ſic<h in ihrer ganzen Länge, nämlich von da an, wo auf der 

Oſtſeite der Stadt der ehemalige äußere Feſtungsgraben in den Boden- 

ſee einmündet, bis dahin, wo er weſtlic<h in den Rhein ausmündet, an dem
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außern Rande der Grabenwand hinzieht; da aber, wo dieſe Grabenwand 

nac<h erfolgter Ausfüllung und Vereinigung eines Theils des Grabens 

mit dem urbaren Boden nicht mehr zu erkennen iſt, nämlich auf einer 

Strec>e von beiläufig 520 Fuß nächſt der konſtanziſc<en Schießſtätte, joll 

die Grenzlinie einer neuen Ausſtekung folgen, welche das betreffende 

Grundſtüc> (eine gegenwärtig dem Stephan Miſchod, Metzger zu Emmis- 

hofen, gehörende Liegenſchaft) auf 25 Fuß vom übrig gebliebenen Theile 

des Grabens an, demſelben entlang, durchſchneide und es ſoll dadurc<h dem 

großherzoglich-badiſ<en Gebiete wieder ungefähr der gleiche Boden zu- 

getheilt werden, welc<er dem Feſtungsgraben dur< die Verengerung 

entzogen ſein mödte. 

8 2. Die Grenzlinie joll auf beiderſeitig halbtheilige Koſten mit 
Grenzſteinen (Hoheitsſtöken) bezeichnet werden ; dieſe follen auf der einen 

Seite, und zwar auf jener gegen die Stadt Konſtanz, mit G.B. auf der 

entgegengeſeßten Seite mit C. Th. und der Reihennummer bezeichnet ſein, 

ſie ſollen ferner die Nachweiſung der Winkel enthalten. Hierüber ſoll ein 

gehörig beurfundeter Grenzbeſchrieb mit genauer Angabe und Bezeich- 

nung der geſezten Grenzſteine, der von ihnen gebildeten Winkel und ihrer 

Entfernung von einander, und zwar nicht bloß noc<h Schritten, ſondern 

einerſeits na; dem neu-badiſchen, anderſeits nac dem ſchweizeriſchen 

Längenmaße doppelt gefertigt, dann hierüber ein von den zur Grenz- 

berichtigung beiderſeits zugezogenen Behörden gehörig ſolenniſirter Grund- 

riß doppelt aufgenommen werden, in welchen die Landesgrenzen mit 

genauer Angabe der Grenzſteine, ihrer Nummern, Winkelgrade und Ent- 
fernungen einzuzeichnen ſind. 

8 3. Nahdem das großherzoglic<h-badiſ<e Miniſterium des großs- 

herzoglihen Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten inhaltlich des 
Beſchluſſes vom 28. Januar d. I. Nro. 176 die Erklärung abgegeben hat, 
daß auf den nachzutragenden Beweis des frühern Beſitzſtandes der thur- 

gauiſhen Stadt Dießenhofen hinfi<tli< der Ausübung von Gemarkungs- 

rehten im Güterbezirke der ſogenannten „Setze" bei Gailingen das 
Gegenre<ht werde beobachtet werden, welches Gegenrec<t ſih der thur- 
gauiſc<e Bevollmächtigte ausdrüc>lich vorbehält, ſo ſtimmt die Regierung 
des Kantons Thurgau bei, daß der Stadt Konſtanz der innerhalb der 

ehevorigen konſtanziſchen Gerichtszmarken im ſogenannten „Tägermoos" 

liegende Güterbezirk nebſt dem zwiſchen dem Tägermoos und dem Töbele 
befindlichen, aus einem Stüce Wiesboden beſtehenden Waſen, mit Ein- 
ſ<luß des Privateigenthums im ſogenannten Vogelſang am Rhein und 

der Ziegelhütte, wieder als eigene Gemarkung eingeräumt, ſohin der ſeit 
dem Jahre 1798 eingetretene Verband dieſer Liegenſc<aften mit den 

Gemarkungen der thurganiſ<en Gemeinden Egelshofen und Tägerweilen 
wieder aufgehoben werde. 

8 4. In Folge dieſer Anordnung wird der Magiſtrat der Stadt 
Konſtanz künftig das Recht haben:
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a. Die Feldpolizei in der gedachten Gemarkung und die Beſtrafung 

fleiner Feldfrevel im gleichen Maße ſelbſt auszuüben, wie dieſes 
den thurgauiſ<hen Gemeinden auf ihren Gemarkungen zuſteht, jedoch 

ebenfalls nach den thurgauiſchen Geſezen und Ordnungen, und unter 

der Aufſicht der dortigen Landesbehörden, daher mit der Obliegen- 
heit, über die dießfälligen Verhandlungen ein beſonderes Protokoll 

zu führen und zur Einſicht jener Behörden offen zu halten, ſo wie 

in Fällen mangelnder Vorſchriften und insbeſondere bei ſich ergeben- 

der Zweifelhaftigkeit der Kompetenz in Frevelſtrafſachen die De- 
nöthigte Weiſung unmittelbar bei ihnen einzuholen; 

b. diejenigen Verrichtungen zu übernehmen, welche den thurgauiſchen 

Gemeinderäthen in der Anfertigung der Handänderungs-, Vertrags- 

und Schuldverſchreibungsentwürfe ſowie der Pfandſchäßzung zukom- 
men, was nach den großherzoglich badiſchen Geſezen unter dem 

Gewährungsrechte verſtanden wird, mit Vorbehalt der Befugniſſe 

und Verrichtungen des thurgauiſc<hen Fertigungsgerichts und der 
Notariatskanzlei ; 

ſofort auch das Grundbuch (den Güterkataſter) über die ſämmtlichen 

Liegenſchaften zu führen, aus denen die konſtanziſc<he Gemarkung im 
Tägermoos beſteht, und daher von den Ünderungen im Beſitzſtande 

Kenntniß zu nehmen. 

()
 

8 5. In Folge der Anerkennung, daß die mehrgedachte Gemarkung 
der Territorialhoheit des eidgenöſſiſ<en Kantons Thurgau unterſtehe, 

werden die Stadt Konſtanz und die Eigenthümer der betreffenden Privat- 
güter zu den allgemeinen Laſten und Steuern des Kantons als ein für 

ſich beſtehender Steuerkörper, und zwar nac< dem gleichen Maßſtabe wie 
die thurgauiſchen Gemeinden ihre Beiträge liefern und dießfalls von der 
Kantonsbehörde veranlagt werden; hingegen ſollen fie aller Beiträge 

von dieſen Liegenſchaften zu den örtlichen Koſten und Laſten der thur- 
gauiſchen Gemeinden unbedingt enthoben bleiben. 

8 6. Die Regierung des Kantons Thurgau gibt zu, daß der Fiſchfang 

und die Jagd in den äußern Feſtungsgräben von den Angehörigen der 
Stadt Konſtanz dem alten Herkommen gemäß auch von der thurgauiſchen 

Seite des Grabens aus benußt werden möge, jedoh mit Vorbehalt der 
thurgauiſchen Gerichtsbarkeit in Klagefällen wegen Güterbeſchädigungen 

und Eingriffen in die Jagdhoheit auf thurgauiſ<em Grund und Boden. 

8 7. Inſofern von Seite der Stadt Konſtanz oder ihrer Behörden 

eine Ausbeſſerung oder Wiederherſtellung der äußern Feſtungsgräben für 
nothwendig oder ſachgemäß erachtet werden ſollte, wobei es erforderlich 
würde, die Arbeiten auf dem thurgauiſc<hen Territorium zu erwirken, ſo 

wird dießfalls von Seite des Kantons Thurgau kein Hinderniß entgegen- 
geſezt werden ; jedoc<h ſoll dieſes ohne Nachtheil des thurgauiſchen Gebietes 

und der Eigenthümer von Grund und Boden geſchehen.
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8 8. In Abſicht auf die Geſtattung einer freien und unbeſchwerten 

Zu- und Abfahrt mit den Bedürfniſſen und Erzeugniſſen des Feldbaues 

im Tägermoos und denjenigen der dort befindlichen Ziegelhütte ſoll es 

von Seite des Kantons Thurgau gegen die Stadt Konſtanz jederzeit ſo 

gehalten werden, wie es nach allgemzinen Geſcezen oder beſondern Staats- 

verträgen im Großherzogthum2? Baden mit der Zu- und Abfahrt auf 

dortiges Grundeigenthum thurgauiſcher Angehöriger im Falle der un- 

mittelbaren Bewerbung d25 letztern und der Einbringung der Erzeugniſſe 

alſogleich nach ihrer Trennung vom Grundſtüc>e gehalien wird. 

8 9. Was endlich den von den Jahren 1819 bis und mit 1829 aus- 

ſtehenden Abgabenbeitrag vom konſtanziſchen Tögermoos betrifft, ſo ent- 

ſpricht die Regierung des Kantons Thurgau der Verwendung dexr groß- 
herzoglich badiſchen Kreisbehörde daihin, daß an dem Betrage des Rütk- 

ſtandes der Stadt die Hälfte erlaſſen ſein ſolle. 

Vertrag über die Bereinigung der Hohßeitsgrenze zwiſchen der 

Eirgenoſſenſ<aft und dem Großherzogthum Bad e n längs 

dem Kanton Thurgau, 

(d. 9. 20,31. Oktober 1854.) 

8 1. Zwiſhen dem Staatsgebiet des Großherzogthums Baden und 

demjenigen des ſchweizeriſchen Kantons Thurgau wird von der badiſchen 

Grenze unterhalb Konſtanz bis zur thurgauiſc<en Grenze bei dem ehe- 

maligen Kloſter Paradies überall die Mitte des Rheins, beziehungsweiſe 
die Mitte des Unterſees, als Landesgrenze angenommen. 

Namentlich gilt die hier bezeichnete Grenze auch längs des ehemaligen 

Stadtbezirks Dießenhofen, ſowie zwiſchen dem Dorfe Büſingen und den 

gegenüber liegenden ſogenannten Schaarenwieſen. 

8 2. Unbeſchadet der in Art. 1 feſtgeſezten Landesgrenze werden 
folgende beſondere Verhältniſſe gegenſeitig anerkannt: 

a. Auf dem ganzen Rhein und Unterſee, in demjenigen Umfange, wie 

dies in 8114 der Fiſherordnung vom 22. Auguſt 1774 ſih näher 

bezeichnet findet, kann von den Bewohnern der auf beiden Seiten 

des Sees und Rheins liegenden, nach dieſer Fiſherordnung hiezu 

berechtigten Gemeinden die Fiſcherei und die Vogeljagd nach den 

Vorſchriften der erwähnten Fiſ<erordnung und unter der, der groß- 

herzoglich badiſ<en Behörde zu Handhabung derſelben zuſtehenden 
Polizei ausgeübt werden. 

Vorbehalten bleibt eine auf dem Wege der Vereinbarung durc<zu- 
führende Reviſion dieſer Fiſcherordnung. 

b. Was die Brüc2 zu Dießenhofen betrifft, ſo wird die niedere Polizei 
auf der ganzen Brücke und auf der Einfahrt zu derſelben längs des 
Zollhäus<hens ausſc<ließlich durc< die thurgauiſchen Behörden aus- 
geübt. Die Stadt Dießenhofen, als Eigenthümerin dieſer Brüde,
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ſteht ausſchließlih das Recht zu, an derſelben Reparaturen, Ver- 
änderungen oder Neubauten vorzunehmen und die großherzoglich 
badiſc<e Regierung verzichtet darauf, vermöge der ihr auf der recht- 

ſeitigen Hälfte der Brücke zuſtehenden Hoheit, jemals irgendwie in 
das Eigenthum oder den Beſtand dieſer Brüce einzugreifen. 

c. Auf Urkunden oder altes Herkommen ſich ſtüßende Fiſchereigerehtig- 
keiten werden als Privatrechte gegenſeitig anerkannt. 

8 3. Der gegenüber der Stadt Dießenhofen am re<hten Ufer des 

Rheins bei Gailingen gelegene, aus beiläufig 140 Jucharten beſtehende 
Güterfomplex, „die Sätze od2r Zaunſtelle'" genannt, wird als zur Ge- 
markung Gailingen gehörig anerkannt. Bezüglich dieſes Diſtriktes werden 

aunsnahmsweiſe folgende Beſtimmungen feſtgeſtellt : 

a. Einwohner der Stadt Dießenhofen, wel<he in der Sätze Liegenſchaf- 

ten beſigen, oder in Zukunft erwerben, ſind mit Beziehung auf die- 
ſelben von allen Beiträgen zu Gemeindebedürfniſſen gegenüber der 

Gemeinde Gailingen befreit, mit Ausnahme derjenigen Koſten, welche 
zur Herſtellung und Unterhaltung der durc< die Sätze führenden 
Vizinalſtraßen oder Güterwege erforderlich ſind, zu welchen ſie nach 

dem Verhältniß ihres Beſizthums mit zu bezahlen haben. 
b. Wenn eine ſol<he Liegenſhaft von einem Einwohner der Gemeinde 

Dießenhofen an einen andern Einwohner derſelben Gemeinde über- 

geht, ſo iſt für den Eigenthumsübergang weder eine Staatsgenehmi- 
gung einzuholen, no< die für dieſe Genehmigung beſtimmte Gebühr 

an den Staat zu bezahlen, und es ſfoll von der Gemeindebehörde in 
Gailingen in Bezug auf die Ertheilung der Gewähr in einem ſolhen 

Falle jederzeit nach den gleichen Grundſäßen verfahren werden, wie 

bei Handänderungen unter Angehörigen des Großherzogsthums 

Baden. 
c. Der Stadt Dießenhofen bleibt überlaſſen, auf ihre Koſten neben der 

von der Gemeinde Gailingen beſtellten Feldpolizei für die Liegen- 

ſchaften in der Sätze boſonder2? Feld- oder Traubenhüter anzuſtellen, 

welc<he jedo<? von der badiſc<hen Behörde für ihren Dienſt in Pflicht 
zu nehmen ſind und ihre Anzeigen bei der badiſchen zuſtändigen Be- 

hörde zu machen haben. 
8 4. Die gegenüber von Büſingen am linken Ufer des Rheins liegen- 

den ſogenannten S<haarenwieſen, ein Komplex von beiläufig 
17 Jucharten, werden dem thurgauiſchen Gemeindebann Unterſchlatt zu- 

getheilt. Den Einwohnern der Gemeinde Büſingen, wel<he in den 

Schaarenwieſen Liegenſhaften beſigen, werden mit Hinſicht auf 

dieſelben die gleichen Rechte gegenüber dem Kanton Thurgau und der 

Gemeinde Unterſchlatt eingeräumt, wel<e na< Art. 3 den Einwohnern 

der Stadt Dießenhofen mit Beziehung auf ihr Grundeigenthum in der 

Sätze gegenüber dem Großherzogthum Baden und der Gemeinde Gailingen 

zugeſichert ſind.
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Übereinkunft zwiſchen der Shweiz und dem Deutſchen Reiche wegen 

Regulirung der Grenze bei Konſtanz.! 

Abgeſchloſſen den 24. Brachmonat 1879. 

Ratifiziert von der Schweiz am 27, Brachmonat 1879. 

Ratifiziert vom Deutſchen Neiche am 16, Heumonat 1879. 

Artikel 1. Die Grenze zwiſchen beiden Staaten über den Strand- 
boden und das Secgebiet ſüdlich von Konſtanz liegt in der gegenwärtigen 

Eigenthumsgrenze von I. Buß und K. Eberle bis zu dem einſpringenden 

Winkel der Seemauer und von da ab in der Richtung auf den ſüdlichſten 
Punkt des nördlichen Ufers des Konſtanzer Trichters bis zu dem Punkte, 
wo dieſe Richtungslinie mit der geraden Linie ſic< ſchneidet, welche von 

der Mitte des Thurmes des Konſtanzer Bahnhofgebäudes nac< dem Mittel- 

punkte einer Geraden, zwiſ<en dem vorgedachten Uferpunkte und der 

gegenüberliegenden Spitze des ſüdlichen Ufers bei der oberen Bleiche 

gezogen wird. Von jenem Schnittpunkte bis zu dieſem Mittelpunkte bildet 
im Trichter die ſie verbindende gerade Linie und von dem letßztern Punkte 

ab die Mitte desfelben die Grenze. 
Artikel 2. A. Von Seiten der Shweiz wird an Baden abgetreten und 

für die Zukunft der badiſ<hen Staatshoheit unterſtellt: 
1. der öſtlich von dem in Art. 1 erwähnten, unter badiſche Hoheit fal- 

lenden Strandboden, weſtlich vom dermaligen ſc<weizeriſchen Theile 
des Konſtanzer Bahnhofes und ſüdlich von der Privateigenthums- 

grenze zwiſchen I. Bußz und K. Eberle eingeſchloſſene, zur Zeit den 
Gebrüdern Ferdinand und Leopold Walſer und dem I. Buß gehörige 

Streifen Landes; 
2. der Theil des Konſtanzer Bahnhofes, wel<her auf ſchweizeriſchem Ge- 

biet weſtlich von dem bei Ziffer 1 dieſes Artikels bezeichneten Boden- 
ſtreifen, nördlic< von dem ſüdlichen Rande der ſeewärts ziehenden 

neuen zollfreien Straße und öſtlic< von dem öſtlichen Rande der in 

der Richtung zwiſchen der neuen und der alten zollfreien Straße 
planirten Querſtraße gelegen iſt; 

3. die Beſtandtheile der zur Zeit im Beſitz badiſcher Angehöriger be- 

findlichen Grundſtü>e, welche längs der Stre>e zwiſchen den Grenz- 
marken 3 bis 5 auf ſc<hweizeriſc<hem Gebiete liegen und dur< eine 

den Eigenthumsgrenzen ſic< anſchließende Grenzlinie zum badiſchen 

Staatsgebiet geſ<hlagen werden ſollen. 

1 Die drei aufeinanderfolgenden Verträge ſpiegeln in intereſſanter Weiſe die 
Entwiclung der Shweiz und des Deutſchen Reiches vom Staatenbund zum Bundes- 
ſtaate wieder, 1831 unterzeichneten das Großherzogtum Baden und der Kanton 
Thurgau, 1854 Baden und die Eidgenoſſenſchaft, weil 1848 der ſc<weizeriſche Bun- 
desſtaat geſchaffen worden war, Die Übereinkunft von 1879 wurde geſchloſſen 

zwiſchen der Schweiz und dem Deutſchen Reiche; denn inzwiſchen hatte ſich auch die 
Einigung Deutſchlands vollzogen,
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4, das zwiſc<en den Grenzmarken 13 bis 19 liegende Areal, welches 
ſüdlich durc< den laut Übereinkunft über die Regelung der Abfluß- 

verhältnijſe des Schoder- und Saubaches, vom 17. Heumonat 1876, 
vereinbarten Korrektionsplan in gerader Linie herunter zu leiten- 

den Saubach begrenzt werden ſoll. 
B. Sc<hweizeriſherſeits wird auf jede Entſchädigung für die Einbußen 

an Staats- und Gemeindeſteuern Verzicht geleiſtet, welche aus dieſen Ter- 

ritorialabtretungen ſich ergehen. 

Art. 3. Dagegen übernimmt Baden folgende Verbindlichkeiten : 

1. Von dem weſtlichen Endpunkte der in Art. 2 A, Ziff. 3 beſtimmten 
Grenzlinie ſoll die Grenz? künftighin längs der beſtehenden Einfrie- 

digung des Gartens des Bierbrauers Shmid bis zur Kreuzlinger 

und von da ab in gerader Linie über dieſe Straße bis zu dem Punkte 
laufen, wo die Gerade zwiſchen den Grenzmarken 8 und 9 die Grenze 

zwiſchen der Straße und dem Garten des Kaufmanns Roſſat 

ſ<neidet. Ferner ſoll in Zukunft zwiſchen den Markſteinen 12 und 

13 die Grenze an dem öſtlichen Rande des zwiſchen denſelben hin- 

ziehenden Straßenkörpers liegen. 

Die dur< die vorgedachten neuen Grenzlinien abgetrennten 
badiſchen Parzellen werven von Baden an die Sc<hweiz zur Ver- 

einigung mit dem ſchweizeriſ<en Staats- und Hoheitsgebiet und 
ohne Anſpruch auf Entſchädigung wegen Staats- und Gemeinde- 

ſteuern abgetreten. 

2. Die großherzoglich badiſ<he Regierung anerkennt die zwiſchen der 

thurgauiſh<en Finanzverwaltung als Verkäuferin einestheils und 

C. Widmer-Hirzel in Kreuzlingen und Ferdinand Walſer in Konſtanz 

als Käufern anderntheils unterm 10. März 1872 und 29. April 1873 

abgeſchloſſenen Kaufverträge. 

3. Baden übernimmt die Fürſorge für den Unterhalt der neuen zoll- 

freien Straße, inſoweit derſelbe ſeither dem Kanton Thurgau, be- 
ziehungsweiſe der Gemeinde Kreuzlingen, obliegt, und die Straße 

auf badiſches Gebiet zu liegen kommt. 

4. Badiſcherſeits wird dafür geſorgt werden, daß der Beitrag, welchen 
die thurgauiſchen Gemeinden laut oberwähnter Übereinkunft vom 
17. Heumonat 1876 zu den Koſten der Korrektion des Saubaches zu 
leiſten hätten, denſelben abgenommen werde. 

Art. 4. Die zwiſhen der badiſchen Staatseiſenbahnverwaltung und 

den den Bahnhof Konſtanz benußenden ſc<weizeriſ<en Eiſenbahngeſell- 

ſhaften abgeſchloſſenen Verträge, insbeſondere die Vereinbarung der 
badiſhen Staatsbahn mit der ſ<weizeriſchen Nordoſtbahn, vom 3./24. April 

1871, und der Vertrag zwiſhen der badiſchen Staatsbahn, der ſchweize- 
riſ<en Nordoſtbahn und der Winterthur-Singen-Kreuzlingen Bahn vom 

3. Heumonat 1874, bleiben vorbehalten,
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Art. 5. Dieſe Übereinkunft ſoll ratifizirt und die Auswechslung der 

Ratifikationsurkunden ſo bald als thunlich vorgenommen werden. 
Zu Urkund deſſen haben die beiderſeitigen Bevollmächtigten die 

gegenwärtige Übereinkunft unterſchrieben und beſiegelt. 

Shluß-Protofoll. 

Bei Unterzeichnung der Übereinkunft wegen der Regulierung der 

Grenze bei Konſtanz haben die beiderſeitigen Bevollmächtigten für ange- 

meſſen erachtet, im gegenwärtigen Protokoll no< folgende Beſtimmungen 

niederzulegen : 

1. Die Bevollmächtigten ſind darin einverſtanden, daß, ſoweit durch 
die Übereinkunft newe Grenzlinien feſtgeſezt werden, nach der Rattifi- 

fkation unter ihrer Mitwirkung und auf gemeinſame Koſten eine ent- 
ſprehende Vermarkung vorzunehmen und ein Grenzbeſchrieb zu erſtellen 

ſein wird. 
2. Zu Artikel 1 und 2 A, Ziffer 1 der Übereinkunft, inſoweit dadurch 

der Grenzzug zwiſchen dem einſpringenden Winkel der Seemauer und 
der zollfreien Straße beſtimmt wird, war man darüber einig, daß derſelbe 

in gerader Linie von jenem Winkelpunkte zum gegenüberliegenden Bie- 

gungspunkte der zollfreien Straße geführt werden ſoll, wenn bis zur 

Vornahme der Vermarkung eine entſprehende Veränderung der Eigen- 
thumsgrenze des K&. Eberle erfolgt. 

3. Auch zu Artikel 2 A, Ziffer 4, war man darüber einig, daß, falls 
die Stadtgemeinde Konſtanz die in der dort genannten Übereinkunft vor- 

geſehene durc<greifende Korrektion des Saubaches bis zu der Höhe der 
Grenzmarke 22 ausführen will, die Grenze in die gerade Linie von Grenz- 
marke 13 nac< Grenzmarke 22 verlegt werden ſoll. Vor der Ausführung 

der Korrektion zwiſchen den Grenzmarken 13 und 19, beziehungsweiſe 13 
und 22, ſoll der Korrektionsplan den beiderſeitigen Regierungen zu Ge- 
nehmigung vorgelegt weriden. 

4. Das gegenwärtige Protokoll joll gleiche Verbindlichkeit wie die 
Übereinkunft haben und mit derſelben ratifizirt werden, beziehungsweiſe 

als ratifizirt gelten. 
Zu Urkund deſſen haben die beiderſeitigen Bevollmächtigten dieſes 

Protokoll unterſc<hrieben und beſiegelt. 

Anmerkung zu Artikel 1 des vorſtehenden Vertrages. 

Keinem Leſer wird die umſtändliche Form entgehen, in der die Grenze 
im Konſtanzer Trichter bezeichnet wird. Es muß aber zur Entſchuldigung 

der Vertragsverfaſſer bemerkt werden, daß die Grenzfeſtlegung in einem 

größern Gewäſſer keineswegs einfach iſt. Sie iſt möglih durh Bojen 
oder Tonnen, die indeſſen der Sc<iffahrt hinderlich ſind, dann durch
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RÜd- oder Diſtanzmarken am Ufer, von denen aus in einer ver- 
einbarten Entfernung die Grenze liegt. No< genauer wirken korreſpon- 

dierende Rü>marken an beiden Ufern, auf deren Verbindungslinie die 

Mitte oder ein anderer vertraglich beſtimmter Punkt als Martke gilt. 

Die verſchiedenen, auf dieſe Weiſe ermittelten Punkte ergeben, dur< Ge 
rade verbunden, die Grenze. 

Im vorliegenden Falle wird für die Grenzbeſtimmung die ſehr be- 
kannte Methode der Viſierlinien oder der Peilung verwendet. 

Dieſes Verfahren erſcheint an Ort und Stelle einfach; in Worte gekleidet 

aber lieſt es ſich mühſam, faſt wie ein Kreuzworträtſel. 
Als zweites Beiſpiel dieſer Art ſei genannt ein Ausſc<nitt aus der 

Feſtlegung der Fiſchereigrenze in der internationalen Fiſchereiordnung 

für Unterſee und Rhein von 1897/98. 
„Das Gebiet der allgemeinen Fiſcherei .. .. rheinaufwärts begreift 

auf der linken Rheinſeite die ganze Fläche (alfo bis zum Rand der Halde) 
bis auf Höhe des grauen Steins am Entenbühl. Die Grenze gegen den 

Rhein ſelbſt bildet die Linie von dem Pfahl, der auf dem Standort der 
alten Groppenfächle geſ<lagen iſt, nach dem Agerſtenbach. Auf der rechten 

Rheinſeite erſtre>t ſich das Gebiet der allgemeinen Fiſcherei landeinwärts 

bis zu den Pfählen, wel<he das Wollmatinger Riet abgrenzen; dasſelbe 

wird gegen den Rhein zu begrenzt durch die Linie von dem oben beſchrie- 
benen Pfahl nac< dem Pfahl, der am Bohl des Rheines in der Verlänge- 

rung der Linie Ausſihtsturm Lißelſtetten-Kirhturm Woll- 
matingen geſ<lagen iſt; außerdem begreift dasfelbe den ganzen ober- 

halb gelegenen Teil der Gemartkung Reichenau und wird hier durch die 
Uferlinie (Lohe) gegen den Rhein begrenzt.“



Quellen zur Urgeſchichte des Thurgaus. 

6. Fortſetzung 

von Karl Keller: Tarnuzzer. 

Mejſolithikum. 

Kreuzlingen. 

Wir meldeten im 68. Heft der Beiträge, Seite 129, daß A. Bec, 

Konſtanz, einen meſolithiſhen Wohnplatz im GeleiſedreieF Kreuz- 

lingen (TA. 51, 120 mm v. r., 55 mm v. u.) gefunden habe. Seither hat 

er auf der Flur Helebarden (TA 51, 57 mm v. r., 31 mm v.u.) eine 

zweite derartige Stelle feſtgeſtellt. Leider handelt es ſih bei den 

Artefakten beider Fundorte nur um wenig <arakteriſtiſche Feuer- 

ſteinſplitter, ſjo daß vorderhand noc< alle Reſerve geboten iſt. Es 

darf aber darauf hingewieſen werden, daß ähnlich wie bei den be- 

kannten Fundſtellen am Wauwiler Moos und am Moosſeedorfſee 

ſi< auch hier Pfahlbauten in nächſter Nähe befinden. 

Literatur: 23. JB. SGU., 1931, 18, 

Jüngere Steinzeit. 

Arbon. 

In der Vierteljahrsſc<rift der Naturf. Geſ. Zürich 1931, 304--315, 

veröffentlicht Herr Dr. P. Keller ſeine Unterſuchungen am Pfahlbau 

Bleiche-Arbon. Er ſtellte folgendes Profil feſt: 

0--35 cm Straßenſchotter. 

35--60 cm Lehm, vermengt mit Sand, Ablagerung des Rogg- 

wilerbachs. 

60--90 cm Sand und Kies, Ablagerung des in der Nähe ein- 

mündenden Bergerbachs. 

90--120 cm Sand, Ablagerung einer Überſhwemmung. 
160--245 cm Torf. Die oberſten und die baſalen Proben ſind 

ſtark mit Lehm und Sand vermiſcht. Reiner Phragmitestorf 
findet ſich dazwiſchen in einer Mächtigkeit von 50 cm. Dieſe
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Torfſchicht iſt auf der ganzen Länge der Ausgrabung in glei- 

<her Tiefe und in derſelben Mächtigkeit zu beobachten. Die 

unterſten Proben ſind ſchon ſtark lehmig-dyartig und haben 

einen geringern Gehalt an organiſchen Einſchlüſſen. Unter 

den pflanzlichen Reſten überwiegen die Rhizome und Stengel- 

teile von Phragmites communis weitaus, es iſt kompakter 
„Scqhilftorf“. Daneben ſind die pechſ<hwarzen, plattgedrücten 

Equiſitumſtengel no< re<t zahlreich, ſowie Wurzelteile mit 

Puſtelradizellen und Pollenkörner von Cyperaceen und Gra- 
mineen, Vereinzelt wurden Menyanthes-Samen und Typha- 

Pollentetraden beobahtet. Die Pfähle der Pfahlbauanſied- 

lung, die im nördlihen Teil des ausgegrabenen neuen Bach- 

bettes in dieſer Torfſchic<ht gefunden wurden, waren in dieſer 

in einer dur<ſchnittlichen Tiefe von 180 cm und aus Tannen- 

holz. Jenes Vorkommen lag zirka 200 m weſtlich des jet aus- 

gehobenen Grabens. 

245---295 cm Lehm, alter Seeboden. 

295 cm Kies und Sand. Eine tiefere Grabung iſt nicht erfolgt. 

Nachdem P. Keller feſtgeſtellt hat, daß die bisherige Datierung 

des Pfahlbaus in das ſpäte Neolithikum zu Ret beſtehe, fährt er 

in ſeinen Schlußfolgerungen fort: „Das Profil gibt uns au< no< 

Beweiſe früherer Seeſpiegelſ<wankungen. Während des Neolithi- 

fums war der Seeſpiegel beträc<htlich höher als das heutige Niveau, 

um bis zum Ende dieſer Epo<he no< weiter anzuſteigen und vor der 

Bronzezeit ſeine größte Höhe zu erreichen. Dieſe lag in der Bleiche 
bei 401 m, das heutige Niveau des Bodenſees liegt bei 398,9 m. 

Dieſe Shwankungen haben aber im Waldbild keine beſonderen Spu- 
ren hinterlaſſen, ſo daß von keinem „kataſtrophalen Klimaſturz“ die 

Rede ſein kann, ſondern eine allmählihe Zunahme der Feuchtigkeit 

ſtatigefunden haben muß, die ein Anſteigen des Seeſpiegels zur not- 

wendigen Folge hatte.“ Damit iſt aber die Theorie, daß die Pfahl- 

banten nicht im, ſondern am Waſſer geſtanden hatten, auch für den 

Bodenſee erledigt. Wir haben dies übrigens auc<h für die Bronzezeit 

in den Sondierungen auf der Inſel Werd im Herbſt 1931 feſtgeſtellt. 
Literatur: 23. IB. SGU., 1931, S. 21. 

Eſ<enz. 

Über Pfahlbauſondierungen im Pfarrgärtli, diht oberhalb des 
Stegs, der nac<h der Inſel Werd hinüber führt, am vordern und am 
hintern Fennenbach ſiehe Anhang des 23. IB. SGU., 1931, S. 128 
und 129.
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Güttingen. 

über Pfahlbauſondierungen beim Sc<loß Güttingen (TA. 61, 

101 mm v.r., 107 mm v. u.), beim Zollhaus (TA. 61, 122 mm v.r., 

111mm v.o.) und bei der Moosburg ſiehe Anhang des 23. TB. 

SGU., 1931, S. 130 und 131. 

Ste&>born. 

In den alten Beſtänden des Thurgauiſchen Muſeums befanden 

ſi< zwei große Gläſer, in wel<hen in Glyzerin eine Anzahl Holz- 

gegenſtände aus Pfahlbauten aufbewahrt wurden. Leider war nir- 

gends ein Aufſ<luß über die Herkunft dieſer Holzgegenſtände zu 

finden, doM darf angenommen werden, daß ſie aus den bekannten 

Ausgrabungen der Thurg. Naturforſc<. Geſellſ<maft des Jahres 1882 

in Ste>kborn herſtammen (Urg. d. Thurgaus, 184). Wir haben 

dieſe Artefakte vor einigen Jahren zur Trockenkonſervierung in das 

Scweizeriſ<e Landesmuſeum geſandt, von wo ſie nun ausſtellungs- 

fähig zurükgekommen ſind. Es befinden ſich darunter eine Stein- 

axt mit vollſtändiger Shäftung ohne Hirſc<hornfaſſung, die Köpfe 

mehrerer Steinbeilſhäftungen, eine Holzha>e und die Reſte einer 

großen Holzſ<hüſſel, deren oberer Rand leicht gewellt iſt. Die Funde, 

die eine Zierde der urgeſ<hichtlihen Abteilung bilden, ſind nun 
unter denjenigen der Pfahlbauten von Ste>born ausgeſtellt, 

Ste&>born. 

Über Pfahlbauſondierungen beim Woc<enendhaus Altermatt 

(TA 49, 98 mm v.[., Omm v. o.) und bei Neuburg (TA. 49, 161 mm 
v. t., 41 mm v.u. und TA, 49, 145 mm v.rx., 40 mm v.1.) ſiehe 

Anhang des 23. JIB. SGU., 1931, S. 129 und 130. 

Üßlingen. 

Nac<hdem auf der Halbinſel Horn am Nußbaumerſee ein bronze- 

zeitliher Pfahlbau feſtgeſtellt worden iſt (68. Heft der Beiträge, 

S. 130, und 22. JB. SGU., 1930, 47) wird der Gedanke, daß auch 

ſteinzeitliche Pfahlbauten im Gebiet der Hüttwilerſeen geſtanden 
haben müſſen, immer gebieteriſ<er. Infolgedeſſen müſſen die klein- 

jſten Anzeichen von ſol<hen genau beahtet werden. Herr Bachmann- 
Hauter meldet uns, daß er vor einigen Jahren am Hubbach (TA. 53, 

zirka 73 mm v. x., 62 mm v. u.) in einem Grabenaushub eine Scherbe 

mit ſtarker Quarzmengung gefunden habe. Dieſe habe ein ähnliches 
Ausſehen gehabt, wie die Sherben von der Halbinſel Horn. Da 
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aber unverzierte und formloſe Sc<herben nicht datiert werden 

können, muß die Fundſtelle am Hubbach unbedingt als pfahlbau- 

verdächtig, junoſteinzeitlich, bezeihnei werden. 

Literatur: 23. IB. SGU., 1931, S. 37. 

Bronzezeit. 

Ermatingen 

Anläßlich der Hebung eines Alamannengrabes in Ermatingen 

teilte uns Herr Lehrer Kaſper mit, daß er einen Bronzenadelfund 

früherer Jahre oberhalb des Dorfes in Erfahrung gebrachi habe. 

Wir beſn<ten mit ihm zuſammen ſeinen Gewährsmann, Herrn Kon- 

rad Herzog, Landwirt, der uns folgende Angaben machte: Um das 

Jahr 1918/19 wurde beim Waſſerſuchen in der Sangenebene (TA. 

50, 55 mm v.r., 55 mm v. u.) in einem ſc<hmalen Graben ein Haufe 

von Kieſelbollen angetroffen, unter welchem in einer Tiefe von 

« etwa 40 cm unter der Erdoberflähe mehrere Bronzegegen- 

WEL 4) |tände lagen. Leider wurde den Artefakten keine weitere 

m Aufmerklſamkeit geſchenkt, nur eine Mohnkopfnadel von 

> Herrn Herzog aufgehoben und ſeither in ſeiner Wohnung 
aufbewahrt (Abb. 1). Die Nadel, die der Finder in ver- 

danfenswerter Weiſe dem Thurganiſchen Muſeum überließ, 
iſt leider nicht mehr vollſtändig erhalten. Vorhanden iſt 

no< der Kopf mit dem Hals und einem Stü> des Nadel- 

leibs, im ganzen in einer Länge von 11 cm. Das Stü> ge- 

hört der Urnenfelderkuliur an, die bisher im Thurgau nur 

dur<h das Grab im Buchberg bei Baſadingen (Urg. d. Thurg. 

S. 192) vertreten iſt. Die Nadel beſißt einen flachkugeligen 

Kopf und fünf ſ<arf markierte Rippen am Hals, die ihrer- 

ſeits wiederum fein gerippt ſind. Es handelt ſih um den 
Typus, den G, Kraft, Die Stellung der Shweiz innerhalb 
der bronzezeitlichen Kulturgruppen Mitteleuropas, Anzei- 
ger für S<hweiz. Altertumskunde 1927/28 als Binniger- 

nadel (dort Taf. X, 4) bezeichnet und in Hallſtatt A ſeßt, 

alſo in dieſelbe Zeit wie unſere ſpätbronzezeitlichen Pfahl- 

bauten. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der 

Abb. 1 Fund zu einem zerſtörten Grab gehört, und es iſt außer- 
Bronze- ordentlich bedauerlich, daß ihm ſeinerzeit nicht mehr Auf- 

YJ;JÜ;;Z"merkjamkeit geſ<enkt worden iſt und daß die übrigen 
3,4 nat. Gr. Funde zugrunde gingen. Eine Zuſammenſtellung ähnlicher 
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Nadelfunde gibt Herr Prof. Dr. Tſchumi im Jahrbuch des bern. Hiſt. 

Muſeums 1928, S. 84 ff. 

Literatur: 23. JB. SGU,., 1931, S, 34. 

Eſ<enz. 

Im Spätherbſt 1931 wurden im Auftrag der Schweizeriſchen 

Kommiſſion zur Erforſchung der Bodenſeepfahlbauten, die von der 

Schweizeriſchen Geſellſ<aft für Urgeſchic<hte beitellt worden war, 

Pfahlbauſondierungen auf der JInſel Werd vorgenommen. Dieſe er- 

gaben zunächſt das Reſultat, daß der ſchon längſt bekannte ſteinzeit- 
lihe Pfahlbau heute ſo vollſtändig zerſtört iſt, daß eine lohnende 

Unterſuchung nicht mehr möglich iſt. Dagegen hat ſich gezeigt, daß 
mitten auf der Inſel ſelbſt ein bronzezeitlicher Pfahlbau ſtand, von 

deſſen Exiſtenz bisher gar nichts bekannt war. Da wir die dortigen 
Unterſuchungen im Anhang des 23. Jahresberichts der Sc<hweizeri- 

IHen Geſellichaft für Urgeſchichte für das Jahr 1931, S. 120 ff., aus- 

führlich publiziert haben, begnügen wir uns mit einem kurzen R2- 

ſumee des Befundes in Sondiergraben 3 (Abb. 2). Dort findet ſich 
eine oberflähliche Shicht, die gefüllt iſt mit Artefakten der ſpäten 

Bronzezeit, wie ſie in den Pfahlbauten Rauenegg bei Konſtanz und 

Langenrain gegenüber Ermatingen gefunden worden ſind. In die 
darunter liegende ſterile Shicht ſenken ſich eine Reihe von Pfoſten- 

löher, die Überreſte der alten Pfahlkonſtruktionen. Unter dieſer 

ſterilen Sc<hicht lagert eine zweite Kulturſchi<t, die zu oberſt aus 

einer Shicht geſchlagener Steine beſteht, die ihrerſeits unterlagert 
wird von einem dünnen, ganz ſchwarzen Kohleband. Au< von hier 

aus ggehen Pfoſtenlöher in eine darunter liegende ſterile Schiht, 
unter der aber eine dritte, ziemlih di>e Kulturſhic<ht liegt, die 

wiederum Pfoſtenlöher in den ſterilen Untergrund entſendet. Die 

mittlere Kulturſhicht hat leider bisher kein Inventar ergeben, ſo 

daß eine genaue Datierung zur Stunde no<h unmöglich iſt, doH kann 

die unterſte S<hi<t dur<h eine große Zahl von Scerben, die von 

ganz anderem Habitus ſind, als diejenigen der oberſten Sc<hicht, in 

den Übergang von der Jungſteinzeit in die Bronzezelt geſeßt wer- 

den (vermutli< Vinelzſtufe), womit natürlich die mittlere Kultur- 

ſ<hicht zwangsläufig irgendwo in die Bronzeit hinein kommt. 
Die Scerben der unterſten Schicht weiſen gegenſeitig verſeßte 

Fingereindrücke auf aufgeſeßten Wülſten, ferner degenerierte Shnur- 

feramik und ganz wenig Stichkeramik auf. Sie ſind faſt alle ſehr
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grob und di>d. Eine Knochenahle weiſt no< in die Jungſteinzeit 
zurük (Abb. 4). Die Scherben der oberſten Siedlung ſind äußerit 

mannigfaltig, oft ſchr fein, oft ſehr grob, haben Warzen- und Ril- 

lenverzierungen, hängende Dreiee und Girlanden, Kerbſchnitt- 

motive uſw. (Abb 3). Außer ihnen wurden geſunden ein kleines 

Nephritbeil, das Bruchſtük einer Hammeraxt, eine Tonſpule, ein 

Spinnivirtel und das Bruchſtück eines geſ<weiſten Bronzemeſſers,. 

Die Grabungen haben den einwandfreien Beweis geliefert, daß 

im Verlaufe der Bronzezeit der Seeſpiegel allmählich geſtiegen ſein 

muß und daß mindeſtens die unterſte Siedlung unbedingt im Waſſer 

geſtanden hat. Dies ging beſonders auch daraus hervor, daß Schex- 

ben der unterſten Siedlung ganz in die darunter liegende ſterile 

Schicht eingebettet und ſogar eingekalkt waren, was nur möglich iſt, 
wenn ſie direkt in den See hinein gefallen ſind und dort einge- 

ſ<hwemmt werden kounten. Die Theorie, daß die Pfahlbauten nicht 

im Waſſer, ſondern am troenen Seeufer geſtanden haben, die wir 

ſeinerzeit ebenfalls übernommen hatten, muß daher auc<h für das 

Bodenſeegebiet revidiert werden. 
Es iſt zu hoffen, daß den Sondierungen nun auch eigentliche Gra- 

bungen folgen werden, da der wiſſenſchaftliche Gewinn ein bedeu- 
tender wäre, Wir danken bei dieſer Gelegenheit Herrn Erzbiſchof 
Netßzhammer, dem Bewohner der Inſel, für ſeine ſtete Hilfsbereit- 

ſ<haft, dem Kloſter Einſiedeln für die Erlaubnis zum Graben und 
den ſubventionierenden Inſtanzen für die zur Verfügung geſtellten 

Mittel. Profilproben aus dem Graben 3 gelangen in der Samm- 

lung des hiſt.- ant. Vereins von Stein a. Rh., im Kloſter GCinſiedeln 
und im Thurg. Muſeum zur Aufſtellung. 

Üßlingen. 

Wie uns Herr Bachmann-Hauter mitteilt, wurde ums Jahr 1920 

im Bucher Ried eine Bronzenadel gefunden, die ſpäter in Privat- 
beſiß in Stein a. Rh. kam (TA. 53, zirka 89 mm v.r., 79 mm v.u.). 

Näheres über die Fundumſtände konnte nicht mehr in Erfahrung 

gebrac<ht werden. Es iſt daran zu erinnern, daß ungefähr um die- 
ſelbe Zeit und am ſelben Ort die Torfbaggermaſchine ein menſ<liches 
Sdädelda<H zum Vorſchein brachte, das ſich heute in der Sammlung 

des anthropologiſ<hen Inſtituts der Univerſität Zürich befindet, über 

deſſen Datierung aber nichts ausgeſagt werden kann (Urg. d. Thur- 
gaus, S. 289). 

Literatur: 23. JIB. SGU., 1931, S. 36.
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Abb, 3. Fundſtüke aus der Inſel Werd 

Aus : 23. Jahresbericht Schweizeriſche Geſellſchaft für Urgeſchichte 1931 

éé] 

Abb. 4, Fundſtüke aus der Inſel Werd 

Aus: 23. Jahresbericht Schweizeriſche Geſellſchaft für Urgeſchic<hte 1931
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Hallſtattzeit. 

Wäldi. 

Wir haben ſ<hon wiederholt die Aufmerkſamkeit auf eine Stelle 
bei Hohenrain gelenkt, an der oberflä<hlic<h eine Häufung von prä- 
hiſtoriſchen Sherben zu beobachten iſt (Urg. d. Thurgaus, 210, S. 68. 

Heft der Thurg. Beitr., S. 141). Dur< Herrn C. Bürgi und uns 

ſelbſt ſind IMon eine größere Zahl ſol<her Sherben in das Thurgau- 
iſ<e Muſeum eingeliefert worden; aber troß allem wollte es nicht 

gelingen, zu einer ſichern Datierung zu gelangen. Immerhin mach- 

ten wir in der 5. Fortſezung der Quellen zur Urgeſchichte des Thur- 
gaus darauf aufmerkſam, daß eine gewiſſe Verwandtſc<haft mit den 

Scherben vom Böniſtein in der Gemeinde Zeiningen, Aargau, vorzu- 
liegen j<eint, und daß die Möglichkeit vorhanden iſt, daß Hohenrain 

wie Böniſtein in die Hallſtatt-C-Stufe einzureihen ſei. 

Dieſe Vermutung hat ſiHh nun in ganz überraſchender Weiſe be- 

ſtätigt. Herr Sekundarlehrer Bommer in Ermatingen hatte durch 

ſeinen Unterric<ht das Intereſſe ſeiner Schüler für die Urzeit des 
Menſc<hen zu wecken verſtanden. Ein erſtes Reſultat beſtand darin, 

daß die Schüler auf eigene Fauſt auf Entde>ungen ausgingen, und 
da war es denn nicht zu verwundern, daß ſie auc< nach Hohenrain 

famen und von dort her Scherben in die Shule brachten. Herr Bom- 

mer fragte uns ſofort an, ob es den Schülern geſtattet ſei, dort ſolhe 
Arbeiten vorzunehmen und legte uns die gefundenen Sc<herben vor. 

Zum erſtenmal kamen uns vom Hohenrain verzierte Scherden, die 

eine Datierung zuließen, in genügender Zahl zu Geſiht. Sie be- 

wieſen unzweideutig, daß wir eine Siedlung der ſpäten Hallſtattzeit 

vor uns haben. 

Um den Eifer der jungen Entde>er nicht zu dämpfen, anderer- 

ſeits aber au<h die ſ<höne Fundſtelle nicht zerſtören zu laſſen, wurde 

zur großen Freude der Schüler in ihren Herbſtferien eine Ausgra- 
bung mit ihnen als einzigen Arbeitern organiſiert. An dieſer Ar- 

beit, die eine ganze Woche dauerte, nahmen durchſchnittlich 10 Schüler 

pro Tag teil. Es wurde ein Rechte> von 7 m Länge und 5 m Breite 

ſ<ichtenweiſe abgehoben. Die Ausbeute an Sc<herben war eine ge- 
waltige. Leider kam kein einziges Metallſtüf zum Vorſchein. Auf 

dem gewachſenen Boden angelangt, zeigten ſich einige Pfoſtenlöcer, 
die zur E>Fe eines Hauſes zu gehören ſ<einen. Da die Arbeiten in 

den nächſten Jahren mit den gleichen jungen Mitarbeitern fortgeſeßt
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werden ſollen, erübrigt ſich heute eine Publikation der bisherigen 

Ergebniſſe. 

Es ſoll nur darauf hingewieſen werden, daß ſic< die Siedlung 

zeitlich genau de>t mit den Grabhügeln im Wolfsberg bei Sangen, 

die etwa dreiviertel Stunden davon entfernt liegen (Urg. d. Thur- 

gaus S. 202). Es ſcheint aber ausgeſchloſſen zu ſein, daß Siedlung 

und Grabhügel auch geographiſch zuſammen gehören, vielmehr müſſen 

zu der Siedlung von Hohenrain noch die Gräber und zu den Gräbern 

von Wolfsberg no< die Siedlung gefunden werden. Die Entde>ung 

der Hohenrainſiedlung iſt für unſere Forſ<hung von ſehr großer Be- 

deutung; denn bis zur Stunde hat die Oſtſ<weiz no< keine einzige 

Siedlung dieſer Epoche gekannt, und in der übrigen Sc<hweiz ſind 

ebenfalls nur deren zwei oder drei bekannt (Zeinigen, Aargau, 

Siſſac< und Gelterkinden (?), Baſelland). Auch im Ausland ſind die 

ſpäten Hallſtattſiedlungen äußerſt ſelten. Es wäre daher beſonders 
wünſchenswert, daß es in Hohenrain gelänge, durc< die Pfoſten- 

löcher einen ganzen Hausgrundriß feſtzuſtellen, womit wir den erſten 

Hausgrundriß dieſer Zeit in der Shweiz überhaupt bekämen und 

einen der erſien in ganz Mitteleuropa. 

Wir benüßen die Gelegenheit, um den Sekundarſchülern von Er- 
matingen und ihrem Lehrer, Herrn Bommer, herzlich zu danken für 

die verſtändige Mitarbeit und den Verzicht auf eigenes Ausgraben. 

Ferner danken wir dem Grundbeſitzer, der bereitwillig die Erlaubnis 

zu den Grabungen gab, und den Hausnachbarn, die uns in jeder 

Beziehung (Aufbewahrung von Gegenſtänden, Aushilfe mit Werk- 
zeugen uſw.) entgegenkamen. Auch den Eltern der mitarbeitenden 

Sdchülern haben wir zu danken, daß ſie dem Eifer ihrer Knaben 0 
bereitwillig entgegenkamen. 

Literatur: 23. IB. SGU., 1931, S. 46. 

Latenezeit, 

Berlingen. 

Die im Jahr 1912 oberhalb des Dorfes dur< Herrn Dr. Viollier 

für das Sc<weizeriſ<e Landesmuſeum aufgeſammelten und damals 

als römiſch gedeuteten Scherben (Urg. d. Thurgaus, S. 225) wurden 

vor einigen Jahren von ihm einer erneuten gründlihen Durcſicht 

unterzogen. Dabei ſtellte es ſich heraus, daß die Artefakte in Wirk- 

lihkeit aus der bei uns ſo ſelten vertretenen Periode Latene 111
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ſtammen, alſo aus der Zeit, die der römiſchen Beſezung unmittelbar 
voraufgeht. Der Thurgau hat bisher gar keine Funde aus dieſer 

Zeitſtufe ergeben. Wir geben in Abbildung 5 die typiſchen Vertreter 

der Berlinger Keramik wieder, von der einige Stüke vom S<weize- 

riſchen Landesmuſeum in verſtändnisvoller Weiſe dem Thurgauiſchen 
Muſeum abgetreten worden ſind. 

Literatur: 20. IB. SGU., 1928, S. 50. 
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Ste>born. 

Im Februar 1932 wurde beim Seehaus, zwiſchen Mammern und 
Eſchenz, in nächſter Nähe des Seeufers (TU. 56, 1 mm v. o., 96 mm 
v. l.) bei Drainagearbeiten ein Pferdeſkelet ausgegraben und durch 
Herrn Major Ullmann dem Thurgauiſchen Muſeum überwieſen. Es 
lag in 114 m Tiefe, zur Hälfte in Torf. Nach der Beſtimmung durch 

Herrn Prof. Duerſt in Bern handelt es ſich um ein kleines Pferd, 

das der während der Latenezeit von den Kelten eingeführten Pferde- 

raſſe Equus caballus celticus Ewart angehört. Dieſe Tiere fanden 
jſiHh mehrfac<h in der klaſſiſ<hen Fundſtelle von Latene, während die 

ſpäter von den Römern ins Land gebrachten Pferde etwas größere 

Maße aufwieſen. Da ſich neben der Stute no< Zähne eines neun- 
jährigen Hengſtes befanden, wird vermutet, daß es ſich um verlochte 

Seuchentiere handle, Ob der Fund au< ſiedlungsgeſc<hichtlich von 

Bedeutung iſt, ſteht zurzeit no<z dahin. 

Literatur: H. Wg. in Thurg. Ztg. 30. I11, 32. 

Römiſche Zeit. 

Arbon. 

Nac< der Thurgauer Zeitung vom 27. X1l. 1931 wurde in Arbon 

ein Quinar des Münzmeiſters Caius Egnatuleius gefunden und dem 
dortigen Muſeum übergeben. Da naß Mommſjen, Röm. Münzweſen 

5964 nr. 182 Egnatuleius in die Zeit zwiſchen 104 und 84 v. Chr. zu 

datieren iſt, liegt in dem Fund die älteſte bisher bekannte römiſche 

Münze Arbons vor uns. Entgegen der Zeitungsmeldung iſt zu be- 

tonen, daß die Münze nicht mehr als hundert Jahre vor der Römer- 

beſezung geprägt wurde, da die Römer 15 v. Chr. und nicht 15 n. 

Chr. an den Bodenſee kamen. 

Literatur: 23. JIB. SGU., 1931, S. 61. 

Berlingen. 

Lehrer Kaſper in Ermatingen teilte uns mit, daß er um das 

Jahr 1903 in einem kleinen Aer in der Löbern (TA. 50, 82 mm v.l., 

106 mm v. o.) bei Feldarbeiten eine kleine, ſehr gut erhaltene und 

lesbare Silbermünze gefunden habe, auf der deutlich der Name des 

Nero zu erkennen geweſen ſei. Leider habe er die Münze wegs- 

gegeben, ſo daß ſie ni<t wiederbringlich iſt. Es iſt dies der erſte 

römiſche Fund, der bisher aus dieſer Gemeinde bekannt wurde. 

Literatur: 23. IB. SGU., 1931, S. 62.
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Bußnang. 

Am 23. Juni 1931 wurde uns durch Herrn Ernſt Schaltegger- 

Kaiſer in Puppikon mitgeteilt, daß er im Beſitz einer Münze ſei, die 

vor einigen Jahren auf dem Hahnenberg, unweit der Straße Rothen- 

hauſen - Mettlen, bei Verebhnungsarbeiten in ganz geringer Tiefe 

gefunden worden ſein ſoll. Die Beſtimmung der Bronzemünze ge- 

ſtaltete ſich nicht ganz leicht. Von den ſchweizeriſchen Forſhern, denen 

ſie vorgelegt wurde, konnte ſie keiner erkennen, hingegen gelang es 

dann Herrn Fr. Blatter, dem Kaſſier der Shweizeriſchen numismati- 
ſchen Geſellſ<aft, in Herrn D. Nußbaum in Frankfurt denjenigen zu 

finden, dem die Deutung gelang. Es handelt ſich um eine parthiſche 

Münze des Vologaſes 1., deſſen Regierungszeit von 51--78 dauerte. 

Avers: Bruſtbild des Königs. Revers: Viktoria. Sie beſitzt bei den 

Numismatikern keinen Handelswert. 

Wir haben den beſtimmten Eindruck, daß die Münze ſiedlungs- 

geſhichtli< ohne Bedeutung iſt. Die Fundumſtände ſind ſo wenig ab- 

geflärt, daß wir die Möglichkeit offen laſſen müſſen, daß die Münze 
erſt in neuerer Zeit in den Thurgau geraten iſt. Das iſt auch der 

Grund, warum wir keinen Wert darauf legten, ſie für das Thurgau- 

iſmMe Muſeum zu erwerben. 

Literatur: 23. IB. SGU,., 1931, S. 64. 

Eſ<enz. 

Im Beſitz von Herrn Jacques Shmid in Eſ<henz befindet ſich eine 
Sammlung römiſ<her Münzen, die er im Laufe der Jahre beim ſo- 

genannten Werdliſtein aus vem Rheinſchotter aufgeleſen hat. Dicht 
oberhalb der Fundſtelle, die ſhon früher für römiſche Münzfunde 

befannt war, ſeßte ſeinerzeit die bekannte römiſc<he Brüce über den 

Rhein, und es iſt ſchon immer vermutet worden, daß dieſe Münzen 

gewiſſermaßen als Opfergaben an dieſe Stelle gelangt ſein mögen. 

Die Leſung der ganzen Münzſammlung dur< die Herren Dr. E. 

Herdi, Frauenfeld, und Dr. E. Vogt, Zürich, hat folgendes Reſultat 

ergeben. 

Aus dem 1. vor<riſtlichen Jahrhundert: 1 Cäſar; 

1 Gens Julia, Denar des Münzmeiſters C. Coſſutius Maridianus, 

44 v. Chr., Babelon 41; 1 Gens Cordia, Denar des Manius Cordius 

Rufus, 49 v. Chr., Babelon 1 (Deutung nicht ganz ſicher). 
Aus dem 1. nahhriſtlihen Jahrhundert: keine. 

9
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Aus dem 2. Jahrhundert: 4 Trajan, 98--117; 4 Antoninus 

Pius, 138--161; 2 Fauſtina d. Ä., F 141; 2 Marc Aurel, 161---180; 
1 Fauſtina d. I., F 175, 1 Lucius Verus, 161--169; 1 Commodus 

(?), 180--192; 3 Criſpina, + 183. 

Aus dem 3 Jahrhundert: 1 Julia Domna, F 217; 1 Ale- 

rander Severus, 222---235; 1 Gallienus, 254--268; 1 Claudius Go- 

thicus, 268--270. 
Aus dem 4. Jahrhundert: Eine unleſerlihe Münze könnte 

in dieſe Zeit hinein gehören. 
Dieſe Münzreihe iſt äußerſt intereſſant. Es zeigt ſih, daß außer 

drei Münzen des erſten vor<riſtlichen Jahrhunderts und einer un- 
ſihern Münze des vierten Jahrhunderts nicht weniger als 24 Stü> 
in das zweite Jahrhundert und 4 Stü in die erſten 70 Jahre des 

dritten Jahrhunderts zu ſetzen ſind. Nun haben wir aber in der 

Urg. d. Thurgaus, S. 239, ſhon Münzen des Hadrian (117--138), 

Antoninus Pius und Marc Aurel von derſelben Fundſtelle erwähnt, 

womit ſich die Münzen des zweiten Jahrhunderts, die vom Werdli- 

ſtein bekannt ſind, vermehren. Es zeigt ſic<h alſo, daß die große Maſſe 
dieſer Münzen in die militärloſe Zeit hineingehört, und es liegt der 

Sc<luß ſehr nahe, daß die römiſc<e Brü>e von Eſ<henz nur während 

dieſer militärloſen Zeit beſtanden habe. Dieſer Sc<hluß drängt ſich 

um ſo mehr auf, als beiſpielsweiſe die Münzen, die im nahegelegenen 

Bad gefunden worden ſind, auc<h das erſte Jahrhundert relativ ſtark 
vertreten. Troßzdem geben wir aber dieſe Meinungsäußerung unter 

allem Vorbehalt wieder. Von der gleichen Fundſtelle beſitt Herr 

Schmid eine Gemme aus einem weißen, blau geäderten Stein, die in 

ſehr primitivem Sc<nitt einen Männerkopf mit Lorbeer zeigt. Die 

Zeihnung iſt ſo ſc<le<t, daß es ausſichtslos ſcheint, den Kopf einer 

beſtimmten Perſönlichkeit zuzuſchreiben. 

Literatur: 23. IB. SGU., 1931, S. 66. 

Pfyn. 

Im Juni 1931 wurden bei Fundamentausgrabungen zu einem 

Neubau gegenüber der „Krone“ in Pfyn im Auftrag des Herrn 
Siegwart durc<g Herrn Rechberger-Wolfensberger, unſern getreuen 

Mitarbeiter in Pfyn, eine Anzahl Sc<herben und daraufhin auch ein 

Skeletgrab aufgefunden. Es ſtellte ſich in der Folge heraus, daß wir 
vor der Entde>ung eines zweiten römiſc<en Gräberfeldes von Ad 

fines ſtanden. Das vorhandene Sc<herbenmaterial, ſowie die Münzen
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(Auguſtus bis Konſtantin d. Gr.) bewieſen, daß es ſich um eine Ne- 
fropole handelt, die von der erſten Militärperiode an bis in den 

Anfang des vierten Jahrhunderts im Gebrauc<h ſtand, in wel<er 

Zeit es dann durch das ſpätrömiſ<e Gräberfeld auf dem Adelberg 

abgelöſt wurde (Thurg. Beitr., Heft 67, S. 218 ff.). Feſtgeſtellt wur- 

den bisher im ganzen ungefähr a<t Brandgräber und ein Skelet- 

grab. Leider war der Erhaltungszuſtand der Gräber ein äußerſt 

ſ<lehter, zudem waren die erſten Gräber nur wenig bea<htet worden, 

ſo daß ein großer Teil des vorhandenen Inventars nur lükenhaft in 

das thurgauiſche Muſeum eingeliefert werden konnte 
Da die Bearbeitung der Scherben, unter denen ſich einige mit 

Töpferſtempeln befinden, no< ausſteht, geſchieht dieſe Meldung nur 

im Sinne einer vorläufigen Mitteilung. Eine eingehende Material- 

publikation ſoll zu gegebener Zeit veröffentli<ht werden. 

Literatur: Thurg. Ztg. 15. V1 31. 23. IB. SGU., 1931, S. 76. 

Uttwil. 

Einer Nac<hricht von Frau Pfr. Keller + zufolge, daß bei Uttwil 

eine römiſche Aſhenurne gefunden worden ſei, begaben wir uns zu- 
ſammen mit den Herren Pfr. Wuhrmann, als Präſident der Mu- 

ſeumsgeſellſhaft Arbon, und Pfr. Etter, Romanshorn, na< der Fund- 

gemeinde, wo man uns tatſächlich eine Aſ<henurne zeigte, von der 

aber von vornherein anzunehmen war, daß ſie niht an urſprüng- 

licher Lagerſtätte gefunden worden ſei. Nachforſhungen ergaben 

dann, daß ſie beim Umbau eines Nebengebäudes des Schloſſes Uttwil 

in aufgefülltem Schutt gefunden worden war, und es fand ſich auch 

bald ein Zeuge, der ſelbſt geſehen hatte, wie dieſe Urne vor minde- 

ſtens einem Jahrzehnt aus einem leeren Raum dieſes Nebengebäudes 

entfernt und in den Auffüllungsſchutt geworfen wurde. 

Die Prüfung des Objekts durch das Schweizeriſche Landesmuſeum 

ergab ſeine E<htheit, ſtellte aber gleichzeitig feſt, daß es ſich um eine 
ſogenannte oskiſ<e Aſchenkiſte handeln dürfe, wie ſie in den italieni- 
ſh<en Muſeen nicht ſelten anzutreffen iſt. Es kann kaum einem 

Zweifel unterliegen, daß dieſe von einem Liebhaber in Italien ge- 

fkauft worden war und ſpäter infolge Intereſſeloſigkeit in Vergeſſen- 

heit geriet. Auf jeden Fall hat das Objekt, ſo ſchön es an ſich auch 

iſt, für den Thurgau keinerlei ſiedlungsgeſchihtli<hes Intereſſe. Die 

heutigen Beſizer des Schloſſes Uttwil ſc<enkten es in verdankens- 
werter Weiſe dem Arboner Muſeum.
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Weinfelden. 

Herr Häberlin fand auf dem Thurberg eine Kleinbronze des 

Probus (beſtimmt dur< Herrn Dr. Herdi). Sie gehört an das Ende 

der bisher von dieſer Fundſtelle bekannten Münzreihe: Trajanus 

Decius (251--253), Gallienus (254--268), Claudius Gothicus (263 

bis 270), Aurelianus (270--275) und Probus (276--282). Die 

Münze gelangte in die Thurbergſammlung. Mitteilung von Herrn 

Lehrer Brüllmann. 

Literatur: 23. IB. SGU,, 1931, S. 80. 

Frühes Mittelalter. 

Ermatingen. 

Das bekannte große alamanniſ<e Gräberfeld von Ermatingen 

(Urg. d. Thurgaus, S. 268) ſheint no< lange nicht erſchöpft zu ſein. 

Beim Bau des Hauſes von Herrn Lehrer Kaſper kamen im Funda- 

mentaushub einige Meſſerfragmente und ein ganzes Meſſer zum 

Vorſ<Hein, die vom Bauherrn leider erſt zu ſpät wahrgenommen 

wurden. In verdankenswerter Weiſe verſtändigte er ſofort das 

Thurgauiſ<e Muſeum von dem Fund, ſo daß eine Unterſuchung an 

Ort und Stelle vorgenommen werden konnte. Es ſtellte ſich heraus, 

daß die Gegenſtände zu mindeſtens einem Grabe gehört haben muß- 

ten, das aber vollſtändig zerſtört war. Im Profil der Baugrub» 

zeigte ſich ferner, daß no< ein weiteres Grab unverſehrt im Boden 

liegen müſſe. Dieſes wurde dann mit Hilfe des Bauherrn von Herrn 

Sekundarlehrer Bommer und einigen Sekundarſchülern ſorgfältig 

gehoben. Gefunden wurden zwei große Ohrringe, wie ſie zum Bei- 
ſpiel bereits aus dem Gräberfeld von Eſchenz bekannt ſind (Urg. »9. 

Thurgaus, Abb. 54, 6 und 8), eine eiſerne Gürtelſchnalle und eine 

Halsfette mit gelben und blauen Glaspaſten-, blauen, koniſchen 

Glas- und formloſen Bernſteinperlen (Abb. 6). Alle dieſe Funde 

wurden von Herrn Lehrer Kaſper dem Thurgauiſhen Muſeum 

überlaſſen, wofür ihm an dieſer Stelle beſonders gedankt ſei. -- 
Einige Wochen ſpäter wurde ein weiteres Grab beim Einbau des 

nähſten Hydranten gefunden und dur< Herrn Kaſper genau be- 

obachtet. Es war beigabenlos. Es iſt demnac<h mit Sicherheit anzu- 

nehmen, daß das ganze Gebiet unterhalb der Bahnlinie noc<h eine 

Menge von Gräbern enthält, und es wäre dringend zu wünſchen, 

daß alle Erdbewegungen daſelbſt überwa<t würden.
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Literatur: 23. IB. SGU., 1931, S.91. Thurg. Z3tg. 8. VIUl. und 

26. IX. 1931. 

Üßlingen. 

Auf eine bisher unbekannte, vielleicht frühmittelalterliche Burg- 

ſtelle machte uns Herr Sauter in Üßlingen aufmerkſam. Sie be- 

Abb. 6. Grabfund von Ermatingen 

3, nat. Gr. 

findet ſi< unterhalb der Straße von JIttingen nac<h Üßlingen und 

trägt im Volksmund den Namen Kreuzbu>. Genau ſüdli<h davon 

verzeicnet der TA. den Namen Burgzelg, während im Volk der 

Name Burgwingert bekannt iſt. Die Anlage liegt auf einem drum- 

linartigen Hügel (wir vermuten aber, daß es ſich in Wirklichkeit 

nicht um eine Moränenbildung handelt) und kennzeichnet fich dur< 

zwei ſehr tief eingeſ<hnittene Gräben, die den Kern der Burgſtelle 

nac<h Oſten und Weſten abſchnüren. Die Südflanke iſt durc< Sand- 

ſteinfelſen, die Nordflanke durc< einen ſehr ſteilen Abſturz geſchüßt. 

IA. 55, 52 mm v. x., 33 mm v. 0.
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Unbeſtimmte Zeit. 

Baſadingen. 

Von Herrn Moſimann, Poliziſt, und Herrn Pfr. Küeni erhielten 
wir die Mitteilung, daß in der Kiesgrube in der Petriwies beim 
Klojter Paradies (TA. 47, 133 mm v.l., 59 mm v. o.) einige Skelete 

gefunden worden ſeien. Ein Augenſchein am Fundort, zuſammen 
mit den beiden Herren, ergab, daß im ganzen drei Skelete zerſtört 
worden waren. Sie lagen in Tiefen bis zu 2 m, hatten alle Oſtweſt- 

orientierung, wobei aber die Köpfe zum Teil im Weſten, zum Teil 

im Oſten lagen. Irgendwelc<he Beigaben waren keine beobachtet 

worden. Es ſteht zu erwarten, daß bei weitern Arbeiten in dieſer 
Kiesgrube no< andere Skelete angeſchnitten werden. Da ſich an 

dieſer Stelle im Jahr 1799 Kämpfe um den Rheinübergang ab- 
ſpielten, iſt die Wahrſcheinlichkeit ſehr groß, daß es ſich in dieſen 

Gräbern um Tote der ruſſiſmen oder franzöſiſc<en Heere handelt. 
Dafür ſpricht ſ<hon die Lagerung, die für frühmittelalterliche Zeit 

mit Kopf im Oſten ſehr ſelten wäre. Dagegen ſpricht allerdings, daß 

auc< keine Spur von Uniformknöpfen gefunden wurde, wie ſie ſonſt 

ſ<hon wiederholt bei Kriegergräbern dieſer Zeit beobachtet werden 

konnten. 

Literatur: 23. JB. SGU., 1931, S. 97. 

Bürglen. 

Zwei Gräber, die bei den Renovationsarbeiten in der Kir<e an 

der öſtlihen Chorwand, unweit des Taufſteins, zum Vorſchein kamen 

und die uns Herr Pfr. Müller in liebenswürdiger Weiſe meldete, 

dürften wohl kaum in ur- oder frühgeſchichtliche Zeit zurückgehen. 

Ermatingen. 

Ein vereinzelter Schädelfund in zum Teil moderner Aufſchüttung 

ohne irgendwelc<he Beigaben, in bloß 20 cm Tiefe, meldete uns Herr 

Sekundarlehrer Bommer mitten aus dem Dorfe (TA. 50, 65,5 mm 
v. x., 107 mm v. o.). Eine Autopſie ergab keine Erklärungsmöglich- 

fkeit für den ſeltſamen Fund, der aber kaum ur- oder frühgeſchicht- 
lich iſt. 

Literatur: 23. IB. SGU., 1931, S. 98.
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Hohentannen. 

Direkt unterhalb Sc<loß Öttlishauſen befinden ſi< auf einer 

tleinen Waldwieſe zwei grabhügelähnli<he Gebilde, auf die wir in 

liebenswürdiger Weiſe aufmerkſam gemac<t worden ſind. Um zu 
verhindern, daß ſpäter einmal an dieſer Stelle Nachforſchungen vor- 

genommen werden, teilen wir mit, daß uns der Beſiter des Schloſ- 

ſes, Herr Dr. Nägeli, erklären konnte, daß dieſe Hügel erſt in neuerer 

Zeit dur< Erdarbeiten entſtanden ſeien. TA. 73, 2 mm v.r., 73 mm 
v. 0. 

Wir danken Herrn Prof. Abreht, Frauenfeld, für Herſtellung 

der Zeichnungen Abb. 1 und 6, Herrn Dr. Leutenegger, Frauenfeld, 

für die Photographien 3 und 4 und der Schweizeriſhen Geſellſchaft 
für Urgeſchichte für Überlaſſung der DrueſtöFe der Abbildungen 

2, 3, 4 und 5.



Thurgauer Chronik 1931. 
(Die Zahlen bezeichnen das Monatsdatum.) 

Januar. 

1. Vergabungen im Jahr 1931: Kirc<hliche Zweke 55 041 Fr., Schul- 

zwee und Jugendfürſorge 45 940 Fr., Fürſorge für Kranke und Gebrech- 
liche 45 327 Fr., Armenunterſtüßzung 15 496 Fr., Inſtitutionen mit andern 

öffentlichen oder gemeinnüßzigen Zweken, Vereine 110721 Fr., Hilfs- und 
Unterſtüßungskaſſen 15 513 Fr., zuſammen 288 039 Fr. -- 7. Es wird ein 

Konzeſſionsgeſuch für den Bau eines neuen Kraftwerkes am Rhein von 

der Stadt Schaffhauſen und den nordoſtſc<hweizeriſchen Kraftwerken ein- 

gereicht. Es ſollen die Gefälle des Rheins von oberhalb Dießenhofen aus- 
genüßt werden. --- 9. Das Amtsblatt veröffentlicht das genaue Ergebnis 
der eidgenöſſiſchen Volkszählung im Thurgan (ſiehe 1. Dezember 1930). 

Einwohnerzahl der Sc<hweiz 4068 740. --- 11. Der Bauerntag in Mär- 

ſtetten erklärt ſich für Annahme des Geſezes über die Viehverſicherung 

und die Verſicherung der Arbeitsloſen. Referenten Herren Eggmann in 

Amriswil und Ständerat Shmid. -- 14. Sißung des Großen Rates. 

Rechenſchaftsbericht des Regierungsrats. Beim Departement des Innern 
gibt der Seuchenbericht Anlaß zur Diskuſſion. Zweite Leſung des Regu- 
lativs über die Entſchädigung verſchiedener Beamten und Angeſtellten. 

Botſchaft des Regierungsrats über Ausrichtung von Arbeitsloſenunter- 
ſtüzung. Es werden 13 000 Fr. bewilligt. Rechenſchaftsbericht über das 

Juſtizweſen. Motion von Fürſprec<h Dr. Keller über die Reviſion des ge- 

jamten Strafprozeſſes. 

Finanzielles über das Jahr 1930: Staatsrehnung: Einnahmen 

17 892 183 Fr., Ausgaben 17 870 746 Fr. Einnahmenüberſhuß 21 437 Fr. 
Steuerbares Kapital 776 200 000 Fr. (im Jahr 1900 nur 271 632 000 Fr.). 

Einfommensſteuerkapital 109 Millionen. Ausgaben füär das Straßen- 
weſen: 4851 354 Fr., Einnahmen aus Benzinzoll und Automobiltaxen 

u. a. 2853 589 Fr., Ausgaben für die Sc<hulen 2372 000 Fr., Einnahmen 

421 000 Fr., Ausgaben für das Sanitätsweſen 763 000 Fr., für das Armen- 
weſen 257 000 Fr., für die Landwirtſchaft 496 000 Fr., für das Innere 

457 000 Fr. Staatsvermögen 19 448 449 Fr. --- Kantonalbank: Jahres- 

gewinn 3 002 286 Fr., Verzinfung des Gründungskapitals 1642 500 Fr., 
verfügbarer Reingewinn 1359 786 Fr. Verteilung: 650 000 Fr. Einlage 

in den Refervefonds, 650 000 Fr. in die Staatskaſſe, wovon die Hälfte für 

Hilfszwece, 59 785 Fr. auf neue Rec<hnung. -- Bodenkredit-Anſtalt: Rein- 
gewinn 1716 539 Fr., Dividende 7 %. -- Bodenſee-Toggenburgbahn: Ein-
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nahmen 3145923 Fr., Ausgaben 2375 548 Fr., Einnahmenüberſchuß 
770 377 Fr., Paſſivſaldo 5706 924 Fr. --- Nordoſtſchweizeriſ<e Kraftwerke 
7 %. --- Adolph Saurer A.-G., Arbon 6 %. --- Schuhfabrit Kreuzlingen: 
Verluſtſaldo 151 097 Fr. -- Mittelthurgaubahn: Paſſivſaldo 13 980 Fr. --- 
Frauenfeld-Wil: Einnahmen 349 191 Fr., Ausgaben 265 226 Fr., Ein- 
nahmenüberſchuß 83 965 Fr. -- Dampfbootgeſellſchaft für den Unterſee und 
Rhein: Berluſt der Betriebsrechnung 11 622 Fr. Der Paſſivſaldo ſteigt 
auf 98 603 Fr., das Prioritätskapital wird auf 206 250 Fr. erhöht. --- 
Einnahmenüberſchuß der kantonalen Aſſekuranzanſtalt 575 099 Fr. 

Witterung im Januar: 1.--4. trüb und regneriſch, warm, 5. und 6. 
ſ<ön und kälter, 7.--9. Sc<hnee, trübe, 10.--12 ſchön, 13.---16. bedec>t, 17. 
bis 20. Regen, 21.--23. |hön, 24.--31. Regen und Sc<nee. 

Februar. 

3. In Frauenfeld ſtirbt Rudolf Steger, a. Verhörrichter, 66 Jahre alt. 
-- 8. Eidgenöſſiſc<e Abſtimmung über das Ordensverbot: 289 569 Ja, 
122 574 Nein; annehmende Stände 17, verwerfende 5. Thurgau: 17 509 

Ja, 4092 Nein. Kantonale Abſtimmung: Arbeitsloſenverſiherung 15 863 

Ja, 7690 Nein. Viehverſicherung 16 627 Ja, 6130 Nein. --- 9. Eine Grippe- 

welle erreiht von Weſten her den Kanton. -- 13. Für Pfarrer Caſparis 
in Horn, der zurüdtritt, wird Pfarrer E. Kreis in Stettfurt zum Reli- 

gionslehrer der Kantonsſc<hule gewählt. -- 23. In Neapel ſtirbt General- 

konjul John Meuricoffre, gebürtig von Frauenfeld. -- 26. Zum Direltor 

des ſtatiſtiſ<en Amtes wird Karl Brüſchweiler von Salmsach, bisher Chef 
des ſtatiſtiſm;en Amtes der Stadt Zürich gewählt. -- 28. In Zihlſchlacht 

ſtirbt Dr. Fernand Krayenbühl, der Leiter der Nervenheilanſtalt, ein her- 
vorragender Pſychiater. -- Die Erträgniſſe der Jagdpachr vom 1. Oktober 

1930 bis 30. September 1938 betragen 186 345 Fr., 2,21 Fr. pro Hettar. 

Davon entfallen auf die Gemeinden 141 258 Fr., für den Staat 47 086 Fr. 

Dazu bezieht der Staat no< eine Zuſatzgebühr von 15 % im Betrage von 
28 251 Fr. und für Jagdkarten etwa 28 000 Fr. Der Ertrag nach dem 

alten Jagdgeſeß betrug durc<ſchnittlich 45 000 Fr. 

Witterung im Februar: 1. ſchön, 2.--4. trüb, 5. Schnee, 6. ſchön, 

7. Sc<nee, 8.--11. ſ<hön, 12.--15. Schnee oder trübe, 16. jHhön und kalt, 

17. Scnee, 18. ſhön, 19.--21. trübe, 22. Schnee, 23.--24. ſhön und 10 Grad 

Kälte, 25.--28. trüb, dann Regen. 

März. 

3. Pfarrer Högger in Sulgen wird nac< Othmarſingen gewählt. -- 

Infolge ſtarker Regenfälle und S<hneeſchmelze tritt vorübergehend Hoch- 

waſſer ein. Die Murg erreichte in Frauenfeld den Waſſerſtand von 1876-. 

-- Die in den Kantonen St. Gallen, Appenzell, Thurgau, Sc<haffhauſen, 
Glarus und Graubünden durchgeführte Kollekte für den Bau eines Blin- 

denheims ergibt 409 110 Fr., im Thurgau 84472 Fr.; dazu kommen
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20 000 Fr. von ſchweizeriſ<en Inſtitutionen, 11923 Fr. von auswärtigen 

Blindenfreunden, zuſammen 441 033 Fr. -- 9. Die Kunſtſeidefabrik Nova- 

ſeta in Arbon ſtellt den Betrieb ein; ſie beſchäftigte einſt 500 Arbeiter. -- 

11. Gewaltige Sc<neemaſſen ſtören den Bahnbetrieb. Schneehöhe 60 bis 

70 cm. -- 12. Der Kanton hat 735 Arbeitsloſe. -- Sitzung des Großen 

RKates. Rechenſchaftsberichte. Motion Dr. Bühler betreffend Beiträge an 

die durc< den Schneefall geſchädigten Gemeinden. --- 15. Eidgenöſſiſche 

Volksabſtimmung: Herabſezung der Mitgliederzahl des Nationalrats 

292 805 Ja, 252 801 Nein; Thurgau: 15 544 Ja, 7713 Nein. Geſetz über die 

Verlängerung der Amtsperiode 294 147 Ja, 255 258 Nein; Thurgau 10 305 

Ja, 13 001 Nein, --- 17. Genoſſe Pfarrer Bachmann in Arbon wird nach 

Wiedikon-Zürich gewählt. 

Witterung im März: 1. Schnee, 2. ſchön, 3.--10. Schneefall, 11.--20. 

ſc<ön, nachts kalt, 21.--22. trüb, wärmer, 21.---31. ſchön. 

April. 

4. In Pfyn ſtirbt Dekan Jakob Stücheli, geboren 1867, 30 Jahre lang 
Pfarrer daſelbſt; ein von beiden Konſeſſionen geſchäßter Prieſter. -- 

11. Die Vorarbeiten für die Bodenſeeregulierung gehen raſc<h vorwärts. 

Der Bundesrat gedenkt im Laufe des Jahres den Entwurf für einen 

Staatsvertrag vorzulegen. =- 13. Das thurgauiſ<e Lanvdwehrbataillon 

rücdt in Frauenfeld ein, um im Regimentsverband einen Wiederholungs*- 

furs in Glarus durc<zumaden. -- 22. Über den Unterſee zieht ein Ge- 

witter mit Sc<neefall und Hagelſc<lag. -- 26. Es finden die Gemeinde- 
wahlen ſtatt. Sie fallen überall ohne Wahlkampf im Sinne der Beſtäti- 

gung aus. -- 29. Die Schweiz beſißt jet 230 727 Quadratmeter Beton- 
ſtraßen in einer Länge von 42 Kilometern; davon entfällt mehr als die 
Hälfte, nämlich 127 132 Quadratmeter auf ven Kanton Thurgau, der auf 

dieſem Gebiet bahnbrechend iſt. =- In Frauenfeld ſtirbt J. A. Germann 

im Alter von 84 Jahren, ſeit Gründung der Kantonalbankfiliale bis 1919 

deren Leiter. Er war ein ſehr geſhäßzter Beamter und ein ſympathiſcher 

Mann, der ſic<ß auch öffentlichen und gemeinnüßzigen Angelegenheiten wid- 

mete. -- 30. Die im Thurgau dur<geführie Zwingli-Gedähtnis-Samm- 

lung ergab 31 573 Fr. 

Witterung: 1. ſhön, 2.--7. trübe oder regneriſch, 8. und 9. ſehr ſ<ön, 

10. bewölkt, 11.--14. ſehr ſ<ön, 15.---19. trübe, Regen, am 18. Sc<nee, 
20. ſ<ön, 21.--22. trübe und S<hnee, 23.--25. ſchön, 26.--30. regneriſ< und 

ſtürmiſch. Der ganze Monat war bei häufigem Oſtwind re<ht kühl, wenige 

Tage ausgenommen. 
Mai. 

2. Herr Dr. Isler wird beauftragt, als Kantonsarzt die Vollziehungs*- 

verordnung über die Maßnahmen gegen die Tuberkuloſe auszuarbeiten. --- 

Es beſtehen im Kanton 42 201 Mobiliarverſicherungsverträge mit einem
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Aſſekuranzwert von 860 422 567 Fr. -- 4. Architekt Hans Wiesmann von 

Neunfocn, Stadtbaumeiſter in Köln, der Erbauer der Frauenfelder Kirche, 
wird zum Kantonsbaumeiſter von Zürich gewählt. -- 10. In Weinfelden 

findet unter großer Teilnahme der Bevölkerung die Einweihung des 
Bornhauſer-Brunnens ſtatt zur Erinnerung an die vor hundert Jahren 

vom Volke angenommene Regenerations-Verfaſſung. Die Feier beginnt 
mit einem Bankett im „Trauben“ mit 200 Gede>en für Ehrengäſte. 

Gemeindeammann Dr. Engeli hält die Begrüßungsrede. Bundespräſident 

Dr. Häberlin gedenkt in ſeiner ſfehr warmen Anſprache der Männer der 

Regenerationszeit. Die öffentliche Feier findet auf dem Rathausplaß 

ſtatt. Der Schöpfer des Brunnens, der Thurgauer Bildhauer Brüllmann, 

übergibt den Brunnen der Gemeinde Weinfelden. Hierauf hält Pfarrer 
Michel in Märſtetten die Feſtrede über Bornhauſer als Volksmann, För- 
derer der Schulbildung und Sänger des Thurgaus. Die Feier wird ein- 

gerahmt von Vorträgen von Bornhauſer-Liedern der Chöre von Weinfel- 

den, Arbon, Müllheim und Maßingen. Die Erſtellungskoſten des Brun- 
nens belaufen ſich auf 21 000 Fr. -- 16. Sitzung des Großen Rates. Die 

Entſchädigungsfklage von Herrn Brändli in Romanshorn im Betrage von 

40 000 Fr. für die unberechtigte Schließung der Wirtſchaft durc<h den Re- 
gierungsrat wird abgelehnt. Gemeindeammann Lymann ſtellt den An- 

trag: In Gemeinden mit über 1000 Stimmberectigten kann zur Behano- 

lung der Gemeindegeſchäfte ein großer Gemeinderat gewählt werden, wo- 
durc< die Gemeindeverſammlung dur< die Urnenabſtimmung erſetßt wer- 

den fann. -- 26. Bei prächtigem Wetter und großer Beteiligung findet in 
Frauenfeld das Pfingſtrennen ſtatt. -- 29. Sißung des Großen Rates. 

Nationalrat Pfiſter wird zum Präſidenten des Rats und Herr Dr. Metiler 

in Kreuzlingen zum Vizepräſidenten gewählt. Dr. Altwegg wird Präſident 

des Regierungsrats und Dr. Leutenegger Vizepräſident. Zweite Leſung 

des Steuergeſezentwurfes. Die Verpflihtung der Banken zur Auskunfts- 

erteilung wird abgelehnt. -- 30. Das Murg- und Lauchetal und die Ge- 
gend von Klingenzell bis Herdern werden von einem heftigen Gewitter 
mit Hagelſchlag heimgeſucht. --- 31. Die Veteranen von 1870/71 werden 

von der Regierung zu einem Veteranentag eingeladen. In 38 vom Auto- 

mobilklub geſtellten Wagen werden etwa 100 nac< Frauenfeld in das 

Hotel „Bahnhof“ geholt, wo ſie bewirtet werden. Regierungsrat Freyen- 

muth hält die Begrüßungsrede. Von unſerm Dichter Huggenberger wird 

ein Prolog vorgeleſen. Oberſt Heißz ſchildert die Ereigniſſe von 1870/71 und 

einige Veteranen ſchildern in launigen Reden die Zeit der Grenzbeſeßung. 

Witterung im Mai: 1.--2. ſchön, 3.--6. bewölkt, 7.--10. Regen, 8. 

ſchön, 11.--16. ſchön, 17.--22. regneriſc<h, 23.--30. ſchön, 31. regneriſch. 

Juni. 

15. Der Juni bringt ungewohnte Wärmegrade. Die Temperatur 

ſteigt auf 36 Grad, ſogar der Säntis hat 16 Grad Sc<attentemperatur.
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--- Für das Kantonale Schüßzenfeſt in Romanshorn haben ſich 127 Setk- 

tionen mit über 3100 Shüßzen angemeldet. -- Die öffentlihe Sammlung 

zugunſten von Bernrain ergibt 127 089 Fr., zuſammen mit dem ſtaatlichen 

Beitrag iſt die für den Umbau vorgeſehene Summe von 180 000 Fr. erreicht. 
--- In Frauenfeld findet der 4. Sängertag des Verbandes der ſchweizeri- 

ſchen gemiſchten Chöre ſtatt, veranſtaltet vom Gemiſ<hten Chor Langdorf. 

Es nahmen 16 Vereine teil. 

Witterung im Juni: 1.--2. Regen, 3.--5. ſ<hön, 6.-9. bewölkt und 

eiwas Regen, 10.--19. ſchön und heiß, am 18. Gewitterregen, 20.--21, reg*- 

neriſch, 22.--23. ſc<hön, 24.---26. bewölkt und Gewitter, 27.---30. ſchön. 

Zuli. 

4. In Romanshorn beginnt das bis 12. Juli dauernde Kantonal- 

ſ<üßenfeſt. Es wird ein Feſtſpiel „Land am See“ von Erwin Brüllmann, 

Muſik von Robert Blum, aufgeführt. --- Der erſte Jungbauerntag (junge 

Bauern und Bäuerinnen) in Arenenberg wird von etwa 2000 Teilneh- 
mern beſucht. Nationalrat Müller in Großhöcſtetten und Profeſſor Dr. 

Laur reden über die Zukunft des Bauernſtandes. -- 7. Verſammlung der 
katholiſchen Synode in Weinfelden. Zum Präſidenten wird Pfarrer Am- 

rein gewählt. Rechenſchaftsbericht des Kirchenrats. Die Zentralſteuer 

wird entgegen einem Antrag auf Reduktion auf 10 vom Tauſend belaſſen. 

--- 20. In Biſchofszell ſtirbt Major E. Laager, Beſiter der Kartonfabrik. 

-- 25. In Frauenſfeld fſindet ein thurgauiſch-ſt. galliſcher katholiſcher Ein- 

zelturntag ſtatt. -- 28. In Müllheim ſtirbt im Alter von 82 Jahren Na- 

tionalrat Dr. Eigenmann; er war Kantonstierarzt, ein Förderer der Land- 

wirtſc<haft, ein Mann von großer Arbeitsfreudigkeit und Gewiſſenhaftig- 

keit in ſeinen vielen Ümtern. -- Gemeindeammann J. Zingg in Bürglen 
rüdt als Nationalrat na. 

Witterung im Juli: 1.--2. ſehr ſc<ön, 3.--4. bewölkt, 6.--9. regneriſch, 

10.--12. ſchön, 13.--21. bewölkt und Regen, 22.---23. ſc<hön, 24.--27. be- 

wölkt, 28. Regen, 29.--31. ſchön. 

Auguſt. 

1. Ertrag der Nationalſpende am 1. Auguſt 397 570 Fr. Es werden 

verkauft 432 915 Abzeihen und 532 512 Karten. Freiwillige Spenden 
100231 Fr. -- 14. Steuerkommiſſär Walter Merk in Pfyn ſtirbt im Alter 

von 35 Jahren an den Folgen eines Motorradunfalls. -- 15. In Romans- 
horn ſtirbt a. Nationalrat Müller im Alter von 84 Jahren. Er bekleidete 
jahrzehntelang wichtige Ämter. -- Das Thurgauerregiment rükt zum 

Wiederholungskurs ein; es marſchiert nachher in die Gegend von Sirnah- 

Eſc<liton - Fiſchingen. -- Zum katholiſhen Pfarrer in Berg wird Joh. 

Goldinger, Pfarrer in Lommis, gewählt. --- Ein Hagelwetter richtet im
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untern Thurgau bedeutenden Schaden an. --- 22. Das Bornhauſer-Dent- 
mal in Weinfelden erhält nachträglich die Inſc<hrift: Thomas Bornhauſer 

1799---1857. Gewidmet von der Heimatgemeinde. Dem Dichter und Exr- 

wecer unſeres Volksliedes. Dem Vorkämpfer der Verfaſſung von 1831. --- 
24. Pfarrer Dr. Knittel in Berg wird nac< Windiſch gewählt. -- 29. Nach 

vorregneten Nanövertagen und einem Defilee bei prächtigem Wetter auf 

der Straße von Rikenbach nach Wilen kehrt das Thurgauerregiment nach 

Frauenfeld zurü und wird entlaſſen. -- 29. In Weinfelden wird die 
fantonale Gartenbau-Ausſtellung eröffnet, ſie dauert bis 20. September. 

Nachträgliches Ergebnis der Ausſtellung 91 356 Fr. Einnahmen, 84 861 Fr. 

Ausgaben, Überſchuß 6495 Fr. Nach Abzug von 3700 Fr. Gratifikationen 
verbleiben für den Handelsgärtner-Verband 2795 Fr. -- In Dießenhofen 
findet der Kantonale Kunſtturntag ſtatt. -- 30. Eine Geſellſ<haft von 148 

Waadtländern macht einen Ausflug in den Thurgau und beſucht die Mo- 

ſterei Egnach, die Domäne Münſterlingen und Arenenberg. 

Witterung im Auguſt: 1. ſc<hön, 2. regneriſc<, 3.--6. ſc<hön und ge- 

witterhaft, 7. Regen, 8. ſchön, 9.--15. Regen oder bewölkt, 16. ſ<ön, 17. 
bis 18. Regen, 19. ſchön, 20.--25. Regen, 27.--28. |<hön, 30.--31. regneriſd). 

September. 

3. Der von Regierungsrat Dr. Leutenegger verfaßte Entwurf zu einem 

neuen Unterrichtsgeſeß wird der Lehrerſynode zur Beratung überwieſen. 

--- 6. In Weinfelden tagt die ſtark beſuchte Delegiertenverſammlung der 

freiſinnig-demokratiſchen Partei, in welcher Bundespräſivent Dr. Häberlin 
einen Vortrag hält über das Parteiweſen in der Shweiz und im Thur- 
gau. Dr. Ullmann wird als Parteikandidat für den Nationalrat bezeich- 

net. -- Ebenfalls in Weinfelden findet ein von etwa 500 Teilnehmerinnen 
beſuchter oſtſchweizeriſcher Trachtentag ſtatt. -- 11. Das Shloß Weinſelden 

fkommt in den Beſiß von Simon-Fehr, Kaufmann in Sumatra. --- Nach 

der Betriebszählung ſind im Thurgau 8694 Betriebe mit 43 459 beſchäf- 
tigten Perſonen. --- 14. Schönholzerswilen wählt für Pfarrer Keller, der 

zurüctritt, Pfarrvikfar Friz Rohrer in Buchs (Rheintal). --- 15. Die 

5. Diviſion, mit Hauptquartier in Frauenfeld, iſt zwiſ<en Tößtal und 
Rhein aufgeſtellt. -- 18. Die eidgenöſſiſhen Räte bewilligen einen Kredit 

von 550 000 Fr. für den Ausbau der Kaſerne in Frauenfeld. -- 19. Erwin 

Thomann in Märwil wird zum Profeſſor für Eiſenbahn- und Straßen- 
bauten an der eidgenöſſtiſchon Tehniſchen Hochſchule ernannt. -- 20. In 

Frauenfeld ſtirbt im Alter von 355 Jahren Statthalter Arnold Rutishauſer. 

der mit JInitiative, Tatkraft und Temperament ſtets für den Fortſchritt 

eintrat. Als Feuerwehrkommandant war er in dieſen Kreiſen eine be- 
kannte Perſönlichkeit, ebenſo unter der Turnerſchaft. -- 26. Verſammlung 

der thurgauiſhen Naturforſchenden Geſellſ<haft in Frauenfeld. Dr. K. Ko- 

belt hält einen Vortrag über die Rheinregulierung. -- 30. Jahresver-
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ſammlung des thurgauiſchen Hiſtoriſchen Vereins. Die Sißzung beginnt 

mit einer Ehrung. Der Präſident Dr. Leutenegger teilt mit, daß die Uni- 

verſität Zürich den Verfaſſer dieſer Chronik zum Ehrendoktor ernannt 
habe und überreicht ihm die Urkunde; zugleich wird ex Ehrenmitglied des 

Vereins. Sekundarlehrer Tuchſchmid in Eſchlikon ſpricht über den Kampf 
um das ſchweizeriſche Söldnerweſen und Dr. Friz Bachmann in Zürich 

über die Agrarpolitik des Thurgaus von 1800 bis 1850. 

Witterung im September: 1. Regen, 2. ſ<ön, 3.--7. Regen und trüb, 

8.-9 ſchön und kühl, 10.--14. Regen, 15. ſc<ön mit Nachtfroſt, 16.---17. 

regneriſch, 18.---19. ſchön, 20.--24 regneriſch, kalt, 25. ſchön, 26. trübe, 

27.---30. ſchön. 

Oktober. 

3. In Sirnach wird die neuerſtellte Kantonalbankfiliale eröffnet. =- 

3. Sizung des Großen Rates. Staatsrechnung 1930, Referent Dr. Müller, 
Amriswil, Rechnung und Bericht der Kantonalbank und des kantonalen 

Elektrizitätswerkes, Interpellation Dr. Roth betreffend ein Notprogramm 
zur Unterſtüßung in Wirtſchaftskriſen und Arbeitsloſennot. --- 7. In 

Frauenfeld ſtirbt 41 Jahre alt Emil Rutishauſer, Lehrer an der Kan- 
tonsſhule, von 1921---1930 Konviktführer. In beiden Stellungen war er 

ſehr gewiſſenhaft und dienſtbereit und durch ſein angenehmes Weſen er- 
warb er ſi< die Ahtung der Kollegen und der Schüler. -- Dr. Eugen 

Dünnenberger von Weinfelden, Apotheker in Davos und ſpäter in Zürich, 

der im Frühjahr 1931 ſtarb, vermachte von ſeinem Vermögen von etwa 

900 000 Fr. gegen 40 % den Angeſtellten und Hausbedienſteten und 33 % 

für ſchweizeriſc<e und kantonale Inſtitutionen; davon entfallen für den 

Thurgau 51 000 Fr., für den Kanton Zürich 127 500 Fr. -- 9. Der Export 
von Tafelobſt und Moſtobſt begegnet großen Sc<hwierigkeiten. Wie die 
Sc<hweiz haben auc< Deutſhland und Öſterreic<h eine ſehr gute Ernte. 

Tafelobſt 1. Qualität gilt 17--20 Rp., I1. Qualität 12--16 Rp., Birnen 
16--18 Rp. das Kilo. Durc<h eine Stüßzungsaktion der Alkoholverwaltung 
wird ein großer Teil des reichen Obſtertrages mit Bundesunterſtüßung 

gebrannt, ſo daß der Doppelzentner Äpfel oder Birnen Fr. 4. 50 gilt. Auf 

den thurgauiſ<en Stationen werden 5821 Wagen Obſt verladen, dazu 
kommt no<h, was direkt in die Moſtereien eingeliefert wurde und von den 

Bauern vermoſtet wurde. =- In Frauenfeld verſammeln ſich die ſc<weizeri- 

ſ<en Kantons- und Stadt<hemiker. Mit dieſer Tagung iſt auch die Ein- 

weihung des erweiterten kantonalen Laboratoriums verbunden. -- 15. 
Zwiſchen dem 15. und 20. findet an den meiſten Orten die Weinleſe ſtatt. 

Preis des roten Gewächſes 75--80 Rp. Wägungen 60--79 Grad Ö<hsli 

(nur zwei Wägungen 80--84) für roten und 54--64 für weißen Wein. 

Heute hat der Thurgau nur no< 127 Hektar Reben, dagegen im Anfang 

des 19. Jahrhunderts 6838 Juchart. Im Jahr 1834 berrug der Ertrag 

408 000 Eimer, was bei einem Preis von 4 Gulden der Eimer 1633 000



143 

Gulden ausmacht, eine große Summe für jene Zeit. -- In Kreſſibronn 
findet der Stapellauf des neuen Motorſchiffes „Thurgau“ ſtatt. Es faßt 

400--500 Reiſende. -- Oberſtkorpsfkommandant Otto Bridler, Komman- 
dant des 2. Armeekorps, tritt zurük. Er iſt Thurgauer, geboren in Altnau. 
=- 25. Es finden die National- und Ständeratswahlen ſtatt. Gewählt 

wurden als Nationalräte: Bauernpartei Jakob Meili, Pfyn, 11 524 Stim- 
men, Jakob Zingg, Bürglen, 11 316 Stimmen, Eduard Pfiſter, Frauenfeld, 

10999 Stimmen, freiſinnig-demokratiſche Partei Dr. Oskar Ullmann in 

Mammern mit 9115 Stimmen, Katholiſhe Volkspartet Dr. Alphons 

von Streng in Emmishofen mit 11 501 Stimmen, Sozialdemokratiſche Par- 

tei Otto Höppli in Frauenfeld mit 15339 Stimmen. Ständeräte A. Böhi 

in Bürglen 18 174 Stimmen, A. Shmid, Regierungsrat, in Frauenfeld 

17949 Stimmen. -- 26. Schulſynode in Weinfelden. Regierungsrat 

Dr. Leutenegger referiert über den von ihm ausgearbeiteten Entwurf zu 

einem neuen Schulgeſeß. Es werden einige Wünſche der Lehrerſchaſt an- 
genommen. 

Witterung im Oktober: 1.---2. ſc<hön, 3. regneriſc<, 4.--6. ſehr ſchön, 

7. regneriſch, 8.--22. ſchön, zuerſt warm, dann kühl bis Oſtwind, 23. bis 
26. Regen und etwas Sc<nee, 27.--29. trübe, 30. Regen, 31. ſchön. 

November. 

1. Ertrag der Reformationskollekte zugunſten von Allſ<wil in der 

Schweiz 112 538 Fr., im Thurgau 6762 Fr. -- In der Kirc<e in Weinfelden 
hält Bundesat Schultheß einen Vortrag über die Alters- und Hinter- 

laſſenenverſiherung. --- 16. Berg wählt zum Geiſtlihen Vikar Traugott 

Gautſchi in Boniswil. -- 16. Evangeliſche Synode in Frauenfeld. Predigr 

von Pfarrer Pfiſterer in Biſchofszell. Referat von Prof. Adolf Keller in 

Genf über die Hauptprobleme des europäiſchen Proteſtantismus. -- 26. In 
Frauenfeld ſtirbt im Alter von 76 Jahren Dr. Hermann Walder. Er lebte 

als ſehr beſchäftigter Arzt in Wängi, 1918 zog er ſich in den Ruheſtand 
nac<h Frauenfeld zurü>. Neben ſeinen großen Kenntniſſen in der Medizin 
beſaß er ein vielſeitiges Wiſſen auf dem Gebiet der Kunſt und der thur*- 
gauiſhen Geſchichte. -- 30. Sikung des Großen Rates. Beratung des 
Voranſchlages 1932, Referent Grundbuchverwalter Jsler, Wagenhauſen. 

Es ſind vorgeſehen: 17 007 436 Fr. Einnahmen 17 3568 820 Fr. Ausgaben, 

Defizit 561 334 Fr. Staatsſteuer 214 Promille. 
Witterung im November: 1.--5. ſc<hön, 6.---8. trübe, 8.-9. ſc<hön, 10. 

regneriſ<h, 11.--12. ſchön, 13.--17. bede>t und regneriſch, 18. ſchön, 19.--24. 

trüb, troden, 25.--26. ſHön bei Föhn, 27.--30. Regen oder trüb. 

Dezember. 

1. Nußbaumen wählt zum Pfarrer Kurt Roos von Urnäſch. -- 5. Der 

Beitrag des Kantons an die obligatoriſche Krankenverſiherung beträgt 

für 1931 54 799 Fr. -- 6. Eidgenöſſiſc<e Volksabſtimmung: Alters- und Hin-
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terlaſſenenverſicherung 338 035 Ja, 511 666 Nein. Von den Ständen neh- 
men nur Züric<h, Neuenburg und Baſelſtadt das Geſeß an. Thurgau 

13 252 Ja, 17 027 Nein. Geſetz über die Beſteuerung des Tabakes: 423 555 

Ja, 424 741 Nein. Annehmende Stände 84. Thurgau 16 252 Ja, 14159 
Nein. --- 14. Bei Anlaß der Feier des 50jährigen Beſtehens der Geſellſchaft 

ſhweizeriſcher Landwirte erteilt die eidgenöſſiſQe Techniſche Hoc<hſchule 

Oberſt Viktor Fehr in Ittingen den Ehrendoktor der techniſc<hen Wiſſen- 
ſhaften. --- 19. Sißung des Großen Rates. Die Dampfſchiffverwaltung 
Unterſee und Rhein erhält vom Kanton ein Anleihen von 40 000 Fr., 

wenn Kanton und Stadt Sc<haffhauſen ebenfalls 70 000 Fr. gewähren. -- 

Die Vereinigung von Mühleba<h mit Amriswil wird genehmigt. Dem 
beſhleunigten Straßenbau in den nächſten fünf Jahren wird zugeſtimmt. 

Diskuſſion über den Rechenſ<aftsbericht des Regierungsrates. -- 26. In 

Frauenfeld wird ein monumentaler Brunnen aufgeſtellt, der von Bild- 

hauer Dr. Otto Sc<ilt von Frauenfeld in Zürich modelliert wurde. Die 

Brunnenfigur ſtellt einen Sämann in ſchreitender Stellung dar. Der 
Brunnen iſt eine Stiftung des in St. Gallen verſtorbenen Asmund Kappe- 

ler von Frauenfeld. 

Witterung im Dezember: 1.--3. trüb, tro>en, 4. Regen und Sturm, 

5. ſchön, 6.--7. Regen, 8. ſ<ön, 9.--11. bede>t, 12.--13. ſchön, 14.---16. trüb 
und Scneefall, 17. ſ<hön, 18. Sc<neefall, 19.--20. ſehr ſchön und kalt, 21. 
bis 24. trüb, kalt, 25. ſ<hön, 26.---28. bewölkt, 29. Shneefall, 30.--31. ſchön. 

Wirtſchaftliches über das Jahr 1931. Der Geſamtertrag der Landwirt- 
ſ<aft war beſriedigend; immerhin litt die Getreideernte unter der 

ſc<lehten Witterung. Der Bund zahlte nur 38 Fr. pro 100 Kilo. Die 
Kartoffelernte war ziemlich gut, die Obſternte außergewöhnlich groß; ſie 

mußte faſt ausſchließli< durc< die Moſtereien und die Brennereien ver- 
wertet werden. Die Weinernte war mittel, die Preiſe niedriger als im 

Vorjahr. Der Käſe- und der Kondensmilchexport litten unter der Welt- 
kriſe, die auch bei uns ſi< immer mehr fühlbar machte und ein Sinken der 
Preiſe verurſachte. Zur Erſchwerung des Handels trugen auc< die Va- 

lutaverhältniſſe bei, beſonders das Sinken des engliſc<hen Pfundes. Zum 

Schußze gegen die Überſ<wemmung mit fremden Waren mußte eine Kon- 

tingentierung der GCinfuhr eingeführt werden. Die Lage in der Textil- 

induſtrie war ſc<wierig, weil faſt nur auf den Inlandabſaßtz zu rechnen war. 
Die Ausfuhr in der Sti>erei erreichte nur 41 Millionen, gegen 45 Millionen 
im Vorjahr. In der Sc<huhinduſtrie mußten die Arbeitslöhne und die 

Arbeitszeit reduziert werden. Die Konkurrenz zwang billig zu verkaufen ; 
darunter litt auch die Gerberei, die genötigt war, zu reduzierten Preiſen 

zu verkaufen. Die Hotelinduſtrie wurde durc< die Kriſe und Verkehrs5- 

hinderniſſe, wie zum Beiſpiel 100 Mark Ausreiſegebühr in Deutſchland, 

ſtark geſchädigt; der Frequenzausfall betrug 35 Prozent. 

Dr. G. Büeler,



Literaturverzeichnis 1931. 

Das bisherige Literaturverzeichnis, das von Herrn Dr. Th. Greyerz 
mit großer Mühe und Arbeit zuſammengeſtellt wurde, juchte auf allen 

Gebieten die von Thurgauern verfaßzten wiſſenſ<haftlichen Arbeiten zu er- 

faſſen. Es wurde aber immer umfangreicher, ſo daß die Drudkoſten die 

Mittel unſeres Vereins überſtiegen. Außerdem enthielt es viele Bücher- 

angaben, die für unſere Mitglieder nic<ht in Betrac<ht kamen. Der Vor- 

ſtand beſc<loß deshalb, eine Reduktion eintreten zu laſſen und im allge- 

meinen nur diejenigen Werke in das Literaturverzeichnis aufzunehmen, 
welche die Geſhi<hte und die Kulturgeſchic<hte des Thurgaus betreffen. 

Es iſt allerdings oft ſ<wer, eine Grenze zu ziehen, allein wir gedenken 

nicht zu ängſtlich zu ſein und gelegentlicß auc< Werke aus andern Ge- 
bieten, die über den Thurgau veröffentlicht wurden und von Intereſſe ſind, 
in das Verzeichnis aufzunehmen. Wünſche na< Änderungen oder Angabe 

von Lücken ſind uns ſtets willkommen. 

Abkürzungen: Th.Ztg. =- Thurgauer Zeitung, Th. Vkz. = 

Thurgauer Volks5zeitung, Th. Tgbl. =- Thurgauer Tagblatt, Z. G. O. = 

Zeitſhrift für Geſchichte des Oberrheins. 

Adelt Leonhard, Der Wunderdoktor im Thurgau (Franz Anton 
Mesmer). Th. Ztg. 1931, Nr. 38. 

Amriswil. Amriswiler Chronik f. d. Jahr 1930, von Gremminger. 
Amriswiler Anzeiger 1931, Nr. 46. 

Anderwert Fridolin, der erſte Thurgauer Bundespräſident 

(+ 1880). Thg. Vkz. Nr. 20. 
Arbon. Erinnerungen an die alte Galgenbrü>ke bei Arbon (A. O.). 

Der Oberthurgauer 1931, Nr. 48. 

-- Geſchichtlihes über die Bleiche bei Arbon (A. O.). Der Oberthur- 
gauer 1931, Nr. 126 u. 127. 

Arenenberg, ſ.Hugentobler J. und Bordeaux Henry. 
Baum Zulius, ]. Bodenſeebuch. 

Beiträge, Thurgauiſc<e, zur vaterländij<hen Geſchichte. 
Hrg. vom Hiſtor. Verein des Kantons Thurgau, Heft 68. Frauenfeld, 

Huber & Co., 1931. --- Moſer Friß, Das Straßen- und Sciffahrtsweſen 
der Nordoſtſ<weiz im Mittelalter, S. 1--128. Keller-Tarnuzzer K., Quel- 

len zur Urgeſchichte des Thurgaus, 5. Fortſ., S. 129---141. Bornhauſer K., 
Eine Neutralitätsverlezung in Weinfelden 1918, S. 141---146. Kern Leo, 

Albert Büchi +, S. 147---152. Thurgauer Chronik 1930. Thurgauer Lite- 

10
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ratur 1930. 83. Jahresverſammlung in der „Traube“ in Weinfelden, 

22. Oktober 1930. Jahresrechnung 1930. Mitgliederverzeichnis. 

Bettag. Das erſte Bettagsmandat. Th. Ztg. 1931, Nr. 220. 

Beuttner Dr, Das gewerbliche Bildungsweſen im Kanton Thur- 

gau. Bodenſee Ztg. 1931, Nr. 5---9. 

Biſchofszell. Ortsmuſcum Biſchofszell. Biſ<ofs3. Nachr. 1931, Nr. 6. 

Bodenſee, Der, von Hans Manrus. 5 Gemälde von H. M., 

mit Geleitwort von Guſtav Renker. Leipzig E. A. Seemann, 1931. 
-- Sciffsunfälle auf dem Bodenſee von 1285 bis heute. Amriswiler 

Anzeiger 1931, Nr. 135 . 
Bodenſeebud, Das, 1931, Jahrg. 18. Hrg. von Dr. Karl Hönn. 

Konſtanz, Reuß & Ztta. -- Baum Julius, Die Anfänge der <riſtlichen 

Malerei und Bildnerkunſt am Bodenſee und Oberrhein, S. 21--28. -- 
Dutli-Rutishauſer Maria, Unterſee und Rhein. --- Köhler Walter, Die 

Reformation im Thurgau, S. 116--117. 

B5ö hi Albert, ſ. Geſezesjammlung. 

Bshi Alfred, Die Freyſhul zu Balterſ<hwil (Stiftungsbrief von 

1784). Th. Vklz. 1931, Nr. 183/2. 
Bordeaux Henry, La Reine Hortense a Arenenberg. „La Revue de 

Paris“ 1931, No. 6 et 7, p. 241-271 et 525--555 

Bornhauſer Konrad, Wappen und Herkunft der Ammann von 

Wittenwil. Archives heraldiques Suisses 1931, S. 125 ff. 
--- |. „Beiträge“ 1931. 

Bornhauſer. Thomas Bornhauſer. Die thurgauiſchen Katho- 
lifen und Bornhauſer. Th. Vkz. Nr. 98 und 99 (von K. Sc<hönenberger). 
--“ Zum Gedächtnis von Thomas Bornhanſer. Feſtnummer des Th. TIgbl. 

zur Bornhauſerfeier am 10. Mai, Nr. 108. Mit Beiträgen von A. Midel, 
Sttli, Wuhrmann, R. Keller, Greyerz u. a. --- Die Bornhauſerfeier. Mit 
Bild des Bornhauſerbrunnens in Weinfelden. Th. Ztg. Nr. 108. -- Pro- 
gramm der Bornhauſerfeier 10. Mai 1931. 8 S. Drut Gebr. Schläpfer. 

=- Bornhauſer und die Appenzeller Zeitung, von Th. Greyerz. Th. Igbl. 

Nr. 107. -- Zur Bornhauſerfeier in Weinfelden. Der Thurgau vor hundert 

Jahren. Bodenſee Ztg. 1931, Nr. 168. --- Der Einzug von Pfarrer Thomas 

Bornhauſer in Arbon (A.O.). Der Oberthurgauer 1931, Nr. 74. --- Die 
Thomas Bornhauſer-Feier in Weinfelden. Th. Volksfreund 1931, Nr. 74. 

BraunReinhard, Die Ziſterzienſerinnen von Maggenau. Volks- 
blatt vom Hörnli 1931, Nr. 59 u. 61. 

Brugger Hans, Geſchichte der evangeliſ<en Kirchgemeinden 
Langri>enbac<h und Birwinken. Müllheim, W. Kaufmann-Furrer, 1931. 

Bruggmann Karl, Öppis vom S<loß Eppishuſe. Biſchofszeller 
Ztg. 1931, Nr. 51. 

Büchi Albert, Profeſſor F. Nachruf von L. M. Kern. Beiträge 

zur vaterl. Geſchichte. 68. Mit Bild. 

BüelerG., Brtlihe Nekereien im Thurgau. Th. Ztg. Nr. 274.
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Burgen und Shlöſſer des Kts. Thurgau 1, verfaßt von einer 

Kommiſſion des Hiſt. Vereins des Kts. Thurgau (=- Burgen und Schlöſſer 

der Schweiz, hrg. von E. Probſt, 5. Lieferung). Baſel, E. Birkhäuſer & Co., 
1931. Th. Vtlz. 1931, Nr. 32. Th. Ztg. 1931, Nr. 74. N. Z. Z. 1931, Nr. 151. 

Dießenhofen, |. Wegelin H. 

Dutli-Rutishauſer Mariga, Roswitha von Salenſtein. 

Novelle vom Unterſee. Th. Volksfreund 1931, Nr. 171--179. 

Ehrenzeller Wilhelm, Kloſter und Stadt St. Gallen im 

Spätmittelalter, von der Blütezeit des Kloſters bis zur Einſezung Ulrich 
Böſ<s als Pfleger 1458. Mit einer Darſtellung . der Appenzellerkriege. 

St. Gallen, Fehr, 1931. 

Eigenmann Karl, Nationalrat, Netkrologe Th. Ztg. Nr. 191. 

Thg. Vkz. Nr. 174. Der „Fürſtenländer“ 28. Juli 1931. Thurg. Jahrbuch 

1932. 

Erziehungsweſen Scatten über der Sc<hule. Th. Ztg. 1931, 

Nr. 26. =- Die neue Sc<ule. Th. Ztg. 1931, Nr. 76. -- Gedanken zur Sc<ul- 

reform. Bericht über den Vortrag von Dr. W. Shohaus in der Lehrer- 

konferenz in Frauenſeld. Th. Vkz. 1931, Nr. 22, 23. --- Aus der Geſchichte 
der thurg. Schulgeſeßgebung. Th. Vkz. Nr. 120, 237, 240. -- Entwurf für 

ein Unterrichtsgeſeß des Kts. Thurgau zu Handen der Sculſynode, vor*- 

gelegt vom Erziehungsdepartement. -- Verhandlungen der thurgauiſchen 

Sdulſynode in Weinfelden vom 26. Oktober 1931. 
Fink Karl Auguſt, Die Stellung des Konſtanzer Bistums zum 

Päpſtlichen Stuhl im Zeitalter des avignoneſiſc<hen Exils. Freiburg i. Br., 

Herder & Co., 1931. 

Fiſc<her P., Wie hießen die Einwohner von Romanshorn zu Be- 

ginn des 15. Jahrhunderts ? Bodenſee Ztg. 1931, Nr. 19. 
Fiſcherei, |. Shweizer Wilhelm und Surbe> Georg. 
Frauenfeld. Cin neues Glasgemälde in F. von E.P. N.Z. Z. 

Nr. 1762. 

Gelpke Rudolf, Der Hoc<hrhein in ſeiner Bedeutung als 
wirtſchaftliches Bindeglied zwiſchen Deutſchland und der Schweiz. Baſel, 

Verlag für die Schiffahrt auf dem Oberrhein, 1931. 
Gemperli A., Einflüſſe der eidg. Kriegsſteuergeſeße auf die kan- 

tonale Steuergeſekgebung. S. A. aus dem „Scweiz. Zentralblatit für 

Staats- und Gemeindeverwaltung“ (Jahrg. 32). Zürich, Orell Füßli, 1931. 

Geſeßzesfammlung. Neue Geſeßesſammlung für den Kanton 
Thurgau. Amtliche Sammlung der kantonalen Geſetze, Dekrete, Anord- 

nungen und Beſchlüſſe und der für die Rechtsordnung im Kanton wichti- 

gen eidgenöſſiſ<en Erlaſſe, Bd. 16. Frauenfeld, Huber & Co., 1931. -- 
Generalregiſter zur Geſeesſammlung für den Kanton Thurgau. 3. Aus- 

gabe, bearbeitet von A. Böhi, Oberrichter. Frauenfeld, Huber & Co., 1931. 
Greuter Walter, Denlſ<hrift zum 50jährigen Beſtehen des 

Thurg. Stenographenverbandes 1880---1930. Weßikon, Bebie, 1930.
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GreyerzTh, |. Hiſtoriſc<-Biographiſ<es Lexitkon. 

Hagenbücdcle F., Die Viehverpfändungen (im Thurgau) im Jahr 

1930. Th. Vkz. 1931, Nr. 112. 

HelbotA., Zur frühern Wirtſchafts- und Kulturgeſchic<te des ale- 

manniſchen Raumes. Z. G. O. NF. Band 45 (1931), 1 ff. 
Herdi E., ſ. Hiſtoriſch-Biographiſches Lexikon. 
Herzog Johann (von Lanzenneunforn), Lebensgang. 10 Bänd- 

Hen. Chur, Manatſchal, Ebner & Cie. A.-G. 

Hiſtoriſch-Biographiſ<es Lexikon der Sc<hweiz, Artikel Thurgau. 

E. Leiſi, Name und Gebiet. Siegel, Banner und Wappen. Die Gau- und 
Landgrafſhaft Thurgau bis 1798. Das Sc<hulweſen. Bildende Künſte. 

Verkehrsweſen. --- E. Herdi, Ur- und Frühgeſchi<te. Wiſſenſchaft und 

Literatur. =- Th. Greyerz, Der Thurgau als Kanion ſeit 1798. -- A. Scei- 

wiler, Kirhenweſen. -- A.L. Knittel, Die Reformation. --- F. Sho<h, Die 
Aufhebung der Klöſter. 

Hönn Karl, Der Hoc<hrhein von Konſtanz bis Baſel. Konſtanz, 

K. Hönn Nac<hfolger, 1931. 

Hoffmann Hans, Bürgerbauten der alten Schweiz. Frauenfeld, 

Huber & Co., 1931. (Die Shweiz im deutſchen Geiſtesleben, Bd. 17.) 

Hohenrain. Der Ausſichtsturm H. von J. Hgt. Th. Ztg. 1931, 

Nr. 208 u. 210, 

Howald Joh., Zur Erinnerung an den 1. Februar 1871. Amris- 

wiler Anzeiger 1931, Nr. 16. 
Hugentobler Jakob, Die Familie Bonaparte auf Arenen- 

berg. Baſel, Birkhäuſer, 1931. 
--- --“ Gönner des Muſeums Arenenberg. Th. Zig. 1931, Nr. 111. 

Jagdpad<hi im Thurgau. Zuſammenſtellung. Th. Ztg. 1931, Nr. 68. 
Jahrbud, Thurgauer, 1931, 7. Jahrgang. Kreuzlingen, E. Rieben. 

Die thurgauiſche Delegation in der Bundesverſammlung. --- Netrologe: 

Auguſt Rutishauſer, Karl Schmid-Lehner. Rikenmann J., Ein Kapitel 
Heraldik und 50 thurgauiſhe Familienwappen. Hugentobler J., Prinz 

Napoleon Louis Bonaparte, zweiter Sohn der Königin Hortenſe. Ricen- 

mann J., Bericht aus der Obervogtei, Neujahrsepiſtel ab dem Wellen- 
berg aus dem Jahre 17.. Dutli-Rutishauſer Maria, Aus einem ver- 

geſſenen Thurgauerfeſte. Muggli Hans, Der Wilderer. Muggli Hans, 

Gedihte. Dutli-Rutishauſer Maria, Gedichte. Wuhrmann Willy, Be- 
deutende Arboner: J. H. Mayr, Th. Bornhauſer, Alfred Kaiſer, Adolf 

Saurer. Alt- und Neu-Arbon. Roth A., die wirtſ<haftlihe Lage Arbons. 
Muggli Hans, Kurzer Ausſc<hnitt aus der Geſchichte der Aktiengeſellſchaft 

A. Saurer, Arbon, T. A. Schädler, Arbon, Thurgauer Chronik 1930. 
Jsler Otto, Aus Thurgaus ärztliher Vergangenheit. Sc<hweiz. 

Medizin. Wochenſ<<hrift, Jahrgang 61, Nr. 26. 

Jubiläumsſ<rift. 25 Jahre Verband thurgauiſc<her kantona- 

l[er Polizeiangeſtellter 1906--1931. Frauenfeld, Huber & Co.
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Kaiſer Alfred, Alfred Kaiſer-Saurers Nachlaß (H. E.). N. Z. Z. 

1931, Nr. 408. 

Keller Jak. Ulrich, Chronik von Weinfelden, Eine Sammlung 

hiſtoriſMer Tatſachen und Überlieferungen, ergänzt bis auf den heutigen 

Tag von F. W. Neuenſ<wander. Weinfelden, A.-G. Neuenſ<wanderſche 

Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung, 1931. 

Keller Robert, Die Reviſion des geſamten Strafprozeſſes. Buch- 

druckerei Th. Tgbl. 1931. Th. Vkz. 1931, Nr. 13, 14. 

Keller-Tarnuzzer Karl, 4000 bis 3000 v. Chr. Th. Ztg. 
1931, Nr. 202. 

--- == Aus Ermatingens älteſten Zeiten. Th. Ztg. Nr. 184. 

--- --- Pfahlbauten am Nußbaumerſee. ThH. Ztg. 1931, Nr. 100. 

-- == Ein römiſches Landhaus bei Hüttwilen. Beiblatt zum Neuen 

Winterthurer Tagblatt 29. Auguſt 1931. 
--- Hunneneiſen. Th. Ztg. 1931, Nr. 303. 

--- --- |, „Beiträge“, 1931. 

Klingenzell. Vom Wallfahrtsorte Klingenzell. Th. Vkz. 1931, 
Nr. 108. 

Krayenbühl Fernand Dr, Leiter der Nervenheilanſtalt Zihl- 

ſ<laht. Th. Ztg. 1931, Nr. 51. Thurg. Jahrbuch 1932. 

Krieſi Hans, Thur und Murg. Th. Ztg. 1931, Nr. 256. 

Künzle Magnus P., Die neue katholiſche Kir<he in Romans- 
horn. Th. Vkz. Nr. 290, 294. 

Leiſi E, |. Hiſtoriſch-Biographiſches Lexikon. 
Leugger Jojſeph, Der Finanzausgleich zwiſchen Staat und Ge- 

meinden im Kanton Thurgau. Diſſ. Freiburg (S<weiz). 
Leumann Ernſt (von Berg, | Prof. in Freiburg i. Br.). Nekro- 

log N. 3. Z. 1931, Nr. 802, von E. A. 

Liebesmittel. P.W. N.Z3.3. 1931, Nr. 668. (Prozeß zweier 

Thurgauer Leut<hen vor Zürcher Ehegericht 1748.) 

Liſt Paul, Vor 60 Jahren: Bourbaki-Soldaten in Biſchofszell. 
Biſchofszeller Ztg. 1931, Nr. 24. 

Mesmer Franz Anton, Der myſteriöſe Arzt von Frauenfeld. 

Amriswiler Anzeiger 1931, Nr. 84. Vergl. Adelt. 
Meßger Hans, St. Laurenzen zuo Oberkil< (Oberkirh bei 

Frauenſeld). Sage und Geſchichte. Th. Vkz. Nr. 124. 

Meuricoffre John G., Generalkonſul in Neapel T (gebürtig 
von Frauenfeld) von J. Job. N. Z. Z. Nr. 411. 

Mitteilungen der thurgauiſc<hen naturforſ<enden 

Geſellſ<aft, Heſt 28. Redaktion: Dr. H. Tanner. Frauenfeld, Drus 

Huber & Co., 1930. Geißbühler Jakob, Grundlagen zu einer Algenflora 

einiger oberthurgauiſchen Moore, S. 3--139. Walder H., Was ſoll der Laie 
von den innern Halskrankheiten wiſſen? S. 140--158. Wegelin H., Merk- 

würdige Naſenparaſiten des Jltis, Putorius foetorius Cuyv., S. 159---166.
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Geiger E., Die Zuſammenſezung thurgauiſcher Schotter, S. 167--183. 

Wegelin H., Botaniſ<e Sammlungen des thurg. Muſeums, Beſtand 

im Herbſt 1930, S. 184--210. Kleinere Mitteilungen: Leutenegger E., 

Über eine Folge heller Meteore, S. 211--216. Sc<wyter A., Exkurſion in 
die Staatswaldung Fiſchingen, S. 216--218. Schweizer Wilhelm, Alfred 

Kaiſer von Arbon T, 1862---1930. Leben und Wirken eines ſchweiz. Sinai- 
Forſchers, S. 233--244. Keller Konrad, Prof. Dr. (von Felben), nach Ne- 

krolog an Dr. M. Rikli. N. Z. Z. S. 245--248. 

Moſer Friß, f. „Beiträge" und Geographiſche Zeitſ<hrift, 38. Jahrg., 

1932, Heft 5. 

Müller J., Zwanzig Jahre Gewerbeverband Romanshorn. Boden- 

ſee Ztg. 1931, Nr. 26. 

Müller Jakob, a. Nationalrat, Nekrolog Th. Ztg. 1931, Nr. 191. 

Thurg. Jahrbuch 1932. 

Müller Johann, Beiträge zur Geſchic<te der kathol. Pfarrei 

Dießenhofen. In Pfarrblatt der kathol. Pfarrei Dießenhofen, 3. Jahrg., 

1931. -- Zur Geſchichte der ehemaligen kathol. Schule in Dießenhofen. 
Ebenda Nr. 18--22, 25--26, 28--32. --- Die Kloſterkir<he in St. Katharinen- 

tal. Ebenda Nr. 38--40. --- Dießenhofen und das Kloſter Frauenthal 
(Zug). Ebenda Nr. 47--48. 

MüllerStefan, Der Streit um die Nutzungsrechte im Rheingau 
im Jahre 890. Alemania 1930, Heft 4. (Die Freien des Linzgaus, des 

Thurgaus und der Grafſchaft Churrätien beſtätigen die Nußungsrechte 

des Kloſters St. Gallen gegenüber dem Grafen Udalrich vom Linzgau.) 
NetßzhammerRaymund, Die Inſel Werd (im Bodenſee). Buch- 

handlung zum Weinberg in Stein a. Rh. (Zug, E. Kalt-Zehnder, 1931.) 

Noll H., Abſchiedstage auf dem Unterſee. Th. Ztg. 1931, Nr. 305 
und 307. 

Oberholzer A., Von unſern Muſeen. Zur Eröffnung des „Orts- 

muſeums Biſchofszell“. Biſchofszeller Ztg. 1931, Nr.7, 8 u. 10. 

-- Handel und Markt in Biſc<hofszell vor hundert Jahren. Biſchofs*- 

zeller Ztg. 1931, Nr. 54. 

Reben im Thurgau. Th. Ztg. 1931, Nr. 244. 

Rhein. Der Warentransport am Oberrhein im Mittelalter (A. O.). 

Bodenſee Ztg. 1931, Nr. 56. 

Ri>kenman I., |. Thurg. Jahrbuch. 
Roller Otto, Zur Geſchichte Wernhers von Staufen, Biſchofs von 

Konſtanz. Z. G. O. NF. 45 (1931), 220--265. 

Romanshorn. 62 Jahre Verkehrs- und Verſchönerungsverein 

Romanshorn. Bodenſee Ztg. 1931, Nr. 93. 
-- Unſer Shloß in Romanshorn. Bodenſee Ztg. 1931, Nr. 154. 

R oth A., |. Thurg. Jahrbuch. 
S<heidt Walter, Alemanniſc<he Bauern in reichenauiſ<en Herr- 

ſchaftsgebieten am Bodenſee. Deutſche Raſſenkunde, Forſchungen über
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Raſſen, Stämme, Volkstum und Familien im deutſchen Volk, hrg. von 

E. Fiſcher. Bd. 6. Jena 1931, |. Zeitſhrift für Geſ<. des Oberrheins, 

Bd. 45, Heft 4. 

ScheiwilerA,., ]. Hiſtoriſch-Biographiſches Lexiton. 

S<hmid Ernſjt, Thurgauer Hausſprüche. Th. Ztg. 1931, Nr. 298, 

302, 303. 

---“ Örtliche Nekereien im Thurgau. Th. Ztg. 1931. Nr. 268 und Nr. 274. 

Shmidle W., Die Geſchi<hte der geologiſchen Erforſ<ung des Bo- 

denſees. Sonderabdru> aus den badiſchen geologiſ<en Abhandlungen I1ll, 

Heft 2, 1931. 

Schönenberger Karl, St. Laurenzen in Oberkir<, Vkz. 1931, 

Nr. 288. 

Sc<hultheß Otto, Die römiſc<he Forſ<hung in der Shweiz im 
Jahre 1930. S. A. aus dem Jahresbericht der Sc<hweiz. Geſ. f. Urgeſch. 

1930. Frauenfeld, Huber & Co. 

S<hweizer Wilhelm, Der Blaufelchenfang zur Laichzeit im 
Oberſeegebiet des Kts. Thurgau 1910--1930. S. A, aus „Scweiz. Fiſcherei- 

zeitung“ 1931, Nr. 7. 

Seeger Walter, Bochſelnacht-Klöpfleinsnacht. Mit Vildern. In 

„Kosmos“ 1931, S. 426 f. 

Stähelin Felix, Die Schweiz in römiſcher Zeit. 2. Auflage. 

Baſel, B. SHwabe & Co., 1931. 

Stücheli Jakob, Pfarrer und Dekan in Pfyn. Netkrolog von 

H(agen). Th. Vkz. 1931, Nr. 79. 

Surbed& Georg, Unterſuchungen an Gangſfiſhen .des Unterſees. 

S. A. aus der Zeitſc<hr. f. Hydrologie, Jahrg. 1931, Heft 1 u.2. Aarau, 

H. R. Sauerländer & Co. 

-- Die ſc<weizeriſ<e Bodenſeefiſcherei 1929 und 1930, S.A. aus 

Scweiz. Fiſchereizeitung 1930, Nr. 2. 

Thurgau. Der Thurgau im Lexikon (Hiſtor.-Biogr. Lexikon der 

Schweiz). Th. Ztg. 1931, Nr. 286. 

-- Verzeichnis der Behörden, Beamten und Ange- 
ſtellten des Kantons Thurgau 1931/32. Eſc<hlikon, Riſer, 
Früh & Cie., 1931. 

TIraber J.E., Dekan und Pfarreſignat, Bichelſee. Nekrolog mit 
4 Bildern. Sc<hweiz. Raiffeiſenbote (Olten) 1930, Nr. 11. 

Irümpler Rudolf, Die Kompetenzen des Großen Rates des 

Kantons Thurgau in den Jahren 1803--1849. Diſſ. Lachen, Gutenberg, 

1931. 

Tſ<udy Niklaus, Der Bauer und Poet |. Th. Tgbl. 1931, 
Nr. 184. 

Tuch<hſ<mid Albert, Sc<ulinſpektor in Baſel (geboren in Unter- 

ſ<latt), F 11. Dez. 1931 in Baſel. Nationalztg. vom 14. Dez. 1931, Nr. 579.
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Urgeſ<i<te Der 22. Jahresbericht der Shweizeriſchen Gefellſchaft 

für Urgeſchichte, umfaſſend das Jahr 1930, von K&. Keller-Tarnuzzer, 

Frauenfeld, Huber & Co. 
Urfundenbuch, Thurgauiſ<es. Hrg. auf Beſhluß und 

Veranſtaltung des Thurg. Hiſtor. Vereins, Bd. 4, Heſt 5, 1335--1340, Nach- 
träge 949--1335. Redig. v. Friedr. Schaltegger und Dr. Ernſt Leiſi. 
Frauenfeld, Komm. Huber & Co., 1931. 

Volkszählung 19309. Zählung der Thurgauer. Th. Ztg. Nr. 8. 

Walder Hermann, Zum Andenken an Dr. med. H. W., geboren 

27. Nov. 1855, geſtorben 25. Nov. 1931, mit Porträt (Huber & Co., Frauen- 

feld). Nekrologe: Th. Ztg. 1931, Nr. 278. N. Z. Z. 1931, Nr. 2309. 
-- Memorabilia Wengensia, Erinnerungen an Wängi und Umgebung. 

Mikr. der Thurg. Kantonsbibliothek Frauenſeld. 
-- Manuffript zum „Bürgerhaus des Kts. Thurgau“. Mikr. der 

Thurg. Kantonsbibliothek. 
-- Kunſthiſtoriſche Ergänzungen zu Rahns Thurgau. Mſkr. der Thurg. 

Kantonsbibliothetk. 
--- Die Kunſt im Thurgau, kunſthiſtoriſche Überſicht. Mſkr. der Thurg. 

Kantonsbibliothek. 
Wappen, Thurgauiſ<e. Th. Ztg. 1931, Nr.2. 

Wartenweiler-Haffter Elſa, Spitteler als politiſcher Re- 
dakteur (an der Thurgauer Zeitung 1887). Feuilleton des „Bund“ vom 

15. März 1931. 
WegelinH., Die Schälterei (Treideln) am Rhein bei Dießenhofen. 

Th. Ztg. Nr. 102, 
--- |. „Mitteilungen“. 

Weinfelden. Geſ<hichte des Rathausbrunnens in W., von F. B. 
Th. Tagbl. Nr. 104, 105. 

-- Führer durch W., hrg. vom Verkehr5- und Verſchönerungsverein. 

Drus Gebr. Shläpfer, 1931. 
W (eiß) L., Drei Hirzel. N. Z. Z. 1931, Nrn. 2193 und 2200. Betrifft 

u. a. den thurgauiſhen Regierungsrat Heinrich Hirzel. 

Wi> Reinold P., Bonaventura Frey von Herdern, O. M. Cap., 
der Begründer des Kapuzinerordens in Nordamerika. Th. Vkz. Nrn. 264, 

270, 277, 282, 286, 294 und 303, (1932) 6, 12. 
Wiedenkeller Julius, Hiſtoriſh<e Miniaturen aus Alt Arbon. 

Arbon, Henſfenberger, 1930. 

Wittenwil, |. Bornhauſer Konrad. 
Wuhrmann Willy, Ein Weinfelder Pfarrhandel (Pfarrer 

Müller). Th. Ztg. 1931, Nr. 226. 
-- |. Thurg. Jahrbuch. 



85. Jahresverſammlung 

im Hotel „Bahnhof“ in Frauenfeld, 30. September 1931, nachmittags. 

Wie es der Vorſtand vorgeſehen hatte, fand die Jahresverſammlung 

Mittwoc< den 30. September, nachmittags 2 Uhr, im Hotel „Bahnhof“ 

ſtatt. Vor einer Verſammlung von etwa 60 Perſonen konnte der Präſi- 
dent, Herr Regierungsrat Leutenegger, die Verhandlungen eröffnen. Er 

begrüßte die zahlreich erſ|Mienenen Freunde der Geſchichte, gedachte des 
verſtorbenen Statthalters A. Rutishauſer, an deſſen Beſtattung im Laufe 

des Nac<hmittags mehrere Anweſcende teilnehmen wollten, und kam tann 
auf ein hocherfreuliches Ereignis zu ſprechen. Herr Prof. Büeler, der Vize- 

präſident des Hiſtoriſc<hen Vereins, der ſeit Jahrzehnten deſſen guter Geiſt 

war, ſehr oft die Geſchäfte des Präſidenten beſorgte, in allen Fällen, wo 
raſc<hes Eingreifen nötig war, ſtets die Intereſſen der Hiſtoriker wahrte 
und namentlic auc< die Redaktion der Mitteilungen beſorgte, wird heute 

achtzig Jahre alt. Der Verein wünſc<ht ihm freudig Glück zu ſeiner immer 

no< vorhandenen geiſtigen Friſ<e und körperlichen Rüſtigkeit und exr- 

nennt ihn einſtimmig zu ſeinem Ehrenmitglied. Er kommt damit in keine 
ſhle<hte GeſellI<aft; denn der einzige Mann, der dieſe Ehre neben ihm 

genießt, iſt Herrx Hoepli in Mailand. Dann kam aber erſt die eigentliche 

Überraſchung des Tages: der Präſident überreichte dem Gefeierten ein 

Diplom der Univerſität Zürich, dur< das er wegen ſeiner Verdienſte um 
die Erforſchung der vaterländiſ<hen Geſchichte zum Ehrendoktor ernannt 
wurde. Das Diplom trug die Unterſchrift des glänzenden Dozenten für 

Schweizergeſchichte, Prof. Karl Meyer, Dekan der philoſophiſchen Fakultät. 
Herr Dr. Leutenegger verlas die Liſte der hiſtoriſchen Arbeiten von Herrn 

Dr. Büeler : Geſchichte der Kantonsſ<ule, Biographie von Dr. Joh. Meyer, 

Geſchi<hte der Mädc<henſekundarſchule, Johannes Büel, Sc<ulweſen der 
Stadt Frauenfeld, Kir<he St. Johann in Kurzdorf, Petrus Daſypodius, 

Lebenslauf des Daſypodius, Entwi>lung von Frauenfeld und Mitarbeit 

am Burgenbuc<h. Daneben darf no< genannt werden das von Büeler 

& Scneller verfaßte Franzöſiſche Lejebuch, die Tätigkeit Büelers als Prä- 
ſident der Sekundarſchulvorſteherſ<haft und last not least die Gründung 

und Leitung des Thurgauiſh<en Muſeums. Mit freudigem Beifall be- 

grüßte die Verſammlung die wohlverdiente Ehrung des Vizepräſidenten, 
erſtaunt darüber, daß der vielſeitig tätige Mann |c<on 80 Jahre zählen 
ſolle, und jeder einzelne drü>te im Lauf des Nac<hmittags dem Jubilar 

no<h perſönlic die Hand. Herr Dr. Büeler dankte mit bewegten Worten 

für alle die Überraſchungen und für die Freundſchaftsbezeugungen.
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Damit ging man zu dem Vortrag von Herrn Karl Tuchſhmid in 

Eſchlifon : Der Kampfumdasſ<hweizeriſcheSöldnerweſen 
im 18. Jahrhundert über. Er war fehr intereſſant und brachte manche 

wenig bekannte Tatſachen; indeſſen war er in der Beziehung einſeitig, 

daß nur die Stimmen gegen das Reislaufen, nicht die ſeiner Verteidiger 

berücſichtigt wurden. 

Während wir heute das Söldnerweſen eher als eine dunkle Seite 

unſerer Geſchichte empfinden, erklärte noch 1850 Philipp von Segeſſer das 

Verbot des Reislaufens als eine unerhörte Beſchränkung der individuellen 

Freiheit. In der Tat iſt der Solddienſt älter als die Eidgenoſſenſchaft 

ſelber. Die Niederlage bei Marignano und Zwinglis Auftreten gegen das 

Reislaufen führte manchen Eidgenoſſen zum Pflug zurück. JIndeſſen war 
ſchon das S<hußbündnis mit Frankreich von 1521 eine neue Veranlaſſung 

zu fremdem Dienſt; dazu kam 1587 ein Bündnis der katholiſchen Orte mit 
Spanien, und als 1614 das Bündnis mit Frankreich erneuert wurde, hielt 

ſich auch Zürich nicht mehr fern. Die Schweizerſöldner erhielten die Kom- 
mandi in ihrer Mutterſprache. Taktiſche Einheit war die Kompagnie, die 

jeweilen Eigentum eines ſ<hweizeriſ<en Hauptmanns war. Im helvetiſchen 

Senat war nur Reding für Beibehaltung des Söldnerdienſtes. Die Wer- 
bungen wurden ſomit verboten; aber troßdem mußte bekanntlich die 

Schweiz nachher Napoleon Hilfstruppen in der Stärke von 18 000 Mann 

ſtellen. 

Unter den Gegnern .des Söldnerweſens laſſen ſich vier Gruppen unter- 

ſcheiden: 1. Die proteſtantiſc<hen Theologen als Nachfolger Zwinglis. Sie 

weiſen darauf hin, daß die Tapferkeit der Söldner katholiſchen Mädchten 
zugute komme, namentlich Frankreich, das ſo viel Hugenottenblut ver- 

goſſen habe. Ein vernehmbarer Wortführer unter ihnen iſt Joh. Jak. 

Hottinger. 2. Die Moraliſten. Joh. Grob aus dem Toggenburg, der Leib- 
gardiſt beim Kurfürſten von Sachſen geweſen war, gab Flugſchriften und 

Epigramme gegen das Söldnerweſen heraus. Behutſamer waren die Ge- 
ſpräche, welche Joh. Heinrich Tſhudi 1714---1723 herausgab. Das berniſche 

Freitagsblättlein verhöhnte 1722 ſogar die Offiziere. Immerhin war die 

Kritik gefährli< und blieb daher meiſt ſymboliſch oder anonym. 3. Die 

Nationalökonomen. Die ökonomiſ<e Geſellſ<haft von Bern drute ein 
wertvolles M&moire sur l'etat de la population dans le pays de Vaud, worin 

Auswanderung und Söldnerdienſt als Urſahen der Entvölkerung hin- 

geſtellt wurden. Eine ähnliche S<hrift verfaßte Joh. Heinr. Shinz 1763 

über die Bevölkerung des Zürichbietes, und Heinri< Waſer, der 1782 
gegen den Dienſt im Solde Frankreichs auftrat und dabei die Anekdote 

von Stuppa erzählt, wurde vom Zürc<her Rat zum Scafott verurteilt. 
4. Die Patrioten, wie die helvetiſc<e Geſellſ<aft. Balthaſar in Luzern 
gab eine Flugſchrift heraus, und Meyer von Sc<hauenſee forderte 1794 zum 

Widerſtand gegen das Söldnerweſen auſf. 
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Nac<hdem der Beifall der Zuhörer verklungen war, machte der Vor- 

ſißende dem Referenten ſein Kompliment dafür, daß er es gewagt hatte, 

mit ſeinem Thema über die Grenzen des Kantons hinauszugehen, was 

bisher nur Joh. Meyer in unſerm Kreis getan hat. Die Distkuſſion 

brachte no< einige Tatſachen über die Auswirkung des Söldnerweſens im 

Thurgau bei. 

Es folgten die Jahresgeſ<häfte, deren Erledigung von Herrn 

Dr. Büeler geleitet wurde. Als neue Mitglieder des Vorſtandes beliebten 

der Verſammlung einhellig die Herren Dr. F. Sho<h, Glarisegg, und Pfr. 

W. Wuhrmann in Arbon; dagegen wurde die Wahl von neuen Rehnungs- 

reviſoren dem Vorſtand überlaſſen. Jm Jahresbericht wies der Vize- 

präſident auf die geſpannte pekuniäre Lage des Vereins hin. Das vor*- 

leizte Heft, welches ungewöhnlich ſtark war und überdies mit Rüdſicht auf 
die Verſammlung der Sc<hweizeriſ<en Geſchihtsforſ<enden Geſellichaft in 

Arbon in größerer Auflage gedru>kt wurde, brachte ein Defizit von 

1300 Fr., das zwar inzwiſchen durc< die freiwilligen Beiträge der Mit- 

glieder gede>t werden konnte. Aber auch das letzte Heft mit der großen 

Arbeit über das Verkehrsweſen im Mittelalter veranlaßte wieder einen 

Fehlbetrag. Das nächſte Heft der Beiträge muß deshalb klein gehalten 

werden. Im Lauf des Berichtsjahres iſt der 4. Band des thurgauiſchen 
Urkundenbuches fertig geworden; au< werden bis Ende des Jahres der 
große Artikel Thurgau im Hiſtoriſ<en Lexikon und der 2. Band Thurgau 

des Burgenbuches erſcheinen. Eine gemeinjame Jahresverſammlung mit 
dem BVerein für Geſchichte des Bodenſees haben wir abgelehnt; unter- 

deſſen hat der Verein wegen der herrſ<enden Kriſe überhaupt auf eine 
Verſammlung verzichtet. Leider konnte ſfür die Erhaltung der Mauern 
in Stutheien immer no< nichts getan werden. 

Herr Dr. Herdi legte die Jahresrehnung vor, welc<he die Mitteilungen 

des Vizepräſidenten beſtätigten. Für 1930 ergaben ſi< mit Einſc<hluß des 
regelmäßigen Beitrages von 300 Fr. und eines außerordentlichen Bei- 

trages von 500 Fr. ſeitens der thurgauiſ<en Regierung und eines Zu- 

ſ<huſſes der Bürgergemeinde St. Gallen Geſamteinnahmen in der Höhe von 

Fr. 5397. 80 bei Fr. 5107. 20 Totalausgaben, worunter Fr. 4768. 60 Dru- 
koſten. Die Spezialrehnung für das Urkundenbuch zeigte bei Fr. 4192. 50 
Einnahmen und Fr. 3408. 70 Ausgaben ein Aktivſaldo von Fr. 783. 80. 
Beide Rehnungen wurden mit Dank genehmigt. 

Na<h einer Pauſe brachte Herr Dr. Fr. Bachmann ſeinen Vortrag: 

Aus der Agrarpolitik des Kantons Thurgau 1800--1850. 

Es iſt ſ<wer, den Inhalt dieſer Unterſuchung, die notwendigerweiſe viele 
Zahlen bringen mußte, in Kürze wiederzugeben. Von der großen europä- 
iſ<en Kriſe des Jahres 1810 merkte man im Thurgau nicht ſehr viel, 

da er ſich damals no< ſelber verſorgte. Vorher herrſchte eine Hohkon- 

junktur; au<ß nachher bis zum großen Preisfall von 1818 blühten .die 

Geſchäfte. Erſt 1836 ſezte wieder eine goldene Zeit für die Landwirtſchaft
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ein, die bis zur Kriſe von 1847 andauerte. Lange hatte der Thurgau no< 

Brachä>er und Weidebetrieb; ſie verſ<wanden erſt, als das Aufkommen 
von Hausinduſtrie die Exiſtenz von kleinen landwirtſchaftlichen Betrieben 

ermöglichte. Schon 1806 ſah ein Geſetz die Ablöſung der Weiderechte vor 

und ein weiteres Geſeß von 1847 beſtimmte, daß ſie in ſe<s Jahren ab- 
geſ<afft werden ſollten. Infolge der Armut des neu gegründeten Kan- 

tons mußte 1806 die Brandverſicherung mit Geld aus dem Ausland ein- 

gerichtet werden. Sehr wohltätig war in der Fallimentsordnung von 1807 
die Beſtimmung, . daß ſtehende Früchte nicht verpfändet werden können. 

Das Geſetz gegen den Wucher von 1809 ſetzte als obere Grenze für den 

Hypothekarzins einen Zinsfuß von 5 % feſt. Das Projekt der Großrats- 
kommiſſion vom 7. Januar 1818, eine Zinskaſſe zu gründen, kam nicht zur 

Ausführung; dafür entſtand 1822 eine Sparkaſſe in Frauenfeld. Ihr folgte 

1851 die Thurgauiſche Hypothekenbank und 1870 die Kantonalbank. Das 

Jahr 1829 brachte eine Verordnung über Verpfändung von Vieh und 1851 

ein Geſeß über ſtaatlich anerkannte Viehleihkaſſen. Leider fehlt noc< eine 

Wirtſchaftsgeſ<hichte des Thurgaus; auch Unterſuchungen über die Ent- 
wiklung der Induſtrie und der Landwirtſchaft ſind no<z nicht vorhanden. 

In der Diskuſſion hob Herr Regierungsrat Leutenegger hervor, daß 
es bis Adam Smith nur eine politiſ<e Geſchi<hte gab, während jekt die 

Geſchichte in einen politiſchen, wirtſc<aftlichen, künſtleriſchen und religiöſen 

Teil zerfällt. Häberlin-Sc<haltegger hat ſih in anerkennenswerter Weiſe 
bemüht, die wirtſchaftliche Entwiklung des Thurgaus darzuſtellen. Die 

Entwicklung der Weiderehte kennt nur alt Staatsarchivar Schaltegger. 

Was in der erſten Zeit des neuen Kantons Thurgau an wirtſchaftlichen 

Maßregeln getroffen wurde, ſtammt faſt alles von Regierungsrat Freyen- 

muth. 

Auchß für den Vortrag von Dr. Bachmann dankten die Zuhörer mit 

reihem Beifall. Nachher blieben etwa 25 Mann bei dem einfachen 
Nachteſſen zurü, wobei no?m manc<hes gute Wort geſprohßen wurde. Unter 
anderm brachte Herr Dr. Frei, Konſervator in Zürich, dem jungen Doktor 
Büeler die GlüFkwünſche des Landesmuſeums dar. 

Frauenſeld, den 18. November 1931. 

Der Scriftführer: Dr. E. Leiſi. 



Auszug aus der Jahresrehnung 1931, 

Überſchuß letter Rechnung . 

Beiträge . . . 
Verkauf von Druſachen 
Für Kliſchee . . 
Zinſe 

Beiträge 

Drukoſten 
Leſezirkel 

Jahresverſammlung 
Verſchiedenes 

Einnahmenüberſ<uß 1930 
Geſamteinnahmen 1931 
Geſamtausgaben 1931 . 

Einnahmenüberſchuß 1931 

Einnahmen. 

I1. 
290. 69 

2392. 70 

159. 05 
10. -- 

8. 15 

Geſamteinnahmen 2860. 50 

Ausgaben. 

70. 23 
2392. 70 

Geſamtausgaben 2633. 13 

Schlußrechnung. 

. . 290. 60 
2860. 50 

2633. 13 

Rücſchlag 63. 23



Urkundenbud. 

Einnahmen. 
Fr. 

Überſchuß lezter Rechnung . .- . . . 783. 80 

Ordentlicher Staatsbeitrag . . . . . . 2900. -- 

Verkauf von Drukſa<hen . . . . . . 463.73 

Bankzins . . . . . . . . . 59. -- 

Geſamteinnahmen 

Ausgaben. 

Oxuckkoften Band 1V, Heft 5 . . . . . 2308. -- 

Honorar F. Schaltegger 1930, 1981 . . . . 200. 30 

Poſtauslagen . . . . . . 47.11 

Geſamtausgaben 

Einnahmenüberſchuß 

Frauenfeld, den 15. Januar 1932. 

Fr. 

4206. 53 

2555. 41 

1[)'51. 12 

Der Quäſtor: Herdi. 



Verzeichnis der Mitglieder 

des Thurgauiſchen Hiſtoriſchen Vereins. 

1932. 
(Das Datum hinter dem Namen bezeichnet die Zeit der Aufnahme in den Verein.) 

Vorſtand. 

Präſident : Dr. Leutenegger A., Regierungsrat, Kreuzlingen. 14. Aug. 1909. 
Vizepräſident: Dr. Büeler Guſtav, a. Prof., Frauenfeld. 22. Aug. 1882. 
Aktuar: Dr. Leiſi Ernſt, Prof., Frauenfeld. Sept. 1907. 
Quäſtor: Dr. Herdi Ernſt, Prof., Frauenfeld. 19. Juni 1918. 
Dr. Scheiwiler Albert, Prof., Frauenfeld. 30. Sept. 1919. 
Wuhrmann Willy, Pfarrer, Arbon. Ottober 1919. 
Dr. Weinmann E., Seminarlehrer, Kreuzlingen. April 1928. 

Ehrenmitglied. 

Dr. Höpli Ulrich, Buchhändler, Galleria Criſtoforis, Mailand. 1885. 
Dr. Büeler Guſtav, Frauenfeld, Vizepräſident. 

Mitglieder. 

Abrecht Otto, Profeſſor, Frauenfeld. April 1930. 
Aebli Heinrich, Setundarlehrer, Amriswil. Jan. 1925. 
Aeſchbac< Robert, Lehrer, Sitterdorf. Okt. 1924. 
Akeret Karl, Architekt, Weinfelden. Okt. 1924. 
Allenſpach J., Kreuzlingen. Okt. 1927. 
Dr. Altwegg Edwin, Redaktor, Frauenfeld. Sept. 1931. 
Dr. Altwegg Paul, Regierungsrat, Frauenfeld. 2. Juli 1918. 
Bach Auguſt, Inſpektor, Kefikon. 2. Juli 1918. 
Bachmann A., Architekt, Dießenhofen. Sept. 1924. 
Bachmann, Oberſtlt., Aadorf. Sept. 1924. 
Bachmann, Baumeiſter, Aadorf. Sept. 1924. 
Bachmann Jakob, Sekundarlehrer, Biſchofszell. Sept. 1924. 
Bachmann-Felder Heinrich, Landw., Ri>enbach b. Winterthur. Juni 1928. 
Dr. Bächtold J., Seminar, Kreuzlingen. Okt. 1917. 
Baggenſtoß F., Bahnhofreſtaurateur, Romanshorn. Sept. 1924. 
Bärloc<her Karl, Pfarrer, Heiden. 4. Okt. 1915. 
Baumann-Sc<hönholzer Emil, Fachlehrer für Zeichnen, Seminarſtraße 3, 

Bern. Sept. 1911. 
Baumann A., Lehrer, Hatswil. Dez. 1928. : 
Beerle Robert, a. Poſthalter, Bienenheim, Biſchofszell. Okt. 1924. 
Beerli Adolf, Gerichtspräſident, Kreuzlingen. Juni 1890. 
Dr. Beuttner P., Gewerbejekretär, Weinfelden. Aug. 1930. 
Dr. Binswanger Ludwig, Arzt, Kreuzlingen. Okt. 1911. 
Dr. Binswanger Otto, Kreuzlingen. Okt. 1924.



160 

Biſchoff A., Baumeiſter, Matzingen. Juli 1918. 
Bißegger Werner, Pfarrer, Kreußli]]_qen. Okt. 1924. 
Dr. Böli Otto, Fürſprec<h, Kreuzlingen. Juli 1918. 
Böhi Albert, Ständerat, Bürglen. 1891, 
Böhi Adolf, Gemeindeammann, Schönholzerswilen. Okt. 1924. 
Böhi Alfred, Lehrer, Balterswil. Dez. 1923. 
Dr. Böhi Paul, Arzt, Frauenfeld. Sept. 1924. 
Bolli Heinric<h, Dekan, Frauenfeld. Sept. 1919. 
Bollmann Hans, Landwirt, Lengwil. Dez. 1923. 
Bommer, Pfarrer, Müllheim. Jan. 1931. 
Brändli Hans, Pfarrer, Baſadingen. Dez. 1929. 
Braun R., Direktor, Küsnacht (Zürich). Okt. 1926. 
Bridler Theodor, Lehrer, Biſchofszell. Mai 1918. 
Brodtbe> Adolf, Zahnarzt, Frauenfeld. Okt. 1905. 
Dr. Bruggmann E., Sekundarlehrer, Dozwil. Sept. 1924. 
Bruggmann Emil, Lehrer, Biſchofszell. Sept. 1924. 
Brüllmann Fritßz, Lehrer, Weinfelden. Jan. 1921. 
Brunner A., Apotheker, Dießenhofen. Aug. 1904. 
Brunnſchweiler Ernſt, Kaufhaus, Hauptwil. Sept. 1923. 
Brunnſchweiler W., Major, Biſchofszell. Okt. 1913. 
Brüſchweiler Joh., Notar, Shocherswil. Okt. 1899. 
Büchi F., Lugano, Via al Colle 18. Sept. 1924. 
Dr. Büchi R., Arbon. Sept. 1924. 
Büchi W., Sekundarlehrer, Neukir<-Egnach. Sept. 1924. 
Bunjes-Blumer C., Kaufmann, Biſchoſszell. Sept. 1924. 
Bürgi Karl, Penſion Shönhalde, Ermatingen. Juli 1901. 
Burkhart Heinrich, Kreuzlingen. Okt. 1927. 
Dr. Cunz-Camenzind J., Bürglen. Sept. 1924. 
Diebold Paul, Lehrer, Lanterswil. Dez. 1925. 
Diethelm W., Sekundarlehrer, Altnau. Okt. 1917. 
Dünnenberger Konr., Kaufmann, Weinfelden. Aug. 1882. 
Dr. Eberli D., Spitalarzt, Münſterlingen. Okt. 1924, 
Dr. Eder C., Weinfelden. Nov. 1930. 
Eiſenring F., Bichelſee. Okt. 1926. 
Elſener A., Direktor, Arbon. Sept. 1924, 
Engeler Otto, Bankdirektor, Kreuzlingen. Dez. 1923. 
Engeler Erwin, Lehrer, Shmidshof. Juli 1928. 
Dr. Engeli Paul, Gemeindeammann, Weinfelden. Jan. 1931. 
Dr. Enz E., Arzt, Weinfelden. Sept. 1924. 
Frau Dr. Fehr Aline, Frauenfeld. Juni 1906. 
Fehr E., Holzhandlung, Kreuzlingen. Dez. 1923. 
Fehr Ed., Bezirksgerichtspräſident, Mannenbach. Dez. 1913. 
Dr. Fehr Viktor, Oberſt, Ittingen. Juni 1879. 
Fey Jean, Lehrer, Münchwilen. Dez. 1923. 
Fey Walter, Lehrer, Zuben. Dez. 1923. 
?orfter Martin, Lehrer, Baſadingen. Sept. 1924. 
orjter-Meier C., Feldhof, Weinfelden. Jan. 1930. 

Dr. Frei Karl, Konſervator am Landesmuſeum, Zürich. Sept. 1916. 
Dr. Freudiger, Fabrikfant, Weinfelden. Sept. 1924. 
Fuchs J., Landwirt, Hub-Sirnach. Sept. 1924. 
Dr. Geiger Paul, Chriſchonaſtr. 57, Bajel. Jan. 1922. 
Gidion Leo, Weinfelden. Sept. 1924. 
Gimmel-Naef E., Arbon. Okt. 1908. 
Gimpert Heinrich, Fabrikbeſiter, Märſtetten. Aug. 1907. 
Gonzenbac<h W., Prof., Frauenfeld. Jan. 1926. 



Gottſ<alk Karl, Etuifabrikant, Kreuzlingen. Okt. 1919. 
Graedel Otto, Lehrer, Lommis. Nov. 1927. 
Graf Ernſt, Pfarrer, Ermatingen. Aug. 1907. 
Grauer Th., Direktor, Horn. Sept. 1924. 
Gremminger Hermann, Lehrer, Amriswil. Sept. 1924. 
Dr. Greyerz Theodor, Profeſſor, Frauenfeld. 17. Aug. 1908. 
Dr. Gfell Jean, Bezirkstierarzt, Romanshorn. Sept. 1924. 
Dr. Gfell, Staatsanwalt, Frauenfeld. Sept. 1930. 
Gubler J., Kaufmann, Kurzdorf. Okt. 1917. 
Guhl Ulrich, Kaufmann, Ste>born. Okt. 1903. 
Haffter Hermann, Apotheker, Weinfelden. April 1918. 
Hagen A., Lehrer, Schönenberg. Dez. 1923. 
Hagen J. E., Domherr, Frauenfeld. 1891. 
Hälg Otto, Lehrer, Romanshorn. Dez. 1923. 
Halter A., Oberſtlt., Grüne>-Müllheim. Aug. 1907. 
Dr. Halter Karl, Gemeindeammann, Frauenſfeld. Juli 1919. 
Hanhart E., Statthalter, Ste>born. Juni 1918. 
Häni V., Landwirt, Bichelſee. Dez. 1923. 
Hartmann Siegfried, Bern, Kapellenſtr. 28. Sept. 1924. 
Herzog, Lehrer, Tuttwil. Okt. 1926. 
Dr. Heß-Spinner Hans, Winterthur. Jan. 1931. 
Dr. Hey> Eduard, Profeſſor, Ermatingen. Febr. 1911. 
Ho!mann E., Papeterie, Weinfelden. 1927. 
Hofmann W., Sekundarlehrer, Romanshorn. Okt. 1924. 
Dr. Holliger Hans Arzt, Romanshorn. GSept. 1924. 
Dr. Huber Rudolf, Redaktor, Frauenfeld. Juni 1932. 
Huber & Co. Aktiengefellfthaét, Buchdru>erei, Frauenfeld. Sept. 1924. 
Hubmann Th., Lehrer, Mammern. Okt. 1917. 
Hugelshofer Konrad, Sekundarlehrer, Ste>born. Sept. 1924, 
Hugelshofer Walter, Dr. phil., Waſſerwerkſtr. 29, Zürich 6. Okt. 1921. 
Hugentobler Jakob, Verwalter, Arenenberg. Aug. 1917. 
Hui G., Lehrer, Berlingen. Dez. 1923. 
Imhof Auguſt, Lehrer, Romanshorn. Sept. 1924. 
Dr. Jsler Otto, Kantonsarzt, Frauenfeld. Sept. 1924. 
Kappeler Ernſt, alt Pfarrer, Frauenfeld. 1893. 
Kajper K., Lehrer, Ermatingen. Dez. 1923. 
Keller Auguſt, Weinfelden. Jan. 1931. 
Keller Ernſt, Lehrer, Egnach. Sept. 1928. 
Keller Fritz, Pfarrer, Ste>born. 1913. 
Keller Heinrich, Sekundarlehrer, Arbon. Okt. 1919. 
Keller Hermann, Lehrer, Mettendorf. Okt. 1924. 
Keller Jakob, Prof., Frauenfeld. Nov. 1914. 
Keller Jakob W., Kantonsſ<ullehrer, Frauenfeld. Aug. 1926. 
Keller-Tarnuzzer Karl, Frauenfeld. Juli 1920. 
Keller Konrad, alt Pfarrer, Weinfelden. Aug. 1892. 
Keller Niklaus, Sekundarlehrer, Alterswilen. Jan. 1925. 
Dr. Keller Robert, Fürſprech, Frauenfeld. Juli 1918. 
Kern Hans, alt Stadtrat, Thalwil, Seeſtraße 135. Jan. 1930. 
Dr. Kern L., Bibliothekar, Bern, Militärſtr. 41. Jan. 1931. 
Keſſelring Hans, Bachtobel. Okt. 1930. 
Keßler A., Schulinſpektor, Müllheim. April 1900. 
Kinkelin C., Fürſpre<h, Romanshorn. Sept. 1924. 
Kling Franz Joſe|, Pfarrer, Aadorf. Mai 1907. 
Knellwolf Arnold, Pfarrer, Mammern. Jan. 1931. 
Dr. Knittel Alfred, Pfarrer, Windiſc<. Mai 1928. 
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Dr. Ko<h Adolf, Regierungsrat, Frauenfeld. Okt. 1913. 
König K., Lehrer, Kradolf. Dez. 1923. 
Dr. Kreis Alfr., a. Regierungsrat, Frauenfeld. Aug. 1882. 
Kreis Ernſt, Pfarrer, Stettfſurt. Juli 1931. 
Kreis Seb., a. Poſthalter, Ermatingen. Okt. 1906. 
Kreſſebuch Eugen, Lehrer, Altnau. Dez. 1923. 
Dr. Krieſi Hans, Profeſſor, Frauenfeld. Aug. 1918. 
Krieſi H., a. Gemeindeammann, Biſchofszell. Sept. 1924. 
Kurz Joh., Pfarrer, Güttingen. Okt. 1902. 
Laib Ernſt, Fabrikant, Amriswil. Sept. 1924. 
Laib Jakob, Fabrikant, Amriswil. Sept. 1924. 
Lang Adolf, Pfarrer, Üßlingen. Jan. 1930. 
P. Lautenſchlager Andreas, Cazis (Graubünden). Oktt. 1894. 
Dr. Leiner Bruno, Konſtanz. April 1931. 
Leutenegger A., Sekundarlehrer, Dieäenhofen. Sept. 1924. 
Leutenegger Otto, Sekundarlehrer, Kreuzlingen. Dez. 1921. 
Leutenegger, Akkordant, J[tigk)ofen. Sept. 1924. 
Lieber-Cavalli Jacques, Privatier, Kurzdorf. Juli 1918. 
Liſt Paul, Buchbinder, Sonnengaſſe, Richterswil. Juni 1913. 
Löſfler-Herzog Anna, Zürichbergſtraße 44, Zürich. Juli 1932. 
Lötſcher Alois, Dekan a. d. Marienkir<e, Baſel. Dez. 1901. 
Lymann, Gemeindeammann, Kreuzlingen. Okt. 1927. 
Maag E., Pfarrer, Romanshorn. Sept. 1924. 
Mauch J., Lehrer, Straß. Dez. 1923. 
Meier Jakob, a. Dekan, Frauenfeld. 1893. 
Merz Edgar, Pfarrer, Léängi. Sept. 1924. 
Meßmer Gottlieb, Stadtkaſſier, Frauenfeld. Juni 1929. 
Dr. Mettler, Kreuzlingen. Dez. 1923. 
Dr. Meuli, Arzt, Altnau. Sept. 1924. 
Meyer W., Pfarrer, Altnau. Sept. 1924. 
Meyerhans Emil, Mühle, Weinfelden. Sept. 1924. 
Meyer Karl, Sekundarlehrer, Arbon. Okt. 1919. 
Michel Alfred, Pfarrer, Märſtetten. Juli 1896. 
Milz Auguſt, Kaufmann, Frauenſeld. Sept. 1907. 
Möhl E., Sekundarlehrer, Arbon. Sept. 1924. 
P. Moſer Felix, Statthalter, Freudenfels-Eſhenz. Sept. 1923. 
Müller Gebhart, Pfarrer, Walterswil (Solothurn). Aug. 1918. 
Müller-Renner G., Kreuzlingen. Dez. 1923. 
Müller Heinrich, Pfarrer, Bürglen. Juni 1918. 
Müller Johann, Pfarrer, Dießen?ofen. Sept. 1924. 
Dr. Müller J., Fürſprec<, Frauenſeld. Okt. 1926. 
Müller Otto, Pfarrer, Müllheim. Okt. 1919. 
Frl. Munz Eliſabeth, Frauenfeld. Okt. 1911. 
Dr. Nagel E., Gerichtspräſident, Biſchofszell. Okt. 1913. 
Nater Alfr., Major, Kurzdorf. Okt. 1906. 
Nather Heinrich, Lehrer, Mühlebac<. Dez. 1923. 
Neeſer, Bäker, Güttingen. Sept. 1924. 
Oberhänsli E., Lehrer, Egg-Sirna<, Dez. 1923. 
Oberholzer A., Sekundarlehrer, Arbon. Sept. 1919. 
Oswald A., Aadorf. Ott. 1926. 
Oswald H., Notar, Aadorf. Okt. 1926. 
Pſiſterer Rudolf, Pfarrer, Biſchofszell. Okt. 1923. 
Plüß J., Kaufmann, Frauenfeld. Febr. 1923. 
v. Rade> Fr., Freiherr, Dezeln, Amt Waldshut. Juli 1901. 
Dr. Reiber E., Redaktor, Romanshorn. Jan. 1931.
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Dr. Reverdin Louis, Genf, Rue de Candolle 20. Juli 1926. 
Dr. Rikenmann J., Kantonsbibliothekar, Frauenfeld. Okt, 1926. 
Ringold C., zur Mühle, Maßingen. Aug. 1907. 
Rüed Emil, Kreispoſtdirektor, Zürich, For<ſtr. 72. Jan. 1928. 
Rüegger E., Lehrer, Salmsa<. Dez. 1923. 
Rüegger Rob., Lehrer, Zihlſhlac<t. Dez. 1923. 
Dr. Rüpplin Karl, Freiherr von, Landesgerichts-Direktor, Konſtanz. 

Okt. 1884. 
Nupper Ferd., Pfarrer, Steinebrunn. Mai 1907. 
Rupper R., Bichelſee. Okt. 1926. 
Nyſer, Verwalter, Tänikon. Sept. 1924. 
Sallmann-Beerli, Altnau. Okt. 1924. 
Sarkis K., Sekundarlehrer, Dießenhofen. Okt. 1915. 
Saurer Hippolyt, Arvon. Okt. 1908. 
Sauter A., Handlung. Üßlingen. Jan. 1927. 
Sauter O., Sekundarlehrer, Kradolf. Dez. 1923. 
Schär Konrad, Oberſtlt., Arbon. Okt. 1919. 
Scaltegger Friedrich, a. Kantonsarc<hivar, Littenheid. Juni 1889. 
Sqcaltegger F., Sekundarlehrer, Eſhenz. Sept. 1924. 
Scellenberg A., Architekt, Kreuzlingen. Dez. 1923. 
Dr. Schellenberg H., Ste>born. Sept. 1924, 
Dr. Sherb Alb., Arzt, Biſchofszell. 1908. 
Scherb Rud., Bürgerrat, Biſchofszell. Sept. 1924. 
Sc<heu<h J., Kaufmann, Sirnach. Sept. 1924. 
S<hilt Viktor, Apotheker, Frauenfeld. Juli 1901, 
Sclatter Joſ., Pfarrer, Kreuzlingen. 1893. 
Sc<hmid Anton, Regierungsrat, Frauenfeld. Juli 1918. 
Sc<mid Gottfried, Verwalter, St. Katharinental. Okt. 1904. 
Sc<hmid G. Albert, Kreuzlingen. Jan. 1928. 
Dr. ShHmid Hellmut, Arzt, Frauenfeld. Sept. 1924. 
Sdhneider-Rutishauſer J., Güttingen. Jan. 1931. 
Sc<neller Hermann, Oberrichter, Frauenfeld. Sept. 1910. 
S<hnyder Hans, Poſthalter, Biſc<hofszell. Sept. 1924. 
Dr. Sho<h Franz, Seminarlehrer, Küsnacht (Züric<h). Sept. 1923. 
Dr. Shönenberger Karl, Redaktor, Frauenfeld. Jan. 1930. 
Sc<hönholzer-Preſchlin A., Frauenfeld-Langdorf. Nov. 1913. 
Dr. Schultheß Otto, Univerſitätsprofeſſor, Riedweg 19, Vern. 1888. 
Schuſter Ed., a. Seminardirektor, Kreuzlingen. 1885. 
Sc<hwager Johann, Lehrer, Balterswil. Juli 1928. 
Dr. Shwarz Hans, Profeſſor, Götſtr. 5, Winterthur. Nov. 1913. 
Dr. Shwerz Franz, Zürick) 10, Boſtfach 24. Okt. 1929. 
Sc<hwyn, Gebrüder, Littenheid. Sept. 1924. 
Sieber Theodor, Pfarrer, Weinfelden. Jan. 1931. 
Soller Ernſt, Lehrer, Münc<wilen. Dez. 1923. 
Spillmann K., Eichmeiſter, Ste>born. Sept. 1924. 
Stadtbibliothek Biſchofszell. Okt. 1929. 
Städtiſc<he Bibliothek im Kloſter Stein a. Rh. 1913. 
Städtiſjhe Weſſenbergbibliothek, Konſtanz. Jan. 1926. 
Dr. Stähelin Wilh., Amriswil. Sept. 1924. 
Steger Walter, Pfarrer, Roggwil (Thurgau). Sept. 1907. 
Dr. v. Streng Alph., Nationalrat, Emmishofen. Aug. 1882. 
Dr. v. Streng Alph., Fürſpre<ß, Sirnac<. Sept. 1924. 
Stücheli Rud., Baumeiſter, Eichbühl-Baſadingen. Okt. 1925. 
Stuß Jakob, Lehrer, Arbon. Sept. 1924. 
Dr. Suter Fridolin, Biſchöfl. Kommiſſär, Biſchofszell. 1895.
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Dr. Tanner Heinr., Profeſſor, Frauenfeld. Aug. 1916. 
Thurgauer Taqblatt Nedaktxon Weinfelden. Juli 1931. 
Thurnheer Paul, Wclnfelden Zan. 1931. 
Traber A., Schloß Blidegg bei Sitterdorf. April 1926. 
Tſchudy Arnold, Goldſ<hmied, Biſchofszell. Sept. 1924. 
Tuchſchmid Karl, Sekundarlehrer, Eſch<likon. April 1930. 
Dr. Ullmann Oskar, Nationalrat, Mammern. Nov. 1905. 
Dr. Ulmer A., Arzt, Romanshorn. Sept. 1924. 
Dr. Vetter Hans, Frauenfeld. Okt. 1926. 
Dr. Vetter Hartmut, Arzt, Frauenfeld. Sept. 1926. 
Vogt Albert, Profeſſor, Hadlaubſtr. 76, Zürich. Okt. 1930. 
Vogt-Gut H., Arbon. Okt. 1908. 
Vogt-Wüthrich H., Arbon. Okt. 1908. 
Wäalli-Sulzberger Hans, Direktor, Lenzburg. Okt. 1912. 
Wartenweiler-Kreis, Wemfelden Sept. 1924. 
Dr. Wartenweiler gr[tz, Frauenfeld. Aug. 1930. 
Waſer F., Oberſtlt., Altnau. Sept. 1924. 
Weber E., Kaufmann, Dießenhofen. Sept. 1924. 
Dr. Wegeli R., Direktor des Hiſt. Muſeums, Bern. Nov. 1899. 
Wegmann, Lehrer, Pfyn. Sept. 1924. 
Frl. Wehrli Hedwig, Frauenfeld. Okt. 1911. 
Wellauer, Pfarrer, Amriswil. Sept. 1928. 
Wetzel A., Lehrer, Ermatingen. Dez. 1923. 
Wiedenkeller Jul., Zivilſtandsbeamter, Arbon. Okt. 1908. 
Wieſendanger qul Profeſſor, Frauenfeld. Sept. 1923. 
Wiesmann I., Dekan, Güttingen. Sept. 1924. 
Wiesmann, Sekundarlehrer, Wängi. Juli 1931. 
Wild Leo, Straßeninſpektor, Frauenfeld. Juli 1918. 
Wipf C. H., Pfarrer, Neukir<-Egnac<. Sept. 1924. 
Wiprächtiger Leonz, Pfarrer, Arbon. Sept. 1907. 
Dr. Wohlfender E., Frauenfeld. Okt. 1926. 
Wohnlich H., Bankverwalter, Arbon. Okt. 1919. 
Dr. Wohnlich Oskar, Profeſſor, Trogen. Jan. 1921. 
Wüger Em., Kantonsrat, Hüttwilen. Aug. 1907. 
Zeller Alb., Apotheker, Romanshorn. Sept. 1924. 
entralbibliothek Zürich. Jan. 1925. 

Dr. Zimmermann Walter, Profeſſor, Winterthur. Sept. 1919. 
ingg Ulrich, Bankverwalter, Biſchofszell. Sept. 1924. 
uberbühler Werner, Glarizegg. Juli 1918. 
üllig Albert, Egnach. Sept. 1928. 

(Zahl der Mitglieder : 289.) 


